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Zusammenfassung

Im täglichen Betrieb von Organisationen ist Compliance gleichermaßen
herausfordernd wie unerlässlich. Nicht zuletzt steht das Compliance-Mana-
gement vor der schwierigen Aufgabe, alle Tätigkeiten und Abläufe inner-
halb der Organisation – die Geschäftsprozesse – regelkonform zu gestalten
und im Hinblick auf Regelkonformität zu überwachen. Häufig könnte
Geschäftsprozessmanagement bei der Implementierung von Compliance
helfen, da es bereits etablierte Techniken zum Gestalten und Überwachen
von Geschäftsprozessen mitbringt. Hohe Komplexität im Recht, juristi-
sche Fachsprache und unterschiedliche Ideologien lassen aber auch die
Zusammenarbeit von Experten im Compliance- und Geschäftsprozessmana-
gement zu einer besonderen Herausforderung werden. Vor allem bildet die
interdisziplinäre Kommunikation zwischen den Juristen im Compliance-
Management und den juristischen Laien im Geschäftsprozessmanagement
eine Barriere. Denn die Kommunikation zwischen Juristen und juristischen
Laien ist nicht immer verständlich und einfach, sondern vielmehr charak-
terisiert durch die juristische Fachsprache, was ein hohes Risiko für das
Auftreten von Missverständnissen und Fehlern birgt.

Als zentrales Brückenelement zwischen Compliance- und Geschäftspro-
zessmanagement wird in dieser Arbeit das Konzept der regelbasierten Pro-
zessmodelle eingeführt. Dahinter verbirgt sich die Idee, die regulatorischen
Anforderungen in Form von Prozessmodellen zu visualisieren – also in
einem für das Geschäftsprozessmanagement üblichen Dokumentations-
format. Mit diesen speziellen Prozessmodellen kann die Kommunikation
zwischen Rechtsexperten und juristischen Laien unterstützt werden, indem
der Einsatz von Rechtstexten und juristischer Fachsprache reduziert und ei-
ne gemeinsame Kommunikationsbasis geschaffen wird. Zudem können die
regelbasierten Prozessmodelle im Geschäftsprozessmanagement unmittel-
bar als Referenzmodell wiederverwendet werden, was die Implementierung
von regelkonformen Geschäftsprozessen zusätzlich fördert.
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Im Rahmen dieser Arbeit wird zunächst die Frage thematisiert, wie
rechtliche Inhalte konkret in Form eines Prozessmodells visualisiert werden
können. Nicht zuletzt sind dabei auch „klassische“ Compliance-Probleme zu
lösen, die sich aus der hohen Komplexität im Recht ergeben. Anschließend
wird die Frage diskutiert, wie regelbasierte Prozessmodelle zum Sicher-
stellen von Compliance in Geschäftsprozessen beitragen können. Neben
dem Einsatz als Kommunikationsmedium wird vor allem die Nutzung als
Referenzmodell und ihre Anwendung im Geschäftsprozessmanagement be-
trachtet. Konstruktion und Anwendung von regelbasierten Prozessmodellen
werden fortlaufend anhand eines Anwendungsfalls aus der Versicherungs-
praxis demonstriert. Um die Verwendung von regelbasierten Prozessmo-
dellen zu fördern, wird außerdem ein Software-Werkzeug konzipiert und
prototypisch realisiert, das typische Arbeitsschritte bei Konstruktion und
Anwendung unterstützt. Schließlich wird in einer empirischen Evaluation
geprüft, ob regelbasierte Prozessmodelle ihrem Anspruch auch tatsächlich
gerecht werden, indem sie insbesondere dem juristischen Laien zu einem
besseren Verständnis von rechtlichen Inhalten verhelfen.
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Abstract

Compliance has become both a challenge and necessity in the daily opera-
tions of organizations. Compliance managers are imposed two challenging
tasks, namely to adjust all activities and workflows in the organization, such
as business processes, to existing standards and to check their accordance
with compliance. In order to offer standardised processes for both planning
and checking business processes, a business process management unit can
be helpful which assists in realising business process compliance. Chal-
lenges may arise with respect to a high complexity in law, legal language
and varying ideologies which may impede collaboration among experts
in compliance and in business process management as well as, in partic-
ular, with respect to communication between the two management units,
i.e. between legal experts in compliance and legal laypersons in business
process management. The latter one is often prone to misunderstandings
and mistakes as these two groups of persons use a communication based
on legal terminology.

The thesis at hand introduces rule-based process models as a connection
between compliance management and business process management. Its
aim is to depict in process models regulatory requirements, i.e. to offer
a form of depiction which is known in business process management. In
doing so, the model reduces the amount of legal language and establishes a
new basis for communication on a common level that should finally enhance
communication between legal experts and legal laypeople. Furthermore,
the model serves as a reference model in business process management that
also enhances the realisation of rule-compliant business processes.

The thesis firstly addresses the issue of how to visualize legal content
aligned to a process model and finally also covers “classic” compliance
issues that arise from the complex nature of law. It also examines ways
of how rule-based process models become able to improve compliance in
business processes and how the model cannot serve as a communication
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tool only but also as a reference model. Additionally, its implementation in
business process management is analysed. An implementation process from
the field of insurances is used to constantly present both the construction
and application of the models. A software tool is additionally designed and
used as a prototype. It helps to further implement the use of rule-based
process models by offering support in common working steps during the
construction and application. In a final step, the efficiency of rule-based
process models to promote the communication between legal experts and
legal laypeople is tested in an empirical evaluation.
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Kapitel 1

Einleitung

Die seit jeher vorbildlich rechtstreue und zuverlässige deutsche Wirt-
schaft hat sich entschlossen, nun auch „compliant“ zu sein. Was das
ist, weiß sie nicht genau, da es sich ja ständig ändert: Mal muss man
für eine Ausschreibung in Südafrika drei nicht gefälschte Durchschlä-
ge der Genehmigung einreichen, mal darf man in Nord-Dakota keine
Strohmänner als Geschäftsführer einsetzen, mal muss man in Dubai
eine Kapitalgesellschaft gründen, um in der Schweiz ein Konto eröffnen
zu dürfen, über welches man Abschlagszahlungen in Empfang nehmen
darf. Und dann dieses Steuerrecht! Und diese Doppelbesteuerungsab-
kommen! Und erst die Umweltgesetze von Usbekistan!

– T. Fischer, Bundesrichter in Karlsruhe [Fis16]

Im täglichen Betrieb von Organisationen – seien es Unternehmen, Behör-
den oder Non-Profit-Organisationen – muss eine Vielzahl von gesetzlichen
Vorschriften, domänenspezifischen Richtlinien und rechtlich bindenden
Vereinbarungen eingehalten werden. Die Regelungen sind mannigfaltig
und reichen von Anforderungen an finanzielles Reporting (Sarbanes-Oxley
Act) über Eigenkapitalregeln (Basel III) bis hin zu Qualitätsmanagement-
normen (ISO 9001) [ESM+08]. Zusätzlich werden privatautonom Regeln
vereinbart, um Sicherheit zu schaffen; in der Wirtschaft sind vor allem
Verträge ein wichtiges Instrument, um rechtlich bindende Vereinbarungen
über Leistungen und Gegenleistungen zu definieren [Ric13]. Compliance-
Management ist Bezeichnung für alle organisatorischen Tätigkeiten, die zur
Einhaltung dieser Regeln ergriffen werden [El 12]. Der vorstehende Auszug
aus der satirischen Kolumne in [Fis16] greift verschiedene Fakten über
Compliance-Management auf: Zwar wird dem Compliance-Management
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1. Einleitung

eine hohe Bedeutung beigemessen, gleichwohl wird es vielfach vor allem
als Belastung wahrgenommen. Compliance-Management ist geprägt durch
hohe Komplexität und wird durch den Veränderungsprozess, dem Gesetze
und Richtlinien unterliegen, zusätzlich erschwert [SG15]. Sind einzelne
Gesetze schon für sich genommen komplex, steigert sich die Komplexi-
tät durch Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern und vervielfacht
sich vor allem durch die große Anzahl [ESM+08]. Regelmäßig wird in
den Medien berichtet, wie die unbewusste oder bewusste Missachtung
regulatorischer Anforderungen einschneidende Unternehmensstrafen nach
sich zieht – Geldbußen, Haftstrafen und Ansehensverluste eingeschlossen
[Mac17]. Der fortwährende Abgas-Skandal [ZEI20] ist ein Beispiel dafür
und verdeutlicht die hohe Wichtigkeit, Regelverstöße grundsätzlich zu ver-
meiden und Vereinbarungen einzuhalten. Aller Komplexität zum Trotz
ist Compliance-Management daher ein unerlässlicher organisatorischer
Support-Prozess.

Compliance ist nur eine Herausforderung im täglichen Betrieb von Orga-
nisationen. Daneben müssen gerade die heutigen Wirtschaftsunternehmen
verkürzte Produktlebenszyklen, steigende Kundenanforderungen, interna-
tionale Konkurrenz, steigenden Kostendruck und rasante informationstech-
nische Entwicklungen nebst digitaler Transformation („Digitalisierung“)
bewältigen. Die Bewältigung dieser Herausforderungen setzt die Schaf-
fung geeigneter Geschäftsprozesse voraus [All05; Kir17]. Ein Geschäftsprozess
ist die Abfolge von logisch verknüpften Aktivitäten zur Erfüllung einer
betrieblichen Aufgabe. Zu den Geschäftsprozessen werden Management-
und Support-Prozesse wie das Compliance-Management gezählt; vor allem
werden mit dem Begriff „Geschäftsprozess“ aber die Kernprozesse einer
Organisation mit allen wertschöpfenden Tätigkeiten umschrieben [Gad17].
Aus dieser fundamentalen Stellung erklärt sich, dass den benannten Her-
ausforderungen vorrangig durch optimierte Geschäftsprozesse begegnet
wird. In zunehmendem Maße etablieren Organisationen so auch aktives
Geschäftsprozessmanagement, um ihre Geschäftsprozesse analysieren, simu-
lieren, ausführen, beobachten und optimieren zu können [Aal13; KGM16].
Zentrale Methodik des Geschäftsprozessmanagements ist die konzeptuelle
Modellierung der Prozesse. Prozessmodelle dienen als Mittel zur Dokumen-
tation, Analyse und Verbesserung der von ihnen beschriebenen Prozesse
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und können schließlich im Rahmen einer Prozessautomatisierung auch
zur Konfiguration von „prozessbewussten“ Informationssystemen genutzt
werden [Aal13]. Erhoben werden die Prozessmodelle vielfach zunächst als
Repräsentation der Ist-Prozesse, indem Interviews und Workshops mit Pro-
zessteilnehmern und Stakeholdern durchgeführt werden [LBS17]. An die
erste Dokumentation der Geschäftsprozesse im Rahmen der Prozesserhebung
schließt sich der Geschäftsprozessmanagement-Kreislauf an, in dem die
Prozesse kontinuierlich optimiert werden. Aktives Geschäftsprozessmana-
gement stellt so eine Basis für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und
langfristigen Erfolg eines Unternehmens dar und bildet nicht zuletzt eine
wichtige Grundlage für die derzeit in vielen Organisationen stattfindende
Digitalisierung [Kir17].

Traditionell erfolgen Compliance- und Geschäftsprozessmanagement
zunächst weitestgehend unabhängig voneinander [GMS06]. Diese Trennung
spiegelt sich häufig in der Organisationsstruktur wider, indem getrennte
Bereiche für Compliance- und Geschäftsprozessmanagement eingerichtet
werden. Die fundamentale Stellung der Geschäftsprozesse in einer Orga-
nisation erklärt aber nicht nur, dass Geschäftsprozesse ein zentraler An-
satzpunkt für Optimierungen sind. Sie begründet auch, warum sich die
Aktivitäten des Compliance-Managements zu einem großen Ausmaß auf
Geschäftsprozesse konzentrieren müssen [Moo12; Mac17]. Und die Einhal-
tung der mannigfaltigen Vorschriften, Richtlinien und Vereinbarungen kann
vor allem dort sichergestellt werden, wo Geschäftsprozesse analysiert und
gestaltet werden – im Geschäftsprozessmanagement [Kir17]. Insofern ist
es vorteilhaft, einen Teil der Compliance-Aufgaben von der Compliance-
Organisation in das Geschäftsprozessmanagement zu übertragen, um Com-
pliance von Geschäftsprozessen sicherzustellen [ESM+08]. In der Praxis
wird dies praktiziert und ist häufig zielführend. Branchenübergreifende
Studien zum Einsatz von Geschäftsprozessmanagement in Unternehmen
[KGM16; Bea17] bestätigen dem Geschäftsprozessmanagement auch bei
getrennten Zuständigkeitsbereichen eine gute Eignung zur Erreichung von
Compliance-Zielen: Gegenüber anderen Zielen, die vorrangig mit dem
Geschäftsprozessmanagement verfolgt werden (wie beispielsweise Kos-
teneinsparungen, erhöhte Transparenz, gesteigerte Kundenzufriedenheit,
Digitalisierung und verbesserte Qualität), weist gerade die Sicherstellung
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1. Einleitung

der Compliance den mit Abstand höchsten Zielerreichungsgrad auf.

1.1. Problemstellung

Allerdings ist auch Geschäftsprozessmanagement per se keine Compliance-
Wunderwaffe. Durchaus bietet es die geeigneten Schnittstellen zur Imple-
mentierung von Compliance in den täglichen Arbeitsabläufen einer Organi-
sation. Die hohe Komplexität (P-I)1 des Compliance-Managements und weite-
re damit verbundene Probleme bleiben indes bestehen und werden in Teilen
lediglich von der Compliance-Organisation auf das Geschäftsprozessmana-
gement übertragen [SG15]. Zu den einhergehenden, „klassischen“ Compliance-
Problemen zählen hohe Kosten (P-II), fehlende Compliance-Wissensdaten-
banken (P-III), fehlende Nachweismöglichkeiten für bestehende Compliance
(P-IV) und fehlende IT-Lösungen (P-V) [ASI10; SG15]. Im Speziellen mangelt
es beispielsweise an Software-Werkzeugen, die Prozessmodellierungs- und
Compliance-Management-Funktionalitäten vereinigen [KPG+17]. Vor allem
aber wird ein erheblicher Abstimmungsaufwand zwischen den Beteiligten
erforderlich [BJH+13; Moo12]. Denn nicht zuletzt bleibt die organisatorische
Trennung der Zuständigkeiten für Compliance- und Geschäftsprozessma-
nagement häufig auch dann bestehen, wenn Compliance-Aufgaben von der
Compliance-Organisation in das Geschäftsprozessmanagement übertragen
werden [KGM16]. Der Veränderungsprozess, dem Gesetze und Richtlinien
unterliegen (P-VI), ist ein Faktor, der den Abstimmungsaufwand zusätzlich
vergrößert und insbesondere auch die kontinuierliche Zusammenarbeit
zwischen beiden Bereichen erforderlich macht.

Die Abstimmung und Koordination von Compliance- und Geschäftspro-
zessmanagement ist wiederum eine besondere Herausforderung und nicht
selten problematisch. Traditionell sind in beiden Bereichen unterschiedliche
Ideologien und Kompetenzen gebündelt: Aufgrund der hohen Komplexität
und Abstraktion im Recht und vor allem aufgrund der Tatsache, dass Geset-
ze für viele juristische „Laien“ weitestgehend unleserlich sind [Cur16], ist

1Die zentralen Herausforderungen, die in der Problemstellung benannt werden, sind
fortlaufend mit vorangestelltem „P-“ nummeriert, um im weiteren Verlauf der Arbeit darauf
verweisen zu können.
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1.1. Problemstellung

Compliance gerade in stark regulierten Branchen wie dem Finanzwesen und
in der öffentlichen Verwaltung die Aufgabe von juristischen Experten. Im
Geschäftsprozessmanagement sind hingegen überwiegend juristische Laien
wie Prozessanalysten, betriebswirtschaftliche Experten und IT-Fachkräfte
tätig [Gad17]. Zur Sicherstellung regelkonformer Geschäftsprozesse ist
infolgedessen eine Zusammenarbeit – möglicherweise über Bereichsgren-
zen hinweg – und vor allem die intensive Kommunikation zwischen den
divergenten Expertengruppen im Compliance- und Geschäftsprozessmana-
gement unerlässlich [BJH+13]. Diese Zusammenarbeit ist schwierig, denn
nicht nur die Komplexität des Compliance-Managements ist gemeinsam
zu bewältigen, vielmehr bildet vor allem die interdisziplinäre Kommunikation
eine Barriere (P-VII): Die Kommunikation zwischen Juristen und juristi-
schen Laien ist nicht immer verständlich und einfach [Mac17], sondern
vielmehr charakterisiert durch die juristische Fachsprache, was ein hohes
Risiko für das Auftreten von Missverständnissen und Fehlern birgt [KHB14].
Eine Mehrzahl juristischer Laien bestätigt sogar persönliche Frustration bei
der Kommunikation mit Rechtsexperten aufgrund von Problemen beim
Verständnis des ihnen gegenüber verwendeten „Juristenlateins“ [Tru12].

Erhöht wird die Barriere der interdisziplinären Kommunikation durch
unterschiedliche Dokumentationsmethoden und Informationsquellen, die übli-
cherweise in den Disziplinen verbreitet sind. Im Compliance-Management
werden Compliance-Regeln aus den regulatorischen Anforderungen herge-
leitet und regelmäßig textuell in natürlicher Sprache dokumentiert [El 12].
Die Arbeit im Geschäftsprozessmanagement fußt hingegen auf Prozessmo-
dellen, die üblicherweise nach einer Prozesserhebung entwickelt werden.
Damit Informationen aus unterschiedlichen Quellen wie dem Compliance-
Regelwerk mit Prozessmodellen vergleichbar sind, müssen die unterschied-
lichen Artefakte miteinander in Beziehung gesetzt werden. Das erfordert
die prozessorientierte Strukturierung der Informationen [ALM+15]. Vor
allem aber müssen Inkonsistenzen aufgelöst werden – denn aufgrund der
unterschiedlichen Informationsquellen sind Widersprüchlichkeiten, abwei-
chende Terminologien und ungleiche Abstraktionsebenen zu bewältigen
[ALM+15]. So ist eine Abstimmung und Koordination von Compliance- und
Geschäftsprozessmanagement auch ungeachtet der juristischen Fachsprache
mühsam.
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Nicht zuletzt ergeben sich aus der Übernahme von Compliance-Aufgaben
besondere Anforderungen an verschiedene Phasen des Geschäftsprozessma-
nagements. Im Besonderen gilt dies für die Prozesserhebung, ohnehin eine
der schwierigsten Phasen des Geschäftsprozessmanagements, die etwa in
[DLM+18] und [SD12] als mühsam, zeitaufwändig und nicht trivial charak-
terisiert wird. Damit Compliance von Geschäftsprozessen im Geschäftspro-
zessmanagement untersucht werden kann, müssen die Compliance-Aspekte
zunächst vollständig erhoben und dokumentiert werden. Vor allem muss
bei der Prozesserhebung – hier speziell in Bezug auf Compliance – her-
ausgefunden werden, wie ein Prozess in der Realität tatsächlich verläuft
[DLM+18]. Sind die relevanten Compliance-Aspekte anschließend explizit
oder zumindest implizit in den resultierenden Prozessmodellen enthalten,
kann ein direkter Abgleich zwischen Compliance-Regeln und Prozessmodel-
len erfolgen [HG17]. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass bei „klassischer“
Prozesserhebung viele Compliance-Aspekte unvollständig oder gar nicht
im Prozessmodell oder zumindest darauf abgestimmt beschrieben sind, so-
fern sie nicht einen Kernbestandteil im Ablauf des Prozesses bilden. Denn
der Fokus bei der Prozesserhebung liegt üblicherweise auf den wesentli-
chen Aktivitäten und Standardabläufen [SM09]. Wurden die relevanten
Compliance-Aspekte bei der Prozesserhebung vernachlässigt, so müssen
wiederum die Prozessteilnehmer in die Abstimmung von Compliance- und
Geschäftsprozessmanagement einbezogen werden, um den Ist-Zustand zu
bestimmen – dadurch vergrößert sich der Aufwand weiter. Liegen hinge-
gen unvollständige Informationen vor, werden möglicherweise ungünstige
Entscheidungen getroffen [ALM+15]. Um Aufwandssteigerungen durch
zusätzliche Erhebungszyklen oder sogar Fehlentscheidungen zu vermeiden,
müssen Compliance-Regeln daher bereits bei der Prozesserhebung als An-
forderung berücksichtigt und in der Prozessdokumentation vollständig er-
fasst werden, um die Abstimmung und Koordination von Compliance- und
Geschäftsprozessmanagement zu ermöglichen. Ohnehin erfordert Prozes-
serhebung eine umfangreiche Informationsbeschaffung, bei der Dokumente
eine wichtige Hilfestellung liefern können [DLM+18]. Compliance-Regeln
stellen hierbei eine weitere Informationsquelle dar. Allerdings hängt der
Erfolg der Prozesserhebung maßgeblich von den Fähigkeiten des Informati-
onsbeschaffungsteams ab [LBS17]. Die Prozesserhebung wird üblicherwei-
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se von Prozessanalysten durchgeführt [DLM+18] – also von juristischen
Laien. Steht lediglich ein komplexes Compliance-Regelwerk in juristischer
Fachsprache zur Verfügung [Moo12], stellen Compliance-Regeln bei der
Prozesserhebung zusätzlichen Ballast dar und führen zu einer erhebli-
chen Aufwandssteigerung und zusätzlichem Kommunikationsbedarf in
der ohnehin mühsamen Phase. Sollen die Compliance-Regeln vollständig
berücksichtigt werden und die Prozesserhebung ohne ständige Begleitung
von juristischen Experten erfolgen, ist die klassische Dokumentationsme-
thodik im Compliance-Management eher hinderlich. Stattdessen müssen
die Regeln für die Berücksichtigung zielgruppenorientiert aufbereitet sein
[Mac17]. Neben der Prozesserhebung gilt dies gleichermaßen für weite-
re Phasen des Geschäftsprozessmanagements, in denen die Prozesse der
Organisation analysiert, kontrolliert und umgestaltet werden. Auch dort
bedarf es an aufbereiteten Informationen, um Compliance-Aufgaben ohne
Aufwandsexplosion zu übernehmen.

COMPLIANCE-
MANAGEMENT

GESCHÄFTSPROZESS-
MANAGEMENT

GESCHÄFTSPROZESSE

REGULATORISCHE

ANFORDERUNGEN

COMPLIANCE-
REGELN

WEITERE

ANFORDERUNGEN

PROZESSMODELLE

Veränderungsprozess von
Gesetzen und Richtlinien (P-VI)

Komplexität des Rechtssystems (P-I)

Hohe Kosten (P-II)

Schwierige Kommunikation
zwischen juristischen Experten 
und juristischen Laien (P-VII)

Fehlende IT-Lösungen (P-V)

Fehlende Nachweismöglichkeiten 
für bestehende Compliance (P-IV)

Fehlende Compliance-
Wissensdatenbanken (P-III)

???
RECHTSQUELLEN

Abbildung 1.1. Problemstellung

Zusammenfassend sind die geschilderten Schwierigkeiten in Abbil-
dung 1.1 aufgeführt und umrahmen darin die separaten Tätigkeitsbereiche
des Compliance- und Geschäftsprozessmanagements. Das Compliance-Ma-
nagement ist schematisch auf der linken Seite der Abbildung dargestellt:
Hier werden unter anderem die mannigfaltigen Rechtsquellen analysiert.
Aus den Rechtsquellen ergeben sich regulatorische Anforderungen, aus
denen wiederum organisationsbezogene Compliance-Regeln abgeleitet wer-
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1. Einleitung

den. Auf der rechten Seite ist der Arbeitsbereich des Geschäftsprozess-
managements dargestellt, in dem unter anderen anhand von bestehenden
Anforderungen Prozessmodelle entwickelt und die darauf basierenden
Geschäftsprozesse gestaltet werden. Aufgrund der hohen Bedeutung von
Compliance und angesichts der geschilderten Schwierigkeiten und Proble-
me verwundert es nicht, dass Compliance von Geschäftsprozessen bereits
in [SGN07] als eine der zentralen Herausforderungen des Geschäftsprozess-
managements identifiziert wurde. Um Compliance von Geschäftsprozessen
in Anbetracht der geschilderten Herausforderungen möglichst effizient
und zuverlässig sicherzustellen, bedarf es einer ganzheitlichen Methodik,
die einerseits Lösungen für die „klassischen“ Compliance-Probleme anbie-
tet und andererseits die Abstimmung und Koordination von Compliance-
und Geschäftsprozessmanagement durch ein strukturiertes Vorgehen, die
Beseitigung von Kommunikationshindernissen und eine harmonisierte Do-
kumentationsbasis fördert.

1.2. Zielsetzung

Entsprechend der Problemstellung ergibt sich die Unterstützung von pro-
zessbezogenen Compliance-Tätigkeiten im Allgemeinen als zentrale Ziel-
setzung dieser Arbeit. Im Speziellen soll eine Methodik entwickelt werden,
die eine Brücke zwischen Compliance- und Geschäftsprozessmanagement
schlägt und so zur interdisziplinären Sicherstellung der Compliance von
Geschäftsprozessen beiträgt.

Als zentrales Brückenelement zwischen Compliance- und Geschäftspro-
zessmanagement und als Bindeglied zwischen Rechtsquellen (regulato-
rischen Anforderungen) auf der einen und Geschäftsprozessen auf der
anderen Seite wird in dieser Arbeit das Konzept der regelbasierten Prozessmo-
delle eingeführt. Dabei handelt es sich um Prozessmodelle, die maßgeblich
auf der Grundlage von Regeln konstruiert werden – die also vor allem recht-
liche Inhalte in Rechtstexten (wie beispielsweise Gesetzen und Verträgen)
und deren Zusammenhänge visualisieren und so einen aus Compliance-
Sicht ideellen Geschäftsprozess abbilden, auch wenn dieser aus organisa-
torischer Sicht möglicherweise nicht vollständig ist. Mit diesen speziellen
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Prozessmodellen soll insbesondere die Kommunikation zwischen Juristen
und juristischen Laien unterstützt und eine gemeinsame Kommunikations-
basis geschaffen werden. Dadurch wird die Idee der Rechtsvisualisierung,
rechtliche Inhalte durch visuelle Darstellung zu vermitteln, aufgegriffen
und mit Methoden der Wirtschaftsinformatik (Informations- beziehungswei-
se Prozessmodellierung) realisiert. Anschließend sollen die regelbasierten
Prozessmodelle im Geschäftsprozessmanagement als Referenzmodelle bei
der Entwicklung von Anwendungsmodellen dienen und dergestalt einen
Leitfaden bei der Implementierung von regelkonformen Geschäftsprozessen
bilden. Auf diese Weise werden die Modellinhalte zur Sicherstellung der
Compliance von Geschäftsprozessen wiederverwendet, indem auf weitere
Arbeitsgebiete der Wirtschaftsinformatik (Referenzmodellierung und Ge-
schäftsprozessmanagement) mit ihren etablierten Methoden und Techniken
zurückgegriffen wird. Auf Grundlage dieser Konzeption ist der direkte Weg
von der Rechtsquelle zum regelkonformen Geschäftsprozess schematisch in
Abbildung 1.2 dargestellt.

GESCHÄFTSPROZESSE

REGULATORISCHE

ANFORDERUNGEN

WEITERE

ANFORDERUNGEN

PROZESSMODELLERECHTSQUELLEN
REGELBASIERTE

PROZESSMODELLE

Abbildung 1.2. Regelbasierte Prozessmodelle zwischen Rechtsquellen und Ge-
schäftsprozessen

Aus der Konzeption der regelbasierten Prozessmodelle leiten sich zwei
Fragestellungen ab, die im Rahmen dieser Arbeit beantwortet werden sollen:

- Zunächst ist dies die Frage, wie rechtliche Inhalte konkret in Form
eines Prozessmodells visualisiert werden können. Es geht bei dieser
Frage um die Konstruktion von regelbasierten Prozessmodellen und
um eine spezielle Form der Rechtsvisualisierung. Nicht zuletzt sind
dabei auch die „klassischen“ Compliance-Probleme zu lösen, die sich
aus der hohen Komplexität im Recht ergeben.

- An die Konstruktion schließt sich die zweite Frage an, wie die Mo-
delle als Referenzmodell zur Sicherstellung der Compliance von Ge-
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1. Einleitung

schäftsprozessen beitragen können. Hierbei geht es um die Wieder-
verwendung der regelbasierten Prozessmodelle – beziehungsweise
um deren Anwendung im Sinne der Referenzmodellierung – bei der
Entwicklung von Prozessmodellen, die wiederum als Blaupause für
die Prozesse im Geschäftsprozessmanagement dienen.

Ausgerichtet auf die beiden Fragestellungen ist die konkretisierte Zielset-
zung dieser Arbeit, ein ganzheitliches methodisches Vorgehen aufzuzeigen,
das sowohl die Konstruktion als auch die Anwendung von regelbasierten
Prozessmodellen abbildet und in diesem Rahmen einen Ausweg aus den in
der Problemstellung benannten Schwierigkeiten aufzeigt.

1.3. Forschungsmethodik

Die Zielsetzung dieser Arbeit wird mit Hilfe des Design-Science-Forschungs-
ansatzes nach [HMP+04] und seiner Weiterentwicklung in [PTR+07] verfolgt.
Design Science wird in [HMP+04] als ein Verfahren für die Entwicklung von
innovativen praxisrelevanten IT-Artefakten vorgeschlagen, das gleichzeitig
eine forschungsmethodische Fundierung liefern soll. Die zu entwickeln-
den Artefakte können dabei beispielsweise Software-Prototypen, Modelle
und Methoden sein [HMP+04]. Design Science ist gestaltungsorientiert
und steht damit im Gegensatz zu der rein empirischen Forschung, die
sich in der Wirtschaftsinformatik häufig auf die Analyse und Beschrei-
bung bestehender Formen von Informationssystemen und ihrer Nutzung
beschränkt [Fra16; Fra09]. In [HMP+04] wird Design Science vor allem
durch spezifische Richtlinien für Forschungsprojekte charakterisiert. So ist
die Entwicklung der technologiebasierten Artefakte das zentrale Ziel der
Design-Science-Forschung. Die Artefakte sollen Lösungen für praxisrele-
vante Probleme anbieten, vor deren Hintergrund auch die Nützlichkeit der
Artefakte zu evaluieren beziehungsweise zu begründen ist. Entwicklung
und Evaluation sollen unter Anwendung rigoroser Methoden durchgeführt
werden, bei der Entwicklung soll die bestehende Wissensbasis berücksich-
tigt und durch das Projekt wiederum ein Beitrag zur Wissensbasis generiert
werden. Schlussendlich sind die Ergebnisse der Forschungsprojekte zu
kommunizieren.
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Unter Rückgriff auf diese Richtlinien und auf weitere Arbeiten zur
Design-Science-Forschungsmethodik wird in [PTR+07] eine prozessuale
Beschreibung zur Durchführung von Design-Science-Forschungsprojekten
entwickelt. Der beschriebene Forschungsprozess besteht – abhängig vom
Einstiegspunkt – aus bis zu sechs Aktivitäten, wobei der Prozess die Pro-
blemdefinition als frühesten Einstiegspunkt vorsieht und sich bis hin zur
abschließenden Kommunikation der Ergebnisse (Veröffentlichung) erstreckt.
In Abbildung 1.3 ist der Design-Science-Forschungsprozess nach [PTR+07]
zusammenfassend dargestellt.
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Abbildung 1.3. Design-Science-Forschungsprozess (nach [PTR+07])

Das in Abbildung 1.3 aufgezeigte Vorgehen bildet den Rahmen des
dieser Arbeit zugrunde liegenden Forschungsprozesses. Der Einstieg ist mit
der in Abschnitt 1.1 beschriebenen Problemstellung erfolgt. Innerhalb des
Forschungsprozesses wird das Konzept des regelbasierten Prozessmodells
als zentrales Artefakt mit Fokus auf den Aspekten „Konstruktion“ und
„Anwendung“ ausgestaltet. Dies erfolgt im Wesentlichen durch natürlich-
sprachliche (argumentative) Deduktion und mit Rückgriff auf vorhandene
Methoden und Theorien. Die Demonstration erfolgt an einem laufenden
Beispiel, zentrale Hypothesen zur Nützlichkeit werden schließlich auch
empirisch evaluiert. In dieser Arbeit werden nun die zentralen Erkenntnisse
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und Ergebnisse des erfolgten Forschungsprozesses aufgezeigt – dadurch soll
ein Beitrag zur Wissensbasis und ein wesentlicher Schritt zur Erfüllung der
letzten Aktivität, der Kommunikation der Forschungsergebnisse, geleistet
werden. Durch die Berücksichtigung der Design-Science-Richtlinien finden
gleichermaßen auch die Prinzipien gestaltungsorientierter Wirtschaftsinfor-
matik (Abstraktion, Originalität, Begründung und Publikation) [ÖBF+10]
Anwendung, durch die sich wissenschaftliche Forschung von der reinen
Artefakt-Entwicklung in der Praxis unterscheidet [ÖBF+10].

1.4. Anwendungsfall

Konstruktion und Anwendung von regelbasierten Prozessmodellen wer-
den in dieser Arbeit anhand eines laufenden Beispiels demonstriert. Als
Anwendungsfall dienen Ausschnitte aus den Geschäftsprozessen eines Ver-
sicherungsunternehmens, die in Zusammenhang mit dem Abschluss eines
Versicherungsvertrags stehen und in den Beginn des Versicherungsverhält-
nisses münden.

Anders als beispielsweise ein Auto, dessen Eigenschaften direkt „greif-
bar“ sind, werden Versicherungsverhältnisse maßgeblich durch vertragliche
Vereinbarungen ausgestaltet. Darin liegt begründet, dass Versicherungen für
viele Erwerber – die Versicherungsnehmer – insgesamt schwer zu verstehen
sind [Wan16]. Der Gesetzgeber hat deshalb verschiedene Sonderregeln für
den Abschluss von Versicherungsverträgen geschaffen, die einen höheren
Verbraucherschutz als nach allgemeinem Privatrecht gewährleisten sollen.
Zu diesen Regeln zählen beispielsweise die Pflichten des Versicherers, den
Versicherungsnehmer zunächst anlassbezogen zu beraten (Beratungspflicht),
das Beratungsgespräch zu dokumentieren (Dokumentationspflicht) und dem
Versicherungsnehmer noch vor Abgabe der Vertragserklärung verschiedene
Informationen (Informationspflicht) sowie das Beratungsprotokoll zu über-
geben [Wan16]. Verletzt der Versicherer die Beratungspflicht und entsteht
einem Interessenten dadurch ein Schaden, haftet der Versicherer auf Scha-
densersatz. Werden indes die geforderten Informationen nicht ausgehändigt
und der Vertrag kommt zustande, so steht dem Versicherungsnehmer ein
ewiges Widerrufsrecht zu – der Vertrag kann auch nach Jahren widerrufen

12



1.5. Aufbau der Arbeit

werden, mit der Folge, dass der Versicherer alle Beiträge zurückzahlen muss.
In der Praxis ist es für Versicherer daher wichtig, die geforderten Pflich-
ten zu erfüllen und dies auch nachweisen zu können [Sch14]. Demgemäß
zählt es zu den Aufgaben des Compliance-Managements im Versicherungs-
unternehmen, die Umsetzung dieser Regeln in den vertriebsbezogenen
Geschäftsprozessen durchzusetzen und zu kontrollieren.

Im Rahmen des Anwendungsfalls werden zunächst konkrete Complian-
ce-Management-Methoden aus der Versicherungspraxis aufgezeigt. Viele
der „klassischen“ Compliance-Probleme sind auch diesen Maßnahmen inhä-
rent. Einen Ausweg könnte der Einsatz von regelbasierten Prozessmodellen
bieten. Anhand von Sonderregeln für den Abschluss von Versicherungsver-
trägen wird der Einsatz der in dieser Arbeit zu entwickelnden Methodik
demonstriert. Insbesondere soll aufgezeigt werden, wie die entsprechen-
den Regeln als regelbasiertes Prozessmodell abgebildet werden und als
Referenzmodell zur regelkonformen Gestaltung von Geschäftsprozessen
beitragen können.

1.5. Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit ist, wie in Abbildung 1.4 schematisch dargestellt, in sechs Teile
untergliedert. Die einzelnen Teile setzen sich jeweils aus mehreren Kapiteln
zusammen.

In Teil I werden verschiedene Themenfelder beleuchtet, die Grundlagen
für die Ausführungen im weiteren Verlauf der Arbeit bilden. Es wird in
Compliance-Management, grundlegende Aspekte der Modellierung sowie
den Tätigkeitsbereich „Geschäftsprozessmanagement“ eingeführt. Zudem
erfolgt eine detailliertere Beschreibung des Anwendungsfalls „Abschluss
und Beginn einer Versicherung“. In Teil II werden regelbasierte Prozess-
modelle als Lösungsansatz für die in der Problemstellung beschriebenen
Herausforderungen konzipiert. Durch den Einsatz von regelbasierten Pro-
zessmodellen soll in erster Linie die Experten-Laien-Kommunikation über
Recht unterstützt werden, um Compliance in Geschäftsprozessen zu ge-
währleisten. Anhand ihrer Konzeption werden regelbasierte Prozessmodelle
im aktuellen Forschungsumfeld verortet. Anschließend wird in Teil III zu-
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Abbildung 1.4. Aufbau der Arbeit

nächst die Konstruktion von regelbasierten Prozessmodellen thematisiert.
Neben der eigentlichen Entwicklung wird ein umrahmender Konstrukti-
onsprozess für die Prozessmodelle beschrieben und in seiner Anwendung
demonstriert. Dabei werden verschiedene Herausforderungen wie die hohe
Komplexität im Recht adressiert. Schließlich wird der Konstruktionsprozess
noch auf den speziellen Kontext von Verträgen bezogen, um einige Ausfüh-
rungen am Beispiel von Verträgen zu konkretisieren. Nach der Konstruktion
geht es in Teil IV dann um die Anwendung von regelbasierten Prozess-
modellen. Neben verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten – darunter
die Unterstützung der Experten-Laien-Kommunikation über Recht – wird
im Speziellen aufgezeigt, wie regelbasierte Prozessmodelle als Referenz-
modell bei der Entwicklung von Anwendungsmodellen wiederverwendet
werden. Mit dem regelbasierten Geschäftsprozessmanagement wird zudem
eine spezielle Form des Geschäftsprozessmanagements eingeführt, bei der
regelbasierte Prozessmodelle in verschiedenen Phasen gewinnbringend
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eingesetzt werden. Dabei ist Compliance in Geschäftsprozessen ein wesent-
liches Ziel. Anschließend wird in Teil V ein Software-Werkzeug konzipiert,
das sowohl die Konstruktion als auch die Anwendung von regelbasierten
Prozessmodellen unterstützt. Durch den Einsatz des Software-Werkzeugs
werden verschiedene manuelle Tätigkeiten vereinfacht oder sogar automati-
siert. Zwei wichtige Anforderungen sind das Sicherstellen und der Erhalt
von Regelkonformität in Prozessmodellen. Zu Demonstrationszwecken
wird ein entsprechendes Software-Werkzeug als Beispiel-Implementierung
realisiert. Abschließend wird in Teil VI evaluiert, ob regelbasierte Prozess-
modelle ihrem Anspruch auch gerecht werden und die Experten-Laien-
Kommunikation über Recht tatsächlich unterstützen. Im Besonderen wird
empirisch untersucht, ob das Verständnis rechtlicher Inhalte durch die
Nutzung regelbasierter Prozessmodelle verbessert wird.
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Teil I

Grundlagen





Kapitel 2

Recht und

Compliance-Management

„Willkür, Faustrecht und Chaos“ [Klu13] – diese werden in unserer Gesell-
schaft vor allem durch die Spielregeln verhindert, die in der gemeinschaft-
lichen Rechtsordnung geregelt sind. Viele der Regeln wurden über Jahre
hinweg entwickelt und von einem Gesetzgeber erlassen, beispielsweise in
Form einer Verfassung, in Gesetzen und in Rechtsverordnungen. Durch
staatliche Gewalt wird die jeweilige Rechtsordnung durchgesetzt, die uns
so den „Rechtsfrieden“ garantiert. Im Fachjargon wird die Einhaltung der
geltenden Regeln als Compliance bezeichnet. Dabei hat sich nicht nur der
einzelne Bürger den Regeln der Rechtsordnung zu unterwerfen, auch die
sogenannten juristischen Personen – Organisationen wie Vereine und Gesell-
schaften – nehmen gleichberechtigt am Rechtsleben teil. Wer Regeln verletzt,
muss mit Rechtsfolgen rechnen und wird möglicherweise sogar sanktioniert.
Gerade für Unternehmen haben sich die Strafen bei Regelverstößen in den
letzten Jahren erheblich vergrößert, Milliardenstrafen gegen multinationale
Konzerne sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Auch deshalb wird ad-
äquaten Maßnahmen, die eine Einhaltung aller geltenden Regeln proaktiv
sicherstellen, in zunehmendem Maße Bedeutung beigemessen. Unter dem
Begriff Compliance-Management sind dabei die konkreten Tätigkeiten
zusammengefasst, die Unternehmen zum Sicherstellen von Compliance
ergreifen und die schlussendlich zu Regelkonformität in den täglichen Ar-
beitsabläufen des Unternehmens – den Geschäftsprozessen – führen sollen.
Häufig stellt dabei die Implementierung, also die regelkonforme Gestaltung
und Überwachung der Geschäftsprozesse, die größte Schwierigkeit des
Compliance-Managements dar.
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2. Recht und Compliance-Management

Eine Unterstützung von prozessbezogenen Compliance-Tätigkeiten ist
zentrale Zielsetzung dieser Arbeit. In diesem Kapitel wird zunächst in The-
menbereiche der Rechtswissenschaft eingeführt, die im weiteren Verlauf der
Arbeit tangiert werden. Grundbegriffe des Rechts werden in Abschnitt 2.1

zusammengefasst. In den Abschnitten 2.2 und 2.3 folgt eine Einführung in
die Bereiche „Compliance“ beziehungsweise „Compliance-Management“.

2.1. Regeln und Recht

Das Miteinander in einer Gemeinschaft ist durch zwischenmenschliche
Beziehungen geprägt. Parallel zu der Kulturentwicklung haben sich Ver-
haltensmuster und gewisse Spielregeln gebildet, damit das Handeln und
das Zusammenwirken in Gemeinschaften gemeinverträglich vonstatten-
geht. Diese Regeln oder auch Verhaltensnormen legen fest, wie man sich in
bestimmten Situationen zu verhalten hat. Erst durch solche Regeln konnte
soziale Stabilität entstehen [Zip97]. In dieser Arbeit wird der Begriff der
Regel synonym zu dem Begriff der Verhaltensnorm verwendet. Der Begriff
Regelung wird verwendet, wenn Regeln in einer bestimmten Form festgelegt
wurden – beispielsweise niedergeschrieben in einem Gesetz oder in einem
Vertrag. Regeln können durch eine solche Festlegung in einem abgegrenzten
Bereich an Verbindlichkeit erlagen, etwa für alle Personen im Hoheitsgebiet
eines Gesetzgebers.

Definition 1 (Regel). Eine Regel ist eine Anweisung für das Verhalten
beziehungsweise Handeln in bestimmten Situationen.

2.1.1. Gesetzliche Regelungen

Ein „wesentlicher Ordnungsfaktor des menschlichen Zusammenlebens“ ist
das Recht. Der Rechtsbegriff kann definiert werden als „verbindliche Ord-
nung der zwischenmenschlichen Beziehungen“ [Klu13]. Recht beschreibt
Verhaltensnormen (Regeln), die dadurch Verbindlichkeit erlangen, dass sie
mit staatlicher Gewalt durchgesetzt werden. Die Verhaltensnormen des
Rechts werden als Rechtsnormen bezeichnet [Klu13]. Definiert werden die
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Rechtsnormen in sogenannten Rechtssätzen, die den Inhalt der Rechts-
norm sprachlich ausdrücken [Vog98] – Rechtssätze sind also grammatische
Sätze in natürlicher Sprache mit rechtlichen Inhalten. Rechtsnormen re-
geln menschliche Verhaltensweisen, indem ein Verhalten legitimiert, einge-
schränkt oder sanktioniert wird. Die „Summe aller Rechtsnormen“ bildet
die Rechtsordnung einer Gemeinschaft [Klu13].

In Form des sogenannten geschriebenen Rechts entsteht Recht, indem
es von einem Träger staatlicher Gewalt erlassen wird. Zum geschriebenen
Recht zählen die Verfassung, Gesetze (im formellen Sinn, also von der
Legislative erlassen), Verordnungen und autonome Satzungen [Klu13]. In
diesen Rechtsquellen, die man insofern als „Grundlage anwendbaren Rechts“
[Hüb95] versteht, sind die Rechtssätze als Rechtstext enthalten. Daneben
kann Recht aber nicht nur aufgrund staatlichen Erlasses, sondern auch aus
Gewohnheit, also über längere Zeit, entstanden sein. Dieses Gewohnheitsrecht
umfasst Verhaltensnormen, die nicht im geschriebenen Recht geregelt sind
und von den Beteiligten trotzdem als rechtsverbindlich anerkannt werden.
Da Gewohnheitsrecht im deutschen Recht eher eine untergeordnete Rolle
spielt [Klu13], wird nachfolgend ausschließlich das geschriebene Recht be-
rücksichtigt. Mit dem Gesetzesbegriff werden fortan Gesetze im materiellen
Sinne bezeichnet, also „jede staatliche Rechtssetzung“ [Hüb95].

Definition 2 (Gesetz). Ein Gesetz ist eine rechtsverbindliche Regel, die von
einem Träger staatlicher Gewalt erlassen wurde.

Für die Befugnisse und Verpflichtungen, die sich aus der Rechtsordnung
ergeben, braucht es schließlich einen personalen (subjektiven) Bezugspunkt –
jemanden, der Inhaber beziehungsweise Träger dieser Rechte und Pflichten
ist. Die personalen Bezugspunkte werden im Gesetz als Rechtssubjekt und
allgemein auch als Person bezeichnet [Klu13]. Grenzt man die Personen
vom Staat ab, können die Rechtsnormen der Rechtsordnung nach öffentli-
chem und privatem Recht unterschieden werden. Das Privatrecht regelt die
Rechtsverhältnisse zwischen Personen untereinander. Daneben regelt das
öffentliche Recht die Rechtsbeziehungen zwischen Personen und Staat sowie
„die staatliche Organisation als solche“ [Klu13].

Die wichtigste Rechtsquelle des Privatrechts in Deutschland ist das
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Kennzeichnend für das BGB ist ein hoher
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Abstraktionsgrad, der es erlaubt, Aussagen für nahezu alle Lebensbereiche
zu treffen [Klu13]. Insgesamt umfasst das BGB fünf Bücher, die nach ei-
nem allgemeinen Teil Schuldrecht, Sachenrecht, Familienrecht und Erbrecht
regeln. Bei den Rechtssubjekten unterscheidet das BGB zwischen natürli-
chen und juristischen Personen. Natürliche Personen sind alle Menschen.
Juristische Personen sind rein rechtliche Gebilde wie beispielsweise Vereine,
Kapitalgesellschaften und Stiftungen, die ebenfalls Träger von Rechten und
Pflichten sein können [Klu13].

2.1.2. Privatautonome Regelungen

Im BGB gilt der Grundsatz der Privatautonomie – den Rechtssubjekten wird
die Möglichkeit eingeräumt, ihre Rechtsbeziehungen untereinander eigen-
verantwortlich zu gestalten. Viele gesetzliche Regelungen sind so auch
dispositiv, das heißt, sie können durch abweichende Vereinbarungen zwi-
schen Rechtssubjekten ersetzt („abbedungen“) werden [Klu13]. Bei der pri-
vatautonomen Gestaltung von Rechtsbeziehungen spielen die sogenannten
Rechtsgeschäfte eine wichtige Rolle. Darunter werden Handlungen verstan-
den, „die von einem Willen getragen sind und einen bestimmten rechtlichen
Erfolg herbeiführen wollen“ [Klu13]. Kauf, Schenkung, Einräumung von
Nutzungsrechten an Sachen, Kündigung, Verlobung, Eheschließung, Tes-
tament, Arbeitsvertrag, Bankgeschäft und Versicherungsvertrag sind nur
einige Beispiele. Ein wesentlicher Bereich des allgemeinen Teils im bürgerli-
chen Recht ist diesen Rechtsgeschäften gewidmet. Allen Rechtsgeschäften
ist gemeinsam, dass sie mindestens eine Willenserklärung enthalten müssen
[Klu13]. Unter einer Willenserklärung wird die „Äußerung eines auf die
Herbeiführung eines Rechtserfolgs gerichteten Willens“ verstanden [Klu13].
Der Wille wird durch ein erkennbares Verhalten geäußert, beispielsweise
durch eine mündliche oder schriftliche Äußerung oder auch durch ein
schlüssiges Handeln. Erforderlich für eine gültige Willenserklärung ist
zudem der Handlungswille, das heißt, der Erklärende muss das erkenn-
bare Verhalten auch tatsächlich vornehmen wollen. Erfolgt eine Erklärung
beispielsweise unter Zwang, so liegt keine Willenserklärung vor. Weitere
Komponenten der Willenserklärung sind zumeist das Bewusstsein, dass
eine Erklärung mit rechtlicher Konsequenz abgegeben wird (Erklärungs-
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bewusstsein) und die Absicht, überhaupt ein Rechtsgeschäft vorzunehmen
(Geschäftswille) [Klu13]. Einseitige Rechtsgeschäfte wie die Kündigung
oder das Testament erfordern nur die Willenserklärung einer einzigen Per-
son. Mehrseitige Rechtsgeschäfte wie beispielsweise Verträge erfordern
hingegen die Willenserklärungen von mehreren Personen.

Verträge sind der häufigste Fall von mehrseitigen Rechtsgeschäften. Der
Vertrag ist eine Einigung zwischen zwei Parteien, die übereinstimmende Wil-
lenserklärungen abgeben. Jede der Parteien geht durch den Vertragsschluss
bindende Verpflichtungen ein, wobei sich die Verpflichtungen jeweils aus
den vertraglich fixierten Regelungen ergeben. Die beiden sich deckenden
Willenserklärungen beim Vertragsschluss werden Antrag und Annahme ge-
nannt [Klu13]. Die Privatautonomie des bürgerlichen Rechts ermöglicht
Vertragsfreiheit – es steht frei, ob und mit wem ein Vertrag abgeschlossen
wird, und die Inhalte des Vertrags können frei gestaltet werden. Im Sin-
ne der Privatautonomie kann bei der inhaltlichen Vertragsgestaltung vom
Gesetz abgewichen werden, sofern es sich um dispositives Recht handelt
[Klu13]. Verträge können in Schriftform abgeschlossen werden, vorgeschrie-
ben ist dies jedoch nur in einigen Fällen. Von diesen Fällen abgesehen
können Verträge daher auch mündlich oder durch schlüssiges Handeln
abgeschlossen werden.

Definition 3 (Vertrag). Ein Vertrag ist eine rechtsverbindliche Einigung
zweier Parteien über die im Vertragsinhalt fixierten Regeln, wobei die Eini-
gung durch übereinstimmende Willenserklärungen der Parteien zustande
kommt.

In [Vog98] wird dargelegt, dass neben den Rechtsquellen des geschrie-
benen Rechts nicht zuletzt auch Verträge grundsätzlich als Rechtsquelle
zu begreifen sind – unter der Einschränkung, dass sie im Gegensatz zum
geschriebenen Recht von ihrer rechtlichen Wirkung auf den konkreten Fall
und auf die Vertragsparteien beschränkt sind.

Vor allem im Wirtschaftsleben werden beim Abschluss von Verträgen
häufig Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) einbezogen. § 305 I BGB
definiert AGB als „alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten
Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen
Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt“. Daraus ergeben sich für
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den Verwender vor allem Rationalisierungseffekte, indem Massenverträge
standardisiert werden können [Klu13]. Die AGB einer Vertragspartei werden
aber nicht allein durch ihre Existenz Bestandteil eines Vertrags. Damit
AGB wirksam werden, ist es nach § 305 II BGB erforderlich, dass vom
Verwender beim Vertragsschluss ausdrücklich auf die AGB hingewiesen
wird. Außerdem muss der Vertragspartner die Gelegenheit haben, den
Inhalt der AGB zur Kenntnis zu nehmen, und er muss mit der Gültigkeit
der AGB einverstanden sein. Unter diesen Bedingungen werden AGB in
die Willenserklärungen der Vertragspartner eingeschlossen und dadurch
Vertragsbestandteil.

2.2. Compliance

Recht und Regeln haben nicht zuletzt einen großen Einfluss auf die täg-
liche Arbeit in Organisationen, denn im täglichen Geschäft sind häufig
eine Vielzahl von Regeln zu beachten. Neben Regelungen des geschriebe-
nen Rechts und vertraglichen Verpflichtungen zählen im organisatorischen
Umfeld beispielsweise auch freiwillig eingegangene Selbstverpflichtungen
dazu. Die Einhaltung dieser Regeln, „Regeltreue oder Regelkonformität“,
wird als Compliance bezeichnet [ED18]. In Unternehmen ist Compliance
grundsätzlich eine Leitungsaufgabe. Zumeist wird diese Aufgabe von der
Unternehmensleitung aber auf eine eigene Compliance-Organisation oder
auf Fachabteilungen delegiert. Die Verantwortung für Compliance kann
hingegen nicht delegiert werden und verbleibt daher stets bei der Unter-
nehmensleitung [Moo12].

Definition 4 (Compliance). „Compliance bedeutet die Einhaltung aller gel-
tenden Regeln, sei es gesetzlicher, behördlicher oder unternehmensinterner
Art“ [ED18].

Das Erfordernis von Compliance ist nicht neu. Doch gerade in den letz-
ten Jahren sind die Bedeutung und gleichzeitig auch die Aufmerksamkeit
für Compliance stark gestiegen. Gründe dafür liegen etwa in der internatio-
nalen Wirkung von nationalen Gesetzen im Verbund mit der zunehmenden
internationalen Ausrichtung von Unternehmen. Auch wurden gesetzliche
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Anforderungen in vielen Bereichen verschärft. Vor allem aber haben sich
die Sanktionen bei Compliance-Verstößen, also bei der Nichteinhaltung von
Regeln, erheblich vergrößert. Für Organisationen können Compliance-Ver-
stöße erhebliche und existenzgefährdende Folgen haben. Diese können
von direkten monetären Konsequenzen bis hin zum Vertrauensverlust bei
Kunden, Geldgebern und Mitarbeitern reichen [ED18]:

- erhebliche Geldbußen und Schadensersatzforderungen
- Ausschluss von Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge
- Entzug der Betriebsgenehmigung
- Eintragung in ein Korruptionsregister und Vermerke im Gewerbezen-

tralregister
- Auferlegung einer Compliance-Aufsicht durch eine Aufsichtsbehörde
- Reputationsschaden und Vertrauensverlust

So haben Compliance-Strafen mitunter dazu geführt, dass Unternehmen
Insolvenz anmelden mussten [ED18]. Der Abgas-Skandal wiederum liefert
konkrete Beispiele für die Dimensionen, die Compliance-Strafen (als direkte
Kosten aus Compliance-Verstößen) annehmen können: In der Affäre um
manipulierte Abgaswerte zahlreicher Dieselautos hat etwa der Volkswagen-
Konzern bis 2020 allein für Rechtskosten mehr als 30 Milliarden Euro
verbuchen müssen [tag20]. Aber auch für die beteiligten Personen können
Compliance-Verstöße zu Konsequenzen führen. Zu den möglichen Folgen
zählen neben dem Reputationsschaden etwa strafrechtliche Sanktionen wie
Freiheitsstrafen, erhebliche Geldbußen und Schadensersatzforderungen, der
Ausschluss aus bestimmten Funktionen, Berufsverbote und die Kündigung
durch den Arbeitgeber [ED18]. Nicht zuletzt aus diesen und den obigen
Gründen haben viele Organisationen Maßnahmen zur Sicherstellung von
Compliance ergriffen. In der Praxis geschieht dies vielfach jedoch nur für
Teilaspekte, ein ganzheitlicher Ansatz zum Management von Compliance
fehlt nach [ED18] hingegen häufig.
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2.3. Compliance-Management

Mit Hilfe von systematischen Maßnahmen, die Compliance sicherstellen,
sollen die Sanktionen und Nachteile von Compliance-Verstößen vermieden
werden. Unter dem Begriff Compliance-Management werden die Tätigkei-
ten innerhalb der Organisation zusammengefasst, die auf Compliance im
Unternehmen zielen [Sch17].

Definition 5 (Compliance-Management). „Compliance-Management um-
fasst [...] adäquate Strategien, Strukturen und Prozesse, um Regelkonfor-
mität und integres Verhalten der Unternehmensangehörigen zu erreichen“
[Sch17].

Unter bestimmten Umständen ist eine Vermeidung von Compliance-
Verstößen nicht gänzlich möglich. Hier kann Compliance-Management aber
zumindest dazu beitragen, die Compliance-Risiken zu reduzieren [Sch17].
Beispielsweise lassen sich Compliance-Verstöße, die vorsätzlich oder mit
krimineller Energie erfolgen, auch durch ein wirksames Compliance-Mana-
gement nur schwer oder gar nicht verhindern [ED18]. Davon abgesehen sind
es im Wesentlichen vier Kernaufgaben, die es im Rahmen des Compliance-
Managements zu erfüllen gilt: die Analyse der Compliance-Risiken, das
Aufsetzen eines Compliance-Programms, die Einrichtung einer Compliance-
Organisation und schließlich die Integration des Compliance-Programms
in die Geschäftsprozesse der Organisation [Moo12]:

- Risikoanalyse: Im Rahmen der Risikoanalyse wird bestimmt, wel-
che Compliance-Risiken für eine Organisation bestehen. Allgemeine
Rechtsrisiken wie beispielsweise Korruptionshandlungen, Kartellver-
stöße, Verstöße gegen Umweltschutzbestimmungen oder ein fehler-
hafter Umgang mit Kundendaten werden systematisch auf die eigene
Organisation bezogen und hinsichtlich ihres Risikos bewertet. Die
Betrachtung kann differenziert werden nach den Bereichen wie Ein-
kauf, Produktion und Vertrieb. Eingeschlossen in die Betrachtung
werden zudem Geschäftspartner wie Vertriebspartner und Rechts-
anwälte, da auch ein Fehlverhalten dieser Partner unter bestimmten
Umständen der Organisation zugerechnet werden kann. Als Ergebnis
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der Ermittlung ergibt sich das Risikoportfolio der Organisation, in dem
die festgestellten Compliance-Risiken aufgeführt sind.

- Aufsetzen eines Compliance-Programms: Im Anschluss an die Risikoana-
lyse werden die zu treffenden Compliance-Maßnahmen als sogenann-
tes Compliance-Programm festgelegt. Mögliche Compliance-Maßnah-
men werden in die drei Bereiche Prävention, Aufdeckung von Complian-
ce-Verstößen und die Reaktion hierauf eingeteilt [Moo12]. Ein zentrales
Element des Compliance-Programms ist häufig ein Regelwerk (Kodex),
in dem in verständlicher Sprache die wesentlichen Compliance-Re-
gelungen und Verfahrensanweisungen der Organisation aufgeführt
sind. Dieses Regelwerk wird allen Mitarbeitern bekannt gemacht
(kommuniziert) und an zentraler Stelle zur Verfügung gestellt. Weite-
re Maßnahmen des Compliance-Programms können beispielsweise
Schulungen der Mitarbeiter und die Einrichtung eines Hinweisgeber-
systems sein. Aber auch Aufklärungs- und Ahndungsmaßnahmen
bei Verstößen sind Bestandteil von effektiven Compliance-Program-
men. Dazu können beispielsweise interne Untersuchungen, in denen
Hinweisen auf Fehlverhalten nachgegangen wird, und Disziplinar-
maßnahmen als Reaktion auf festgestellte Verstöße gehören.

- Einrichtung einer Compliance-Organisation: Die zugehörige Organisation
für Compliance wird im Unternehmen aufgestellt. Hierfür werden,
auch abhängig von der Organisationsgröße, Rollen und Zuständig-
keiten definiert und erforderlichenfalls Anpassungen der Aufbau-
und Ablauforganisation vorgenommen. Die Compliance-Organisa-
tion kann autonom eingerichtet werden, sodass die Compliance-
Funktionen Prävention, Aufdeckung und Reaktion von der Com-
pliance-Organisation übernommen werden. Alternativ ist eine Matrix-
Organisation möglich, bei der die Compliance-Organisation im We-
sentlichen die Prävention übernimmt, während Aufdeckung und Re-
aktion von anderen Organisationseinheiten übernommen und von der
Compliance-Organisation lediglich koordiniert werden. Zum Leiter
der Compliance-Organisation, dem Chief Compliance Officer, wird ein
fachlich geeigneter Mitarbeiter bestellt, der sowohl über Führungser-
fahrung, juristisches Wissen als auch über Kenntnisse der Organisation
und ihrer Prozesse verfügt.
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- Umsetzung des Compliance-Programms: Schließlich muss das Complian-
ce-Programm in den Geschäftsprozessen der Organisation umgesetzt
werden – die Bekanntmachung eines Kodexes allein reicht häufig
nicht aus. „Die Implementierung des Compliance Programms in die
täglichen Arbeitsabläufe des Unternehmens ist die größte Herausfor-
derung“ [Moo12]. Die konkreten Umsetzungsmaßnahmen müssen
dabei aus dem Compliance-Programm abgeleitet werden. Die nachhal-
tige Umsetzung kann schließlich durch Kontrollmaßnahmen sicherge-
stellt werden, in denen die Wirksamkeit der Compliance-Maßnahmen
geprüft wird. Erforderlichenfalls werden Compliance-Programm und
Compliance-Maßnahmen angepasst.
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Kapitel 3

Modelle und

(Referenz-)Modellierung

Modelle werden gemeinhin als Abbilder von etwas oder als Vorbilder für
etwas umschrieben. Im täglichen Leben sind sie allgegenwärtig – bei sehr
allgemeiner Betrachtungsweise liegt schon in jeder sprachlichen Begriff-
lichkeit, in vielen grafischen Darstellungen und in jedem Foto ein Modell
vor. Nicht zuletzt wird Modellierung in der modernen Wissenschaft eine
tragende Rolle zugeschrieben, wenngleich die dort betrachteten Modelle
zumeist nicht derart alltäglich sind. Modellierung wird vor allem dann
eingesetzt, wenn komplexere Sachverhalte verstanden, analysiert oder do-
kumentiert werden sollen. Ein spezielles Arbeitsgebiet der Modellierung
ist die Referenzmodellierung, bei der Modelle als Vorlage oder Hilfsmittel
wiederverwendet werden, um neue Modelle zu entwickeln.

Auch in dieser Arbeit nehmen Modelle eine zentrale Rolle ein. Als
Grundlage für die nachfolgenden Ausführungen wird in diesem Kapitel
in das Themenfeld der Modellierung eingeführt. In Abschnitt 3.1 werden
grundlegende Begrifflichkeiten der allgemeinen Modelltheorie definiert.
In Abschnitt 3.2 werden Grundlagen zu Modellierungssprachen betrach-
tet und in Abschnitt 3.3 wird in das Gebiet der Referenzmodellierung
eingeführt.

3.1. Modelle und Modellierung

Der Modellbegriff wird in vielen verschiedenen Bereichen mit unterschiedli-
chen Bedeutungen verwendet. In [KK18] werden Beispiele aufgeführt, deren
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Bandbreite von der Bildhauerei bis hin zum wissenschaftlichen Gebrauch
reicht. Modelle können demnach konkret sein und ein vorhandenes Origi-
nal abbilden, so wie beispielsweise ein Schiffsmodell. Modelle können aber
auch abstrakt sein, wie etwa ein Modell zur Rentenberechnung, oder Vorbild
für ein herzustellendes Original, wie beispielsweise das Gebäudemodell
oder der Grundriss für ein geplantes Gebäude. Ein Modell als Abbild von
etwas oder Vorbild für etwas wird auch als deskriptives beziehungsweise
präskriptives Modell bezeichnet [LL13]. Gemeinsam ist allen Modellen, dass
sie auf dem Grundprinzip der Abstraktion basieren: Modelle repräsentieren
die reale Welt, indem von konkreten Sachverhalten abstrahiert wird [Bal09].

Definition 6 (Modell). Modelle sind Repräsentationen eines Originals, die
Struktur, Verhalten oder Funktion ihres Originals vereinfacht nachbilden
[FDN+12].

Die Entwicklung von Modellen wird als Modellierung bezeichnet. Durch
das Abstrahieren von konkreten Sachverhalten wird ein Modell erstellt, das
die reale Welt durch sein charakteristisches Verhalten repräsentiert [Bal09].
„Modelle entstehen durch Beobachtungen, Analogieschlüsse und Intuition.
Beobachtungen geben meist den Anstoß“ [LL13].

Definition 7 (Modellierung). Modellierung bezeichnet den Prozess, bei
dem ein Original in ein Modell überführt wird [FDN+12].

Um systematisch zu einem Modell zu gelangen, werden Modellierungsme-
thoden genutzt. Modellierungsmethoden beschreiben zunächst die Elemente,
mit denen das Original vereinfacht abgebildet werden kann. Diese Ele-
mente werden auch als Konstrukte einer Modellierungsmethode bezeichnet.
Darüber hinaus beschreiben Modellierungsmethoden Regeln zur richtigen
Verwendung der Konstrukte sowie Hinweise zur Analyse und Beschreibung
des Originals bei der Modellierung.

Modelle werden vor allem dann eingesetzt, wenn komplexere Sach-
verhalte verstanden, analysiert oder dokumentiert werden sollen [Bal09].
Dabei sind Modelle absichtlich nicht originalgetreu, „sie heben bestimm-
te Eigenschaften hervor und lassen andere weg“ [KK18]. Der allgemeine
Modellbegriff lässt sich nach [Sta73] durch die Merkmale „Abbildung“,
„Verkürzung“ und „Pragmatik“ beschreiben:
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- Abbildung: Das Modell ist Abbildung eines Originals. Als Abbildung
ist die Zuordnung zwischen Eigenschaften (Attributen) des Modells
und denen des Originals zu verstehen. Die Abbildungsgenauigkeit
wird durch das Maß an Formalisierung der eingesetzten Modellie-
rungsmethode gesteuert. Durch die Interpretation von Sachverhalten
bei der Modellierung gehen Informationen verloren.

- Verkürzung: Das Modell enthält nur die Informationen, die dem Model-
lierer relevant erscheinen. Die übrigen Attribute werden ausgelassen,
sind also nicht im Modell repräsentiert. Stattdessen erhält wiederum
das Modell überschüssige Attribute, die nichts mit dem Original zu
tun haben (beispielsweise ist der Grundriss als präskriptives Modell
für ein geplantes Gebäude auf Papier gedruckt; das Papierformat
ist ein Attribut des Modells, das mit dem Original nichts zu tun
hat). Abbildung 3.1 veranschaulicht abgebildete, ausgelassene und
überschüssige Attribute in Zusammenhang mit der Original-Modell-
Abbildung.

- Pragmatik: Das Modell wird für einen bestimmten Zweck eingesetzt.
Die Korrektheit des Modells ist vor dem Hintergrund des Modell-
zwecks zu beurteilen.

MODELL

Attribut-Abbildung

ausgelassene 
Attribute überschüssige 

Attribute

ORIGINAL

Abbildung 3.1. Original-Modell-Abbildung bei der Modellierung (nach [Sta73])

Die genannten Modell-Merkmale „Abbildung“, „Verkürzung“ und „Prag-
matik“ sind Ausdruck dafür, dass Abstraktionsgrad und Ausrichtung eines
Modells maßgeblich durch den beabsichtigten Einsatzzweck des Modells
bestimmt werden. Es ist durchaus möglich, dass in einem Projekt unter-
schiedliche Modelle eingesetzt werden, die dasselbe Original repräsentieren.
In [Bal09] wird in diesem Zusammenhang auch von Abstraktionsebenen
gesprochen.

Gerade in Zusammenhang mit der Informationssystementwicklung
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wird vielfach auch von konzeptuellen Modellen und konzeptueller Modellierung
gesprochen. In [Kob10] werden verschiedene Definitionsversuche aufge-
zeigt, die in der Verwendung dieser Begriffe kaum spezifische Unterschiede
gegenüber den allgemeinen Modellbegriffen erkennen lassen. Nach [Tha12]
liegt Modellen bei der konzeptuellen Modellierung ein Konzept zugrunde,
das die Repräsentation des Originals durch domänenspezifische Objekt-
typen und die gemeinsamen Eigenschaften dieser Objekte ermöglicht. In
[WW02] werden als primärer Einsatzbereich von konzeptuellen Modellen
die Anforderungsanalyse und Spezifikation in der Informationssystement-
wicklung hervorgehoben. In diesen Bereichen unterstützen konzeptuelle
Modelle die Kommunikation zwischen Entwicklern und Anwendern, helfen
Analysten beim besseren Verständnis der Domäne und dokumentieren die
Systemanforderungen [KS86].

3.2. Modellierungssprachen

Die Konstrukte einer Modellierungsmethode – die möglichen Modellele-
mente – können Bestandteil einer Modellierungssprache sein [FDN+12]. Dabei
handelt es sich um solche Sprachen, die speziell für die Modellierung defi-
niert wurden [Eng20].

Definition 8 (Modellierungssprache). „Modellierungssprachen sind künst-
lich definierte Sprachen, die dazu dienen, Modelle [...] zu erstellen“ [Eng20].

Anhand der Darstellungsform kann zwischen textuellen und grafischen
Modellierungssprachen unterschieden werden. Mit den grafischen Model-
lierungssprachen werden die Modelle zumeist in Form von Diagrammen
dargestellt. In den Diagrammen sind als Konstrukte (Knoten) häufig Sym-
bole wie Kreise und Kästchen verwendet, die beschriftet und durch Kanten
beziehungsweise Pfeile verbunden sind. Die Syntax einer Modellierungs-
sprache definiert die möglichen Konstrukte und legt beispielsweise fest,
wie Diagrammsymbole verwendet und verbunden werden dürfen [Eng20].
Mit der Syntax wird also das äußere Erscheinungsbild, die Form und die
Struktur der Modelle bestimmt. Neben einer Syntax haben Modellierungs-
sprachen außerdem eine Semantik, welche sich auf die konkrete Bedeutung
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der Modellkonstrukte bezieht. Die Semantik kann formal oder informal
(umgangssprachlich) definiert sein [Eng20]. In [Eng20] werden die folgen-
den Beispiele für Modellierungssprachen und Diagrammtypen genannt:

- informal, textuell: natürliche Sprachen
- informal, grafisch: UML-Anwendungsfalldiagramme [Obj15]
- formal, textuell: Object Constraint Language (OCL) [Obj12]
- formal, grafisch: Entity-Relationship-Diagramme [Obj15]

Modellierungssprachen werden vor allem im Bereich der Software-
entwicklung eingesetzt, um Anforderungen zu dokumentieren sowie um
Beschreibungen des Entwurfs und der Softwarearchitektur zu erstellen
[Eng20]. Beispielsweise kann mit den vorgenannten UML-Anwendungs-
falldiagrammen grob das erwartete Verhalten einer Software dargestellt
werden; Entity-Relationship-Diagramme dienen vor allem zur Datenmo-
dellierung als Grundlage für den Entwurf der Datenbank. Mit Hilfe von
Modellierungssprachen werden also vor allem konzeptuelle Modelle er-
stellt – die Konstrukte der Modellierungsmethode stehen hierbei für die
Objekttypen des zugrunde liegenden Konzepts.

3.3. Referenzmodelle

In engem Zusammenhang mit Wiederverwendung steht der Begriff des Re-
ferenzmodells. Der Begriff wird in der Literatur nicht einheitlich definiert
(dazu beispielsweise [FL04], ausgewählte Definitionen sind in [Tho06] auf-
geführt). Folgt man der Auffassung von [Tho06], kann jedes Modell als
Referenzmodell angesehen werden, „das zur Unterstützung der Konstrukti-
on eines anderen Modells genutzt wird“.1 Im Umfeld der Softwaretechnik

1Die Idee des Referenzmodells kann nach [Ess16] auf die Entwicklung des Kölner Inte-
grationsmodells (KIM) in [GGG+71] zurückgeführt werden. Das Kölner Integrationsmodell
sollte einen Grundrahmen für die Entwicklung von betrieblichen Informationssystemen bilden.
Im KIM wurden repräsentative Datenverarbeitungsaufgaben in Industrieunternehmen mit
ihren Verknüpfungen aufgezeigt und so das Modell eines Informationssystems entwickelt.
Durch Abstraktion wurde das KIM allgemeingültig konzipiert, um von verschiedenen Un-
ternehmen als Grundlage bei der Systementwicklung eingesetzt werden zu können. Nach
[Tho06] wurde der Begriff „Referenzmodell“ im deutschsprachigen Raum allerdings erst später
und maßgeblich durch die Arbeit in [Sch94] geprägt. In [Sch94] werden Referenzmodelle für
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3. Modelle und (Referenz-)Modellierung

wird der Begriff häufig synonym zum Begriff Referenz-Informationsmodell
verwendet. „Ein Informationsmodell (genauer: Informationssystemmodell)
ist ein spezielles expliziertes Modell, dessen Gegenstand ein Informations-
system ist“ [Bro15]. In Anlehnung an [Bro15] wird hier folgende Definition
des Referenzmodells verwendet:

Definition 9 (Referenzmodell). Ein Referenzmodell ist ein Modell, „das
Menschen zur Unterstützung der Konstruktion von Anwendungsmodellen
entwickeln oder nutzen, wobei die Beziehung zwischen Referenz- und
Anwendungsmodell dadurch gekennzeichnet ist, dass Gegenstand oder
Inhalt des Referenzmodells bei der Konstruktion des Gegenstands oder
Inhalts des Anwendungsmodells wieder verwendet werden“ [Bro15].

In [Bro15] bezieht sich die vorstehende Definition explizit auf Referenz-
Informationsmodelle, also auf solche Modelle, die Informationssysteme
zum Gegenstand haben. Im Kontext dieser Arbeit soll die Definition weiter
gefasst und nicht auf den Bereich der Informationsmodelle beschränkt,
sondern auf die allgemeine Modelldefinition (siehe Abschnitt 3.1) bezogen
werden.

Eng verbunden mit Referenzmodellen ist der Begriff der Referenzmodellie-
rung. In Anlehnung an [Bro15] kann darunter ein „spezielles Arbeitsgebiet“
der Modellierung verstanden werden, „in dem Referenzmodelle betrachtet
werden“ [Bro15]. Die Definition nach [Bro15] ist hier wiederum vom Kontext
der Informationsmodellierung gelöst und für den allgemeinen Modellbe-
griff generalisiert. In [FL05] wird die Referenzmodellierung konzeptionell in
zwei wesentliche Prozesse untergliedert, die schematisch in Abbildung 3.2
aufgezeigt sind. Zunächst wird dort der Konstruktionsprozess beschrieben, in
dem das Referenzmodell entwickelt wird. Der Konstruktionsprozess erfor-
dert die vier Aktivitäten „Problemdefinition“, „Entwicklung“, „Bewertung“
und „Pflege“ [FL05]:

- Problemdefinition: Es wird geklärt, für welchen Zweck ein Referenzmo-

verschiedene Sichten des ARIS-Konzepts (Architektur integrierter Informationssysteme) entwi-
ckelt. ARIS [Sch02] ist ein Konzept zur prozessorientierten Beschreibung von unterschiedlichen
Sichten (beispielsweise Organisationssicht, Datensicht, Steuerungssicht) auf unternehmensin-
terne Informationssysteme. Die Referenzmodelle in [Sch94] stellen Ausgangsmodelle für die
Entwicklung konkreter Informationssysteme dar.
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dell zu entwickeln ist.
- Entwicklung: Für das definierte Problem wird ein Referenzmodell als

Lösungsansatz entwickelt.
- Bewertung: Das Referenzmodell wird hinsichtlich seiner Qualität be-

wertet.
- Pflege: Bei der Anwendung des Referenzmodells werden Erfahrungen

gesammelt. Diese werden zur Weiterentwicklung und Verbesserung
des Referenzmodells genutzt.

Der zweite Prozess der Referenzmodellierung nach [FL05] ist der An-
wendungsprozess, in dem das Referenzmodell zur Entwicklung des Anwen-
dungsmodells wiederverwendet wird. Der Anwendungsprozess besteht aus
den vier Aktivitäten „Auswahl“, „Anpassung“, „Integration“ und „Nut-
zung“ [FL05]:

- Auswahl: Aus den vorhandenen Referenzmodellen wird ein geeignetes
Modell ausgewählt.

- Anpassung: Das ausgewählte Referenzmodell wird durch Wiederver-
wendungskonzepte an die spezifischen Erfordernisse der konkreten
Anwendungssituation angepasst.

- Integration: Sind mehrere Referenzmodelle anzuwenden, werden diese
zusammengeführt.

- Nutzung: Das Anwendungsmodell wird im Kontext der konkreten
Anwendungssituation genutzt.

Referenzmodellierung schafft in vielen Fällen sowohl für den Konstruk-
teur als auch für den Anwender Vorteile. Der Konstruktionsprozess von
Referenzmodellen verursacht zunächst Konstruktionsaufwand. Aber bereits
aus Sicht des Konstrukteurs kann Referenzmodellierung lohnend sein, unter
anderem beispielsweise dann, wenn Gestaltungsempfehlungen oder kon-
krete Vorgaben für die Modellierung transportiert werden sollen. In diesem
Fall dienen Referenzmodelle als Instrument des Wissensmanagements. Au-
ßerdem können Referenzmodelle selbst Gegenstand von Geschäftsmodellen
sein und beispielsweise als eigenständiges Produkt oder als Bestandteil
von Produkten angeboten werden. Aus Sicht des Anwenders ergeben sich
durch Referenzmodellierung vor allem Möglichkeiten zur Einsparung von
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KONSTRUKTIONSPROZESS

VON REFERENZMODELLEN

ANWENDUNGSPROZESS

VON REFERENZMODELLEN

Abbildung 3.2. Prozesse der Referenzmodellierung [FL05]

Kosten und Zeit, indem Orientierung bei der Modellierung verschafft sowie
wiederverwendbare Modellbestandteile bereitgestellt werden. Demgegen-
über entsteht aber auch im Anwendungsprozess ein gewisser Aufwand,
etwa bei der Beschaffung und Auswahl der Referenzmodelle sowie bei der
Anpassung und Integration [BK03].

Sehr erfolgreich werden Referenzmodelle beispielsweise in Enterprise-
Resource-Planning-Systemen (ERP-Systemen) eingesetzt. In diesem Bereich
dienen Referenzmodelle als Basis für Anpassungen von Standardsoftware
an das betriebliche Umfeld (Customizing). Referenzmodellierung konnte
dergestalt maßgeblich zum Erfolg von betriebswirtschaftlicher Standardsoft-
ware beitragen [Bro15]. Referenzmodelle werden aber auch in ganz anderen
Bereichen eingesetzt. Beispielsweise wird in [KBG+17] ein Referenzmodell
beschrieben, das aus Fallbeispielen hergeleitet ist und die dokumentenba-
sierte Kooperation sowie den Austausch von Informationen zwischen den
zahlreichen Akteuren der Bau- und Immobilienbranche unterstützt, die in
die Projektierung, den Bau, den Betrieb und schließlich auch den Abriss
einer Immobilie eingebunden sind.
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Kapitel 4

Prozesse und Prozessmanagement

Die heutigen Wirtschaftsunternehmen stehen vor vielfältigen Herausfor-
derungen – Compliance (siehe Kapitel 2) ist nur eine davon. Darüber hin-
aus müssen beispielsweise verkürzte Produktlebenszyklen, steigende Kun-
denanforderungen, internationale Konkurrenz, Kostendruck und rasante
informationstechnische Entwicklungen bewältigt werden. Die Bewältigung
dieser Herausforderungen setzt die Schaffung geeigneter Geschäftspro-

zesse voraus (vergleiche Kapitel 1). Ein Geschäftsprozess ist die Abfol-
ge von logisch verknüpften Aktivitäten zur Erfüllung einer betrieblichen
Aufgabe. Neben Management- und Support-Prozessen zählen zu den Ge-
schäftsprozessen vor allem auch die Kernprozesse einer Organisation mit
allen wertschöpfenden Tätigkeiten. Aus dieser fundamentalen Stellung
erklärt sich, dass den benannten Herausforderungen vorrangig durch opti-
mierte Geschäftsprozesse begegnet wird. Eine Disziplin, die sich explizit
mit der Analyse, Gestaltung und Optimierung von Geschäftsprozessen
befasst, ist das Geschäftsprozessmanagement. So verwundert es nicht, dass
Unternehmen in zunehmendem Maße auf aktives Geschäftsprozessmanage-
ment setzen, um ihre Prozesse zu optimieren. Geschäftsprozessmanagement
ist multidisziplinär, beteiligt sind Mitarbeiter in unterschiedlichen Rollen
und aus unterschiedlichen Bereichen einer Organisation. Zentrale Metho-
dik des Geschäftsprozessmanagements ist die Modellierung der Prozesse.
Prozessmodelle dienen als Mittel zur Dokumentation, Analyse und Ver-
besserung der von ihnen beschriebenen Prozesse und können schließlich
im Rahmen einer Prozessautomatisierung auch zur Konfiguration von
„prozessbewussten“ Informationssystemen genutzt werden, den sogenann-
ten Geschäftsprozessmanagementsystemen. In der Summe stellt aktives
Geschäftsprozessmanagement eine Basis für den Erhalt der Wettbewerbsfä-
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higkeit und langfristigen Erfolg eines Unternehmens dar und bildet nicht
zuletzt eine wichtige Grundlage für die derzeit in vielen Organisationen
stattfindende Digitalisierung.

Nicht zuletzt unterstützt Geschäftsprozessmanagement auch jene Tä-
tigkeiten, die zu den größten Herausforderungen des Compliance-Ma-
nagements zählen. Es wird daher einen wichtigen Baustein bilden, um
die Zielsetzung dieser Arbeit zu erreichen. In diesem Kapitel wird in die
Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements eingeführt. Zunächst er-
folgt die grundlegende Definition der Begriffe „Geschäftsprozess“ und
„Geschäftsprozessmanagement“ in den Abschnitten 4.1 und 4.2. In Ab-

schnitt 4.3 wird in die Prozessmodellierung eingeführt und mit der Busi-
ness Process Model and Notation (BPMN) eine Modellierungssprache für
die Abbildung von Prozessen vorgestellt. Die Möglichkeit der Prozessau-
tomatisierung mit Hilfe von Geschäftsprozessmanagementsystemen wird
in Abschnitt 4.4 aufgezeigt. Abschließend werden in Abschnitt 4.5 die
verschiedenen Rollen im Geschäftsprozessmanagement beschrieben.

4.1. Geschäftsprozesse

Die geschäftliche Leistung einer Organisation kann in der Herstellung
physischer Produkte bestehen, aber auch in der Durchführung von Dienst-
leistungen. Unabhängig davon wird für die Leistungserstellung in Organisa-
tionen eine Reihe von Aktivitäten durchgeführt. Unter einer Aktivität (engl.
task) ist im Folgenden eine Arbeitseinheit zu verstehen, die als Ganzes von
einer abgegrenzten Ressource durchgeführt wird – etwa durch einen Mit-
arbeiter, durch ein bestimmtes System, eine Maschine oder eine Abteilung
[AH04]. Zusammenhängende Aktivitäten, die innerhalb einer Organisation
durchgeführt werden, können als Prozess (engl. process) zusammengefasst
werden [AH04]. Eine Prozessbeschreibung umfasst neben den Aktivitäten
auch Beschränkungen, die die Reihenfolge der ausgeführten Aktivitäten
beeinflussen. Die Festlegung von Granularität und Umfang bei der Beschrei-
bung von Aktivitäten und Prozessen geschieht dabei subjektiv: Aktivitäten
lassen sich bereits als atomare Prozesse auffassen, ein Prozess kann andere
Prozesse umfassen und wiederum selbst Bestandteil von umfassenderen
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Prozessen sein [AH04].
Die Ergebnisse aus der Prozessdurchführung in einer Organisation

können von einem externen Kunden, aber auch von einem organisations-
internen Konsumenten (interner Kunde) in Anspruch genommen werden.
Schafft die Prozessdurchführung einen Wert für mindestens einen externen
oder internen Kunden, wird hiermit ein geschäftliches Ziel erfüllt. Ein sol-
cher Prozess wird als Geschäftsprozess (engl. business process) bezeichnet
[DLM+18]. Geschäftsprozesse werden auf eine Organisation beschränkt
betrachtet, können allerdings durchaus in Zusammenhang mit Prozessen
anderer Organisationen stehen.

Definition 10 (Geschäftsprozess). Ein Geschäftsprozess ist eine Abfolge
von Aktivitäten, die in einer Organisation ausgeführt werden, um ein
geschäftliches Ziel zu erreichen.

In verschiedenen Definitionen werden für Geschäftsprozesse weitere
Kriterien definiert. Nach [Dav93] hat ein Prozess einen Start- und Endpunkt
sowie einen klar definierten In- und Output. Als weitere Eigenschaften eines
Geschäftsprozesses werden in [SF03] benannt, dass diese komplex, verteilt
und lang laufend sind. Die zuletzt benannten Eigenschaften werden in
dem dieser Arbeit zugrundeliegenden Verständnis des Prozessbegriffs nicht
als zwingend vorausgesetzt. Zur Vereinfachung werden die Bezeichnun-
gen „Prozess“ und „Geschäftsprozess“ in den nachfolgenden Abschnitten
synonym verwendet. Prozesse, die keinen Wert schöpfen (die also kein
geschäftliches Ziel erfüllen und demzufolge keine Geschäftsprozesse im
Sinne der Definition sind), sind als potenzielle Verlustquellen möglichst zu
vermeiden und bilden daher nicht den Fokus dieser Arbeit.

4.2. Geschäftsprozessmanagement

Die Identifikation und Verbesserung von operativen Geschäftsprozessen
gewinnt in Organisationen zunehmend an Bedeutung. Durch ein effizien-
tes Management der Geschäftsprozesse können Produktivitätssteigerung
und Kostenersparnis realisiert werden [Aal13]. Verschiedene Methoden
und Techniken, die diese Tätigkeit unterstützen und auf Geschäftsprozes-
se fokussiert sind, werden unter dem Begriff Geschäftsprozessmanagement
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(engl. Business Process Management (BPM)) zusammengefasst [DLM+18].
Dabei handelt es sich um einen systematischen Ansatz zur ganzheitlichen
Erfassung sowie kontinuierlichen Bewertung und Optimierung von Ge-
schäftsprozessen [FR19].

Das Vorgehen beim Geschäftsprozessmanagement wird häufig in mehre-
re Phasen untergliedert, die zyklisch durchlaufen werden und daher einen
Kreislauf oder „Lebenszyklus“ formen [FR19; DLM+18]. In [FR19] werden
sechs Phasen definiert, die den Geschäftsprozessmanagement-Kreislauf (engl.
BPM lifecycle) bilden. In Abbildung 4.1 ist dieser Zyklus schematisch dar-
gestellt. Die einzelnen Phasen des Zyklus sind in [FR19] zusammenfassend
wie folgt beschrieben:

- Prozesserhebung: Relevante Prozesse zu einer Problemstellung werden
identifiziert und vollständig voneinander (sowie von vor- und nachge-
lagerten Prozessen) abgegrenzt. In den nachfolgenden Phasen werden
die relevanten Prozesse separat betrachtet.

- Prozessdokumentation: Der Ist-Zustand des einzelnen Prozesses wird
dokumentiert (zumeist in Form von Ist-Prozessmodellen). Eine Pro-
zessdokumentation kann sich auch aus mehreren Prozessmodellen
und weiterführenden Beschreibungen zusammensetzen.

- Prozessanalyse: Aktuelle Probleme und Schwachstellen mit dem Ist-
Prozess werden untersucht, dokumentiert und, wenn möglich, anhand
von Kennzahlen hinsichtlich der Schwere ihrer Auswirkung bewertet.

- Prozesskonzeption: Alternative Möglichkeiten zur Behebung der zuvor
benannten Probleme werden identifiziert und, wenn möglich, anhand
der gewählten Kennzahlen verglichen. Vielversprechende Möglich-
keiten werden ausgewählt und führen zu einem Soll-Prozessmodell.
Die Prozesskonzeption findet auch statt, wenn ein neuer Prozess
eingeführt werden soll.

- Prozessumsetzung: Das Soll-Prozessmodell wird in einen realen Prozess
umgesetzt. Änderungen in bestehenden Prozessen betreffen zum
einen die Arbeitsweise von Prozessbeteiligten und zum anderen die
Prozessunterstützung durch IT-Systeme.

- Prozesscontrolling: Nach der Umsetzung von Veränderungen, aber auch
nach der Einführung eines neuen Prozesses wird der reale Prozess
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kontinuierlich beobachtet und gegebenenfalls erhoben, wie gut sich
die durchgeführten Änderungen auswirken. Dabei können neue Pro-
bleme im selben oder in anderen Prozessen festgestellt werden, die
ein erneutes Durchlaufen des Zyklus erfordern.

PROZESS-
ERHEBUNG

PROZESS-
DOKUMENTATION

PROZESS-
CONTROLLING

PROZESS-
ANALYSE

PROZESS-
KONZEPTION

PROZESS-
UMSETZUNG

Ja

Nein

Ist-
Prozessmodell

Ist-Prozess-
modell

Soll-
Prozessmodell

Schwachstellen?

Neuer
Prozess

Existierender
Prozess

Workshops
Interviews
Beobachtung

Modellierung
Prozesslandkarten
Ablaufdiagramme

Kontinuierlich, bis 
Prozessverbesserung 

notwendig wird

Problemdiagnose
Ursachenforschung
Potenzialschätzung

Modellierung
Soll-Konzept

Prozesssimulation
Alternativen-
bewertung

ROI-Schätzung

Change Management
Klassische IT-Projekte

Prozessautomatisierung

Abbildung 4.1. Geschäftsprozessmanagement-Kreislauf [FR19]

Die Phasen des Lebenszyklus sind voneinander abhängig. Allerdings
impliziert die zyklische Struktur keine strikte temporale Abfolge der Pha-
sen, vielmehr können die Aktivitäten verschiedener Phasen gleichzeitig
stattfinden. In der Praxis werden die Phasen von Prozesserhebung bis Pro-
zessumsetzung häufig im Rahmen von Projekten durchlaufen, während das
Prozesscontrolling kontinuierlich erfolgt [FR19]. Zusammenfassend kann
Geschäftsprozessmanagement anhand der beschriebenen Phasen und in
Anlehnung an [DLM+18] wie folgt definiert werden:

Definition 11 (Geschäftsprozessmanagement). Geschäftsprozessmanage-
ment ist ein systematischer Ansatz, bei dem eine Menge von Methoden,
Techniken und Werkzeugen verwendet wird, um Geschäftsprozesse zu
erheben, zu dokumentieren, zu analysieren, zu konzipieren, auszuführen
und zu überwachen.
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Den Phasen lassen sich jeweils verschiedene Methoden und Techni-
ken des Geschäftsprozessmanagements zuordnen. Die Grundlage des Ge-
schäftsprozessmanagements bildet jedoch die explizite Repräsentation der
Geschäftsprozesse mit ihren Aktivitäten und den Abfolgebeziehungen und
Ausführungsbeschränkungen, die zwischen den Aktivitäten bestehen. Ge-
schäftsprozessmodelle sind die übliche Repräsentationsmethode im Ge-
schäftsprozessmanagement und werden im folgenden Abschnitt beschrie-
ben.

4.3. Prozessmodellierung

Grundlage für die Methoden des Geschäftsprozessmanagements bildet die
explizite Repräsentation der betrachteten Geschäftsprozesse. Eine Möglich-
keit ist die textuelle Beschreibung des Prozesses in natürlicher Sprache. Tex-
tuelle Beschreibungen sind jedoch unhandlich und implizieren aufgrund
sprachlicher Mehrdeutigkeiten Missverständnisse bei der Interpretation
durch unterschiedliche Personen [DLM+18]. Aus diesem Grund wird für
die Prozessrepräsentation in der Regel auf die Modellierung der Prozesse
mit Hilfe grafischer Modellierungssprachen zurückgegriffen.

4.3.1. Prozessmodelle

Wie in Abschnitt 3.1 benannt, ist der Zweck des Modells essenziell für
die Ausrichtung der Modellierung. In Bezug auf die Modellierung von
Prozessen werden in [DLM+18] zwei wesentliche Zielrichtungen benannt:
geschäftsorientiertes Organisationsdesign und IT-orientiertes Anwendungs-
systemdesign. Die Prozessmodelle für das geschäftsorientierte Organisati-
onsdesign werden von Prozessanalysten erstellt und dienen vorwiegend
dem Verständnis und der Kommunikation, aber auch dem Benchmar-
king und der Verbesserung. Die Modelle müssen von einer inhomogenen
Zielgruppe verstanden werden und dementsprechend intuitiv sein. Die
anwendungssystemdesign-orientierten Prozessmodelle werden hingegen
von Anwendungsentwicklern erstellt und für Automatisierungszwecke
mit Hilfe von IT-Systemen entworfen. Für diesen Zweck muss das Mo-
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dell entsprechende Implementierungsdetails umfassen. Analog zu diesen
Zielrichtungen wird in [FR19] zwischen strategischen und operativen Prozess-
modellen unterschieden. Das grundlegende Konzept des Prozessmodells
unterscheidet sich in beiden Zielrichtungen jedoch nicht: Die Repräsen-
tation von Aktivitäten als zentrale Elemente in Geschäftsprozessen und
ihre Abfolge stehen bei Prozessmodellen im Mittelpunkt der Beschreibung.
Wird anschließend auf Basis der Beschreibung im Prozessmodell ein Pro-
zess tatsächlich durchgeführt, wird dieser konkrete Fall als eine (Geschäfts-)
Prozessinstanz des jeweiligen Prozessmodells bezeichnet [All05].

Definition 12 (Prozessmodell). Ein Prozessmodell ist die Beschreibung
eines Prozesses durch Repräsentation der Prozessaktivitäten, ihrer Abfolge
sowie der möglicherweise zwischen ihnen bestehenden Abhängigkeiten
und Beschränkungen [Aal13].

Prozessmodellierung bezeichnet die Entwicklung von Prozessmodellen.
In Form von Prozessmodellen können bestehende Ist-Prozesse analysiert
und für die Zukunft optimiert sowie als Soll-Prozesse beschrieben werden
(Prozesskonzeptions-Phase des Geschäftsprozessmanagement-Kreislaufs).
Prozessmodellierung in Unternehmen ist daher häufig Aufgabe von Prozess-
analysten und Managern, die Effizienz und Qualität der Prozesse verbessern
möchten [CT12]. Geschäftsprozessmodelle werden regelmäßig aber auch
im Requirements Engineering eingesetzt, um die Ausgangssituation und
Grundlagen der Systemanalyse zu beschreiben und Systemanforderungen
zu dokumentieren [Rup14].

Inzwischen gibt es eine Reihe von Modellierungssprachen für Geschäfts-
prozesse.1 Ein De-facto-Standard für die Modellierung von Geschäftspro-
zessen ist die Business Process Model and Notation (BPMN) [Obj13; CT12].
Aufgrund ihrer hohen praktischen Relevanz und der entsprechenden Tool-
unterstützung wurde die BPMN als Modellierungssprache für Geschäftspro-
zesse in dieser Arbeit gewählt.

1Modellierungssprachen für Geschäftsprozesse sind unter anderem die „Ereignisgesteu-
erte Prozesskette“ (EPK) [Sch02], „YAWL“ (Akronym für Yet Another Workflow Language)
[AH05], Aktivitätendiagramme der Unified Modeling Language (UML) [Obj15] sowie die
XML-basierten Sprachen „WS-Business Process Execution Language“ (BPEL) [Org07] und
„XML Process Definition Language“ (XPDL) [Wor14].
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4.3.2. Business Process Model and Notation (BPMN)

BPMN ist eine grafische Spezifikationssprache für Geschäftsprozesse, die
unter Koordination des Konsortiums Object Management Group entwickelt
wird. Die Version 2.0.1 der BPMN wurde zum internationalen Standard
ISO/IEC 19510:2013 genormt. Das Ziel der Entwicklung ist eine Notati-
on, die für alle Businessuser verständlich ist – für Prozessanalysten und
technische Entwickler, aber auch das Management. Mit der BPMN können
Geschäftsprozesse als Diagramm dargestellt werden. Als Zeichenelemente
stehen hierfür grafische Symbole bereit, die sich den Kategorien Flussobjekte,
verbindende Objekte, Artefakte, Teilnehmer und Daten zuordnen lassen [FR19].
Die Basiselemente der BPMN sind nach diesen Kategorien geordnet in
Abbildung 4.2 dargestellt. Zu den Flussobjekten zählen die Aktivitäten des
Prozesses, Ereignisse und Gateways. Im Diagramm werden Flussobjekte
über Sequenzflüsse miteinander verbunden. Der Kontrollfluss beschreibt dann
die zeitlich-logische Reihenfolge, in der die Flussobjekte zueinander stehen.
Es besteht die Möglichkeit, den Kontrollfluss zu verzweigen und Varianten
zuzulassen, auf die ein konkreter Prozess durchlaufen werden kann. Die
einzelnen Varianten werden als „Prozesspfade“ bezeichnet. Abbildung 4.1
ist ein Beispiel für ein BPMN-Diagramm, das Aktivitäten, zwei Ereignisse
und ein Gateway umfasst, die allesamt durch Sequenzflüsse miteinander
verbunden sind.

Aktivitäten repräsentieren eine Arbeitseinheit im Prozess. Mit bestimm-
ten Markierungen kann das Ausführungsverhalten einer Aktivität näher
bestimmt werden. Beispielsweise sind die Aktivitäten in Abbildung 4.1
durch ein Plus-Symbol als separate Teilprozesse markiert und die Aktivität
„Prozesscontrolling“ zusätzlich als Schleife, also als eine Aufgabe, die wie-
derholt wird, bis eine definierte Bedingung gilt. Mit Aufgaben-Typen kann
außerdem der Charakter einer Aktivität näher bestimmt werden, beispiels-
weise dass das Aktivitäts-Element in der Realität eine manuelle Aufgabe ist,
die von einem Menschen erledigt wird, oder aber dass es sich um den auto-
matisierten Aufruf eines IT-Systems (Service) handelt. Die Darstellung des
Charakters erfolgt im Diagramm ebenfalls durch kleine Symbole innerhalb
der Aktivität.

Die Ereignisse in BPMN-Diagrammen bezeichnen etwas, das im Verlauf
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FLUSSOBJEKTE         VERBINDENDE OBJEKTE ARTEFAKTE

Aktivität          Sequenzfluss Anmerkung
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Abbildung 4.2. Basiselemente der BPMN [FR19]

des Prozesses passiert ist. Diese können zu Prozessstart (Startereignis),
während des Prozesses (Zwischenereignis) und am Ende des Prozesses
(Endereignis) eintreten. Das Diagramm in Abbildung 4.1 hat zwei Starter-
eignisse. Da Endereignisse wiederum fehlen, wird in dem Diagramm ein
endlos laufender Prozess dargestellt. Es gibt verschiedene Typen von Ereig-
nissen (beispielsweise den Empfang einer Nachricht oder das Überschreiten
eines bestimmten Zeitpunktes). Innerhalb des Prozesses kann auf spezifi-
zierte Ereignisse reagiert werden, andere Ereignisse können innerhalb des
Prozesses ausgelöst werden. Eine Auswahl verschiedener Ereignistypen,
unterschieden in „eingetreten“ und „ausgelöst“ sowie Start-, Zwischen- und
Endereignis, ist in Abbildung 4.3 dargestellt.

Gateways stellen Punkte im Prozessmodell dar, an denen der Kontroll-
fluss verzweigt und auch wieder zusammengeführt werden kann. Gateways
können den Kontrollfluss beispielsweise in mehrere parallele Zweige auf-
spalten oder einen von mehreren möglichen Sequenzflüssen im Prozess
abhängig von einer bestimmten Entscheidung auswählen. So können sich
alternative Prozesspfade ergeben, die in den einzelnen Prozessinstanzen
dann entsprechend den konkreten Gegebenheiten gewählt werden. In Ab-
bildung 4.4 sind die Konstrukte für das exklusive, parallele und inklusive
Gateway aufgezeigt und erläutert.
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Startereignis: Der 
Prozess wird durch das 

Ereignis gestartet

Zwischenereignis: Der 
Prozess löst das Ereignis aus 

und läuft sofort weiter

Endereignis: Der Prozess löst 
das Ereignis am Ende eines 

Prozesspfads aus

Zwischenereignis: Der 
Prozess läuft erst weiter, 
wenn das Ereignis eintritt

Blanko: Untypisierte Ereignisse; 
Blanko-Zwischenereignisse können 
einen Statuswechsel kennzeichnen

Nachricht: Empfang und 
Versand von Nachrichten

Zeit: Periodische zeitliche 
Ereignisse, Zeitpunkte oder 

Zeitspannen

Signal: Signal über mehrere 
Prozesse; auf ein Signal kann 

mehrfach reagiert werden

EINTRETEND AUSLÖSEND

Abbildung 4.3. Ausgewählte BPMN-Ereignisse (nach [FR19])

Exklusiv: Bei einer Verzweigung wird der Kontrollfluss abhängig von Verzweigungsbedingungen zu genau einem 
ausgehenden Sequenzfluss geleitet. Bei einer Zusammenführung wird auf einen der eingehenden Sequenzflüsse 
gewartet, um den ausgehenden Sequenzfluss zu aktivieren.

Parallel: Wenn der Kontrollfluss verzweigt wird, werden alle ausgehenden Sequenzflüsse simultan aktiviert. Bei 
der Zusammenführung wird auf alle eingehenden Sequenzflüsse gewartet, bevor der ausgehende Sequenzfluss 
aktiviert wird (Synchronisation).

Inklusiv: Bei einer Verzweigung werden - abhängig von einer Bedingung - ein oder auch mehrere ausgehende 
Sequenzflüsse aktiviert. Bei einer Zusammenführung werden die eingehenden Sequenzflüsse synchronisiert .

Abbildung 4.4. Ausgewählte BPMN-Gateways (nach [FR19])

Pools und darin eingebettete Lanes werden genutzt, um Verantwortlich-
keiten für Aktivitäten zu repräsentieren. Ein Pool oder eine Lane kann
eine Organisation, eine Rolle oder ein System repräsentieren. Flussobjekte
und Sequenzflüsse werden dann innerhalb des Pools beziehungsweise der
Lane platziert. Zwischen Pools darf nach der BPMN-Spezifikation kein
Sequenzfluss verlaufen, stattdessen kann ein Informationsaustausch statt-
finden, der über einen Nachrichtenfluss symbolisiert wird. Informationen
wie zum Beispiel E-Mails oder Dokumente können dabei durch Datenob-
jekte repräsentiert werden. Innerhalb von Pools und Lanes sind hingegen
keine Nachrichtenflüsse erlaubt, die Pool-Grenzen nicht überschreiten. Hier
können stattdessen gerichtete Assoziationen verwendet werden, um einen
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Informationsfluss darzustellen. In Abbildung 4.1 sind das Ist- und Soll-
Prozessmodell jeweils als Datenobjekt repräsentiert, das durch gerichtete
Assoziationen mit den Aktivitäten verbunden ist, in denen es erstellt bezie-
hungsweise verwendet wird.

Die beschriebenen Zeichenelemente werden in den nachfolgenden Ab-
schnitten verwendet, um Prozesse entsprechend der BPMN-Spezifikation
als BPMN-Diagramme zu repräsentieren. In der Praxis (und auch hier) wer-
den BPMN-Diagramme oftmals mit BPMN-Modellen gleichgesetzt, streng
genommen besteht ein BPMN-Modell jedoch aus einer Kollektion von
BPMN-Diagrammen (Workflows), einer Darstellung der Kommunikation
innerhalb dieser Kollektionen, einer Koordination der einzelnen Workflows
und einer Menge von abstrakten Sichten über Datenbanken für den In- und
Output von datenkonsumierenden beziehungsweise datenproduzierenden
Elementen innerhalb der Workflows [TN15].

4.4. Prozessautomatisierung

In der Prozessumsetzungs-Phase des Geschäftsprozessmanagement-Kreis-
laufs wird das Soll-Prozessmodell in einen realen Prozess umgesetzt. Ein
essenzieller Bestandteil dieser Phase ist die Umsetzung von Prozessauto-
matisierung. Im weitesten Sinne bezeichnet Prozessautomatisierung (engl.
process automation) jede Automatisierung beliebig kleiner Aktivitäten in
einem Prozess [DLM+18]. Beispielsweise können Bestellungen von Waren
automatisch durch ein ERP-System an einen Lieferanten verschickt werden,
sobald ein bestimmter Lagerbestand unterschritten wird. Prozessautomati-
sierung kann sich andererseits auch auf die vollständige Automatisierung
von umfangreichen und komplexen Geschäftsprozessen beziehen. Die Um-
setzung von Prozessautomatisierung involviert ein IT-System und impliziert,
dass sich das System wie gewünscht (beschrieben in Soll-Prozessen) verhält.

Definition 13 (Prozessautomatisierung). Prozessautomatisierung bezeich-
net die Konfiguration eines IT-Systems, sodass dieses die Durchführung
der Soll-Prozesse unterstützt [DLM+18].

Der Begriff „Automatisierung“ beschränkt sich dabei nicht auf vollauto-
matisch ablaufende Prozesse, sondern umfasst auch die teilautomatischen
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Prozesse, bei denen Prozessteilnehmer in der Durchführung von Prozess-
aktivitäten involviert sind und hierbei durch das System begleitet werden
(Human Workflow Management). IT-Systeme für die Automatisierung von
Geschäftsprozessen, die Wissen über die Beziehung zwischen Prozessak-
tivitäten nutzen, werden als „prozessbewusst“ bezeichnet. Ein spezieller
Typ dieser Systeme ist das Geschäftsprozessmanagementsystem (engl. Business
Process Management System), in dem explizite Prozessbeschreibungen in
Form von Prozessmodellen zur Konfiguration genutzt werden. Ihr Einsatz-
zweck ist die Koordination von Prozessen in der Art, dass die Arbeit zur
richtigen Zeit von der richtigen Ressource verrichtet wird.

Definition 14 (Geschäftsprozessmanagementsystem). Ein Geschäftsprozess-
managementsystem ist ein Informationssystem, das die Durchführung von
Geschäftsprozessen auf der Grundlage von Prozessmodellen koordiniert
[DLM+18].

Die BPMN-Spezifikation umfasst seit der Version 2.0 die Definition
der notwendigen technischen Attribute, die eine direkte Ausführbarkeit
von BPMN-Diagrammen mit Hilfe geeigneter prozessbewusster Systeme
ermöglicht [FR19]. Damit operative Prozessmodelle mit Hilfe eines Ge-
schäftsprozessmanagementsystems ausgeführt werden können, sind aller-
dings Erweiterungen der Modelle um technische Implementierungsdetails
erforderlich. Beispielsweise müssen Datenobjekte definiert, Schnittstellen zu
IT-Systemen angebunden und die menschliche Interaktion spezifiziert wer-
den. Die Geschäftsprozessmanagementsysteme haben daher oftmals eigene
Prozessmodell-Editoren mit speziellen Erweiterungen, die eine systems-
pezifische Integration von Implementierungsdetails und Prozessmodellen
ermöglichen.

Die generische Architektur eines Geschäftsprozessmanagementsystems,
wie sie von der Standardisierungs-Organisation „Workflow Management
Coalition“ in einem Referenzmodell vorgeschlagen wurde [Hol95], ist in
Abbildung 4.5 dargestellt. Typische Komponenten von Geschäftsprozess-
managementsystemen sind die zentrale Execution-Engine neben einem
Prozessmodell-Editor, einem Worklist-Handler, externen Services sowie
Administrations- und Monitoring-Werkzeugen [DLM+18]:

- Execution-Engine: Die Execution-Engine ist die zentrale Komponente
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Abbildung 4.5. Architektur eines Geschäftsprozessmanagementsystems (nach
[DLM+18])

im Geschäftsprozessmanagementsystem. Sie erstellt auf Basis von
Prozessmodellen die ausführbaren Prozessinstanzen und bestimmt
anhand der Prozessmodelle die zeitliche und logische Abfolge von
Prozessaktivitäten. Die Komponente koordiniert die daraus abgelei-
teten Aktivitäts-Instanzen. Diese Instanzen werden als work item in
der richtigen Reihenfolge den entsprechenden Ressourcen zur Bear-
beitung zugewiesen oder im Fall von automatisierten Aktivitäten an
die entsprechenden Softwaresysteme delegiert. Ausführungsbezogene
Informationen werden für eine spätere Analyse in den Ausführungslogs
aufgezeichnet.

- Prozessmodell-Editor: Mit dem Prozessmodell-Editor können Prozess-
modelle erstellt und bearbeitet werden. Die Modelle können um
weitere Implementierungsdetails wie Ein- und Ausgabedaten erwei-
tert werden. Prozessmodelle können in einem Prozessmodell-Repository
bereitgestellt und von diesem bezogen werden. Die Modelle werden
direkt aus dem Editor oder aus dem Repository in der Execution-
Engine zur Ausführung gebracht.

- Worklist-Handler: Der Worklist-Handler ist die Schnittstelle zu den
menschlichen Prozessbeteiligten. Work items werden den Beteiligten
im Worklist-Handler angezeigt und können an dieser Stelle entspre-
chend bearbeitet werden. Dies kann, abhängig vom tatsächlichen
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Geschäftsprozessmanagementsystem, beispielsweise über Bildschirm-
masken geschehen, in denen der Benutzer anstehende work items
einsehen und für die Bearbeitung auswählen kann. Beginn und Ab-
schluss der Bearbeitung werden im Worklist-Handler signalisiert und
das entsprechende Ergebnis der manuellen Bearbeitung als Daten für
die Weiterverarbeitung in der Prozessinstanz erfasst.

- Externe Services: Sofern in Prozessen automatisierte Aktivitäten ent-
halten sind, die von einem Anwendungssystem durchgeführt werden,
kann dieses System direkt mit den erforderlichen Eingabedaten durch
das Geschäftsprozessmanagementsystem aufgerufen werden. Diese
Anwendungssysteme werden als externe Services bezeichnet. Das
Ergebnis eines solchen Aufrufs kann an das Geschäftsprozessmanage-
mentsystem zurückgeliefert werden. In diesem Zusammenhang wird
auch von Service-Orchestrierung gesprochen, was das Kombinieren
und Koordinieren mehrerer Services bezeichnet. Ein Aufruf zwischen
den Systemen geschieht beispielsweise über Webservices.

- Administrations- und Monitoring-Werkzeuge: Mit Administrations- und
Monitoring-Werkzeugen werden operationale Angelegenheiten der
Prozessdurchführung behandelt. Beispielsweise kann im Geschäftspro-
zessmanagementsystem der Ausfall einer bestimmten Ressource kon-
figuriert werden, sodass work items durch die Execution-Engine an
alternative Ressourcen delegiert werden. Mit Monitoring-Werkzeugen
können laufende und abgeschlossene Prozess- und Aktivitätsinstan-
zen auf Basis der Ausführungslogs analysiert werden, beispielsweise
in Hinblick auf die jeweiligen Durchlaufzeiten.

Das grundlegende Prinzip der Prozessautomatisierung mit einem Ge-
schäftsprozessmanagementsystem und die Arbeitsweise des Systems sind
schematisch in Abbildung 4.6 zusammengefasst. Es existieren Geschäftspro-
zessmanagementsysteme, welche die Prozessautomatisierung (Kernfunktio-
nalität des Geschäftsprozessmanagementsystems) um weitere Funktionen
ergänzen, die den gesamten Geschäftsprozessmanagement-Kreislauf abde-
cken können. Hierzu zählen beispielsweise Funktionen aus dem Bereich
Prozessintelligenz (Reporting und Process Mining) [DLM+18].

50



4.5. Rollen im Geschäftsprozessmanagement
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Abbildung 4.6. Prozessautomatisierung mit einem Geschäftsprozessmanagement-
system [FR19]

4.5. Rollen im Geschäftsprozessmanagement

Geschäftsprozessmanagement ist interdisziplinär. Mit den einzelnen Pha-
sen im Geschäftsprozessmanagement-Kreislauf sind jeweils eine Reihe von
Aufgaben verbunden, an deren Erfüllung unterschiedliche Personengrup-
pen direkt oder indirekt beteiligt sind – Manager auf unterschiedlichen
Hierarchieebenen der Organisation, Innen- und Außendienst-Mitarbeiter,
Geschäfts- und Systemanalysten sowie Mitarbeiter der IT [DLM+18]. Die
verschiedenen Aufgaben im Geschäftsprozessmanagement können grup-
piert und in Rollen zusammengefasst werden. Selten entsprechen die Rollen
wirklichen Stellen in der Primärorganisation, vielmehr bezeichnen sie eine
Reihe von Aufgaben im Geschäftsprozessmanagement. Typische Rollen
sind „Prozessmanager“, „Prozessverantwortlicher“, „Prozessbeteiligter“,
„Prozessanalyst“ und „Prozessingenieur“ [FR19; DLM+18]:

- Prozessmanager: Die Prozessmanager sind auf operativer Ebene für
Prozesse verantwortlich. Sie sind meistens im mittleren oder unteren
Management angesiedelt.

- Prozessverantwortliche: Die Prozessverantwortlichen sind strategisch
für Prozesse verantwortlich. Ihr Interesse liegt in der Optimierung des

51



4. Prozesse und Prozessmanagement

Prozesses beziehungsweise der Prozessleistung. In Unternehmen sind
Prozessverantwortliche häufig auf der ersten oder zweiten Führungs-
ebene angesiedelt.

- Prozessbeteiligte: Prozessbeteiligte sind Mitarbeiter innerhalb des Pro-
zesses. Sie führen im täglichen Betrieb einzelne oder mehrere Aktivi-
täten innerhalb des Prozesses aus und erbringen somit einen Großteil
der Wertschöpfung im Prozess. Prozessbeteiligte sind Domänenexper-
ten in ihrem speziellen Tätigkeitsbereich und als solche in den Phasen
„Prozesserhebung“, „Prozessdokumentation“ und „Prozessanalyse“
involviert. Ferner unterstützen sie im Geschäftsprozessmanagement
bei der Prozesskonzeption und Prozessumsetzung.

- Prozessanalysten: Die Prozessanalysten begleiten alle Phasen des Ge-
schäftsprozessmanagements. Sie führen Prozesserhebung, Prozessdo-
kumentation, Prozessanalyse und Prozesskonzeption durch. Bei der
Prozessumsetzung und dem Prozesscontrolling wirken sie koordinie-
rend mit. Die Prozessanalysten unterstützten Prozessmanager und
Prozessverantwortliche und arbeiten in den Phasen des Geschäftspro-
zessmanagements eng mit den Prozessbeteiligten und der IT zusam-
men.

- Prozessingenieure: Die Prozessingenieure sind für die technische Um-
setzung des Soll-Prozesses zuständig. Sie nehmen die Prozessauto-
matisierung vor und sind im Geschäftsprozessmanagement daher
vorwiegend in der Phase der Prozessumsetzung beteiligt.
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Kapitel 5

Kontext des Anwendungsfalls:

Abschluss und Beginn einer

Versicherung

Als Anwendungsfall zur fortlaufenden Demonstration der in den nachfol-
genden Kapiteln entwickelten Methodik dienen Geschäftsprozesse in einem
Versicherungsunternehmen, die in Zusammenhang mit den Besonderheiten
beim Abschluss einer Versicherung stehen. Zustande kommen private Ver-
sicherungen durch den Abschluss eines Versicherungsvertrags, wobei die
Versicherung selbst durch zahlreiche vertragliche und auch gesetzliche Re-
gelungen gestaltet wird. Versicherungen werden deshalb auch als „Rechts-
produkt“ bezeichnet. Für viele Kunden ist das Produkt „Versicherung“
nicht leicht zu verstehen, weshalb der Gesetzgeber unter anderem einige
Sonderregeln im Hinblick auf den Abschluss von Versicherungsverträgen

erlassen hat, die einen verbesserten Verbraucherschutz gewährleisten sollen.
Dies wirkt sich unmittelbar auch auf die Geschäftsprozesse in Versiche-
rungsunternehmen aus und stellt gleichermaßen besondere Anforderungen
an das Compliance-Management im Versicherungsunternehmen. Die her-
ausragende Bedeutung der Rechtsgrundlagen, ihre hohe Anzahl und ihr
Einfluss auf die Geschäftsprozesse in Versicherungsunternehmen lassen den
Kontext von Versicherungen und hierin insbesondere den Vertriebsprozess
als ein geeignetes Anschauungsobjekt erscheinen, das ein entsprechendes
Anwendungspotenzial für die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Metho-
dik aufweist.

In diesem Abschnitt wird in den fachlichen Kontext des Anwendungs-
falls „Abschluss und Beginn einer Versicherung“ eingeführt. Zunächst
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werden in Abschnitt 5.1 die Grundstrukturen des Privatversicherungsrechts
erläutert. In Abschnitt 5.2 folgt die Beschreibung von gesetzlichen Sonderre-
geln, die in Zusammenhang mit dem Abschluss einer Versicherung stehen.
Schließlich werden in Abschnitt 5.3 Compliance-Management-Aspekte aus
der Versicherungspraxis aufgegriffen. Diese zeigen exemplarisch, wie in
der Praxis versucht wird, die gesetzlichen Sonderregeln im Betrieb durch-
zusetzen.

5.1. Versicherungsrecht

Versicherungen in Deutschland untergliedern sich in private und gesetzliche
Versicherungen. Ein Unterschied zwischen beiden Formen liegt im Zustande-
kommen der Versicherungsverhältnisse. Private Versicherungen kommen
durch den Abschluss eines Versicherungsvertrags, gesetzliche Versicherun-
gen hingegen kraft Gesetzes zustande. Zu den gesetzlichen Versicherungen
zählen die gesetzliche Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung [Sch14].
Entsprechend der Trennung zwischen privaten und gesetzlichen Versiche-
rungen unterscheidet man zwischen dem Privatversicherungsrecht und dem
Sozialversicherungsrecht [Wan16]. Im Folgenden werden Grundlagen des Pri-
vatversicherungsrechts betrachtet, also des Bereichs, in dem Versicherungen
privatautonom durch den Abschluss entsprechender Verträge begründet
werden.

5.1.1. Versicherung als Rechtsprodukt

Das private Versicherungswesen hat in Deutschland eine hohe wirtschaft-
liche und soziale Bedeutung. Der Anteil der Versicherungsprämien am
Bruttoinlandsprodukt liegt bei etwa 6 % [Ges20]. Die enorme soziale Bedeu-
tung ergibt sich indessen aus dem Zweck der Versicherung, „wirtschaftliche
Risiken des Einzelnen gegen eine vergleichsweise niedrige Prämienzah-
lung auf den Versicherer zu übertragen“ [Wan16]. Versicherungen können
ungewisse Schadensereignisse wie Naturkatastrophen und Unfälle sowie
die damit verbundenen Risiken nicht verhindern, aber sie können die wirt-
schaftlichen Folgen solcher Ereignisse übernehmen [Wan16]. Dies geschieht
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auf Basis der Versicherungsverträge.
Der Versicherungsvertrag ist ein Vertrag zwischen dem Versicherungs-

nehmer (VN) und dem Versicherer (VR), durch den gegenseitige Pflichten
zwischen den Vertragspartnern begründet werden. Leistungspflicht des
Versicherungsnehmers ist die Zahlung der vereinbarten Prämie, Leistungs-
pflicht des Versicherers je nach Paradigma die Versicherungsleistung (Geld-
zahlung) als Schadensersatz im Versicherungsfall (Geldleistungstheorie)
oder allgemein auch die Risikoübernahme während der Versicherungsdauer
(Gefahrtragungstheorie) [Sch14].

Definition 15 (Versicherungsvertrag). Ein Versicherungsvertrag ist ein Ver-
trag zwischen einem Versicherer und dem Versicherungsnehmer, in dem
sich der Versicherer verpflichtet, gegen Entgelt ein bestimmtes Risiko des
Versicherungsnehmers zu übernehmen und bei Eintreten eines vorab defi-
nierten Schadensereignisses Schadensersatz zu leisten.

Anders als beispielsweise ein Auto ist „Versicherung“ ein nicht ge-
genständliches Produkt. Das Produkt „Versicherung“ wird erst durch die
Vertragsvereinbarungen, Vertragsbedingungen und die für den Versiche-
rungsvertrag geltenden gesetzlichen Regelungen gestaltet. Spezielles Ver-
tragsrecht für Versicherungsverträge ist in erster Linie im Gesetz über den
Versicherungsvertrag (VVG) geregelt. Das dem Privatrecht zugeordnete Versi-
cherungsvertragsrecht ist stark durch versicherungsspezifische Sonderre-
geln geprägt [Sch14]. Es ist „normales“ Schuldvertragsrecht, das im Ver-
gleich mit beispielsweise dem Kaufvertragsrecht bei Sachkäufen aber eine
andere und besonders hervorragende Rolle innehat – denn „jede Frage zu
einer Versicherung ist zugleich eine Rechtsfrage“ [Wan16]. Versicherungen
werden deshalb auch als „Rechtsprodukt“ bezeichnet [Dre91].

Obwohl Versicherungen einerseits eine privatautonom begründete und
eigentlich individuell gestaltete Rechtsbeziehung zwischen den Vertrags-
partnern des Versicherungsvertrags darstellen, müssen sie gleichzeitig ein
Massengeschäft sein. Denn nur bei einer großen Zahl gleichartiger Versi-
cherungsverträge mit einheitlichen Regelungen kann „das wirtschaftlich
übernommene Risiko auf eine Vielzahl durch die gleiche Gefahr bedroh-
ter Personen verteilt“ werden. Und nur dann wird das übernommene
Risiko – basierend auf Erfahrungswerten und Wahrscheinlichkeiten nach
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dem Gesetz der großen Zahl – für den Versicherer überhaupt kalkulierbar,
was Voraussetzung für die Funktion der Versicherung ist [Wan16]. Nicht
zuletzt deshalb werden Versicherungsverträge durch Allgemeine Versiche-
rungsbedingungen (AVB) weitgehend standardisiert. AVB sind die AGB des
Versicherungswesens – vertragliche Regelungen, die vom Versicherer für
eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert werden [Wan16]. Ein großer Teil
der vertraglichen Regelungen wird also nicht individuell ausgehandelt.

5.1.2. Rechtsgrundlagen des Versicherungsvertrags

Die gesetzlichen Regelungen des VVG und die AVB als vertragliches Recht
sind die wichtigsten Rechtsgrundlagen des Versicherungsvertrags [Sch14].
Daneben sind noch weitere Rechtsquellen relevant, die nach gesetzlichen und
vertraglichen Rechtsgrundlagen unterschieden werden können. Im Einzelnen
werden die gesetzlichen Rechtsquellen zum Versicherungsvertrag in [KLS13]
wie folgt benannt:

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): Das BGB als zentrale Kodifikation des
deutschen Privatrechts enthält nur wenige versicherungsrechtliche
Bestimmungen. Die Regelungen des BGB finden dann Anwendung,
wenn das VVG keine Sonderregelung getroffen hat [KLS13].

- Handelsgesetzbuch (HGB): Das HGB als Kern des deutschen Handels-
rechts umfasst Regelungen, die relevant werden, wenn auch der Ver-
sicherungsnehmer Kaufmann ist und der Versicherungsvertrag für
beide Partner ein Handelsgeschäft darstellt [Sch14].

- Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG): Das VVG umfasst Rege-
lungen, die speziell auf den Versicherungsvertrag abgestimmt sind,
und gilt für fast alle Zweige der Versicherung [KLS13]. Im VVG
können drei Arten von Regelungen unterschieden werden: die zwin-
genden Vorschriften, die vertraglich nicht abgeändert werden dürfen,
die halbzwingenden Vorschriften, die nur zum Vorteil des Versicherungs-
nehmers abgeändert werden dürfen, und im Übrigen die abdingbaren
Vorschriften, für die anstelle der gesetzlichen Regelung auch eine an-
derslautende vertragliche Vereinbarung geschlossen werden kann
[Wan16].
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- Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG): Das VAG regelt die Staatsaufsicht
über die private Versicherungswirtschaft [Sch14] und enthält auch ei-
nige Regelungen, die unmittelbar den Versicherungsvertrag betreffen
[KLS13].

- Pflichtversicherungsgesetz (PflVG) und Kraftfahrzeug-Pflichtversicherungs-
verordnung (KfzPflVV): Das PflVG regelt insbesondere die Haftpflicht-
Versicherungspflicht für Kraftfahrzeuge, die KfzPflVV umfasst dar-
über hinaus vor allem Regelungen zum Leistungsumfang der Kfz-
Haftpflichtversicherung [KLS13].

Aus den vorstehenden Rechtsquellen ergeben sich vor allem Regelungen,
die den Abschluss und die Durchführung des Versicherungsvertrags regeln.
Inhalt und Umfang des Rechtsprodukts „Versicherung“ werden hingegen
maßgeblich durch vertragliche Vereinbarungen gestaltet [Sch14]. Vor al-
lem aus praktischen Gründen wurden wiederum bestimmte, insbesondere
speziellere Regelungen aus den AVB ausgegliedert und in separaten Bedin-
gungswerken (Besondere Versicherungsbedingungen, Sonder- und Zusatz-
bedingungen sowie Standardklauseln) geregelt. Rein rechtlich betrachtet
zählen diese separaten Bedingungen ebenfalls zu den AVB. Insgesamt las-
sen sich nach [KLS13] die nachfolgenden vertraglichen Rechtsgrundlagen
unterscheiden:

- Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB): AVB sind die Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen (AGB) der Versicherer. Dabei handelt es
sich um vorformulierte Vertragsbedingungen, die einer großen Zahl
von Versicherungsverträgen zugrunde gelegt werden. Im VAG ist
geregelt, welche Inhalte in den AVB enthalten sein müssen [KLS13].
Produktwettbewerb zwischen Versicherungen erfolgt überwiegend
durch unterschiedliche AVB, was mitunter mangelnde Markttranspa-
renz verursacht [Wan16].

- Besondere Versicherungsbedingungen (BVB): BVB sind AGB, die auf
einen bestimmten Bereich von Versicherungsverträgen angepasst sind
und für besondere Vertragsarten als Ergänzung oder Abänderung der
AVB verwendet werden [Wan16].

- Sonder- oder Zusatzbedingungen: Sonder- oder Zusatzbedingungen kön-
nen zusätzlich zu den AVB vereinbart werden. Dies wird insbesondere
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5. Anwendungsfall: Abschluss und Beginn einer Versicherung

zur Erweiterung oder Anpassung des „Standard“-Versicherungsschut-
zes genutzt [KLS13].

- Klauseln (Standardklauseln): Standardklauseln dienen zum Einschluss
standardisierter Fälle in den Versicherungsschutz [KLS13].

- Individualvereinbarungen: Individualvereinbarungen sind Einzelfallre-
gelungen zu Versicherungsverträgen, die individuell vereinbart wer-
den. Individualvereinbarungen sind nicht vorformuliert und zählen
deshalb nicht zu den AGB [KLS13].

Im Rahmen der Vertragsfreiheit gilt der Grundsatz, dass das spezielle-
re Recht vorgeht. Vertragliche Regelungen sind spezieller als gesetzliche
Regelungen und gehen somit dem VVG vor, welches wiederum das spezi-
ellere Recht gegenüber den anderen gesetzlichen Rechtsquellen wie dem
HBG und BGB ist [Sch14]. Eine Übersicht über die Rechtsgrundlagen zum
Versicherungsvertrag, sortiert nach ihrer Rangordnung im Rahmen der
Vertragsfreiheit, ist in Abbildung 5.1 dargestellt.
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Abbildung 5.1. Rechtsquellen zum Versicherungsvertrag (in Anlehnung an [KLS13])
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5.2. Abschluss und Beginn einer Versicherung

5.1.3. Standards zu vertraglichen Rechtsgrundlagen

Für viele Arten von Versicherungen werden von den Verbänden der Ver-
sicherungswirtschaft unverbindliche Musterbedingungen formuliert. Die
meisten Versicherer orientieren sich aus unterschiedlichen Gründen an
diesen Musterbedingungen, beispielsweise um personelle Ressourcen für
die Eigenentwicklung einzusparen. Anpassungen der Musterbedingungen
durch Versicherer erfolgen dann allenfalls aus Wettbewerbsgründen, und
selbst in diesem Fall werden häufig nur bestimmte Details der Musterbe-
dingungen verändert [Wan16].

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. führt
auf seiner Homepage [Ges18b] zahlreiche Dokumente mit Mustern von All-
gemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen, Sonderbedingungen
und Klauseln für unterschiedliche Versicherungsarten. Ein Beispiel hier-
für ist die Hausratversicherung. Diese bietet Versicherungsschutz für das
Inventar eines Haushalts (dazu zählen beispielsweise Möbel, Bekleidung
und Wertgegenstände) gegen Gefahren wie Feuer, Leitungswasser und
Einbruchdiebstahl. Tritt ein Schadensereignis ein, ersetzt das Versicherungs-
unternehmen unter anderem die Kosten für die Wiederbeschaffung. Die
Anzahl der Dokumente mit Musterbedingungen gestaltet sich für die Haus-
ratversicherung im Vergleich mit anderen Versicherungsarten übersichtlich.
Zur fakultativen Verwendung in Versicherungsunternehmen werden All-
gemeine Hausrat-Versicherungsbedingungen (VHB) als Muster-AVB sowie
ein Dokument mit Standardklauseln (darin als Privatkundenklauseln, kurz
PK bezeichnet) bereitgestellt. Die Standardklauseln können durch Einbezug
in den Versicherungsvertrag zusätzlich zu den VHB vereinbart werden.
Beispielsweise können als Erweiterung des Versicherungsschutzes die Versi-
cherung von Fahrrädern gegen Diebstahl (PK 7110) und die Übernahme
von Datenrettungskosten (PK 7112) vereinbart werden.

5.2. Abschluss und Beginn einer Versicherung

Ein bedeutsamer Geschäftsprozess im Versicherungsunternehmen und
gleichzeitig auch aus Compliance-Sicht interessant ist der Vertrieb. Im
Rahmen des Anwendungsfalls werden Besonderheiten betrachtet, die in
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5. Anwendungsfall: Abschluss und Beginn einer Versicherung

Zusammenhang mit dem Abschluss einer Versicherung stehen.

Zunächst aber gelten auch für den Abschluss von Versicherungsver-
trägen die allgemeinen Grundsätze des Vertragsrechts. Wie jeder Vertrag
kommt so auch der Versicherungsvertrag durch zwei übereinstimmende
Willenserklärungen zustande. Dabei unterscheidet man in der Versiche-
rungspraxis zwei Modelle des Vertragsschlusses: Antragsmodell und In-
vitatiomodell [KLS13]. Beim Invitatiomodell erfolgt der Antrag auf den
Abschluss des Versicherungsvertrags durch den Versicherer. Dieses Mo-
dell soll hier nicht weiter betrachtet werden, denn den Regelfall bildet das
Antragsmodell. Der Antrag auf den Abschluss des Versicherungsvertrags
erfolgt hierbei durch den Kunden, üblicherweise nachdem er vom Versiche-
rer beraten und über die Einzelheiten des Vertrags informiert wurde. In der
Regel unterschreibt der Versicherungsnehmer einen Versicherungsantrag
und händigt diesen dem Versicherer aus. Dadurch drückt der Versicherungs-
nehmer seine verbindliche Willenserklärung aus [KLS13]. Der Versicherer
kann nun über die Annahme des Antrags entscheiden. Die Annahme kann
dem Versicherungsnehmer formlos mitgeteilt werden. In der Praxis ge-
schieht dies in der Regel dadurch, dass dem Versicherungsnehmer ein
Versicherungsschein als Urkunde über den zustande gekommenen Versi-
cherungsvertrag zugesendet wird. Dadurch kommt die übereinstimmende
Willenserklärung des Versicherers zum Ausdruck [KLS13]. Mit Zugang des
Versicherungsscheins beim Versicherungsnehmer ist der Versicherungsver-
trag zustande gekommen.

Der Zeitpunkt des Vertragsschlusses markiert eine bestimmte Form des
„Versicherungsbeginns“. In der Versicherungspraxis unterscheidet man drei
verschiedene Beginnarten – materiellen, formellen und technischen Beginn
der Versicherung [KLS13]. Der Zeitpunkt des Vertragsschlusses wird in der
Versicherungspraxis als formeller Beginn der Versicherung bezeichnet. In der
Regel ist dies also der Zeitpunkt, an dem dem Versicherungsnehmer ein Ver-
sicherungsschein zugestellt wird. Eine zweite Art des Versicherungsbeginns
bezieht sich auf die Dauer des Versicherungsschutzes, also auf den Zeitraum,
innerhalb dessen durch einen Versicherungsfall die Leistungspflicht des
Versicherers ausgelöst werden kann. Der Beginn des Versicherungsschutzes
wird in der Versicherungspraxis als materieller Beginn bezeichnet. Davon
abgegrenzt wird schließlich noch ein drittes Beginndatum der Versicherung.
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5.2. Abschluss und Beginn einer Versicherung

Es ist üblich, dass in Antragsformularen für Versicherungsverträge ein
Leerfeld vorgesehen ist, in das der vom Antragsteller gewünschte Beginn
der Versicherung eingetragen wird. Dieser Zeitpunkt markiert den Beginn
des Zeitraums, in dem der Versicherungsnehmer die Prämie zahlen muss –
den sogenannten technischen Beginn der Versicherung. Der gewünschte
technische Beginn kann sowohl vom Zeitpunkt des Vertragsschlusses (for-
meller Beginn) als auch vom Beginn des Versicherungsschutzes (materieller
Beginn) abweichen. Eine gesetzliche Regelung zu „Beginn und Ende der
Versicherung“ ergibt sich aus § 10 VVG (siehe Abbildung 5.2). Die Rege-
lung besagt, dass der Versicherungsschutz bei Verträgen mit einer zeitlich
befristeten Dauer an dem Tag beginnt, an dem der Vertrag geschlossen
wurde. Nach § 10 VVG fallen insofern formeller und materieller Beginn
der Versicherung auf den gleichen Tag. Der Beginn der Prämienzahlung
(der technische Beginn, der in der Regel im Antrag festgelegt wird) kann
hingegen weiterhin davon abweichen.

§ 10 Beginn und Ende der Versicherung

Ist die Dauer der Versicherung nach Tagen, Wochen, Monaten oder einem mehrere
Monate umfassenden Zeitraum bestimmt, beginnt die Versicherung mit Beginn des
Tages, an dem der Vertrag geschlossen wird; er endet mit Ablauf des letzten Tages der
Vertragszeit.

Abbildung 5.2. § 10 VVG – Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag
(VVG) v. 23.11.2007 (BGBl. I S. 2631), zuletzt geänd. durch Art. 15 Gesetz v. 19.02.2016
(BGBl. I S. 254)

Als konkretes Anschauungsobjekt dient fortan ein Hausratversiche-
rungsvertrag. Abbildung 5.3 zeigt einen fiktiven Beispielantrag, mit dem
ein Antragssteller beim Versicherungsunternehmen den Abschluss einer
Hausratversicherung beantragt. Der abgebildete Beispielantrag ist eng an
das Antragsformular eines realen Versicherungsunternehmens angelehnt.
Es soll angenommen werden, dass dieser Antrag im Rahmen eines fiktiven
Beratungsgesprächs ausgefüllt wurde und den Wünschen sowie dem kon-
kreten Bedarf des Antragsstellers entspricht. Individuell vereinbart werden
beispielsweise unter dem Punkt A die Höhe (Versicherungssumme) und
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ANTRAG HAUSRATVERSICHERUNG

Antragssteller/-in

Zuname, Vorname Geburtsdatum

Musterfrau, Anna 07.07.1990

Straße/Hausnummer PLZ Wohnort

Ringstr. 6 24103 Kiel

A. HAUSRATVERSICHERUNG

B. EMPFANGSBESTÄTIGUNG KUNDENINFORMATIONEN

Ich habe folgende Unterlagen erhalten: ずKundeninformation Hausratversicherungざ mit Stand 10.2020 (Allgemeine Vertragsinformationen und Vertragsgrundlagen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen) Produktinformationsblatt Hausratversicherung CD-ROM mit Dokument-Nr. 190/250

Ort und Datum     Unterschrift Antragsteller/-in 
   Anna Musterfrau

C. WICHTIGE HINWEISE

Vertragsgrundlagen
Dem Vertrag liegen neben den gesetzlichen Bestimmungen zugrunde: die Angaben in diesem Vertrag, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Hausratversicherung (VHB 2010), die allgemeinen 

Versicherungsbedingungen für die Glasversicherung (AGlB 2010) sowie ggf. Sonderbedingungen, Zusatzbedingungen und Besondere Bedingungen.

Ort und Datum   Unterschrift Antragsteller/-in    Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/in, wenn 
  Anna Musterfrau    eine minderjährige oder nicht geschäftsfähige Person 

   den Antrag stellt bzw. versichert wird

Versicherungsort:              24103 Kiel
             Ringstr. 6

Versicherungssumme:              95.000 EUR

Beginn:       12 Uhr mittags, 01.12.2020
Ablauf:       12 Uhr mittags, 01.12.2023
Zahlungsart:       Lastschrift
Zahlungsperiode:      jährlich

Beitrag
(inkl. jeweils
Vers.-Steuer)

       Hausratversicherung        Kompaktschutz
       Rundumschutz

Zusatzbausteine:
       Fahrraddiebstahl bis 1000 EUR
       Internet-Schutz

       Selbstbehalt 400 EUR
       Selbstbehalt Feuer
       Selbstbehalt Leitungswasser
       Selbstbehalt Einbruchdiebstahl
       Selbstbehalt Sturm
       Selbstbehalt Fahrraddiebstahl

128,31 EUR

128,31 EURGesamtbeitrag gem. Zahlungsperiode

Kiel, 15.11.2020

Kiel, 15.11.2020

Abbildung 5.3. Beispielantrag für eine Hausratversicherung

der Beginn der Versicherung, wobei sich der Beginn konkret auf den tech-
nischen Beginn der Versicherung (Zeitraum der Prämienzahlung) bezieht.
Zudem kann der Umfang des Versicherungsschutzes bedarfsabhängig va-
riieren, so wird im Beispielantrag die Variante „Rundumschutz“ gewählt.
„Fahrraddiebstahl“ und „Internet-Schutz“ werden als optionale Produkt-
bausteine in den Versicherungsschutz aufgenommen. Was genau sich hinter
den Varianten und Bausteinen verbirgt, geht aus dem Antrag selbst nicht
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5.2. Abschluss und Beginn einer Versicherung

hervor. Die Einzelheiten sind in „Allgemeinen Versicherungsbedingungen“
und gegebenenfalls ergänzenden Bedingungen geregelt, die unter dem
Punkt C im Antragsformular als Vertragsgrundlagen einbezogen werden.
Durch die Auswahl der optionalen Produktbausteine „Fahrraddiebstahl“
und „Internet-Schutz“ werden entsprechende Standardklauseln (beispiels-
weise PK 7110 und PK 7112, siehe Abschnitt 5.1.3) einbezogen.

Versicherungsverhältnisse werden maßgeblich durch solche vertragli-
chen Vereinbarungen ausgestaltet. Darin liegt begründet, dass Versicherun-
gen für viele Erwerber – die Versicherungsnehmer – insgesamt schwer zu
verstehen sind [Wan16]. Der Gesetzgeber hat deshalb verschiedene Sonder-
regeln für den Abschluss von Versicherungsverträgen geschaffen, die einen
höheren Verbraucherschutz als nach allgemeinem Privatrecht gewährleisten
sollen. Beispielsweise kann der Versicherungsnehmer aufgrund gesetzli-
cher Regelungen (§§ 8, 152 VVG) seine Vertragserklärung innerhalb von 14
beziehungsweise 30 Tagen widerrufen, nachdem ein Versicherungsvertrag
durch Angebot und Annahme zustande gekommen ist. Solange ein Wider-
rufsrecht besteht, wird der Vertrag deshalb auch als „schwebend wirksam“
bezeichnet [KLS13].

Zu den gesetzlichen Sonderregeln zählen zudem eine Reihe von „vorver-
traglichen“ Pflichten (siehe Abschnitt 1.4). Der Versicherer wird verpflichtet,
den Versicherungsnehmer vor einem Vertragsschluss zunächst anlassbezo-
gen zu beraten (Beratungspflicht), das Beratungsgespräch zu dokumentieren
(Dokumentationspflicht) und dem Versicherungsnehmer noch vor Abgabe der
Vertragserklärung verschiedene Informationen (Informationspflicht) sowie
das Beratungsprotokoll zu übergeben [Wan16]. Die Informationspflicht ist
in § 7 VVG geregelt, Beratungs- und Dokumentationspflichten ergeben sich
aus § 6 VVG (siehe Abbildung 5.4). § 6 VVG „ist kompliziert gefasst und
nicht einfach zu verstehen, weil die unterschiedlichen Pflichten bzw. ihr Um-
fang an unterschiedliche, gestufte Voraussetzungen geknüpft sind“ [Wan16].
Gleichwohl wird den vorvertraglichen Beratungs- und Dokumentations-
pflichten im VVG eine zentrale Rolle im Schutz des Versicherungsnehmers
beigemessen: Die Regelungen in § 6 VVG sind zwingende Vorschriften und
gelten gleichermaßen für alle Versicherungszweige.

Bereits in Abschnitt 1.4 wurde auch auf mögliche Folgen bei einer
Verletzung von vorvertraglichen Pflichten hingewiesen. Wenn der Versi-
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§ 6 Beratung des Versicherungsnehmers

(1) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer, soweit nach der Schwierigkeit, die
angebotene Versicherung zu beurteilen, oder der Person des Versicherungsnehmers und
dessen Situation hierfür Anlass besteht, nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu
befragen und, auch unter Berücksichtigung eines angemessenen Verhältnisses zwischen
Beratungsaufwand und der vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Prämien, zu
beraten sowie die Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten Rat
anzugeben. Er hat dies unter Berücksichtigung der Komplexität des angebotenen
Versicherungsvertrags zu dokumentieren.

(2) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer den erteilten Rat und die Gründe
hierfür klar und verständlich vor dem Abschluss des Vertrags in Textform zu übermitteln.
Die Angaben dürfen mündlich übermittelt werden, wenn der Versicherungsnehmer dies
wünscht oder wenn und soweit der Versicherer vorläufige Deckung gewährt. In diesen
Fällen sind die Angaben unverzüglich nach Vertragsschluss dem Versicherungsnehmer
in Textform zu übermitteln; dies gilt nicht, wenn ein Vertrag nicht zustande kommt und
für Verträge über vorläufige Deckung bei Pflichtversicherungen.

(3) Der Versicherungsnehmer kann auf die Beratung und Dokumentation nach den
Absätzen 1 und 2 durch eine gesonderte schriftliche Erklärung verzichten, in der er vom
Versicherer ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass sich ein Verzicht nachteilig auf
seine Möglichkeit auswirken kann, gegen den Versicherer einen Schadensersatzanspruch
nach Absatz 5 geltend zu machen.

(4) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 besteht auch nach Vertragsschluss während
der Dauer des Versicherungsverhältnisses, soweit für den Versicherer ein Anlass für eine
Nachfrage und Beratung des Versicherungsnehmers erkennbar ist. Der
Versicherungsnehmer kann im Einzelfall auf eine Beratung durch schriftliche Erklärung
verzichten.

(5) Verletzt der Versicherer eine Verpflichtung nach Absatz 1, 2 oder 4, ist er dem
Versicherungsnehmer zum Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verpflichtet.
Dies gilt nicht, wenn der Versicherer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf Versicherungsverträge über ein Großrisiko im Sinn des §
210 Absatz 2 nicht anzuwenden, ferner dann nicht, wenn der Vertrag mit dem
Versicherungsnehmer von einem Versicherungsmakler vermittelt wird oder wenn es sich
um einen Vertrag im Fernabsatz im Sinn des § 312c des Bürgerlichen Gesetzbuchs
handelt.

Abbildung 5.4. § 6 VVG – Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag
(VVG) v. 23.11.2007 (BGBl. I S. 2631), zuletzt geänd. durch Art. 15 Gesetz v. 19.02.2016
(BGBl. I S. 254)
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cherer die Beratungspflicht verletzt und einem Interessenten dadurch ein
Schaden entsteht, haftet der Versicherer nach § 6 VVG auf Schadensersatz.
Dabei gilt die sogenannte „Beweislastumkehr“, das heißt, dass im Streitfall
grundsätzlich das Verschulden des Versicherers vermutet wird. Möchte der
Versicherer unberechtigte Schadensersatzforderungen abwehren, muss er
beispielsweise anhand der Dokumentation nachweisen, dass die Beratung
tatsächlich ordnungsgemäß durchgeführt wurde [Wan16]. Werden anderer-
seits die in § 7 VVG geforderten Informationen nicht ausgehändigt und der
Vertrag kommt zustande, so steht dem Versicherungsnehmer ein ewiges
Widerrufsrecht zu. Der Vertrag kann dann auch nach Jahren widerrufen
werden, woraufhin der Versicherer alle erhaltenen Prämien zurückzahlen
muss. Soll im Streitfall ein unberechtigter Widerruf abgewehrt werden,
muss auch hier der Versicherer den Beweis erbringen, dass der Versiche-
rungsnehmer die geforderten Informationen in Wirklichkeit erhalten hat
[Sch14]. Es zählt nun zu den Aufgaben des Compliance-Managements im
Versicherungsunternehmen, die Umsetzung der vorvertraglichen Pflichten
in den vertriebsbezogenen Geschäftsprozessen durchzusetzen und zu kon-
trollieren. Aufgrund der gesetzlichen Beweislastumkehr ist es in der Praxis
zudem wichtig, die Erfüllung der Pflichten nachweisen zu können [Sch14].
Auch die Schaffung von entsprechenden Nachweismöglichkeiten könnte
durch das Compliance-Management forciert werden.

5.3. Compliance-Management-Aspekte aus der Ver-

sicherungspraxis

Bereits in dem Beispielantrag in Abbildung 5.3, der eng an das Antragsfor-
mular eines realen Versicherungsunternehmens angelehnt ist, sind Maßnah-
men des Compliance-Managements realisiert. Unter dem Punkt B umfasst
der Antrag eine formularmäßige Bestätigung, in welcher der Antragsteller
den Empfang von Kundeninformationen durch seine Unterschrift bestätigt.
Für den Vertragsschluss an sich ist diese Empfangsbestätigung im Antrag
nicht erforderlich. Allerdings wird so die Erfüllung der vorvertraglichen
Informationspflicht nach § 7 VVG dokumentiert und eine entsprechende
Nachweismöglichkeit für den Versicherer geschaffen. Denn bei den dort
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beschriebenen Informationen handelt es sich – neben weiteren Angaben
im Antrag – vor allem um ebenjene Informationen, die der Gesetzgeber
im Rahmen der Informationspflicht zur Aushändigung vorgeschrieben hat
(vergleiche [KLS13], dem Beispiel nach ist ein Teil der Informationen auf
einer CD-ROM zusammengefasst). Im Rahmen des Compliance-Manage-
ments dürfte davon ausgegangen werden, dass die vertriebsbezogenen
Geschäftsprozesse den Vorgaben im Antragsvordruck folgen – dass also
ein Vermittler, der das Antragsformular verwendet und sich die Emp-
fangsbestätigung vom Antragssteller unterzeichnen lässt, die beschriebenen
Kundeninformationen vor der Unterzeichnung auch tatsächlich ausgehän-
digt hat. Gleichzeitig besteht durch das Formular eine Kontrollmöglichkeit,
anhand derer sich die Wirksamkeit der Maßnahme überprüfen lässt.

Nicht im Antragsformular bestätigt werden hingegen die Durchführung
der vorvertraglichen Beratung und die Übergabe des Beratungsprotokolls.
Gleichwohl ist auch die Erfüllung dieser Pflichten mit Maßnahmen des
Compliance-Managements durchzusetzen. Ein übliches Vorgehen in der
Praxis ist das Aufsetzen eines Compliance-Programms, in dem die we-
sentlichen Compliance-Regelungen und Verfahrensanweisungen aufgeführt
sind. Abbildung 5.5 zeigt beispielhaft einen verkürzten Auszug aus dem
Compliance-Programm eines Versicherungsunternehmens, in dem auch
spezifische Regelungen hinsichtlich der vorvertraglichen Beratung und
Dokumentation enthalten sind. Das Programm ist speziell an den Ver-
trieb adressiert, bezieht sich also maßgeblich auf die vertriebsbezogenen
Geschäftsprozesse des Versicherers. So sind die selektiv aufgezeigten Richt-
linien und Verfahrensanweisungen im Wesentlichen auch auf die Beratung
des Kunden gerichtet. Die Motivation hinter diesen Regeln lässt sich in der
vorvertraglichen Beratungs- und Dokumentationspflicht des Versicherers
nach § 6 VVG erahnen. Neben den Richtlinien und Verfahrensanweisungen
werden in dem dargestellten Auszug zudem Maßnahmen erwähnt, mit
denen die Umsetzung der Regeln sichergestellt sowie Optimierungsansätze
gewonnen werden. Einzelne Abschnitte aus der Beschreibung des Com-
pliance-Programms (die fettgedruckten Abschnitte, die in Teilen auch in
den Auszug in Abbildung 5.5 übernommen wurden) wurden vom Versi-
cherungsunternehmen parallel in einem Kodex („Selbstverständnis zum
Vertrieb von Versicherungsprodukten im Privatkundengeschäft“) aufge-
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führt. Dieser Kodex wurde unter anderem durch Arbeitsanweisungen und
Rundmails unternehmensweit verabschiedet und kommuniziert.

Zahlreiche weitere Beispiele von Compliance-Programmen diverser Ver-
sicherungsunternehmen (zum Beispiel in [ERG11; Zur17]) belegen, dass
insbesondere das Verabschieden und Verteilen von Verhaltenskodizes ein
übliches Vorgehen im Compliance-Management ist. Aktuell wird also auch
in der Versicherungspraxis versucht, regulatorische Anforderungen durch
die Kommunikation von Compliance-Regelwerken in den Geschäftsprozes-
sen der Organisation durchzusetzen.
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Compliance-Programm

Ein Compliance-Programm legt Regeln fest und stellt Mittel und Maßnahmen bereit, um das
Einhalten der Regeln systematisch und effizient zu überprüfen. [...]

Wesentlicher Bestandteil unseres Compliance-Programms für den Vertrieb ist das auf den nächsten
Seiten beschriebene (siehe fettgedruckter Teil) „Selbstverständnis zum Vertrieb von
Versicherungsprodukten im Privatkundengeschäft“. [...]

1. Klare und verständliche Versicherungsprodukte [...]

Alle relevanten Informationen werden in verständlicher Form den Kunden erläutert und zur
Verfügung gestellt. [...]

[...] Durch die Beratung werden die Kunden in die Lage versetzt, eine selbstbestimmte Entscheidung
treffen zu können. Hierzu erläutert der Berater das empfohlene Produkt in einer Art und Weise, dass
dieses in seiner Wirkung, Chance und Risiko verstanden werden kann. Wir vermeiden die
Verwendung von Fachjargon in der Beratung. Falls es nicht anders möglich ist, erfolgt die
verständliche Erläuterung seiner Bedeutung. In diesem Zusammenhang befasst sich der Berater mit
den Vorkenntnissen des Kunden. Um dies zu erreichen, wird in Trainings und Schulungen
grundsätzlich auch das Thema "Verständlichkeit" im Fokus stehen. [...]

2. Das Kundenbedürfnis steht im Mittelpunkt bei der Beratung und Vermittlung [...]

[...] Mit Hilfe einer ganzheitlichen oder anlassbezogenen, strukturierten Beratung können wir die
individuellen Bedürfnisse, Ziele und bestehende Absicherungen unserer Kunden erfassen. [...]

4. Beratungsdokumentation bei Abschluss

Jeder Kunde, der ein Versicherungsprodukt der PNW erwirbt, erhält eine
Beratungsdokumentation auf Basis der persönlichen Beratung.

[...] Im Sinne der Transparenz wird das Beratungsergebnis bei Abschluss dokumentiert und dem
Kunden zur Verfügung gestellt. Die Einhaltung des Grundsatzes wird auf geeignete Weise durch ein
quantitatives und qualitatives Beratungsprotokoll-Controlling überprüft. [...] Das qualitative
Controlling erfolgt auf Basis manueller Stichproben. [...] Durch das Controlling wird ebenfalls
überwacht, dass der Beratungsverzicht lediglich eine Ausnahme darstellt.

5. Beratung des Kunden auch nach Vertragsschluss

[...] Auch während der Laufzeit des Versicherungsvertragsverhältnisses stehen die Ziele und
Bedürfnisse des Kunden im Mittelpunkt. Auf seinen Wunsch oder bei erkennbarem Anlass wird
der Versicherungsnehmer erneut interessengerecht beraten.

[...] Wird der Anlass durch einen Kundenkontakt im Innendienst bekannt, wird der Vertriebspartner
[...] in geeigneter Weise über derartige Ereignisse informiert. Handelt es sich um einen Anlass, der
ohne Kundenkontakt entsteht, wird der Kunde unmittelbar oder der Vertriebspartner in Kenntnis
gesetzt. Darüber hinaus werden die Kunden über relevante Ergänzungsprodukte oder
Neuentwicklungen regelmäßig informiert. Soweit sich aus einem Schaden- bzw. Leistungsfall ein
Handlungsbedarf ergibt, wird dieser ebenfalls weitergegeben. [...] Unabhängige Kundenbefragungen
sowie das Beschwerdemanagement liefern dabei Optimierungsansätze.

[...] [Gezeichnet durch Vorstände der Konzernunternehmen]

Abbildung 5.5. Auszug aus der „Beschreibung des Compliance Management Sys-
tems für den Vertrieb“ der Konzernunternehmen des Provinzial NordWest Konzerns
(PNW) [Pro15]
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Kapitel 6

Compliance durch regelbasierte

Prozessmodelle

Compliance ist eine zentrale Herausforderung im täglichen Betrieb von
Organisationen. Daraus leitet sich auch die allgemeine Zielsetzung dieser
Arbeit ab, die darin besteht, prozessbezogene Compliance-Tätigkeiten zu
unterstützen (siehe Abschnitt 1.2). Häufig könnte Geschäftsprozessmana-
gement bei der Implementierung von Compliance helfen, da es bereits
etablierte Techniken zum Gestalten und Überwachen von Geschäftspro-
zessen mitbringt. Compliance von Geschäftsprozessen – als interdiszipli-
näre Aufgabe von Experten im Compliance- und Geschäftsprozessmana-
gement – wird dann aber auch zu einer wesentlichen Herausforderung
im Geschäftsprozessmanagement. Eine der größten Schwierigkeiten be-
steht dabei in der interdisziplinären Kommunikation über Recht, die
zwangsläufig mit der interdisziplinären Zusammenarbeit von Experten im
Compliance- und Geschäftsprozessmanagement einhergeht. Gleichzeitig ist
Kommunikation ein zentraler Schlüsselfaktor, der über Erfolg und Scheitern
der Zusammenarbeit entscheidet. Dies macht interdisziplinäre Kommunika-
tion über Recht zu einem geeigneten Ansatzpunkt für die Entwicklung einer
ganzheitlichen Methodik, mit der sich die in der Problemstellung in Ab-
schnitt 1.1 benannten Herausforderungen im Hinblick auf „Compliance von
Geschäftsprozessen“ bewältigen lassen. Als Hilfsmittel erscheint die Idee
der Rechtsvisualisierung geeignet. Rechtsvisualisierung vermittelt rechtli-
che Inhalte durch Bilder (im weitesten Sinne) und will so das Verständnis
der rechtlichen Inhalte fördern. Nicht zuletzt können auch Prozessmodelle –
ein zentrales Artefakt im Geschäftsprozessmanagement – als Medium der
Rechtsvisualisierung genutzt werden. Spezielle Prozessmodelle, in denen
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die relevanten rechtlichen Inhalte abgebildet sind, könnten die interdiszi-
plinäre Kommunikation über Recht unterstützen und so schließlich dazu
beitragen, dass die zentrale Zielsetzung dieser Arbeit erreicht wird.

In diesem Kapitel wird mit den regelbasierten Prozessmodellen ein
Lösungsansatz hergeleitet, der die interdisziplinäre Kommunikation über
Recht an der Schnittstelle von Compliance- und Geschäftsprozessmana-
gement adressiert. Grundlegende Betrachtungen zu dieser zentralen Her-
ausforderung in Abschnitt 6.1 münden in der Idee, die Kommunikation
durch Rechtsvisualisierung und im Speziellen durch Prozessmodellierung
zu unterstützen. Darauf begründet sich das Konzept der regelbasierten
Prozessmodelle, die in Abschnitt 6.2 eingeführt und definiert werden. In
Abschnitt 6.3 wird das Konzept auf die Zielsetzung dieser Arbeit bezogen.
Im weiteren Verlauf der Arbeit wird das Konzept der regelbasierten Prozess-
modelle ausgestaltet und erweitert, um nicht nur die Kommunikation zu
unterstützen, sondern schließlich auch die übrigen Herausforderungen der
Problemstellung adressieren zu können. In Abschnitt 6.4 wird der Anwen-
dungsfall, der dabei fortan als laufendes Beispiel dient, näher beschrieben
und mit dem Konzept der regelbasierten Prozessmodelle verknüpft.

6.1. Ein methodischer Lösungsansatz zur Problem-

stellung

In der Problemstellung in Abschnitt 1.1 sind diverse Schwierigkeiten und
Probleme aufgezeigt, die im Zusammenhang mit der Herausforderung
„Compliance von Geschäftsprozessen“ stehen. Zusammenfassend sind die
benannten Aspekte in Tabelle 6.1 erneut aufgeführt.

Vor dem Hintergrund der Problemstellung wird in diesem Abschnitt zu-
nächst eine Lösungsidee skizziert, die in den Abschnitten 6.2 und 6.3 später
als Grundlage für die Konzeption eines Lösungsansatzes dienen wird. Für
die Entwicklung der Lösungsidee wird die interdisziplinäre Kommunikati-
on über Recht (P-VII) als zentraler Ansatzpunkt gewählt (Abschnitt 6.1.1)
und sodann mit der Rechtsvisualisierung ein methodisches Hilfsmittel
aufgezeigt, das an dieser Herausforderung ansetzt (Abschnitt 6.1.2).
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Tabelle 6.1. Herausforderungen in Zusammenhang mit „Compliance von Ge-
schäftsprozessen“

P-I Komplexität des Rechtssystems

P-II Hohe Compliance-Kosten

P-III Fehlende Compliance-Wissensdatenbanken

P-IV Fehlende Nachweismöglichkeiten für bestehende Compliance

P-V Fehlende IT-Lösungen für das Compliance-Management

P-VI Veränderungsprozess von Gesetzen und Richtlinien

P-VII Schwierige Kommunikation zwischen juristischen Experten und Laien

6.1.1. Interdisziplinäre Kommunikation über Recht als An-
satzpunkt

Neben der hohen Komplexität des Rechtssystems bildet nicht zuletzt die
Kommunikation zwischen Rechtsexperten und juristischen Laien – die in-
terdisziplinäre Kommunikation über Recht – eine große Hürde [Tru12].
Generell ergibt sich eine Schwierigkeit bei der Experten-Laien-Kommuni-
kation aus den unterschiedlichen Wissensständen der Kommunikations-
partner [BJR05]. Arbeiten der Kommunikationstheorie begründen dies über
die gemeinsame Wissensbasis der Kommunikationspartner, also über die
Schnittmenge ihrer Wissensstände, und deren Bedeutung für die Kommuni-
kation. Eine solche gemeinsame Wissensbasis wird in [Cla96] beispielsweise
als „Common Ground“ bezeichnet: Zumeist unterbewusst treffen die Kommu-
nikationspartner bei ihrer Kommunikation wechselseitig Annahmen über
die gemeinsame Wissensbasis und setzen den angenommenen Common
Ground dann jeweils voraus. Gerade Experten treffen bei der Kommunika-
tion mit Laien aber häufig falsche Annahmen über den Common Ground.
Infolgedessen verwenden sie beispielsweise Fachbegriffe, die der Laie gar
nicht oder aber anders versteht. Es sind ebendiese falschen Annahmen über
den Common Ground, die regelmäßig eine Ursache für das Scheitern der
Kommunikation zwischen Experten und Laien darstellen [BJR05].

Bei der interdisziplinären Kommunikation über Recht werden die Kom-
munikationshindernisse der Experten-Laien-Kommunikation zusätzlich
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dadurch verstärkt, dass die Rechtswissenschaft originär nicht auf inter-
disziplinäre Kommunikation ausgelegt ist. Das wichtigste Kommunikati-
onsmedium im Recht bildet der Rechtstext – geschrieben in juristischer
Fachsprache, die „zwar eine hohe Genauigkeit und eine im juristischen
Kontext oft fest definierte Semantik hat, dadurch dem juristischen Laien
jedoch nur schwer zugänglich wird“ [Hed14]. Insofern ist Rechtstext zwar
als Medium „für die Kommunikation zwischen Juristen untereinander ge-
eignet, nicht aber für die Kommunikation zwischen Rechtsexperten und
juristischen Laien“ [Hed14].

Mangelhafte Kommunikation über Gesetze und Verträge ist wieder-
um häufig eine Ursache für regelwidriges Verhalten – nicht zuletzt auch
im IT-Bereich [Lon00]. Aber gerade die Kommunikation zwischen den
Bereichen (oder auch den jeweiligen Experten), die einerseits für Recht
und Compliance-Management und andererseits für Geschäftsprozessma-
nagement zuständig sind, bildet das zentrale Bindeglied zwischen den
Rechtsquellen als Artefakt auf der einen und den Geschäftsprozessen auf
der anderen Seite. Abbildung 6.1 verdeutlicht dies durch die schematische
Darstellung des klassischen Vorgehens, das im Rahmen der Problemstellung
beschrieben wurde. Durch gestrichelte Pfeile wird in der Abbildung der
gedankliche Pfad von der Rechtsquelle zum Geschäftsprozess dargestellt:
Die maßgeblich relevanten regulatorischen Anforderungen, die sich aus
den Rechtsquellen ergeben, werden zunächst „durch alltagsferne juristi-
sche Fachsprache“ in einem Compliance-Regelwerk dokumentiert, was von
vornherein „Sprachbarrieren und Verständlichkeitsprobleme“ impliziert
[Fem18]. In Form des Compliance-Regelwerks, das Bestandteil der inter-
disziplinären Kommunikation ist, werden die Regeln anschließend mehr
oder weniger gut bei der Gestaltung von Prozessmodellen berücksichtigt
und durch Methoden des Geschäftsprozessmanagements schließlich in den
Geschäftsprozessen realisiert. Die interdisziplinäre Kommunikation über
Recht ist also nicht nur eine große, sondern auch eine zentral stehende
Hürde beim Gestalten von regelkonformen Geschäftsprozessen.

Der in Abbildung 6.1 dargestellten klassischen Vorgehensweise sind die
in der Problemstellung benannten Schwierigkeiten (siehe auch Tabelle 6.1)
allesamt inhärent. Im Sinne der in Abschnitt 1.2 beschriebenen Zielset-
zung soll in dieser Arbeit eine Methodik entwickelt werden, mit der sich
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RECHT / 
COMPLIANCE

Organisationseinheit

PROZESSMANAGEMENT / 
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werden verwendet gestaltet gestaltet      gestaltet & überwacht

GeschäftsprozesseProzessmodelleCompliance-RegelwerkRechtsquellen

ORGANISATION

Abbildung 6.1. Problembehaftete Kommunikation über Recht in Organisationen

die benannten Probleme und Herausforderungen beim Etablieren von re-
gelkonformen Geschäftsprozessen überwinden lassen. Wegen der hohen
Bedeutung, die interdisziplinäre Kommunikation über Recht in diesem
Kontext grundsätzlich hat, und wegen ihrer zentralen Stellung auf dem
Weg von der Rechtsquelle zum regelkonformen Geschäftsprozess werden
die Kommunikationshindernisse hier den Ansatzpunkt bei der Entwicklung
einer solchen Methodik bilden.

6.1.2. Rechtsvisualisierung als methodisches Hilfsmittel

Schon lange gibt es Bestrebungen, die Verständlichkeit von juristischen
Texten zu erhöhen (etwa in [Hag59]). Allerdings wird diesen Bestrebungen
oftmals entgegengesetzt, dass die erforderlichen Vereinfachungen mit einem
Genauigkeitsverlust einhergehen (so beispielsweise [Aik60; Sta94]). Ande-
rerseits gehen einige Forschungsarbeiten sogar über die Vereinfachung von
Rechtstexten hinaus und versuchen, trotz einer regelrechten „Bilderscheu
der Jurisprudenz“ [Röh02] die Kommunikation von Recht durch (Rechts-)
Visualisierung zu unterstützen (zum Beispiel [Bru01; RU07]). Rechtsvisuali-
sierung bezeichnet die Vermittlung von rechtlichen Inhalten mit Bildern (im
weitesten Sinne), beispielsweise anhand von Diagrammen. Die Wirksamkeit
von Rechtsvisualisierung ist bislang zwar kaum untersucht [SKH17], erste
empirische Evaluationen wie in [HK13] zeigen jedoch, dass durch Rechts-
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visualisierung in konkreten Fällen beispielsweise die Verständlichkeit der
visualisierten rechtlichen Inhalte signifikant verbessert werden kann.

Als methodisches Hilfsmittel zur Beseitigung der bestehenden Kom-
munikationshindernisse erscheint das Konzept der Rechtsvisualisierung
insofern geeignet. Ein etwaiger Genauigkeitsverlust gegenüber den juris-
tischen Texten soll hier in Kauf genommen werden, solange daraus kon-
textbezogen kein regelwidriges Verhalten resultiert. Im Gegenzug wird die
Zusammenarbeit und Kommunikation im juristischen Umfeld durch Visua-
lisierungen maßgeblich unterstützt und verbessert [SKH17]. Unbestritten ist
in diesem Zusammenhang die Verwendung von logischen Bildern als Mittel
der Visualisierung [RU07]. Und in erster Linie bieten sich Techniken der
konzeptuellen Modellierung an, die gerade im Umfeld der Softwaretechnik
bereits etabliert sind und zu denen auch die Prozessmodellierung zählt:
Konzeptuelle Modelle können die Kommunikation nicht nur begleiten,
sondern auch beim besseren Verständnis einer fachlichen Domäne helfen
und zur Dokumentation von Anforderungen genutzt werden [KS86]. Der
konzeptuellen Modellierung wird so auch in [KHB14] ein hohes Potenzial
darin zugesprochen, die Kommunikation zwischen Rechtsexperten und
juristischen Laien zu unterstützen. Konzeptuelle Modellierung helfe nicht
zuletzt dabei, eine gemeinsame Wissensbasis zwischen Kommunikations-
partnern zu formen [KHB14]. Durch dieses Formen eines Common Grounds
wirken konzeptuelle Modelle dem Scheitern der Kommunikation zwischen
Experten und Laien entgegen. In [KHB14] wird daher angeregt, die konzep-
tuellen Modellierungstechniken auf den Rechtsbereich zu übertragen. Die
juristische Fachsprache soll dabei nicht ersetzt, sondern durch konzeptuelle
Modelle ergänzt werden.

Den Bedarf an solchen modellbasierten Lösungen unterstreicht auch
eine Delphi-Studie zur Rechtsvisualisierung in [SKH17]. Von den befragten
Experten wird die Entwicklung von Modellierungsmethoden zur Reprä-
sentation von Gesetzen und Verträgen als wichtiges Zukunftsthema be-
nannt. Es liegt daher nicht fern, an der Schnittstelle von Compliance- und
Geschäftsprozessmanagement auf Prozessmodellierung zu setzen und be-
sondere Prozessmodelle als Mittel zur Unterstützung der Kommunikation
zwischen Juristen im Compliance-Umfeld und den im Geschäftsprozess-
management tätigen juristischen Laien zu fordern. Basierend auf dieser
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Idee werden im Folgenden spezielle Prozessmodelle, die maßgeblich auf der
Grundlage von rechtsverbindlichen Regeln konstruiert sind, als ein Lösungsan-
satz für die bestehenden Schwierigkeiten betrachtet. Solche Prozessmodelle
können von juristischen Experten parallel zu den Compliance-Regelwerken
entwickelt werden und stellen dann eine besondere Form der Rechtsvisuali-
sierung dar – sie visualisieren die relevanten rechtlichen Inhalte zu einer
Problemstellung und deren Zusammenhänge in Form eines Prozessmodells.
Insbesondere können prozessbezogene Regeln aus unterschiedlichen Rechts-
quellen integriert und in einem gemeinsamen Prozessmodell abgebildet
werden. Solche Prozessmodelle zeigen dann einen aus Compliance-Sicht
ideellen Geschäftsprozess, auch wenn dieser aus organisatorischer Sicht
möglicherweise noch nicht vollständig ist oder eine für das Geschäftspro-
zessmanagement unpassende Granularität besitzt. Zunächst losgelöst von
der konkreten Problemstellung wird für diese speziellen Prozessmodelle
im folgenden Abschnitt der Begriff des „regelbasierten Prozessmodells“
eingeführt.

6.2. Regelbasierte Prozessmodelle

Prozessmodelle, die maßgeblich auf der Grundlage von Regeln konstruiert
sind, werden fortan als regelbasierte Prozessmodelle bezeichnet, da sie in-
haltlich betrachtet auf Regeln basieren.1 In regelbasierten Prozessmodellen
sind Inhalte von Regeln in Form eines Prozessmodells visualisiert. Sche-
matisch ist dies in Abbildung 6.2 dargestellt. Ein konkretes Beispiel für
Prozessnotationen ist BPMN (siehe Abschnitt 4.3.2).

Definition 16 (Regelbasiertes Prozessmodell). Regelbasierte Prozessmodelle
sind Prozessmodelle, deren Originale Regeln sind. Sie bilden Regeln unter

1Der Begriff „Regel“ ist dabei im Sinne von Definition 1 in Abschnitt 2.1 zu verstehen.
Wenngleich im Kontext dieser Arbeit also vorrangig Compliance-Aspekte und dabei insbe-
sondere die rechtsverbindlichen Regeln wie beispielsweise Rechtsnormen im Fokus stehen,
so lässt sich der Einsatzbereich von regelbasierten Prozessmodellen durchaus weiter fassen
und auf beliebige Arten von Regeln ausdehnen. Dies können im weiteren Sinne Compliance-
relevante Regeln wie freiwillige Selbstverpflichtungen und interne Verhaltensanweisungen in
Unternehmen sein, aber auch solche Arten von Regeln, die gänzlich außerhalb des Compliance-
Fokusses stehen – beispielsweise regelartig beschriebene Best Practices für bestimmte Abläufe.
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REGELN
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VISUALISIERUNG MIT HILFE 
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Abbildung 6.2. Visualisierung von Regeln in Form eines regelbasierten Prozessmo-
dells

Anwendung einer Prozessnotation in Form von Prozessbeschreibungen
nach.

In Anlehnung an die Theorie der Referenzmodellierung, die den Kon-
struktions- und Anwendungsprozess von Referenzmodellen unterscheidet
(siehe Abschnitt 3.3), können auch für regelbasierte Prozessmodelle die
beiden Prozesse „Konstruktion“ und „Anwendung“ differenziert betrachtet
werden. Das generische Vorgehensmodell der Referenzmodellierung (siehe
Abbildung 3.2) bietet sich dabei als Grundstruktur an und lässt sich in der
Folge für verschiedene Besonderheiten von regelbasierten Prozessmodellen
konkretisieren. Auf dieser Basis sind in Abbildung 6.3 die grundlegenden
Aktivitäten im Konstruktions- und Anwendungsprozess von regelbasierten
Prozessmodellen aufgezeigt.

Die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Aktivitäten im Konstruktions-
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Abbildung 6.3. Konstruktion und Anwendung von regelbasierten Prozessmodellen
(in Anlehnung an [FL05])
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und Anwendungsprozess von regelbasierten Prozessmodellen ist nun in
hohem Maße abhängig von der Zielsetzung, die mit ihrer Nutzung verfolgt
wird. Dazu zählen der Kontext, in dem Konstruktion und Anwendung er-
folgen, und insbesondere auch die Art, auf die regelbasierte Prozessmodelle
letztlich genutzt werden. Eine Nutzung als Referenzmodell, also die Unter-
stützung bei der Konstruktion von Anwendungsmodellen, ist immerhin nur
eine von vielen denkbaren Anwendungsmöglichkeiten. Im Rahmen dieser
Arbeit ergibt sich gemäß der Zielsetzung in Abschnitt 1.2 die Unterstützung
von prozessbezogenen Compliance-Tätigkeiten als oberstes Ziel für die
Nutzung von regelbasierten Prozessmodellen. Im folgenden Abschnitt wird
die grundlegende Idee des „regelbasierten Prozessmodells“ nun auf die
Zielsetzung dieser Arbeit bezogen.

6.3. Regelbasierte Prozessmodelle vor dem Hin-

tergrund der Zielsetzung

Im Sinne der Zielsetzung soll mit regelbasierten Prozessmodellen nicht
zuletzt die interdisziplinäre Kommunikation über Recht begleitet und un-
terstützt werden. Die interdisziplinäre Kommunikation an der Schnittstelle
zwischen Compliance- und Geschäftsprozessmanagement erfolgt dabei also
nicht auf Basis von Texten in juristischer Fachsprache, sondern auf Grundla-
ge von Prozessmodellen – die prozessbezogenen rechtlichen Inhalte werden
in einer für das Geschäftsprozessmanagement üblichen Dokumentations-
form abgebildet und kommuniziert. Darüber hinaus können regelbasierte
Prozessmodelle die Entwicklung von regelkonformen Geschäftsprozessen
noch auf andere Weise unterstützen. Beispielsweise ist ihre Verwendung
als Referenzmodell denkbar. Im Geschäftsprozessmanagement könnten
die regelbasierten Prozessmodelle beim Gestalten der Geschäftsprozesse
wiederverwendet werden, etwa indem die Inhalte unmittelbar als Vorlage
bei der Entwicklung von Prozessmodellen dienen oder indem die Inhalte
der regelbasierten Prozessmodelle mit bestehenden Modellen abgeglichen
und erforderlichenfalls in diese integriert werden. Wiederverwendung und
Anpassung von regelbasierten Modellinhalten durch die Prozessanalys-
ten im Geschäftsprozessmanagement können dann wiederum in enger

81



6. Compliance durch regelbasierte Prozessmodelle

Abstimmung mit den juristischen Experten erfolgen, wobei die interdiszi-
plinäre Kommunikation durch die gemeinsam genutzten Prozessmodelle
unterstützt wird. Vor diesem Hintergrund können nun die beiden Prozesse
„Konstruktion“ und „Anwendung“ von regelbasierten Prozessmodellen im
Hinblick auf die Zielsetzung ausgestaltet werden.

Mit der Konzeption eines Konstruktionsprozesses für regelbasierte Pro-
zessmodelle (in Teil III dieser Arbeit) soll aufgezeigt werden, wie rechtsver-
bindliche Regeln in Form eines Prozessmodells abgebildet werden können.
Als Modellierungssprache für die Geschäftsprozesse wird dabei BPMN
verwendet. Insofern wird hier nicht die Entwicklung einer neuen oder die
Erweiterung einer bestehenden Modellierungssprache, sondern es werden
vielmehr die Ausdrucksmöglichkeiten der bestehenden Sprache und das
methodische Vorgehen bei der Konstruktion betrachtet. Neben der Frage,
wie sich rechtliche Inhalte konsistent in Form eines BPMN-Diagramms
abbilden lassen, liegt ein Fokus auf der Konzeption einer strukturierten
Vorgehensweise, die im Konstruktionsprozess verfolgt werden kann. Einmal
konstruiert, ist durch die Modelle eine gemeinsame Kommunikations- und
Wissensbasis für die interdisziplinäre Zusammenarbeit und damit eine erste
Anwendungsmöglichkeit geschaffen: Regelbasierte Prozessmodelle formen
den Common Ground der Kommunikationsteilnehmer und sind gleichzeitig
eine Anforderungsspezifikation aus Compliance-Sicht. Nach der Konstruk-
tion soll im zweiten Schritt mit einem Anwendungsprozess für regelbasierte
Prozessmodelle (in Teil IV dieser Arbeit) aufgezeigt werden, wie diese zur
Entwicklung von konkreten Anwendungsmodellen wiederverwendet wer-
den können. Der Fokus bei der Beschreibung eines Anwendungsprozesses
liegt also auf der Verwendung als Referenzmodell. Im Rahmen des Ge-
schäftsprozessmanagements dienen die regelbasierten Prozessmodelle etwa
als Referenzmodell für die Entwicklung von Soll-Prozessmodellen – also
als Grundlage der operativen Prozessmodelle, die schließlich mit Methoden
des Geschäftsprozessmanagements in den täglichen Arbeitsabläufen einer
Organisation implementiert werden.

Die beiden Prozesse „Konstruktion“ und „Anwendung“ von regelba-
sierten Prozessmodellen sind (im Hinblick auf die Zielsetzung) zwischen
dem „klassischen“ Compliance- und dem Geschäftsprozessmanagement
eingebettet. Dies wird durch Abbildung 6.4 dargestellt. Regelbasierte Pro-
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zessmodelle bilden dabei eine Brücke, über welche die regulatorischen
Anforderungen indirekt ihren Weg in die Prozessmodelle des Geschäftspro-
zessmanagements finden.
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Abbildung 6.4. Compliance durch regelbasierte Prozessmodelle

Die regelbasierten Prozessmodelle sind der methodische Lösungsansatz
dieser Arbeit und das zentrale Artefakt des dieser Arbeit zugrunde liegen-
den Design-Science-Forschungsprozesses. Wenngleich die Kommunikations-
hindernisse den Ansatzpunkt hierfür bilden, werden bei der Ausgestaltung
im weiteren Verlauf dieser Arbeit auch die übrigen Herausforderungen
der Problemstellung adressiert und deduktiv entsprechende Lösungen im
Rahmen der Konstruktion und Anwendung von regelbasierten (Referenz-)
Prozessmodellen hergeleitet. Ein erster Überblick über die jeweiligen Lösun-
gen mit entsprechenden Querverweisen ist in Tabelle 6.2 zusammengestellt.
Schlussendlich sollen die nachfolgenden Ausführungen in einer ganzheitli-
chen Methodik münden, mit der sich Compliance von Geschäftsprozessen
durch interdisziplinäre Zusammenarbeit von Experten im Compliance- und
Geschäftsprozessmanagement zielgerichtet sicherstellen lässt.

6.4. Anwendungsfall: Abschluss und Beginn ei-

ner Versicherung

In Kapitel 5 wurde der fachliche Kontext des Anwendungsfalls „Abschluss
und Beginn einer Versicherung“ erläutert. Der Auszug aus dem Compliance-
Programm eines Versicherungsunternehmens in Abbildung 5.5 demons-
triert die „klassische“ Vorgehensweise im Compliance-Management, integ-
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6. Compliance durch regelbasierte Prozessmodelle

Tabelle 6.2. Verfolgte Lösungsansätze im Hinblick auf die Zielsetzung

Herausforderung Lösungsansatz

P-I
Komplexität des
Rechtssystems

Komplexitätsreduktion durch strukturierte Vorge-
hensweisen im Konstruktionsprozess nach dem
Prinzip „Teile und herrsche“ (Kapitel 8 und 9, ins-
besondere Abschnitt 9.2)

P-II
Hohe Compliance-Kosten

Kostenreduktion durch Wiederverwendung und
Realisierung von „compliance by design“ (Kapi-
tel 12), strukturierte und geführte Prozesse (Ab-
schnitte 9.5 und 11.2.2), Effizienz durch Werk-
zeugunterstützung und Teilautomatisierung (Ab-
schnitt 13.1)

P-III
Fehlende Compliance-
Wissensdatenbanken

Dokumentation von Compliance-Anforderungen
in Form von regelbasierten Prozessmodellen (Ka-
pitel 8), Bereitstellung der Modelle in einem zen-
tralen Prozessmodell-Repository (Abschnitt 11.2.2)

P-IV
Fehlende
Nachweismöglichkeiten für
bestehende Compliance

Abgleich zwischen regelbasierten Prozessmodel-
len und Ist-Prozessmodellen (Abschnitt 12.2.2),
Prozessorientierte Dokumentation von Beschrän-
kungen (Abschnitt 8.4), Spezifikation von Prüfre-
geln (Abschnitt 13.2.3), automatisierte Modellprü-
fung (Abschnitt 14.2.6)

P-V
Fehlende IT-Lösungen für
das Compliance-
Management

Rückgriff auf Techniken und Lösungen des Ge-
schäftsprozessmanagements (Kapitel 12), Konzep-
tion und prototypische Realisierung eines passge-
nauen Software-Werkzeugs (Kapitel 13 und 14)

P-VI
Veränderungsprozess von
Gesetzen und Richtlinien

Dedizierte Pflege-Aktivitäten im Konstruktions-
und Anwendungsprozess (Abschnitte 9.4 und
11.3.2), werkzeuggestütztes Änderungsmanage-
ment (Abschnitt 14.2.5)

P-VII
Schwierige interdis-
ziplinäre Kommunikation
über Recht

Unterstützung der Kommunikation durch regel-
basierte Prozessmodelle (Konzeption gemäß Ab-
schnitt 6.1, Evaluation der Wirksamkeit in Kapi-
tel 15)
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res Verhalten der Unternehmensangehörigen durch die Kommunikation
eines Kodexes zu erreichen. Mit den aufgezeigten Ausführungen wie „Jeder
Kunde, der ein Versicherungsprodukt [...] erwirbt, erhält eine Beratungs-
dokumentation auf Basis der persönlichen Beratung“ [Pro15] wird unter
anderem das Erfüllen der vorvertraglichen Beratungs- und Dokumentati-
onspflichten in den vertriebsbezogenen Geschäftsprozessen zu erreichen
versucht. Aus praktischen Gründen wird die Erfüllung der Beratungs- und
Dokumentationspflichten – anders als bei der Informationspflicht – nicht
bereits im Antragsformular durch den Versicherungsnehmer bestätigt. Das
Fehlen einer solchen Verbindlichkeit hat wiederum Implikationen in der
Beratungspraxis: Eine – wenngleich nicht repräsentative – Untersuchung
im Auftrag der Bundesregierung hat ergeben, dass 86 Prozent der Versi-
cherungsvermittler nicht dokumentieren und dem Interessenten folglich
kein Beratungsprotokoll aushändigen [Gru15]. Dass das Ergebnis dieser
Untersuchung ein Indiz für eine geringe Wirksamkeit der „klassischen“
Compliance-Maßnahmen ist, wird hier nur vermutet. Jedenfalls ist man-
gelhafte Dokumentation regelmäßig auch ein Auslöser für gerichtliche
Auseinandersetzungen zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer.
Ein entsprechender Streitfall, der vor dem Oberlandesgericht Frankfurt
verhandelt wurde, ist beispielsweise in [Str14] dokumentiert.

Hilfreich für die nachhaltige Umsetzung und Sicherstellung der prozess-
bezogenen Compliance-Anforderungen erscheinen jedenfalls auch hier die
etablierten Techniken des Geschäftsprozessmanagements. Das vorgestellte
Compliance-Programm oder der darin enthaltene Verhaltenskodex sind als
fachliche Vorgabe beziehungsweise Anforderungsdokumentation für den
Einsatz im Geschäftsprozessmanagement allerdings nur bedingt geeignet:
Für die Ableitung von Prozessen sind die Ausführungen unzureichend
konkret. Prozessanalysten sind regelmäßig keine Domänenexperten und
daher in der Regel auch nicht mit den relevanten Rechtsgrundlagen ver-
traut. Für eine präzise Prozessbeschreibung, die etwa durch die formale
Ausführungssemantik der BPMN in Prozessmodellen ausgedrückt wird,
stellen sich allein anhand der aufgezeigten Formulierung, „Jeder Kunde,
der ein Versicherungsprodukt [...] erwirbt, erhält eine Beratungsdokumen-
tation auf Basis der persönlichen Beratung“ [Pro15], verschiedene Fragen.
Beispielsweise wäre zu klären, ob denn ein Abschluss ohne persönliche
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Beratung grundsätzlich nicht möglich ist oder ob aus der Dokumentations-
eine Beratungspflicht resultiert. Ob Kunden, die trotz persönlicher Beratung
kein Versicherungsprodukt erwerben, dann auch keine Beratungsdokumen-
tation erhalten und insbesondere, wann genau (vor oder nach welchen
Aktivitäten beziehungsweise Ereignissen) eine Beratungsdokumentation in
welcher Form anzufertigen und zu übergeben ist. Infolge solcher Unklar-
heiten wäre bereits zu diesem Auszug ein reger Austausch zwischen den
Experten im Compliance- und Geschäftsprozessmanagement erforderlich.
Tatsächlich macht das Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) hier
durchaus konkretere Vorgaben. Mit regelbasierten Prozessmodellen könn-
ten die regulatorischen Anforderungen und der Prozess aus Compliance-
Sicht hingegen bereits im Vorwege konkretisiert und strukturiert werden.
Dieses konkrete Szenario bildet den Kern des Anwendungsfalls.

Im Rahmen des Anwendungsfalls wird nicht das vollständige Regel-
werk berücksichtigt, sondern lediglich ein repräsentativer Ausschnitt aus
den gesetzlichen und vertraglichen Regelungen verwendet. So kann der
Umfang bei der Beschreibung des Anwendungsfalls auf ein ausreichen-
des Maß begrenzt werden. Zur Illustration werden zwei Ausschnitte aus
dem VVG genutzt (§§ 6 und 10, siehe Abbildungen 5.4 und 5.2). Die Re-
gelungen in § 6 VVG beziehen sich auf die vorvertraglichen Beratungs-
und Dokumentationspflichten des Versicherers. Sie sollten einen bedeut-
samen Einfluss auf die vertriebsbezogenen Geschäftsprozesse haben und
regelmäßig durch Maßnahmen des Compliance-Managements sicherge-
stellt werden. Zur Demonstration der Konstruktion und Anwendung von
regelbasierten Prozessmodellen scheint § 6 VVG insofern geeignet. Anhand
von § 10 VVG, dessen Regelungen sich auf Beginn und Ende der Versi-
cherung beziehen, kann später der Einbezug vertraglicher Regelungen im
Rahmen des Konstruktionsprozesses von regelbasierten Prozessmodellen
demonstriert werden.
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Kapitel 7

Forschungsstand und

Forschungsumfeld

Regelbasierte Prozessmodelle sind das zentrale Artefakt dieser Arbeit. In
regelbasierten Prozessmodellen – als eine besondere Art der Rechtsvisua-
lisierung – sind Inhalte aus Regeltexten in Form eines Prozessmodells
abgebildet. Mit ihrer Hilfe soll insbesondere die interdisziplinäre Kommuni-
kation über Recht unterstützt werden, die erforderlich ist, um Compliance
von Geschäftsprozessen im Rahmen des Geschäftsprozessmanagements
sicherzustellen. Die Inhalte dieser Arbeit und im Speziellen die regelba-
sierten Prozessmodelle können so insbesondere zwei Forschungsgebieten
zugeordnet werden. Das erste Gebiet ist das Forschungsfeld Compliance

von Geschäftsprozessen. Dies begründet sich durch die in Abschnitt 1.1
formulierten Herausforderungen und ist die oberste daraus abgeleitete
Zielsetzung. Das zweite Gebiet ist die Rechtsvisualisierung im Umfeld von
interdisziplinärer Kommunikation über Recht. Dies ergibt sich aus dem
avisierten Lösungsansatz und der Konzeption der regelbasierten Prozess-
modelle.

In diesem Kapitel wird das Konzept des regelbasierten Prozessmodells
in beiden Gebieten eingeordnet und mit verwandten Arbeiten aus den Ge-
bieten in Bezug gesetzt. In Abschnitt 7.1 erfolgt zunächst die Einordnung
im Gebiet „Compliance von Geschäftsprozessen“, daraufhin folgt die Veror-
tung im Gebiet „Rechtsvisualisierung“ in Abschnitt 7.2. In Abschnitt 7.3

wird der Ansatz zusätzlich auch im Forschungsfeld der konzeptuellen

Modellierung im Recht eingeordnet, die ein spezieller Teilbereich der
Rechtsvisualisierung ist.
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7.1. Compliance von Geschäftsprozessen

Einen Überblick über Forschungsarbeiten, die Compliance von Geschäfts-
prozessen thematisieren, liefern Literatur-Reviews wie beispielsweise in
[HGL+18; FZ14]. Solche Reviews zeigen auf, dass die zahlreichen Complian-
ce-Management-Ansätze im Kontext des Geschäftsprozessmanagements
vor allem auf die Compliance-Prüfung von Geschäftsprozessen im Verbund
mit formalen Techniken fokussiert sind [FZ14; El 12]. Als ein wesentliches
Merkmal zur Klassifizierung der bestehenden Literatur wird der Zeitpunkt
im Geschäftsprozessmanagement-Kreislauf herausgestellt, an dem die Ar-
beiten ansetzen. So können die untersuchten Ansätze danach unterschieden
werden, ob die Konformität von Geschäftsprozessen durch Maßnahmen vor,
während oder nach der Prozessausführung sichergestellt beziehungsweise
geprüft wird. Abhängig davon werden die Ansätze in die Kategorien Design-
Time, Run-Time und Post-Execution eingeordnet [ESM+08; FZ14; HGL+18].

Viele Forschungsarbeiten verfolgen die Design-Time-Strategie. So wird
etwa in [FWS11] eine grafische Notation für temporale Logik („G-CTL“)
eingeführt, mit der Compliance-Regeln als formale Prüfregeln für Prozess-
modelle modelliert werden. Mit diesen Prüfregeln und geeigneten Software-
Werkzeugen lassen sich Prozessmodelle bereits vor ihrer Ausführung im Ge-
schäftsprozessmanagement automatisiert hinsichtlich der Regeleinhaltung
verifizieren. In Abbildung 7.1 wird das Prinzip dieses Ansatzes aufgezeigt.
Im oberen Bereich der Abbildung ist eine G-CTL-Prüfregel für einen Be-
stellprozess dargestellt, die „Zahlung auf Rechnung“ für nicht registrierte
Kunden („Gastkunden“) verbietet. Innerhalb der grafischen Prüfregel sind
Elemente eines Prozessmodells eingebunden. Im unteren Bereich der Ab-
bildung ist der Ausschnitt aus einem Prozessmodell aufgezeigt, das diese
Prüfregel verletzt. Durch ein Software-Werkzeug erfolgt die automatische
Modellprüfung anhand der modellierten Prüfregel, wobei im Fall von Regel-
verletzungen ein Gegenbeispiel in Form eines Fehlerpfads angezeigt wird.
Dieser Pfad wird durch das Software-Werkzeug direkt im Prozessmodell
durch rote Umrandungen der betreffenden Modellelemente visualisiert,
was die Fehleranalyse unterstützt [FWS11]. Für eine derartige formale Ab-
bildung von Compliance-Regeln wird in [El 12] der Begriff Compliance-Mo-
dellierung eingeführt. So wie der Ansatz in [FWS11] sind auch viele weitere
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Abbildung 7.1. Modellprüfung mit G-CTL-Prüfregeln und Fehlerpfad-
Visualisierung (nach [FWS11])

Arbeiten im Bereich der Design-Time-Compliance auf Verifikationstechni-
ken und Compliance-Modellierung ausgerichtet. Beispielsweise schlägt der
Ansatz in [ETH+16] die Verwendung einer Muster-orientierten Sprache
(„CRL“) vor, die auf temporaler Logik basiert und die abstrahierte Spezi-
fikation von häufig verwendeten Compliance-Regeln für Prozesse erlaubt.
Ein anderer Ansatz zur Modellierung von grafischen Compliance-Regeln
wird in [LRG+12] beschrieben. Dort werden sogenannte Compliance-Regel-
Graphen („CRG“) zur Compliance-Verifikation vorgeschlagen. Mit CRGs
können Beschränkungen für Prozessaktivitäten modelliert werden, gegen
die wiederum Prozessmodelle geprüft werden können. In [SGN07; Gov15a]
wird auf deontische Logik zurückgegriffen, indem Prozessmodelle direkt
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um formalisierte Compliance-Regeln („FCL“) erweitert werden. Der Vorteil
dieser regelbasierten Ansätze besteht in der Möglichkeit zur automatisier-
ten Modellprüfung [FWS11]: Liegen Prozessmodelle und (semi-)formale
Prüfregeln vor, können die Prozessmodelle automatisiert hinsichtlich ihrer
Regelkonformität verifiziert werden. Der Aufwand für wiederholte Prüfun-
gen, beispielsweise nach durchgeführten Änderungen in Prozessmodellen,
ist durch den hohen Automatisierungsgrad gering.

Andere Forschungsarbeiten verfolgen die Run-Time- oder die Post-Exe-
cution-Strategie. Während der Prozessausführung (Run-Time) kann die
Historie einer laufenden Prozessinstanz basierend auf den generierten
Ausführungslogs des Geschäftsprozessmanagementsystems kontinuierlich
beobachtet werden. Dieses Verfahren wird deshalb auch als Compliance-
Beobachtung bezeichnet [El 12]. Beispielsweise nutzt der Ansatz in [KRK17]
erweiterte Compliance-Regel-Graphen („eCRG“), um Compliance von Pro-
zessen zur Ausführungszeit zu überwachen. Anhand der Ausführungslogs
kann die Regelkonformität in sogenannten Compliance-Audits schließlich
auch nach der Prozessausführung (Post-Execution) für abgeschlossene Pro-
zessinstanzen analysiert werden [El 12]. Ein solcher Ansatz wird beispiels-
weise in [RA08] verfolgt.

Die verbreiteten Compliance-Management-Strategien im Umfeld des Ge-
schäftsprozessmanagements (Design-Time, Run-Time und Post-Execution)
mit den jeweiligen Prüfverfahren (Compliance-Verifikation, Compliance-Be-
obachtung und Compliance-Audit) sind zusammenfassend in Abbildung 7.2
dargestellt. Abhängig von der gewählten Strategie können Maßnahmen
bei festgestellten Verstößen entweder präventiv (Design-Time) oder reaktiv
(Run-Time und Post-Execution) erfolgen. Im Gegensatz zur Design-Time-
Strategie fehlt also jenen Maßnahmen, die Compliance während und nach
der Prozessausführung prüfen, der präventive Charakter – die Missachtung
von regulatorischen Anforderungen wird in diesen Fällen erst nachträglich
aufgedeckt [SGN07]. Zwar können bestimmte Gegebenheiten, beispiels-
weise Verstöße gegen vertraglich vereinbarte Service-Level-Agreements,
überhaupt erst dann geprüft werden, wenn die entsprechenden Daten und
Ausführungsergebnisse vorliegen [ESM+08]. Daher sind reaktive Vorge-
hensweisen zu Controllingzwecken durchaus geeignet, beispielsweise auch
beim Prozesscontrolling im Rahmen des Geschäftsprozessmanagement-
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Abbildung 7.2. Compliance-Management-Strategien im Geschäftsprozessmanage-
ment (nach [HGL+18])

Kreislaufs. Aufgrund des präventiven Charakters wird in dieser Arbeit
allerdings die Design-Time-Strategie verfolgt und damit der Auffassung
in [SGN07], „a sustainable approach for achieving compliance should fun-
damentally have a preventative focus“, gefolgt. Die Vorgehenskonzeption
zur Anwendung von regelbasierten (Referenz-)Prozessmodellen wird daher
so ausgerichtet, dass Konformität von Geschäftsprozessen bereits bei der
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Entwicklung von Prozessmodellen realisiert wird. Dieses Paradigma wird
in [SGN07] als „compliance by design“ bezeichnet.

Bestehende Forschungsarbeiten, welche die Design-Time-Strategie durch
Compliance-Modellierung und automatisierte Prüfverfahren realisieren, er-
öffnen im Hinblick auf die Problemstellung in Abschnitt 1.1 vor allem
den Vorteil, dass eine Nachweismöglichkeit für bestehende Compliance
geschaffen wird. Viele weitere der benannten Probleme werden durch Com-
pliance-Modellierung allerdings nicht gelöst. Beim besseren Verständnis
und der Kommunikation hilft Formalisierung beispielsweise nicht [BHK12].
Gerade die Herausforderung der interdisziplinären Kommunikation wird
sogar verschärft, wenn juristische Experten formale Prüfregeln für Pro-
zessmodelle entwickeln sollen. Da sich die Prüfregeln zumeist explizit auf
Prozessmodelle beziehen müssen, werden erneut die Zusammenarbeit und
ein intensiver Austausch zwischen den Regel- und Prozessentwicklern un-
erlässlich. Formale Methoden für die Verifikation von Prozessmodellen –
und damit viele Forschungsarbeiten mit dem Fokus auf regelkonformen
Geschäftsprozessen – stellen insofern keine Alternative, sondern vielmehr
eine Ergänzung zum Konzept des regelbasierten Prozessmodells dar. An-
ders als viele bestehende Arbeiten ist der hier verfolgte Ansatz nicht primär
auf die Compliance-Prüfung ausgerichtet, sondern auf die Entwicklung
von Prozessmodellen, die als prozessorientierte Repräsentation von Regeln
per se regelkonform sind. Der Ansatz ist der Compliance-Prüfung vorgela-
gert. Begleitende oder anschließende Compliance-Prüfungen können aus
Effektivitäts- und Effizienzgründen durchaus sinnvoll sein, gerade wenn
im Anwendungsprozess umfangreiche Modellanpassungen erfolgen. In
der schematischen Darstellung der Strategien in Abbildung 7.2 entsteht
durch regelbasierte Prozessmodelle ein zweites Brückenelement (neben den
formalen Prüfregeln) zwischen Rechtsquellen und Prozessmodellen. Die
Anwendung von regelbasierten Prozessmodellen kann im oberen rechten
Bereich eingeordnet werden – unter dem Aspekt „Evolution“ (gerichtet
auf die Prozessdomäne) sowie bei den Aspekten „Prozesskonzeption /
Prozessverbesserung“ und „Feedback“.

In Bezug auf die Konstruktion der regelbasierten Prozessmodelle wäre –
gerade vor dem Hintergrund der hohen Komplexität des Rechtssystems
und den damit verbundenen hohen Kosten – eine weitgehende oder sogar
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vollständige Automatisierung des Compliance-Managements vorteilhaft.
In diesem Zusammenhang ist die maschinengestützte Interpretation von
juristischen Texten ein mit Compliance von Geschäftsprozessen verwandter
Forschungsaspekt. In diversen Forschungsarbeiten wird Natural Language
Processing (NLP) verwendet, um automatisiert jeweils bestimmte Informa-
tionen aus Regeltexten zu extrahieren. Beispielsweise wird in [SAS+17a]
versucht, in Rechtsquellen automatisiert Querverweise zu anderen Rechts-
quellen zu identifizieren und aufzuzeigen. Anhand von Ontologien werden
Rechtsquellen in [KZB+08; ZMM16] automatisiert mit semantischen Anno-
tationen erweitert, wodurch die manuelle Extraktion von Anforderungen im
Requirements Engineering vereinfacht werden soll. Der Ansatz in [SAS+17b]
versucht, automatisiert die Struktur von Rechtstexten (Gliederungsteile wie
Abschnitte, Paragrafen und dergleichen) zu erkennen. In ihren spezifischen
Aspekten weisen solche Arbeiten jeweils zu einem gewissen Grad Erfolge
aus. Allerdings konnten bereits augenscheinlich einfache Aufgaben wie
jene, die Struktur einer Rechtsquelle zu erkennen, bislang nicht vollständig
korrekt automatisiert werden [SAS+17b]. Von Szenarien wie der automati-
sierten inhaltlichen Interpretation von Gesetzestexten, die beispielsweise
eine weitestgehend maschinelle Extraktion von Prüfregeln ermöglicht, sind
bestehende Ansätze weit entfernt. Praktikable Lösungen in diesem Bereich
erscheinen so auch in der näheren Zukunft unrealistisch [HGL+18]. Kon-
struktion und Anwendung von regelbasierten Prozessmodellen bleiben in-
sofern überwiegend manuelle Tätigkeiten, bei denen die hohe Komplexität
des Rechtssystems auf andere Weise als durch Automatisierung behandelt
werden muss. Durchaus wird Automatisierung auch im weiteren Verlauf
dieser Arbeit thematisiert, doch ihr Anwendungsbereich bleibt auf solche
Teilaspekte und unterstützende Funktionalitäten beschränkt, die nicht die
inhaltliche Interpretation von Rechtsquellen erfordern.

7.2. Rechtsvisualisierung

Rechtsvisualisierung wird in der Literatur aus unterschiedlichen Perspek-
tiven und mit unterschiedlichen Zielsetzungen betrachtet. Einen breit auf-
gestellten Überblick liefern beispielsweise [KHB14; SKH17]. Bei einem
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Großteil der bestehenden Arbeiten wird die Frage adressiert, wie Recht
visualisiert werden kann [KHB14]. Die Art der Visualisierung – oder auch
der Visualisierungstyp – ist ein erstes Klassifikationskriterium für Arbeiten
in diesem Bereich, das beispielsweise in [SKH17] aufgegriffen wird. Der
Visualisierungstyp von regelbasierten Prozessmodellen ist eben das Pro-
zessmodell, weitere Beispiele für Visualisierungstypen werden in der gleich
folgenden Literaturübersicht aufgezeigt. Für eine Klassifizierung können
die Ansätze aber auch bestimmten Anwendungsgebieten zugeordnet werden.
Nach [KHB14] umfassen diese Gebiete etwa die Visualisierung von Gesetzen
und die Visualisierung von Verträgen, Visualisierungen im Umfeld des E-
Governments und den Einsatz von Visualisierung in der Juristenausbildung.
Ein drittes Klassifikationskriterium sind die Adressaten, an die sich die Vi-
sualisierung richtet. In [FG17] werden drei Benutzergruppen unterschieden,
nämlich juristische Laien, die über keine oder nur geringe Rechtskennt-
nisse verfügen, Domänenexperten, die spezielle Rechtskenntnisse in ihrem
Fachbereich haben, und Rechtsexperten, die umfassende Rechtskenntnisse
besitzen.

Zu den Arbeiten, die Visualisierung von Gesetzen im Allgemeinen
thematisieren, zählt der bereits im vorigen Abschnitt benannte Ansatz in
[FWS11], in dem eine Design-Time-Strategie des Compliance-Managements
verfolgt wird. Mit der grafischen Notation G-CTL werden regulatorische
Anforderungen – beispielsweise aus Datenschutzgesetzen – als grafische
Prüfregeln für Prozessmodelle modelliert. Durch Visualisierung werden
die Regeln auf derselben Abstraktionsebene wie Prozessmodelle spezifi-
ziert und so für Domänenexperten besser verständlich [FWS11]. Neben
solchen eher formalen Vorgehensweisen existieren informelle, vorrangig
durch Grafik und Design geprägte Ansätze. In [Bru01] werden beispiels-
weise gesetzlich geregelte Prinzipien wie der Vertragsschluss zwischen
zwei Personen in Form von „Rechtsnormbildern“ visualisiert – ein Visua-
lisierungstyp, der Cartoons oder Comics ähnlich ist. In [Wal15] wird ein
schweizerisches Projekt vorgestellt, das rechtsuchenden Kindern und Ju-
gendlichen in einem Webportal den altersadäquaten Zugang zu rechtlichen
Inhalten ermöglichen möchte. Die Inhalte entstammen vor allem dem Fa-
milienrecht und werden durch Rechtsvisualisierung grafisch aufbereitet.
Teilweise werden die Darstellungen ergänzt um multimediale Elemente
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und weitergehende Gestaltungsmöglichkeiten wie die Gamifizierung. Ein
weiteres Beispiel für Rechtsvisualisierung aus der Praxis ist die Broschüre
„Guide to Street Vending in New York City“ [The09], die (teilweise recht
strenge) Regeln für Straßenverkäufer in New York grafisch aufbereitet. Mit
der Broschüre soll geltendes Recht insbesondere Straßenverkäufern mit
geringen Englischkenntnissen verständlich vermittelt werden, um diese auf
ihre Rechte hinzuweisen und gleichzeitig vor Bußgeldern aufgrund von
Verstößen zu bewahren. Ein Auszug aus der Broschüre ist in Abbildung 7.3
aufgezeigt.

Abbildung 7.3. Auszug aus dem „Guide to Street Vending in New York City“
[The09]

Auch im Bereich der Vertragsgestaltung und Vertragsdurchführung
wird Rechtsvisualisierung als Mittel betrachtet, um die Kommunikation
von rechtlichen Inhalten und deren Umsetzung zu unterstützen. Beispiels-
weise wird in [HBW+12] aufgezeigt, dass durch die ergänzende Visualisie-
rung von Vertragsinhalten Klarheit über getroffene Vereinbarungen und
ein gemeinsames Verständnis beider Vertragsparteien geschaffen werden.
Dies erfolgt anhand eines realen Streitfalls, der wegen unterschiedlicher
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Auslegungen eines Vertragstexts ausgetragen wurde. Wäre der strittige
Vertragstext vor dem Vertragsschluss beispielsweise in Form eines Zeit-
strahls visualisiert worden, hätte sich der Konflikt vermeiden lassen. In
[ZK05] wird – so wie auch in dieser Arbeit – die Idee verfolgt, Konzepte des
Compliance- und Geschäftsprozessmanagements mit Hilfe von Rechtsvi-
sualisierung zu verzahnen. Dies erfolgt für ausgewählte Vertragstypen wie
den Warenkaufvertrag. Die üblichen Inhaltstypen der jeweils betrachteten
Vertragstypen werden vorweg in Form einer speziellen Ontologie („Multi
Tier Contract Ontology“) konzeptualisiert. Beispielsweise sind „Lieferbedin-
gungen“, „Verpackung“ und „Inspektion der Waren“ Begriffe der Ontologie,
die sich aus den Incoterms ergeben. Für jeden Begriff der Ontologie wird
beschrieben, welche (alternativen) prozessbezogenen Zustände und Ver-
pflichtungen sich daraus ergeben. Nach dieser konzeptionellen Vorarbeit
können die Daten eines konkreten Vertrags nun entsprechenden Begriffen
der Ontologie zugeordnet, daraus konkrete Zustände und wechselseitige
Verpflichtungen abgeleitet und diese im Anschluss etwa anhand der in
[Kab05] beschriebenen Transformationsmuster als BPMN-Konstrukte vi-
sualisiert werden. Die so hergeleiteten Konstrukte werden schließlich zu
einem BPMN-Diagramm („Contract Workflow Model“) zusammengesetzt,
das die vertraglichen Verpflichtungen auf einer hohen Abstraktionsebene
abbildet. Durch einen Abgleich mit bestehenden Prozessmodellen können
Prozessanalysten nun die Compliance in den Prozessen überprüfen. An-
hand des Contract Workflow Models soll der Abgleich einfacher gelingen
als in dem Fall, wo nur der Vertragstext vorliegt [ZK05]. Jüngere Arbeiten
zur Visualisierung von Verträgen diskutieren zudem Einsatzmöglichkei-
ten von Rechtsvisualisierung, die über die ergänzende Darstellung von
textuellen Vertragswerken hinausgehen. Vielmehr werden Visualisierun-
gen zunehmend auch als Bestandteil von Verträgen betrachtet. In [KA16]
werden Comicstrips als Visualisierungstyp und alternative Dokumentations-
methode verwendet, um Anforderungen von juristischen Laien abzubilden.
Komplizierte Textwerke in juristischer Fachsprache sollen auf diese Weise
vermieden werden. In [HRB18] sind noch zahlreiche weitere Möglichkei-
ten aufgezeigt, um Verträge in Zukunft nicht mehr nur als rein textuelles
Konstrukt zu gestalten. Demnach könnten Verträge in Zukunft vermehrt
auch als funktionales Konstrukt des „Smart Contracts“ auftreten, das ne-
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ben reinem Text bereits ausführbaren Code enthält – aber auch Ton und
Visualisierungen wie Comics und Videos umfassen kann.

So wie in den obigen Beispielen adressieren Ansätze im Bereich der
Rechtsvisualisierung häufig juristische Laien und Domänenexperten. Es
existieren aber auch Ansätze, die sich speziell an juristische Experten richten.
Ein Beispiel ist die Arbeit in [FG17], in der eine Modellierungssprache zur
Unterstützung von Rechtsexperten entwickelt wird. Mit dieser Sprache
werden die gesetzlichen und vertraglichen Beziehungen zwischen den
Parteien in gerichtlichen Verfahren visualisiert, um die Komplexität beim
Umgang mit rechtlichen Normen zu reduzieren.

E-Government liefert einen Forschungsbereich, in dem gesetzliche Rah-
menbedingungen von hoher Bedeutung sind. Aufbau und Aufgaben der
öffentlichen Verwaltung sind vielfach im Verwaltungsrecht und in Verwal-
tungsvorschriften geregelt [KHB14]. In der Folge sind auch die Prozesse
der öffentlichen Verwaltung stark durch Regelwerke beeinflusst. Mit unter-
schiedlichen Zielsetzungen wird so auch in diesem Umfeld die Verwendung
von Prozessmodellen zur Rechtsvisualisierung diskutiert, beispielsweise
in [Lüc14] zur Schaffung von Transparenz über Abläufe in der E-Govern-
ment-Landschaft. In [OS08] werden Prozessmodelle als Richtlinie für die
Gestaltung von E-Government-Prozessen entwickelt. Hierfür wird die Se-
mantic Process Language („SPL“) eingeführt, die zunächst eine formale
Beschreibung des Gesetzestexts ermöglicht. Aus der formalen Beschreibung
werden im Anschluss spezielle Petrinetze als Prozessmodell abgeleitet.
Auf diese Weise wird Rechtswissen direkt in Prozessmodelle integriert.
Ein viertes Anwendungsgebiet für Rechtsvisualisierung ist schließlich die
Ausbildung von Juristen und Domänenexperten. Verwendet werden bei-
spielsweise Schaubilder in Lehrbüchern wie [Klu13; KLS13], mit denen der
Lernstoff veranschaulicht wird. In der Juristenausbildung ist dies aber nicht
die Regel. In vielen Lehrbüchern wie beispielsweise [Wan16; Sch14] wird
nahezu vollständig auf Abbildungen und Schaubilder verzichtet.

Wird nun das Konzept der regelbasierten Prozessmodelle anhand der
Dimensionen „Anwendungsgebiet“ und „Adressat“ im Bereich der Rechts-
visualisierung klassifiziert, so kommen mehrere Schnittpunkte in Frage.
Aufgrund der verfolgten Zielsetzung ergeben sich zunächst die prozessori-
entierten Visualisierungen von Gesetzen und Verträgen als Anwendungs-
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gebiete. Adressaten der Visualisierung sind juristische Laien (zum Beispiel
IT-Fachkräfte) und Domänenexperten (zum Beispiel Betriebswirte und Kauf-
leute für Versicherungen und Finanzen) im Geschäftsprozessmanagement.
Tabelle 7.1 zeigt eine Matrix aus Adressat und Anwendungsgebiet, in der die
regelbasierten Prozessmodelle aufgrund ihrer Konzeption eingeordnet sind.
Perspektivisch sind darüber hinaus weitere Einsatzszenarien für regelbasier-
te Prozessmodelle denkbar. So könnte der Ansatz auch im E-Government
zur Unterstützung von juristischen Laien und Domänenexperten beitragen,
wenn Prozesse der öffentlichen Verwaltung gestaltet oder Geschäftspro-
zessmanagement-Projekte in diesem Umfeld durchgeführt werden. Und
schließlich könnten ergänzende Visualisierungen des Rechts auch in der
Ausbildung von Juristen und Fachexperten zu einem besseren Verständnis
der Materie beitragen. Das vermutete Einsatzpotenzial ist ebenfalls im Ras-
ter in Tabelle 7.1 eingetragen. Die alternativen Einsatzszenarien werden im
Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht eingehender thematisiert und können
daher einen Ansatzpunkt für zukünftige Untersuchungen darstellen.

Tabelle 7.1. Klassifizierung von regelbasierten Prozessmodellen nach Adressat und
Anwendungsgebiet

Adressat

Anwendungs-
gebiet Gesetze Verträge

E-
Govern-

ment

Aus-
bildung

Rechtsexperte ?

Domänenexperte X X ? ?

juristischer Laie X X ?

X = Klassifikation anhand von Zielsetzung und Konzeption,
? = Postuliertes Einsatzpotenzial

Die vorstehende Literaturübersicht offenbart die große Bandbreite und
die verschiedenartigen Ausrichtungen von Rechtsvisualisierungen. Viele
Ansätze verfolgen das gemeinsame Ziel, die Kommunikation oder das
Verständnis von rechtlichen Inhalten durch Visualisierung zu unterstüt-
zen. Darüber hinaus bestehen teilweise aber auch markante Unterschiede
im Vergleich der Arbeiten untereinander. Gleiches gilt für den Vergleich
der einzelnen Arbeiten mit dem Konzept der regelbasierten Prozessmo-
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delle. Anhand der benannten Klassifikationskriterien (Visualisierungstyp,
Anwendungsgebiet und Adressat) können viele der bestehenden Ansät-
ze zunächst oberflächlich von regelbasierten Prozessmodellen abgegrenzt
werden. Allein aufgrund der recht unterschiedlichen Visualisierungstypen
haben beispielsweise eine an Straßenverkäufer gerichtete Broschüre mit
grafischen Darstellungen wie in Abbildung 7.3 und ein BPMN-Diagramm,
das sich an Mitarbeiter des Geschäftsprozessmanagements richtet, wenig ge-
meinsam. Als einzige der vorstehend benannten Arbeiten weist der Ansatz
in [ZK05] bei allen drei Klassifikationskriterien Übereinstimmungen mit
regelbasierten Prozessmodellen auf. Tatsächlich werden in beiden Ansätzen
ähnliche Ziele und eine von der Grundidee her ähnliche Methodik verfolgt.
In [ZK05] werden Prozessmodelle anhand von Vertragstexten hergeleitet,
um mit Hilfe dieser Modelle die Compliance in Prozessen sicherzustellen.
Anders als die regelbasierten Prozessmodelle zielt die Methodik in [ZK05]
allerdings ausdrücklich nicht auf die Gestaltung von neuen Prozessen, son-
dern ausschließlich auf den Abgleich mit bestehenden Prozessmodellen.
Auch ungeachtet dessen erscheint der bestehende Ansatz für die effiziente
Realisierung der hier verfolgten Zielsetzung aber nur beschränkt geeig-
net. Ein Hindernis bildet vor allem die Konzeptualisierung sämtlicher
Inhaltstypen der Rechtsquellen als Begriffe einer Ontologie. Erfolgt die Be-
griffsbildung abgegrenzt für einen speziellen Vertragstyp mit weitestgehend
eindeutig bestimmten Inhaltstypen wie in [ZK05], so mag dieses Vorgehen
durchaus erfolgsversprechend sein. Durch die Beschränkung auf spezielle
Vertragstypen ist der Ansatz aber nur wenig generisch. In dieser Arbeit
wird etwa das umgebende Rechtssystem (im Speziellen die Gesetze) in die
Betrachtung einbezogen. Es erscheint unpraktisch, alle Wörter aus gesetzli-
chen Rechtsgrundlagen zunächst als Begriff einer Ontologie abzubilden und
durch Interpretation des Sinngehalts alle (alternativen) prozessbezogenen
Zustände sowie Verpflichtungen zu beschreiben, die sich daraus möglicher-
weise ergeben. Das gilt vor allem dann, wenn Begrifflichkeiten in Gesetzen
vage oder unbestimmt gefasst sind und erst durch Auslegung im konkre-
ten Fall beurteilt werden können (siehe dazu beispielsweise [Soa09] und
[Klu13]). Auch wenn die Idee, Konzepte des Compliance- und Geschäftspro-
zessmanagements mit Hilfe von Rechtsvisualisierung (und konkret durch
Prozessmodellierung) zu verzahnen, insofern nicht gänzlich neu ist, konnte
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soweit kein ganzheitlicher Ansatz identifiziert werden, mit dem sich die
Herausforderungen der Problemstellung bewältigen lassen.

7.3. Konzeptuelle Modellierung im Recht

Ein Teilbereich im Forschungsfeld der Rechtsvisualisierung ist die kon-
zeptuelle Modellierung im Recht. Ein Vorstoß in diesen Bereich erfolgt in
[KHB14]: Motiviert durch das Fehlen von etablierten Ansätzen bei gleich-
zeitig hohem Potenzial hinsichtlich verbesserter Kommunikation, das der
konzeptuellen Modellierung im Recht grundsätzlich zugesprochen wird,
wird dort eine interdisziplinäre Forschungsagenda aufgestellt. Hierfür wer-
den Aspekte aus der Forschung zu konzeptueller Modellierung in der
Wirtschaftsinformatik auf das Recht übertragen. Die Agenda zeigt For-
schungsfragen für die Entwicklung von Ansätzen auf und schafft einen
Rahmen, in dem Forschungsansätze zu diesem Themenfeld eingeordnet
werden können. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Kommunikati-
on zwischen Rechtsexperten und juristischen Laien. Die unterschiedlichen
Aspekte der Forschungsagenda sind in einem Raster zusammengefasst,
das in Tabelle 7.2 gezeigt wird. Das Raster strukturiert die identifizierten
Forschungsaspekte in zwei Dimensionen. In der ersten Dimension, dem
Rechtsbereich, wird zunächst danach unterschieden, ob die zu entwickelnden
Ansätze die Gestaltung (zum Beispiel Gesetzgebung oder Vertragsentwurf)
oder die Anwendung von Recht unterstützen. In der zweiten Dimension
werden Modellierungsaspekte unterschieden, die Ansätze adressieren können.
Grob werden die Modellierungsaspekte in Methodenentwicklung, Modellerstel-
lung, Modellanwendung und Modellevaluation kategorisiert und anschließend
noch weiter aufgegliedert. Die Methodenentwicklung umfasst beispielswei-
se die Modellierungsaspekte Methodenkonstruktion und Metamodellierung.

Anhand des Rasters in Tabelle 7.2 können regelbasierte Prozessmodelle
im Forschungsfeld der konzeptuellen Modellierung im Recht eingeordnet
werden. Nachfolgend sind die konkreten Aspekte des Rasters im Einzelnen
aufgeführt, die durch das Konzept der regelbasierten Prozessmodelle (und
die Idee, sie als Referenzmodell wiederzuverwenden) bereits adressiert
werden oder die für die weitere Zielerreichung als hilfreich erscheinen.
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Tabelle 7.2. Einordnung der regelbasierten Prozessmodelle im Raster aus [KHB14]
(nach [Hed14])

Model-
lierungsaspekt

Rechts-
bereich Gestaltung von Recht Anwendung von Recht

M
e
th

o
d

e
n

-
e
n

tw
ic

k
lu

n
g Methoden-

konstruktion
Entwicklung und Erweiterung von
Modellierungsmethoden zur
Unterstützung der Gestaltung von
Recht

Entwicklung und Erweiterung von
Modellierungsmethoden zur
Unterstützung der Anwendung von
Recht

Meta-
modellierung

Entwicklung und Anwendung von
Metamodellierungsmethoden, um
Modellierungssprachen für die
Gestaltung von Recht zu entwickeln
oder anzupassen

Entwicklung und Anwendung von
Metamodellierungsmethoden, um
Modellierungssprachen für die
Anwendung von Recht zu
entwickeln oder anzupassen

M
o

d
e
ll

-
e
rs

te
ll

u
n

g Argumentations-
theoriebasierte
Modellierung

Unterstützung kollaborativer
Gestaltung von Gesetzen oder
Verträgen

Unterstützung der Auslegung von
Gesetzen oder Verträgen durch eine
höhere Nachvollziehbarkeit von
Argumentationen

Multi-
perspektivische
Modellierung

Gestaltung und Verwaltung von
Modellvarianten von Gesetzen oder
Verträgen für verschiedene
Anspruchsgruppen und Zwecke

Nutzung von rollenspezifischen
Modellvarianten in
unterschiedlichen rechtsbezogenen
Kommunikationssituationen

M
o

d
e
ll

-
a
n

w
e
n

d
u

n
g Referenz-

modellierung
Erstellung von Referenzmodellen
für Richtlinien, die als Gesetze
instanziiert werden sollen, oder von
Referenzmodellen für
Musterverträge

Berücksichtigung von
Wiederverwendung bei der
Auslegung von Gesetzen oder
Verträgen

Modell-
versionierung

Verwaltung unterschiedlicher
Versionen bei der Gestaltung von
Recht

Rekonstruktion relevanter Versionen
bei der Auslegung von Recht

Modell-
transformation

(Automatische) Erstellung von
Rechtstexten aus Modellen oder von
Modellen aus Rechtstexten

—–

M
o

d
e
ll

-
e
v

a
lu

a
ti

o
n Modellqualität Qualitätssicherung bei der

Gestaltung von Gesetzen und
Verträgen

Qualitätssicherung in der
Rechtsprechung und der
Urteilsbegründung

Modellanalyse Verringerung fehlerhafter
Gesetzgebung oder
Vertragsgestaltung

Nachträgliche Validierung von
Gesetzen oder Verträgen;
Sicherstellung von
Rechtskonformität

Dabei wird jeweils genannt, inwiefern der Aspekt im Rahmen dieser Ar-
beit adressiert wird (siehe dazu auch Tabelle 6.2) und welchen der in
der Problemstellung benannten Herausforderungen (siehe Abschnitt 1.1,
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übersichtsartig Tabelle 6.1) sich dadurch jeweils begegnen ließe. Die hier teil-
weise noch hypothetisch formulierten Punkte werden im weiteren Verlauf
der Arbeit aufgegriffen.

- Methodenkonstruktion: Die Methodenkonstruktion wird bereits durch
die Konzeption von regelbasierten Prozessmodellen adressiert. Eine
bestehende Modellierungsmethode (Prozessmodellierung mit BPMN)
wird verwendet, um Regeln und insbesondere gesetzliche und ver-
tragliche Rechtsgrundlagen prozessorientiert zu modellieren. Der
Konstruktionsprozess der Modelle wird strukturiert, um der Kom-
plexität des Rechtssystems (P-I) zu begegnen. Mit den entwickelten
Prozessmodellen soll die Kommunikation zwischen Rechtsexperten
und juristischen Laien (einschließlich der Domänenexperten, P-VII)
unterstützt und dadurch sowie durch die Anwendung als Referenz-
modell schlussendlich Compliance in Prozessen sichergestellt werden.
Konstruktion und Anwendung von regelbasierten Prozessmodellen
könnten zudem durch ein auf die Methodik zugeschnittenes Software-
Werkzeug unterstützt werden (P-V).

- Argumentationstheoriebasierte Modellierung: Auch der Aspekt der ar-
gumentationstheoriebasierten Modellierung wird bereits durch die
Konzeption von regelbasierten Prozessmodellen adressiert. Die Ab-
leitung von Prozessmodellen aus Regeln liefert im Vorwege fachliche
Argumente und Begründungen, warum Prozesse in einer bestimmten
Art gestaltet sind. Durch eine Verknüpfung von Elementen des Pro-
zessmodells mit den ursächlichen Regeln in Rechtstexten könnte der
Grund sogar im Modell expliziert werden. Gleichermaßen unterstützt
dies die Prüfung und den Nachweis von bestehender Compliance in
den abgebildeten Prozessen (P-IV). Indem das Compliance-Wissen
in Form von Prozessmodellen dokumentiert und beispielsweise in
einem zentralen Repository bereitgestellt wird, könnte zudem die Her-
ausforderung der fehlenden Compliance-Wissensdatenbanken (P-III)
verringert werden.

- Referenzmodellierung: Das Konzept der regelbasierten Prozessmodelle
greift bereits den Aspekt der Referenzmodellierung auf. Regelbasier-
te Prozessmodelle können als spezielle Referenzmodelle angesehen
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werden, die in Projekten mit passendem Kontext regelmäßig wie-
derverwendet und darüber hinaus auch in anderen Organisationen
angewendet werden können. Durch Wiederverwendung sollen nicht
zuletzt der Entwicklungsaufwand von regelkonformen Prozessen und
damit auch die Kosten für Compliance (P-II) reduziert werden.

- Modellversionierung: Modellversionierung erscheint hilfreich für den
praktischen Umgang mit regelbasierten Prozessmodellen. So könnten
bestehende Mechanismen und Werkzeuge zur Versionsverwaltung
von Prozessmodellen aus dem Umfeld der Geschäftsprozessmodellie-
rung auch für regelbasierte Prozessmodelle verwendet werden (P-V).
Mit Hilfe der Werkzeuge ließe sich die Evolution der Modelle verfol-
gen, im Falle der Referenzmodellierung auch ein späterer Abgleich
zwischen Referenz- und Anwendungsmodell durchführen sowie die
synchrone Weiterentwicklung von Referenz- und Anwendungsmodel-
len unterstützen. Vor allem dem Veränderungsprozess von Gesetzen
und Richtlinien (P-VI) könnte dadurch Rechnung getragen werden.

- Modellanalyse: Modellanalyse ist vor allem eine sinnvolle Ergänzung
zum Konzept der regelbasierten Prozessmodelle, wie bereits in Ab-
schnitt 7.1 dargelegt wird. Bestehende Methoden zur Modellanalyse
(beispielsweise G-CTL und Modellprüfung nach [FWS11]) könnten
verwendet werden, um die Konsistenz zwischen Regeln und den kor-
respondierenden Prozessmodellen sicherzustellen. Dadurch würden
Nachweismöglichkeiten für bestehende Compliance geschaffen (P-IV).

Durch farbliche Hinterlegung der Tabellenzellen sind die vorstehend
benannten Aspekte in Tabelle 7.2 hervorgehoben. Daraus wird erkenntlich,
dass Konstruktion und Anwendung der regelbasierten Prozessmodelle aus-
schließlich im Bereich der Anwendung und nicht im Bereich der Gestaltung
von Recht angesiedelt sind. Der Weg führt hier immer vom Rechtstext
zum Geschäftsprozess. Das Recht wird dabei als gegeben hingenommen,
während die Prozesse auch in Abhängigkeit von den regulatorischen An-
forderungen gestaltet werden. Innerhalb dieses Rechtsbereichs werden alle
Modellierungsaspekte von der Methodenentwicklung bis hin zur Modelle-
valuation abgedeckt.
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Kapitel 8

Entwicklung von regelbasierten

Prozessmodellen

In regelbasierten Prozessmodellen sind die Inhalte von Regeln in Form
eines Prozessmodells visualisiert. Bevor solche Modelle angewendet wer-
den, beispielsweise um Compliance-Tätigkeiten im Sinne der Zielsetzung
(siehe Abschnitt 1.2) zu unterstützen, müssen die Modelle zunächst einmal
konstruiert werden. Der Konstruktionsprozess von regelbasierten Prozess-
modellen umfasst mehrere Phasen, wobei zentral die Entwicklung steht. In
dieser Phase erfolgt die Abbildung der kontextrelevanten Regeln in einem
oder mehreren Prozessmodell(en). Die Entwicklung kann wiederum in ei-
nem dreistufigen Verfahren erfolgen. Im ersten Schritt werden die Regeln in
ihre juristischen Elemente zerlegt, die dann einzeln auf Konstrukte der Pro-
zessnotation abgebildet werden – so entstehen isolierte Prozess-Fragmente,
die in der sogenannten Fragmentsicht beschrieben sind. Im zweiten Schritt
wird untersucht, welche Beziehungen zwischen den einzelnen Fragmenten
bestehen. Dabei geht es vorrangig um logische Ableitungszusammenhänge,
die aus den Regeln extrahierbar sind und aus denen sich Vorgaben für die
Anordnung der Prozess-Fragmente im Prozessmodell ergeben. Die Anord-
nungsbeziehungen zwischen den einzelnen Prozess-Fragmenten werden als
logische Verknüpfungen in der Anordnungssicht beschrieben. Im dritten
Schritt kann das regelbasierte Prozessmodell schließlich wie ein Puzzle aus
den Prozess-Fragmenten der Fragmentsicht zusammengesetzt werden. Die
in der Anordnungssicht beschriebenen Anordnungsbeziehungen liefern
dabei Vorgaben zur Anordnung und Verbindung der einzelnen Fragmente
im Prozessmodell.

In diesem Kapitel wird ein dreistufiges Vorgehen zur Entwicklung von
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regelbasierten Prozessmodellen beschrieben. Nach einer Einordnung in
Abschnitt 8.1 und der Einführung von Fragment- und Anordnungssicht
in Abschnitt 8.2 wird in Abschnitt 8.3 zur Abbildung der Fragmentsicht
zunächst herausgearbeitet, welche juristischen Elemente in Regeln für die
Modellierung relevant sind und welche Möglichkeiten bestehen, um diese
Elemente jeweils als Prozess-Fragmente abzubilden. Für die anschließende
Beschreibung der Anordnungssicht wird in Abschnitt 8.4 dargelegt, welche
Strukturen in Regeln zur Festlegung einer zeitlich-logischen Reihenfolge
relevant sind. Es wird gezeigt, wie diese identifiziert und dokumentiert
werden. Schließlich wird in Abschnitt 8.5 die Modellierung des Prozess-
modells unter Einbezug von Fragment- und Anordnungssicht beschrieben.
Anhand des Anwendungsfalls „Abschluss und Beginn einer Versicherung“
werden die einzelnen Entwicklungsschritte fortlaufend demonstriert.

8.1. Einordnung im Konstruktionsprozess

Im Rahmen dieser Arbeit werden zunächst der Konstruktions- und später
auch der Anwendungsprozess von regelbasierten Prozessmodellen betrach-
tet. Angelehnt an das generische Vorgehensmodell der Referenzmodellie-
rung besteht der Konstruktionsprozess von regelbasierten Prozessmodellen
aus den vier Aktivitäten „Problemdefinition“, „Entwicklung“, „Bewertung“
und „Pflege“ (siehe Abschnitte 3.3 und 6.2). Zentrale Aktivität im Kon-
struktionsprozess ist aber die Entwicklung, bei der die kontextrelevanten
Regeln in einem oder mehreren Prozessmodell(en) abgebildet werden. Die
Entwicklung wird in diesem Abschnitt thematisiert und bildet insofern den
Einstieg in die Beschreibung des Konstruktionsprozesses. In Abbildung 8.1
sind erneut die Aktivitäten im Konstruktions- und Anwendungsprozess
von regelbasierten Prozessmodellen aufgezeigt, zur Einordnung in diesen
Kontext ist die Entwicklung farblich hervorgehoben.
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KONSTRUKTIONSPROZESS VON 
REGELBASIERTEN PROZESSMODELLEN

ANWENDUNGSPROZESS VON

REGELBASIERTEN (REFERENZ-)PROZESSMODELLEN
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Abbildung 8.1. Einordnung der Entwicklung im Konstruktionsprozess

8.2. Dimensionen eines mehrstufigen Entwick-

lungsverfahrens

Ein zentraler Aspekt bei der Entwicklung von regelbasierten Prozessmodel-
len ist die Frage, wie die Inhalte von Regeln konkret in einem Prozessmodell
abgebildet werden. Gerade bei einer großen Anzahl von Regeln hat diese
Abbildung im Angesicht der Komplexitätsproblematik zu erfolgen. Ange-
lehnt an Arbeiten aus dem Umfeld der Systemtheorie, die Lösungen zur
Beschreibung von ganz unterschiedlichen Konstrukten vor dem Bezugspro-
blem der Komplexität anbieten, soll die Abbildung von Regeln hier aus
verschiedenen Perspektiven erfolgen. Konzeptionell betrachtet ergibt sich
daraus ein dreistufiges Entwicklungsverfahren, das einen ersten Schritt zur
Bewältigung der Komplexität im Konstruktionsprozess von regelbasierten
Prozessmodellen darstellt.

8.2.1. Differenzierung nach Fragment- und Anordnungs-
sicht

Die Systemtheorie ist ein universaler Ansatz zur Analyse von Systemen vor
dem Bezugsproblem der Komplexität [Wil06]. Ein System ist „ein aus meh-
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reren Objekten zusammengesetztes geordnetes Ganzes, das ein aufgrund
seiner Funktion(en) regelhaft erklärbares Verhalten aufweist“ [FDN+12].
Die Objekte oder Elemente eines Systems sind materielle oder immateriel-
le Gegenstände der menschlichen Erkenntnis [FDN+12]. In [Luh95] wird
dargelegt, dass auch das Recht als komplexes System im Sinne der Sys-
temtheorie – eben als Rechtssystem – zu betrachten ist. Verträge beispiels-
weise können wiederum als Elemente des Rechtssystems aufgefasst werden
und stellen selbst ebenfalls (Sub-)Systeme dar, die eigene Elemente (und
gegebenenfalls weitere Subsysteme) umfassen. Einem Versicherungsvertrag,
betrachtet als System, können beispielsweise die Elemente „Versicherungs-
nehmer“ und „Vertragsstatus“ zugeordnet werden. Systemelemente haben
spezifische Merkmale, die jeweils bestimmte Eigenschaften als konkrete
Merkmalsausprägungen aufweisen. Das Merkmal „Vertragsstatus“ kann
beispielsweise die aktuelle Ausprägung „Laufzeit“ aufweisen. Im Zeitver-
lauf können sich die Eigenschaften von Elementen verändern, worauf sich
das Verhalten (die Funktionen) des Systems begründet [FDN+12]. So kann
sich der Vertragsstatus durch die Funktion „Wirksamwerden einer Kündi-
gung“ von „Laufzeit“ auf „Beendigung“ verändern.

Insbesondere wenn es um die Analyse und Beschreibung eines Systems
geht, steht der Systembegriff der Systemtheorie in engem Zusammenhang
mit den Dimensionen „Systemstruktur“ und „Systemverhalten“ [Wil06].1

Die Struktur eines Systems bezeichnet „das abstrakte Gerüst der Elemente“
[FDN+12], das Verhalten hingegen die möglichen Zustandsfolgen bezie-
hungsweise das Ändern von Attributen der Systemelemente [FDN+12].
Struktur und Verhalten des Systems sind in der Struktur- beziehungsweise
Verhaltenssicht beschrieben. Die Komplexität bei der Analyse des Gesamt-
systems wird durch die Beschreibung unterschiedlicher Sichten verteilt und
dadurch besser handhabbar.

Die Entwicklung eines regelbasierten Prozessmodells für einen Ver-
trag zielt aus dem Blickwinkel der Systemtheorie auf die Modellierung
des (Sub-)Systems „Vertrag“ im Kontext des relevanten Ausschnitts aus
dem einbettenden Rechtssystem. Schematisch sind das Rechtssystem mit

1Wobei mehrere Ansätze der Systemtheorie zu unterscheiden sind. Im Besonderen gilt dies
für den strukturell-funktionalen, den systemfunktionalen und den funktional-strukturellen
Ansatz der Systemtheorie [Wil06].
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einem eingebetteten Subsystem „Vertrag“, jeweils mit Struktur- und Ver-
haltenssicht, sowie die Zuordnung (Abbildung) der Vertragselemente und
-funktionen auf eine durch das abgeleitete Prozessmodell repräsentierte
Struktur- und Verhaltenssicht in Abbildung 8.2 dargestellt.

RECHTSSYSTEM
(SYSTEM)

VERTRAG (SUBSYSTEM)

Elemente

Systemgrenze

VERTRAGS-
PROZESSMODELL

Struktur

Verhalten

Struktur

Verhalten

Struktur

Verhalten

Zuordnung

Abbildung 8.2. Abbildung von Struktur und Verhalten eines Vertrags innerhalb des
Rechtssystems

Angelehnt an die Struktur- und Verhaltenssicht der Systemtheorie sol-
len bei der Entwicklung von regelbasierten Prozessmodellen vorgelagert
zwei Dimensionen unterschieden werden, um die Komplexität zu reduzie-
ren. Die Struktur- und Verhaltenssicht der Systemtheorie sind daher auf
(BPMN-)Prozessmodelle zu beziehen. In der Theorie der Prozessmodel-
lierung werden häufig fünf Perspektiven auf Prozesse beschrieben (Akti-
vitäten, Organisation, Daten, Kontrollfluss und Ausführung) [PE11]. Die
Aktivitätenperspektive beschreibt Semantik und Funktionalität der einzelnen
Prozessaktivitäten, die Organisations- und Datenperspektive sind Sichten auf
organisationsbezogene (Organisationstruktur, Prozessteilnehmer, Rollen)
beziehungsweise datenbezogene Aspekte (Datenobjekte, Datenfluss) des
Prozesses, die Kontrollflussperspektive beschreibt die Reihenfolge, in der
die Aktivitäten des Prozesses ausgeführt werden, und in der Ausführungs-
perspektive wird die Implementierung der Aktivitäten beschrieben [PE11].
Mit BPMN-Modellen können die Kontrollfluss- und Aktivitätenperspekti-
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ve sowie partiell die Organisations-, Daten- und Ausführungsperspektive
abgedeckt werden [TN15].

Als Pendant zur systemtheoretischen Struktursicht soll bei der Entwick-
lung von regelbasierten Prozessmodellen die Fragmentsicht als Beschreibung
der Menge der im Prozessmodell verwendeten Prozess-Bausteine verstan-
den werden. Bausteine eines BPMN-Diagramms können einzelne BPMN-
Elemente, beispielsweise einzelne Aktivitäten, oder kleinere aus BPMN-Ele-
menten zusammengesetzte Konstrukte sein, die für sich eine Einheit bilden.
Diese Bausteine werden fortan als Prozess-Fragmente bezeichnet. In der Frag-
mentsicht werden die Prozess-Fragmente isoliert betrachtet, weshalb die
Fragmentsicht überwiegend Aktivitäten- sowie partiell die Organisations-
und Datenperspektive auf Prozesse widerspiegelt.

Definition 17 (Fragmentsicht). Bei der Konstruktion von regelbasierten
Prozessmodellen ist in der Fragmentsicht die Menge der Prozess-Fragmente
beschrieben, die Bestandteil des regelbasierten Prozessmodells sind.

In der Anordnungssicht sollen daraufhin die Beziehungen zwischen den
Prozess-Fragmenten der Fragmentsicht und ihre Anordnung im Prozess-
modell beschrieben werden. Fortan werden diese Beziehungen daher auch
als Anordnungsbeziehungen bezeichnet. Auf Grundlage ihrer Beschreibung
können im Anschluss durch verbindende BPMN-Objekte (Sequenzfluss,
Nachrichtenfluss, Assoziation) die Verknüpfungen der Prozess-Fragmente
im BPMN-Diagramm erstellt werden. In der Anordnungssicht spiegeln sich
deshalb vor allem die Kontrollfluss- und partiell die Organisations- und
Datenperspektive wider.

Definition 18 (Anordnungssicht). Bei der Konstruktion von regelbasierten
Prozessmodellen sind in der Anordnungssicht die Beziehungen der in der
Fragmentsicht beschriebenen Prozess-Fragmente untereinander und ihre
Anordnung im regelbasierten Prozessmodell beschrieben.

Das regelbasierte Prozessmodell wird erst im dritten Schritt nach der
Fragment- und Anordnungssicht konstruiert, wobei sich die wesentlichen
Informationen hierfür nun aus den beiden vorgelagert beschriebenen Sich-
ten ergeben. Schematisch ist dies in Abbildung 8.3 dargestellt. Durch dieses
dreistufige Vorgehen soll eine Reduktion der Komplexität nach dem in
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der Softwaretechnik verbreiteten Prinzip „Separation of Concerns“ [VAC+09;
Sch97] erwirkt werden: Unterschiedliche Aspekte werden in eigenen Teil-
lösungen umgesetzt. Gleichzeitig wird mit der Beschreibung der Anord-
nungssicht bereits die spätere Anwendung von bestehenden Methoden
zur automatisierten Modellprüfung (siehe Abschnitt 7.1) vorbereitet, denn
die beschriebenen Anordnungsbeziehungen stellen nicht nur Vorgaben
für die Entwicklung, sondern prinzipiell auch Prüfregeln für regelbasierte
Prozessmodelle dar.

regelbasiertes

Prozessmodell

Regel

Regel

Regel

PROZESS-FRAGMENTE

ANORDNUNGSBEZIEHUNGEN

FRAGMENTSICHT

ANORDNUNGSSICHT

Abbildung 8.3. Fragment- und Anordnungssicht des regelbasierten Prozessmodells

8.2.2. Technikabbildung von Regeln – Interpretation versus
Rekonstruktion

Die Anwendung von Recht, und dabei im Besonderen der Umgang mit
den abstrakt-generellen Normen, kann indes zu Unklarheiten über den
konkreten Sinngehalt von Bestimmungen führen. Nicht selten werden un-
bestimmte Rechtsbegriffe verwendet, deren Bedeutung zunächst durch
Auslegung ermittelt werden muss [Klu13]. Maßgebend für die Auslegung
von Gesetzen sind etwa der Wortsinn, Bedeutungszusammenhang, die
Entstehungsgeschichte und der Zweck der Norm [Sch14]. Die Durchfüh-
rung einer Prozessinstanz auf Grundlage eines Prozessmodells erfordert
allerdings eine vollständige Konkretisierung der im Modell enthaltenen
Ausführungsanweisungen. Soll die Ausführung vollautomatisch durch ein
Informationssystem erfolgen, impliziert die Präzisierung sogar eine For-
malisierung des Prozesses. Im Falle der aus Rechtsquellen abgeleiteten
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Prozessmodelle bedeutet dies die Formalisierung des Rechts und die Um-
setzung des natürlichsprachlichen Begriffssystems mit Hilfe einer formalen
Sprache (beispielsweise durch die Abbildung von Tätigkeiten auf Prozessak-
tivitäten und die Hinterlegung der durchzuführenden Tätigkeiten mit einer
programmiertechnischen Implementierung). Im Extremfall des vollkommen
formalisierten Modells wird die Struktur schließlich sogar vollständig losge-
löst von den ursprünglichen Elementen dargestellt [Wed81]. Durch dieses
Absehen von den ursprünglichen Modellobjekten geht bei vollständiger
Formalisierung allerdings der Anwendungsbezug verloren.

Als gedanklicher Ausweg wird dem Denken in Modellen in [Wed81]
der Aufbau von Konstruktionen gegenübergestellt. Modelle stellen hierbei
die Nachbildung eines Originals mit dem Schwerpunkt auf der Struktur-
beschreibung entsprechend einer gegebenen Formvorschrift dar. Ähnlich
wird Modellieren in [Ort02] als formalistisch charakterisiert: Ausgehend
von einer formalen Struktur wird eine Technikabbildung erzeugt, wobei
der Inhalt interpretierend erschlossen wird (siehe Abbildung 8.4, links). Die
Konstruktion nach [Wed81] ist demgegenüber ein Herstellungsverfahren
für abstrakte Objekte. Eine Konstruktion ist dem (formalen) Modell metho-
disch vorgelagert und stellt den Zusammenhang zur Lebenswelt dar. Beim
konstruktivistischen Ansatz nach [Ort02] wird anstelle der Formalisierung
eine sprachkritische Rekonstruktion der Begriffe des Gegenstandsbereichs
vorgenommen [Ort02]. Ausgehend vom Inhalt wird eine Technikabbildung
erzeugt, wobei Strukturen wiederhergestellt (rekonstruiert) werden (siehe
Abbildung 8.4, rechts). Auf der Konstruktion basierend ist das Modell dann
der formale, syntaktische Überbau zur Operation in Informationssystemen.
Der Entwurf von (Re-)Konstruktionen wird in diesem Zusammenhang mit
der konzeptuellen Modellierung (siehe Abschnitt 3.1) gleichgesetzt, die auf
fachliche Zusammenhänge einer Domäne und die verwendete Fachsprache
ausgerichtet ist [Str16; FSF+14].

In der avisierten Verwendung der BPMN zum Erstellen von regelbasier-
ten Prozessmodellen spiegeln sich formalistisches und konstruktivistisches
Vorgehen wider, wenn die Abbildungen von Fragment- und Anordnungs-
sicht differenziert betrachtet werden. Die Beschreibung der Fragmentsicht
erfolgt nach dem konstruktivistischen Ansatz, die Beschreibung der Anord-
nungssicht hingegen nach dem formalistischen Ansatz:
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Struktur

FORMALISTISCHER ANSATZ                                                   

Inhalt Technik

I

Struktur

Inhalt Technik

 I = Interpretation,
R = Rekonstruktion R

KONSTRUKTIVISTISCHER ANSATZ

Abbildung 8.4. Formalistischer versus konstruktivistischer Systementwurf [Ort02]

- Bei der Beschreibung der Fragmentsicht erlaubt BPMN die Bezeich-
nung von Elementen in natürlicher Sprache. Beispielsweise kann die
Bezeichnung einer erforderlichen Aktivität, die sich aus einer Regel
ergibt, direkt (ohne Interpretation ihres Sinngehalts) aus der Regel als
Bezeichnung der BPMN-Aktivität übernommen werden. Auf diese
Weise wird der Aufbau eigener Begrifflichkeiten unterbunden, statt-
dessen werden Begriffe der juristischen Fachsprache im Prozessmo-
dell rekonstruiert. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Modelle auf
inhaltliche (terminologische) Korrektheit überprüft werden können
[Ort99]. Andererseits werden jedoch auch die sprachlichen Mehrdeu-
tigkeiten, die mit der Anwendung des Rechts verbunden sind, auf
die Modelle übertragen. Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion er-
geben sich allenfalls bei der Integration von Regeln unterschiedlicher
Rechtsquellen, wenn unterschiedliche Begrifflichkeiten für gleiche
Sachverhalte verwendet werden. Im Falle solcher Namenskonflikte
sollte nötigenfalls ausnahmsweise vom Prinzip der Rekonstruktion
abgewichen werden und durch Interpretation des Sinngehalts und
inhaltliche Auslegung der Regeln ein gemeinsamer Begriff gewählt
werden.

- Gegenteilig verhält es sich beim Entwurf der Anordnungssicht von
regelbasierten Prozessmodellen. Die Ausführungssemantik der BPMN
wurde mit der Version 2.0 vollständig formalisiert [CT12]. Unter Nut-
zung dieser formalen Struktur sind die relevanten Rechtsgrundlagen
daher entsprechend dem formalistischen Ansatz in das Modell der
Kontrollflussperspektive abzubilden. Die konkrete Bedeutung der
Rechtsgrundlagen für den Prozess muss bereits bei der Modellierung
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erschlossen werden, sprachliche Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der
Anordnung von Prozess-Fragmenten müssen interpretierend aufge-
löst werden. Dies birgt die Gefahr von Fehlinterpretationen und er-
fordert dementsprechenden Fachverstand und Sorgfalt. Andererseits
ermöglicht eine formale Beschreibung der Anordnungssicht aus dieser
Perspektive später eine automatisierte Ausführbarkeit der Prozesse,
beispielsweise mit Hilfe von Geschäftsprozessmanagementsystemen.

8.3. Beschreibung der Fragmentsicht

Die Fragmentsicht ist die erste Perspektive, die auf dem Weg von der Regel
zum regelbasierten Prozessmodell beschrieben werden soll. Zur Beschrei-
bung der Fragmentsicht gilt es nun, jene juristischen Elemente der Regeln
zu bestimmen und zu unterscheiden, die nachgelagert in Elemente von
BPMN-Diagrammen (Prozess-Fragmente) zu überführen sind. Bereits in
[Haf91] wird beklagt, dass keine Klarheit darüber besteht, was überhaupt
juristische Elemente sind und wie die Beziehungen zwischen ihnen be-
schaffen sind. Für einen breiter angelegten Einsatz der Rechtsvisualisierung
fehlt zudem eine grundlegende Systematik, sodass die Visualisierungen
„in erster Linie der intuitiven Visualisierungsfähigkeit ihrer Urheber“ ent-
springen [Ber09]. Als Ausweg werden in diesem Abschnitt daher zunächst
juristische Elemente herausgearbeitet, die für die Rekonstruktion der Regeln
relevant erscheinen. Für jedes dieser Elemente wird ein Mapping definiert,
das beschreibt, wie die juristischen Elemente im BPMN-Diagramm grafisch
repräsentiert werden können. Die Beschreibungen der Mappings werden
als Katalog generischer Lösungsbeschreibungen, den Regel-Prozess-Mus-
tern, zusammengefasst. Die grundlegende Konzeption dieser Muster erfolgt
in Abschnitt 8.3.1, gefolgt von der Beschreibung des Muster-Katalogs in
den Abschnitten 8.3.2 - 8.3.5. Mit Hilfe der Regel-Prozess-Muster kann
schließlich die Fragmentsicht für Rechtsquellen entwickelt und beschrieben
werden, was am Beispiel des Anwendungsfalls in Abschnitt 8.3.6 demons-
triert wird.
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8.3.1. Juristische Elemente und Regel-Prozess-Muster

Nicht jede Regel ist überhaupt zur Abbildung in Prozessmodellen geeignet.
Hohes Abbildungspotenzial in Prozessmodellen haben vor allem solche
Regelungen, die Ablaufbeschreibungen beinhalten [Hed14; BHK12]. Des-
halb kommen bei Rechtstexten wie den gesetzlichen Rechtsgrundlagen auch
streng genommen nur die Regeln im Sinne der Rechtssystematik in Betracht,
nicht aber die Prinzipien und Definitionen (vergleiche [Mut11]). Um die
relevanten Regeln nun in Form von BPMN-Diagrammen zu rekonstruieren,
müssen sie in ihre juristischen Elemente zerlegt werden (siehe auch [GL79]).
Neben der Frage, was abzubildende juristische Elemente sind, stellt sich
bei der Modellierung (beziehungsweise Rekonstruktion) von Regeln außer-
dem die Frage, wie die Abbildung der Elemente zu erfolgen hat. Relevant
erscheint in diesem Zusammenhang der Aspekt der Wiederverwendbarkeit
einer zu entwickelnden Lösungsbeschreibung. Im Umfeld der Software-
technik ist hierfür das Konzept der Muster (engl. patterns) etabliert. Muster
sind generische Lösungsbeschreibungen für wiederkehrende Problemstel-
lungen. Ihre Konzeption geht zurück auf Arbeiten aus dem Bereich der
Architekturtheorie [AIS77], in der Muster für die Architektur von Gebäuden
zusammengestellt sind. „Each pattern describes a problem which occurs
over and over again in our environment, and then describes the core of
the solution to that problem, in such a way that you can use this solution
a million times over, without ever doing it the same way twice“ [AIS77].
Dieses Prinzip wurde auf den Bereich der Softwaretechnik (und auch auf
andere Bereiche) übertragen.2 In [GHJ+95] wird beispielsweise ein Katalog

2Das Konzept der Muster wurde auf Software übertragen, beispielsweise mit der Defini-
tion von Entwurfsmustern für Systemkomponenten und Architekturmustern auf Ebene der
Systemarchitektur [LL13]. Auch für den Kontext des Geschäftsprozessmanagements wurden
bereits verschiedene Muster beschrieben. Im Umfeld der Modellierung von Geschäftsprozessen
wurden beispielsweise in [AHK+03] und [RHM06] unabhängig von einer Notationssprache
konzeptionelle Muster hinsichtlich des Kontrollflusses eingeführt („workflow patterns“). An-
hand dieser Muster können Prozessnotationen wie die BPMN beurteilt werden, indem der
Umfang der workflow patterns untersucht wird, der sich mit ihrer Ausdrucksfähigkeit je-
weils abbilden lässt [WAD+06]. In [RB19a; RB19b] werden Muster speziell im Hinblick auf
Datenschutz-Anforderungen in Geschäftsprozessen beschrieben. In Form von sogenannten
„Workflow Privacy Patterns“ werden abstrakte Prozess-Bestandteile (vergleichbar mit den hier
zu entwickelnden Prozess-Fragmenten) bereitgestellt, die auf Rechtstexten basieren. Bei der
Prozessmodellierung können die Muster in die Prozessmodelle übernommen werden und
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von Entwurfsmustern speziell für das Design von objektorientierten Soft-
waresystemen beschrieben. Die hier erforderlichen Lösungsbeschreibungen
dienen einer völlig anderen Zielsetzung – das Konzept der Muster soll aber
übernommen werden. Im Folgenden wird ein Katalog mit Mustern zur Un-
terstützung bei der Prozessmodellierung auf Basis von Regeln entwickelt.
Die darin beschriebenen Muster werden fortan als Regel-Prozess-Muster
(RPM) bezeichnet.

Definition 19 (Regel-Prozess-Muster). Regel-Prozess-Muster sind generi-
sche Lösungsbeschreibungen für die Abbildung von Elementen in Regeln
auf Konstrukte einer Prozessnotation (Prozess-Fragmente), die als Bausteine
bei der Modellierung von Prozessen eingesetzt werden können.

Die Regel-Prozess-Muster werden spezifisch für die Rekonstruktion von
Rechtsquellen mit der Prozessnotation BPMN definiert. Zielsetzung ist die
Zusammenstellung eines Katalogs für die konsistente Abbildung der in den
Rechtsquellen verwendeten juristischen Elemente auf Prozess-Fragmente.3

Der Name der Muster wird analog zu dem Begriff aus der Rechtssystematik
gewählt.

Als essenzielle Elemente für die Beschreibung der Entwurfsmuster in
[GHJ+95] werden ein eindeutiger Name, eine Beschreibung der Problem-
stellung und des Problemumfelds, die abstrakte Lösungsbeschreibung als
wiederverwendbare Schablone sowie die Beschreibung der Konsequenzen
aus der Anwendung des Musters bezeichnet. Nach einem ähnlichen Prinzip
sollen auch die Regel-Prozess-Muster beschrieben werden. Allerdings kann
in vielen Fällen auf die Beschreibung von Problemstellung und -umfeld so-
wie auf die Konsequenzbeschreibung verzichtet werden, wenn nämlich nur
genau ein Muster für die Abbildung eines juristischen Elements beschrieben

bieten so regelkonforme Lösungen für wiederkehrende datenschutzrelevante Probleme. Zur
Kategorisierung solcher und weiterer Arbeiten zu Mustern im Umfeld der Prozessmodel-
lierung wird in [FKL+19] eine Taxonomie beschrieben und eine Reihe bestehender Ansätze
eingeordnet. Aber nicht nur in der Softwaretechnik, sondern zum Beispiel auch in der Rechts-
wissenschaft wird der Einsatz von Mustern diskutiert. Beispielsweise werden in [HHP+18]
Entwurfsmuster für das Verfassen von Datenschutzerklärungen beschrieben.

3In der Taxonomie von Mustern im Umfeld der Geschäftsprozessmodellierung nach
[FKL+19], die in der vorstehenden Fußnote erwähnt wird, können die Regel-Prozess-Muster
der Kategorie 6.1 („Quality, Compliance and Risk Patterns“; Unterkategorie „Business Process
Compliance“) zugeordnet werden.
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wird. Die Beschreibung von Problemstellung und Problemumfeld dient zum
Identifizieren von geeigneten Mustern, die Konsequenzbeschreibung der
Architekturmuster dient in erster Linie zur Abwägung zwischen Lösungsal-
ternativen [GHJ+95]. Durch die Zuordnung der Regel-Prozess-Muster zu
juristischen Elementen in Rechtsquellen ergibt sich das zu wählende Muster
in diesen Fällen bereits aus dem Namen, ohne dass eine Alternativenabwä-
gung erforderlich wäre. Wo hingegen mehrere Muster für die Abbildung
eines juristischen Elements beschrieben werden, sind auch Problemstellung
und -umfeld sowie die Konsequenzbeschreibung zur Alternativenabwä-
gung aufgelistet. Zusätzlich zur Beschreibung des Musters wird jeweils ein
Beispiel-Prozess-Fragment in der BPMN angeführt. Für die spätere Refe-
renzierung werden die Muster fortlaufend nummeriert, die Nummerierung
wird dem Namen beigeordnet. In Tabelle 8.1 sind die Beschreibungselemen-
te der Regel-Prozess-Muster mit Erläuterung und Begründung für ihren
Einsatz zusammengefasst. Jene Elemente, die nur beim Vorliegen von Lö-
sungsalternativen genutzt werden, sind in der Tabellenspalte „Element“
kursiv gedruckt.

8.3.2. Abbildung von Tatbeständen

Die Grundform der Rechtsanwendung beruht auf der Subsumtionstechnik.
Rechtsregeln (Rechtssätze) legen auf abstrakter Ebene fest, unter welchen
Bedingungen – den Tatbestandsmerkmalen – eine bestimmte Rechtsfolge
eintreten soll. Bei der Subsumtion wird ein konkreter Sachverhalt mit den
Tatbestandsmerkmalen einer Regel verglichen, um daraus eine bestimmte
Rechtsfolge abzuleiten. Wenn im konkreten Fall alle Voraussetzungen der
Tatbestandsmerkmale erfüllt sind, dann tritt die Rechtsfolge ein [Klu13].
Für die Rekonstruktion der Rechtsquellen stellen der Tatbestand als Summe
von Tatbestandsmerkmalen einer Regel sowie die Rechtsfolge die grund-
legenden juristischen Elemente dar, die in regelbasierten Prozessmodellen
abzubilden sind.

Zur Abbildung des Regel-Tatbestands sollen zwei Möglichkeiten unter-
schieden werden, die dem Entwickler zur Wahl stehen und unterschiedlich
in ihrer Wirkung im Prozessmodell sind. Zum einen kann der Tatbestand
innerhalb des Prozesses als Auslöser für das Eintreten einer Rechtsfolge auf-
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Tabelle 8.1. Beschreibungselemente für Regel-Prozess-Muster

Element Erläuterung Begründung

Name Kurze Benennung des
Regel-Prozess-Musters;
umfasst den Namen des
juristischen Elements, das
abgebildet wird

Die Benennung ermöglicht
die Kommunikation auf einer
höheren Abstraktionsebene
und stellt beim Austausch ein
gemeinsames Verständnis
sicher [GHJ+95]

Problem-
stellung und
Umfeld

Detaillierung, wann das
Muster sinnvoll einzusetzen
ist [GHJ+95] (nur, wenn
Lösungsalternativen existieren)

Unterstützt bei der Suche
nach geeigneten Mustern
[GHJ+95]

Lösung Abstrakte Beschreibung der
Elemente und ihrer
Beziehungen, die eine
Problemlösung ermöglichen

Durch Abstraktheit wird die
Anwendbarkeit in möglichst
vielen Situationen ermöglicht
[GHJ+95]

Beispiel Zeigt die Verwendung des
Musters anhand eines
BPMN-Konstrukts

Verdeutlicht Problemstellung
und Verwendung des
Musters, wodurch
Verständnis und Anwendung
erleichtert werden sollen

Alternativen Name von
Lösungsalternativen (nur,
wenn Lösungsalternativen
existieren)

Es wird sofort erkenntlich,
welche Alternativen existieren

Konsequenzen Abwägung und Vorteile
gegenüber
Lösungsalternativen
[GHJ+95] (nur, wenn
Lösungsalternativen existieren)

Unterstützt bei der
Entscheidung für eine
Lösungsalternative [GHJ+95]

gefasst werden, zum anderen können Tatbestände innerhalb von Prozessen
als Entscheidungskriterien im Sinne einer Wenn-Dann-Relation integriert
sein. Im konkreten Fall wird dann an der entsprechenden Stelle im laufen-
den Prozess geprüft, ob ein Tatbestand vorliegt, und gegebenenfalls die
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resultierende Rechtsfolge eingeleitet. In der BPMN werden Auslöser als
Ereignisse repräsentiert, die im Verlauf des Prozesses eintreten können.
Insofern erscheinen BPMN-Ereignisse für die Abbildung der auslösen-
den Tatbestände geeignet. Das entsprechende Regel-Prozess-Muster ist in
Tabelle 8.2 beschrieben. Wenn-Dann-Relationen hingegen können als Ver-
zweigungen des Kontrollflusses in das Prozessmodell integriert werden,
was in der BPMN mit Hilfe von Gateways erfolgt. Das entsprechende Re-
gel-Prozess-Muster ist in Tabelle 8.3 beschrieben. Prinzipiell wird durch die
Festlegung von Zweigen (Kanten) bereits der Bereich der Anordnungssicht
tangiert, allerdings stellt das umgesetzte Konstrukt einschließlich der ein-
und ausgehenden Kanten ein separates Prozess-Fragment dar und kann als
solches der Fragmentsicht zugeordnet werden.

Tabelle 8.2. Regel-Prozess-Muster für das juristische Element „Tatbestand“ als
Auslöser (RPM1)

Regel-Prozess-Muster: Tatbestand - Auslöser (RPM1)

Problem-
stellung
und Umfeld

Die Voraussetzungen, bei deren Vorliegen eine Rechtsfolge ein-
tritt, werden als Tatbestand einer Rechtsnorm bezeichnet [Mut11].
Dieses Muster ist geeignet, wenn der Tatbestand im Prozessmo-
dell repräsentiert und im Hinblick auf den Kontrollfluss einen
auslösenden Charakter aufweisen soll.

Lösung Tatbestände werden als Ereignisse im Prozessmodell repräsen-
tiert. Die BPMN definiert verschiedene Ereignistypen, die je nach
Position im Prozessmodell als Start-, Zwischen- und Endereignis
auftreten können.

Beispiel

Tatbestandsmerkmal

erfüllt

Alternativen Tatbestand - Verzweigung (RPM2)

Konse-
quenzen

Die Repräsentation des Tatbestands als Ereignis bedingt im Kon-
trollfluss, dass der Zweig, in dem das Ereignis eingebunden ist,
nur beim Eintreten des Tatbestands ausgelöst beziehungsweise
weitergeführt werden kann. Ohne das Eintreten des Tatbestands
wird der entsprechende Zweig demzufolge niemals angestoßen
beziehungsweise zum Stillstand kommen.
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Tabelle 8.3. Regel-Prozess-Muster für das juristische Element „Tatbestand“ als
Verzweigung (RPM2)

Regel-Prozess-Muster: Tatbestand - Verzweigung (RPM2)

Problem-
stellung
und Umfeld

Die Voraussetzungen, bei deren Vorliegen eine Rechtsfolge ein-
tritt, werden als Tatbestand einer Rechtsnorm bezeichnet [Mut11].
Dieses Muster ist geeignet, wenn der Tatbestand im Prozessmo-
dell repräsentiert und einen entscheidenden Charakter innerhalb
des Kontrollflusses aufweisen soll.

Lösung Tatbestände werden als Zweige von Gateways im Prozessmo-
dell repräsentiert. Die BPMN definiert verschiedene Gateway-
Typen. Wenn-Dann-Relationen können durch exklusive Gateways
(Entweder-Oder-Verzweigungen) repräsentiert werden.

Beispiel

Tatbestandsmerkmal

erfüllt?

ja

nein

Alternativen Tatbestand - Auslöser (RPM1)

Konse-
quenzen

Die Repräsentation des Tatbestands als Gateway mit der entspre-
chenden Verzweigung des Kontrollflusses stellt einen Prüfungs-
zeitpunkt dar, zu dem das Vorliegen des Tatbestands zu ermitteln
ist. Situationsbedingt wird daraufhin der Kontrollfluss weiterge-
führt.

8.3.3. Abbildung von Rechtsfolgen

Die in der Subsumtion aus Regelungen abgeleiteten Rechtsfolgen beziehen
sich auf das Verhalten von Rechtssubjekten, das im Tun oder im Unterlassen
von Etwas besteht. Subjektives Recht bezeichnet „die einem Rechtssubjekt
von der Rechtsordnung verliehene Rechtsmacht“ [Klu13]. Einem subjektiven
Recht entspricht die Verpflichtung desjenigen, demgegenüber es geltend
gemacht werden kann. Bei der folgenden Betrachtung der Verhaltensnor-
men hinsichtlich der Abbildung im Prozessmodell wird zugrunde gelegt,
dass Verhalten konzeptionell als Tätigkeit (Tun oder Unterlassen) ausge-
drückt werden kann. Im BPMN-Diagramm werden (aktive) Tätigkeiten als
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BPMN-Aktivität repräsentiert. Die Abbildung der Rechtsfolge soll daher
grundsätzlich durch die Abbildung auf Prozessaktivitäten erfolgen.

In [Röh99] werden vier in Rechtsnormen vorkommende Möglichkeiten
des Verhaltens unterschieden, die deontischen Modalitäten. Im Einzelnen
werden diese bezeichnet als Gebot (Handlungspflicht), Verbot (Unterlas-
sungspflicht), Erlaubnis (Handlungsrecht oder Unterlassungsrecht) und
Freistellung (Fehlen von Gebot und Verbot). In der deontischen Logik wer-
den die deontischen Modalitäten formal betrachtet, wobei die Grundlagen
der deontischen Logik in [Wri51] eingeführt werden. Die deontischen Mo-
dalitäten können dabei ausgehend vom Gebot (Handlungspflicht) mit Hilfe
der logischen Verknüpfungen Negation  und Konjunktion ^ definiert
werden [Röh99; RL95]:

- Oφ bezeichnet das Gebot O, den Sachverhalt φ zu tun.
- Das Verbot F kann definiert werden als Fφ = O φ.
- Die Erlaubnis P ergibt sich entweder aus dem Handlungsrecht Pφ =
 O φ oder aus dem Unterlassungsrecht P φ =  Oφ.

- Die Freistellung L kann schließlich definiert werden als Lφ =  O φ^

 Oφ beziehungsweise Lφ = Pφ^ P φ.

Die Verhältnisse von Gebot, Verbot und Erlaubnis zueinander – un-
vereinbar (konträr), vereinbar (subkonträr), einschließend (subaltern) oder
widersprüchlich (kontradiktorisch) – stellen sich dar wie in dem Normen-
quadrat in Abbildung 8.5 aufgezeigt ist.

subaltern

konträr

subaltern

subkonträr

kontradiktorisch

GEBOT VERBOT

HANDLUNGSRECHT UNTERLASSUNGSRECHT

Abbildung 8.5. Normenquadrat der deontischen Modalitäten (nach [Röh99])
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Für die Modellierung normativer Konzepte wurde die deontische Logik
als eine der vielversprechendsten Methoden identifiziert [RL95]. Aufgrund
der mitunter konträren Beziehung zwischen den einzelnen Modalitäten
kann vermutet werden, dass auch die Abbildung der verschiedenen Verhal-
tensnormen im regelbasierten Prozessmodell differenziert auszufallen hat.
Bei den Überlegungen zur Abbildung des Konstrukts „Rechtsfolge“ wer-
den die im Normenquadrat bezeichneten deontischen Modalitäten daher
separat betrachtet und für ihre Abbildung unterschiedliche Regel-Prozess-
Muster beschrieben. Basierend auf der pauschalen Vorüberlegung, Verhalten
als BPMN-Aktivität zu repräsentieren, kann eine solche Unterscheidung
durch Varianten bei der Einbindung der Aktivität im Kontrollfluss ausge-
drückt werden. In [Nat11; NKS15] wird es als Nachteil hervorgehoben, dass
Modalitäten mit der BPMN nur implizit durch die Festlegung des Kon-
trollflusses und nicht direkt innerhalb der Aktivität ausgedrückt werden
können. Als Ausweg wird deontic BPMN vorgeschlagen, bei der die BPMN-
Zeichenelemente um die optionale Aktivität ergänzt werden. Allerdings ist
eine Erweiterung des BPMN-Standards nicht Anliegen des hier verfolgten
Ansatzes. Die Repräsentation deontischer Modalitäten wird deshalb mit
Basiselementen der BPMN erfolgen.

Das Gebot (die Handlungspflicht) ordnet ein bestimmtes Verhalten an,
was die Durchführung einer entsprechenden Tätigkeit impliziert. Sowohl
das Vorhandensein als auch die Durchführung einer bestimmten Aktivität
im Prozessmodell sind daher explizit erforderlich. Das Regel-Prozess-Mus-
ter für das Gebot als Rechtsfolge ist in Tabelle 8.4 beschrieben.

Im Gegensatz zur Handlungspflicht bedingt das Verbot (die Unterlas-
sungspflicht) das Nicht-Vorhandensein beziehungsweise Nicht-Ausführen
einer bestimmten Aktivität im Prozessmodell. Das Verbot kann also implizit
dadurch repräsentiert werden, dass eine Aktivität nicht im Prozessmodell
enthalten ist. Durch das Nicht-Vorhandensein einer bestimmten Aktivität im
regelbasierten Prozessmodell geht das Verbot aus diesem Modell allerdings
auch nicht explizit hervor. Dies birgt beispielsweise das Risiko, dass eine
verbotene Aktivität bei einer späteren Anwendung des Prozessmodells ver-
sehentlich eingefügt wird. Um das zu verhindern, kann das Verbot optional
durch eine Anmerkung im Prozessmodell kenntlich gemacht werden. Das
entsprechende Regel-Prozess-Muster ist in Tabelle 8.5 beschrieben. Möglich
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Tabelle 8.4. Regel-Prozess-Muster für das juristische Element „Gebot“ (RPM3)

Regel-Prozess-Muster: Gebot (RPM3)

Problem-
stellung
und Umfeld

Durch das Gebot wird ein bestimmtes Verhalten angeordnet.
Hieraus ergibt sich eine Handlungspflicht, die sich auf ein Rechts-
subjekt beziehen kann. Dieses Muster ist geeignet, wenn Gebote
im Prozessmodell repräsentiert werden sollen.

Lösung Die Handlungspflicht wird im Prozessmodell als Aktivität dar-
gestellt. Dabei muss sichergestellt sein, dass die Aktivität im
Kontrollfluss des Prozesses so eingebunden ist, dass sie im Falle
des Erfordernisses auch tatsächlich zur Ausführung gelangt. Um
den Bezug zu einem Rechtssubjekt herzustellen, kann die Ak-
tivität einem Teilnehmer im Prozessmodell zugeordnet werden
(siehe dazu RPM6).

Beispiel
Gebotene

Aktivität

wäre es zudem, BPMN-Fehler-Ereignisse (siehe dazu [FR19]) zu verwen-
den, die beispielsweise an verbotene BPMN-Aktivitäten angeheftet werden.
Auch auf diese Weise kann ein Verbot veranschaulicht und auf Missachtung
des Verbots reagiert werden, von dieser alternativen Möglichkeit wird hier
aber abgesehen.

Handlungs- und Unterlassungsrecht stellen jeweils eine Erlaubnis dar.
In beiden Fällen kann die Durchführung der Aktivität als Option im regel-
basierten Prozessmodell dargestellt werden. Ein Mittel hierfür bietet der
Einsatz des exklusiven BPMN-Gateways in Verbindung mit der als optio-
nal zu markierenden Aktivität. Das entsprechende Regel-Prozess-Muster
ist in Tabelle 8.6 beschrieben. So wie bei RPM2 wird durch das Einfüh-
ren von Gateways mit verbundenen Kanten prinzipiell bereits der Bereich
der Anordnungssicht tangiert. Allerdings stellt das umgesetzte Konstrukt
ein separates Prozess-Fragment dar und ist daher der Fragmentsicht des
regelbasierten Prozessmodells zuzuordnen. Bei Anwendung dieses Mus-
ters können Handlungs- und Unterlassungsrecht im Prozessmodell nicht
unterschieden werden.
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Tabelle 8.5. Regel-Prozess-Muster für das juristische Element „Verbot“ (RPM4)

Regel-Prozess-Muster: Verbot (RPM4)

Problem-
stellung
und Umfeld

Durch das Verbot wird ein Rechtssubjekt zu einem bestimmten
Unterlassen verpflichtet. Dieses Muster ist geeignet, wenn Verbote
im Prozessmodell repräsentiert werden sollen.

Lösung Das Verbot wird im Prozessmodell implizit als Nicht-Vorhanden-
sein einer Aktivität des betroffenen Teilnehmers abgebildet. Mit
Hilfe von Kommentaren kann das Verbot optional expliziert wer-
den (siehe Beispiel). Muss die verbotene Aktivität hingegen im
Prozessmodell enthalten sein, beispielsweise weil sie in einem
anderen Kontext erlaubt oder sogar geboten ist, dann ist alterna-
tiv sicherzustellen, dass die verbotene Aktivität im Kontext des
Verbots nicht durchgeführt wird. Das kann beispielsweise durch
Verzweigungen im Kontrollfluss realisiert werden.

Beispiel Aktivität ist

verboten

Tabelle 8.6. Regel-Prozess-Muster für das juristische Element „Erlaubnis“ (RPM5)

Regel-Prozess-Muster: Erlaubnis (RPM5)

Problem-
stellung
und Umfeld

Wird einem Rechtssubjekt ein Handlungsrecht oder ein Unter-
lassungsrecht gewährt, liegt in beiden Fällen eine Erlaubnis vor.
Dieses Muster ist geeignet, wenn eine Erlaubnis im Prozessmo-
dell repräsentiert werden soll.

Lösung Die erlaubte Tätigkeit wird als Aktivität des Prozessmodells re-
präsentiert. Um die Optionalität der Erlaubnis auszudrücken,
wird die Aktivität in einen ausgehenden Zweig eines exklusiven
Gateways eingebunden. In einem zweiten Zweig wird die Aktivi-
tät umgangen.

Beispiel
Erlaubte

Aktivität
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Für die Freistellung (Fehlen von Gebot und Verbot) als vierte deontische
Modalität wird kein Regel-Prozess-Muster formuliert, da sich aus der Frei-
stellung keine konkrete Bestimmung für das Verhalten eines Rechtssubjekts
ergibt. Insofern sind kein Erfordernis und keine Einschränkung für eine
Umsetzung in den regelbasierten Prozessmodellen erkennbar. Es bleibt aus
rechtlicher Sicht ohne Belang, ob eine freigestellte Aktivität im Prozess-
modell enthalten ist oder nicht. Folglich können sowohl das regelbasierte
Prozessmodell als auch etwaige später entwickelte Anwendungsmodelle
diesbezüglich frei im Ermessen des Entwicklers gestaltet werden.

Nachdem nun verschiedene Regel-Prozess-Muster zur Abbildung des
juristischen Elements „Rechtsfolge“ verfügbar sind, müssen Rechtsfolgen
bei der Entwicklung von regelbasierten Prozessmodellen jeweils einer deon-
tischen Modalität zugeordnet werden. Dies ist für die Wahl des passenden
Regel-Prozess-Musters erforderlich. Die Zuordnung ergibt sich dabei aus
der Formulierung in der Rechtsquelle. Erste Hinweise zur Unterscheidung
der Modalitäten anhand von Gesetzestexten können einem durch das Bun-
desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz herausgegebenen
Handbuch [Bun08] entnommen werden. Das Handbuch umfasst Empfeh-
lungen, anhand derer die Ministerien ihre Entwürfe für Rechtsvorschriften
gestalten sollen und die auch als Maßstab bei der Rechtsprüfung zugrunde
liegen:

- Mit dem Wort „können“ wird auf eine Handlungsmöglichkeit hinge-
wiesen, es wird Ermessen eingeräumt [Bun08]. Im Sinne der deonti-
schen Modalitäten wird somit eine Erlaubnis ausgedrückt.

- Das Wort „können“ wird nicht verwendet, um Verbote und Gebote
auszudrücken [Bun08].

- Verbote und Gebote werden durch Befehlsformen wie „müssen“,
„sind (haben) zu ...“ oder „dürfen nicht“ ausdrückt. Möglich ist auch
eine Verpflichtung durch den imperativen Präsens [Bun08].

- Das Wort „sollen“ kann Verschiedenes bedeuten. „Sollen“ kann bei-
spielsweise eine Verpflichtung ausdrücken, von der in einer atypischen
Situation ausnahmsweise abgesehen werden kann. Denkbar ist aber
auch die Bedeutung, „dass die Rechtsfolge eines Verstoßes weniger
schwerwiegend ist“ [Bun08].
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- Bei dem Wort „gelten“ kann es sich „um eine gesetzliche Fiktion,
um eine unwiderlegliche oder widerlegliche Vermutung oder um
eine Verweisung handeln“ [Bun08]. Insofern ist in diesem Fall eine
sorgfältige Prüfung erforderlich.

8.3.4. Abbildung von Rechtssubjekten

Die mit einer Rechtsfolge verbundenen Befugnisse und Verpflichtungen
sind einem personalen (subjektiven) Bezugspunkt zuzuordnen, der Inhaber
beziehungsweise Träger dieser Rechte und Pflichten ist. Die personalen
Bezugspunkte werden im bürgerlichen Recht als Rechtssubjekt bezeichnet
[Klu13] (siehe auch Abschnitt 2.1.1).

Für die Repräsentation im Prozessmodell sollen zwei Möglichkeiten un-
terschieden werden. Unterscheidungsmerkmal ist die Frage, ob das Rechts-
subjekt aktiv oder passiv im Prozessmodell zu berücksichtigen ist. Aktiv
beteiligt ist das Rechtssubjekt, wenn ihm Aktivitäten oder Nachrichtenflüsse
zugeordnet werden. Prozessbeteiligte und Zuständigkeiten werden in der
BPMN mit Hilfe von Pools und Lanes repräsentiert. Diese erscheinen zur
Abbildung der Rechtssubjekte im Prozess-Diagramm geeignet, wenn das
Rechtssubjekt aktiv am Prozess beteiligt ist. Ist das Rechtssubjekt hingegen
nur passiv beteiligt, dann sollte es in der Regel ausreichen, das Rechtssubjekt
in Bezeichnungen zu benennen. Die entsprechenden Regel-Prozess-Muster
sind in den Tabellen 8.7 und 8.8 beschrieben.

8.3.5. Abbildung von Rechtsobjekten

Abgegrenzt von den Rechtssubjekten werden in Rechtsnormen Rechtsobjekte
bezeichnet, die Gegenstand von subjektiven Rechten sind. Rechtsobjekte
können Sachen (körperliche Gegenstände), Immaterialgüter und Rechte
sein. Als Oberbegriff wird im Gesetz der Begriff „Gegenstand“ verwendet
[Klu13].

Zur Repräsentation von Rechtsobjekten im Prozessmodell können Ein-
bezug und Übergabe von Objekten in der BPMN durch Nachrichten- und
Datenobjekte dargestellt werden. Die Nachrichten- beziehungsweise Daten-
objekte sind dann Stellvertreter für materielle und immaterielle Objekte im
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Tabelle 8.7. Regel-Prozess-Muster für das juristische Element „Rechtssubjekt“
(RPM6)

Regel-Prozess-Muster: Rechtssubjekt - Teilnehmer (RPM6)

Problem-
stellung
und Umfeld

Rechtssubjekte sind Träger von Rechten und Pflichten. Dieses
Muster ist geeignet, wenn ein Rechtssubjekt als Bestandteil eines
Prozessmodells berücksichtigt werden soll. Das Rechtssubjekt ist
aktiv am Prozess beteiligt, es soll also Träger von Flusselementen
sein oder durch Nachrichtenflüsse am Verlauf des Prozesses be-
teiligt werden.

Lösung Rechtssubjekte werden als Teilnehmer des Prozessmodells reprä-
sentiert. Die BPMN bietet hierfür die Modellelemente Pool und
Lane, wobei ein Pool mit Hilfe von Lanes konkretisiert werden
kann. Je nach Betrachtungsperspektive können Pools auf- und
zugeklappt werden, wobei ein Pool für nicht interessierende oder
unbekannte interne Teilprozesse zugeklappt werden sollte.

Beispiel

R
e

ch
ts

s
u

b
je

k
t

Konse-
quenzen

Durch die Repräsentation als Pool oder eingebettete Lane können
dem Rechtssubjekt explizit Verantwortlichkeiten im Prozessmo-
dell zugeordnet und die Beteiligung am Prozess ausgedrückt
werden. Durch das zusätzliche Element wird allerdings auch die
Komplexität des Prozessmodells vergrößert.

Alternativen Rechtssubjekt - Referenzierung (RPM7)

Prozess. Nachrichtenobjekte können an einen Nachrichtenfluss gebunden
werden und so den Austausch eines Rechtsobjekts zwischen Prozessteilneh-
mern kenntlich machen. Alternativ reicht es mitunter aber auch bereits aus,
die Objekte in Bezeichnungen zu benennen, beispielsweise in Aktivitäten,
Ereignissen oder Gateways, die selbst wiederum Tatbestände oder Rechts-
folgen repräsentieren. Die beiden Möglichkeiten zur Abbildung von Rechts-
objekten im regelbasierten Prozessmodell sind in den Tabellen 8.9 und 8.10
beschrieben.

Mit Hilfe dieses Katalogs von Regel-Prozess-Mustern können juristische
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Tabelle 8.8. Regel-Prozess-Muster für das juristische Element „Rechtssubjekt“
(RPM7)

Regel-Prozess-Muster: Rechtssubjekt - Referenzierung (RPM7)

Problem-
stellung
und Umfeld

Rechtssubjekte sind Träger von Rechten und Pflichten. Dieses
Muster ist geeignet, wenn ein Rechtssubjekt als Bestandteil eines
Prozessmodells berücksichtigt werden soll. Das Rechtssubjekt ist
nicht aktiv am Prozess beteiligt, das heißt, das Rechtssubjekt soll
nicht als Träger von Aktivitäten eingebunden werden und dem
Rechtssubjekt sollen keine Nachrichtenflüsse zugeordnet werden.

Lösung Das Rechtssubjekt wird im betreffenden Kontext des Prozess-
modells benannt, beispielsweise als Bestandteil der Bezeichnung
eines Gateways, einer Aktivität oder eines Ereignisses.

Beispiel

ぐ Rechtssubjekt ぐ ぐ Rechtssubjekt ぐ

ぐ Rechts-

subjekt ぐ

Konse-
quenzen

Durch die Benennung des Rechtssubjekts wird es Bestandteil des
Prozessmodells, ohne zusätzliche Elemente erforderlich zu ma-
chen. Es kann allerdings nur als passiver Teilnehmer eingebunden
werden, also selbst nicht Träger von Aktivitäten des Prozesses
sein. Durch die Benennung wird die Komplexität des Prozessmo-
dells nur geringfügig vergrößert.

Alternativen Rechtssubjekt - Teilnehmer (RPM6)

Elemente in Rechtsquellen konsistent als Prozess-Fragmente rekonstruiert
werden. Eine Beschreibung der Menge der Prozess-Fragmente, die so aus
den relevanten Rechtsgrundlagen hergeleitet wird, stellt die Fragmentsicht
des regelbasierten Prozessmodells dar. Dokumentiert werden kann die Frag-
mentsicht beispielsweise als Liste, in der alle Prozess-Fragmente aufgeführt
sind. Im folgenden Abschnitt wird am Beispiel des Anwendungsfalls die
Anwendung der Regel-Prozess-Muster zur Herleitung der Fragmentsicht
demonstriert.
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Tabelle 8.9. Regel-Prozess-Muster für das juristische Element „Rechtsobjekt“ (RPM8)

Regel-Prozess-Muster: Rechtsobjekt - Nachricht (RPM8)

Problem-
stellung
und Umfeld

Rechtsobjekte sind Gegenstände, auf die sich Rechte beziehen.
Dieses Muster ist geeignet, wenn ein Rechtsobjekt als Bestandteil
eines Prozessmodells berücksichtigt werden soll.

Lösung Das Rechtsobjekt wird im Prozessmodell als Nachrichten- oder
Datenobjekt repräsentiert. Als solches kann das Rechtsobjekt als
Ein- oder Ausgabe einer Aktivität auftreten. Als Nachrichten-
objekt ist zudem die Bindung an einen Nachrichtenfluss mög-
lich, um den Übergang zwischen Akteuren (Repräsentation von
Rechtssubjekten) darzustellen. Als Datenobjekt ist die Bindung
an gerichtete Assoziationen möglich, um den Übergang zwischen
Aktivitäten abzubilden.

Beispiel

Rechtsobjekt Rechtsobjekt

Alternativen Rechtsobjekt - Referenzierung (RPM9)

Konse-
quenzen

Mit der Abbildung als Nachrichtenobjekt wird die Repräsenta-
tion eines Austauschs zwischen Prozessteilnehmern ermöglicht.
Die Repräsentation des Rechtsobjekts als Datenobjekt hebt die
Bedeutung des Objekts hervor. Durch das zusätzliche Element
vergrößert sich allerdings auch die Komplexität des Prozessmo-
dells.

8.3.6. Anwendungsfall: Abschluss und Beginn einer Versi-
cherung

In § 6 VVG (siehe Abbildung 5.4) werden verschiedene vorvertragliche
Pflichten geregelt, die der Versicherer gegenüber dem Versicherungsnehmer
zu erfüllen hat. Versicherer und Versicherungsnehmer sind dabei Rechts-
subjekte und können mit den Basiselementen der BPMN jeweils als Pool
repräsentiert werden (RPM6). Sie sind gleichzeitig die beiden Rechtssub-
jekte im Anwendungsfall und bilden die Menge der Teilnehmer im BPMN-
Diagramm, das die Rechtstexte als regelbasiertes Prozessmodell abbilden
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Tabelle 8.10. Regel-Prozess-Muster für das juristische Element „Rechtsobjekt“
(RPM9)

Regel-Prozess-Muster: Rechtsobjekt - Referenzierung (RPM9)

Problem-
stellung
und Umfeld

Rechtsobjekte sind Gegenstände, auf die sich Rechte beziehen.
Dieses Muster ist geeignet, wenn ein Rechtsobjekt als Bestandteil
eines Prozessmodells berücksichtigt werden soll.

Lösung Rechtsobjekte werden im betreffenden Kontext des Prozessmo-
dells benannt, beispielsweise als Bestandteil der Bezeichnung
eines Gateways, einer Aktivität oder eines Ereignisses.

Beispiel

ぐ Rechtsobjekt ぐ ぐ Rechtsobjekt ぐ

ぐ Rechts-

objekt ぐ

Alternativen Rechtsobjekt - Nachricht (RPM8)

Konse-
quenzen

Durch die Benennung des Rechtsobjekts wird es Bestandteil des
Prozessmodells, ohne zusätzliche Elemente erforderlich zu ma-
chen. Die Komplexität des Prozessmodells wird dadurch nur
geringfügig vergrößert.

wird.

In § 6 I VVG werden die verschiedenen vorvertraglichen Pflichten (Ge-
bote) des Versicherers bestimmt. Es handelt sich dabei um die Befragungs-
pflicht, die Beratungspflicht, die Begründungspflicht sowie die Dokumenta-
tionspflicht. Als Gebot identifizierbar sind diese anhand der Befehlsform
„hat zu...“. Mit Hilfe der BPMN-Basiselemente können die Pflichten im
regelbasierten Prozessmodell zunächst als einzelne Aktivitäten des Versi-
cherers repräsentiert werden (RPM3). Aus der Dokumentationspflicht ergibt
sich als Artefakt die Dokumentation von Rat und Gründen; ein Rechtsob-
jekt, das im Prozessmodell aufgrund seiner Bedeutung für den weiteren
Prozessverlauf als BPMN-Dokument repräsentiert werden kann (RPM8).
Die Pflichten sowie ihr Umfang sind nach dem Gesetzestext wiederum an
unterschiedliche Voraussetzungen geknüpft [Wan16]:

- Zunächst sind die Befragungs- und Beratungspflicht anlassbezogen.
Ein konkreter Anlass für Befragung und Beratung ergibt sich aus
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der Art und Komplexität eines nachgefragten oder angebotenen Ver-
sicherungsprodukts. Ferner ergibt sich der Anlass im Hinblick auf
die Person des Versicherungsnehmers oder seine Situation, wenn ent-
sprechende Umstände für den Versicherer erkennbar sind [Wan16].
Diese Anknüpfung der vorvertraglichen Pflichten an das Vorliegen
eines Anlasses ist für die Modellierung des regelbasierten Prozessmo-
dells relevant. Das Vorliegen des Beratungsanlasses ist ein Tatbestand,
der im BPMN-Diagramm mit auslösendem Charakter als Ereignis
repräsentiert werden kann (RPM1).

- Der Umfang der Beratung richtet sich nach einem angemessenen
Verhältnis zwischen Beratungsaufwand und der für die Versicherung
zu zahlenden Prämie. Zusätzlich zum Anlass sind daher Inhalt und
Umfang der Beratungspflicht zu bestimmen. In [Wan16] wird aus der
gesetzlichen Regelung gefolgert, dass eine dem Anlass nach erfor-
derliche Beratung zwar unabhängig von der Höhe der zu zahlenden
Prämie zu erfolgen hat, diese bei geringer Prämie aber nicht um-
fangreich ausfallen muss. In der Gesetzesbegründung wird zudem
erwähnt, dass keine eingehende Ermittlungs- und Nachforschungs-
tätigkeit des Versicherers verlangt wird, sondern die Sicherstellung
einer angabenorientierten Beratung [Deu06].

- Die Dokumentation von Befragung, Beratung und Begründung hat
nach § 6 I VVG wiederum „unter Berücksichtigung der Komplexität
des angebotenen Versicherungsvertrags“ zu erfolgen.

Im Prozessmodell beziehen sich der zweite und dritte Punkt auf die
Ausgestaltung der bereits abgeleiteten Prozessaktivitäten, die beiden Punkte
stellen insofern Konkretisierungen dar. Im Prozessmodell können solche
Konkretisierungen beispielsweise als Kommentar an den einzelnen Akti-
vitäten dokumentiert werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird an
dieser Stelle allerdings darauf verzichtet.

Eine Zusammenfassung der aus § 6 I VVG abgeleiteten Prozess-Frag-
mente ist in Tabelle 8.11 dokumentiert. Die Fragmente werden in der Tabelle
jeweils mit einer Bezeichnung, dem zur Abbildung verwendeten Regel-Pro-
zess-Muster sowie einem Verweis auf die Rechtsquelle aufgeführt. Die
Zeilen der Tabelle sind fortlaufend nummeriert und mit einem vorange-
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Tabelle 8.11. Aus § 6 I VVG hergeleitete Prozess-Fragmente (Fragmentsicht)

Zeile Typ Bezeichnung RPM Rechtsquelle

PF1 Versicherer (VR) RPM6
§ 6 I,II,III,IV,VI

VVG

PF2 Versicherungsnehmer (VN) RPM6
§ 6 I,II,III,IV,VI

VVG

PF3 VN befragen RPM3
§ 6 I,IV,VI

VVG

PF4 VN beraten RPM3
§ 6 I,III,IV,VI

VVG

PF5 Rat begründen RPM3
§ 6 I,IV,VI

VVG

PF6 Beratung dokumentieren RPM3
§ 6 I,III,VI

VVG

PF7 Dokumentation RPM8
§ 6 I,III,VI

VVG

PF8 Beratungsanlass liegt vor RPM1
§ 6 I,IV,VI

VVG

stellten „PF“ als Prozess-Fragment gekennzeichnet, um in nachfolgenden
Querverweisen den Bezug kenntlich machen zu können. Im Anschluss
wird die Fragmentsicht in weiteren Tabellen für die übrigen Sätze von
§ 6 VVG fortgeführt. Da dieselben Elemente in Rechtsquellen mehrfach an
verschiedenen Stellen referenziert werden können, sind die referenzierten
Rechtsquellen in Tabelle 8.11 bereits vollständig für den hier betrachte-
ten Kontext angegeben. In nachfolgenden Tabellen für die übrigen Sätze
von § 6 VVG müssen die bereits erschlossenen Elemente so nicht erneut
aufgeführt werden.

Nach § 6 II VVG ist der Versicherer verpflichtet, dem Versicherungs-
nehmer den erteilten Rat und die Gründe – die bereits abgebildete Doku-
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mentation (PF7) – „klar und verständlich vor dem Abschluss des Vertrags
in Textform zu übermitteln“. Die Verpflichtung (das Gebot) zur schriftli-
chen Übermittlung kann mit Hilfe der BPMN-Basiselemente wiederum
als Aktivität dargestellt werden (RPM3). Der referenzierte Zeitpunkt, der
Abschluss des Vertrags, ist ein Tatbestand. Es handelt sich dabei um den for-
mellen Versicherungsbeginn (siehe dazu Abschnitt 5.2), der als Ereignis im
BPMN-Diagramm repräsentiert werden kann (RPM1). Die konkrete rechtli-
che Bedeutung von „in Textform“ sowie die Bestimmung des Zeitpunkts
„Abschluss des Vertrags“ ergibt sich dabei nicht direkt aus § 6 VVG, sondern
ist umfassender im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) reglementiert.4,5 Die
entsprechenden Regelungen des BGB stellen Präzisierungen der abgeleite-
ten Aktivität und des abgeleiteten Ereignisses dar, auf deren Annotation im
Prozessmodell hier aus Gründen der Übersichtlichkeit allerdings wiederum
verzichtet wird.

Nach § 6 II VVG darf der Versicherer die Angaben der Dokumentation
ausnahmsweise zunächst mündlich übermitteln, „wenn der Versicherungs-
nehmer dies wünscht oder wenn und soweit der Versicherer vorläufige
Deckung gewährt“. In diesem Fall hat der Versicherer allerdings die Nach-
holpflicht, die Angaben „unverzüglich nach Vertragsschluss [...] in Textform
zu übermitteln“. Aus dieser Regelung kann zur Repräsentation im BPMN-
Diagramm eine weitere BPMN-Aktivität aufseiten des Versicherers abgelei-
tet werden, nämlich die mündliche Übermittlung der Angaben. Generell

4Textform bedeutet nach § 126b BGB, dass „eine lesbare Erklärung, in der die Person des
Erklärenden genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden [muss]. Ein
dauerhafter Datenträger ist jedes Medium, das 1. es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem
Datenträger befindliche, an ihn persönlich gerichtete Erklärung so aufzubewahren oder zu
speichern, dass sie ihm während eines für ihren Zweck angemessenen Zeitraums zugänglich
ist, und 2. geeignet ist, die Erklärung unverändert wiederzugeben.“ Als Textform sind daher
beispielsweise Papierdokumente oder E-Mails denkbar.

5Das Zustandekommen eines Vertrags ist in §§ 145-150 BGB näher geregelt. Ein Vertrag
zwischen zwei Vertragsparteien kommt durch die fristgerechte Annahme des Antrags zur
Schließung eines Vertrags zustande. Als Zeitpunkt des Vertragsschlusses ist hierbei der Zeit-
punkt zu verstehen, an dem die Annahmeerklärung dem Anbietenden zugeht [Klu13]. Die
Annahme kann dabei ausdrücklich oder „konkludent“ (durch schlüssiges Handeln) erfolgen –
eine Annahme durch den Versicherer erfolgt beispielsweise konkludent, indem der Versiche-
rungsschein übersendet wird (siehe auch Abschnitt 5.2). Eine konkludente Annahme durch
den Versicherungsnehmer kann erfolgen, indem die Erst- oder Folgeprämie gezahlt wird
[Wan16].
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stellt die zunächst mündliche Übermittlung der Angaben eine für den
Versicherer optionale Alternative zum Regelfall dar, bei dem die Angaben
bereits vor Vertragsschluss in Textform übermittelt werden. Die Optio-
nalität wird aus der Formulierung in der Rechtsquelle mittels „dürfen“
explizit. Durch BPMN-Basiselemente wird die Alternative mit Hilfe eines
Gateways im Prozessmodell repräsentiert – was hier dem Wunsch oder
Ermessen des Versicherers entspricht, die Angaben zunächst mündlich zu
übermitteln (Erlaubnis, RPM5). Die dann gegebenenfalls erforderlich wer-
dende schriftliche Übermittlung der Angaben nach Vertragsschluss (Gebot,
RPM3) gleicht der bereits zuvor abgeleiteten Aktivität, unterscheidet sich
allerdings im Zeitpunkt (vor oder nach Vertragsschluss). Da die Anord-
nungsbeziehungen zwischen Prozess-Fragmenten in der Anordnungssicht
beschrieben werden, stellt sich in der Fragmentsicht insofern zunächst
kein Unterschied hinsichtlich der abgeleiteten Aktivität dar. Der Wunsch
des Versicherungsnehmers nach zunächst mündlicher Übermittlung und
das Gewähren vorläufiger Deckung sind zwei Tatbestände, die jeweils als
Verzweigung im Kontrollfluss ausgedrückt werden können (RPM2). Die
in Textform und die mündlich übermittelten Angaben können jeweils als
BPMN-Nachrichtenobjekt repräsentiert werden (RPM8). Mit Hilfe von Nach-
richtenflüssen (siehe Abschnitt 4.3.2) kann für diese Artefakte später auch
der Austausch zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im BPMN-
Diagramm dargestellt werden.

Die Nachholpflicht des Versicherers entfällt nach § 6 II VVG, wenn
der Vertrag nach der Beratung nicht zustande kommt oder wenn es sich
um einen Vertrag „über vorläufige Deckung bei Pflichtversicherungen“
handelt. Einzelheiten zu der Gewährung „vorläufiger Deckung“ (siehe auch
Abschnitt 10.2.4) werden in §§ 49-52 VVG geregelt, sollen im Rahmen dieses
Beispiels allerdings nicht eingehender ausgeführt werden. Beide Fälle, die
zum Entfallen der Nachholpflicht führen, sind Tatbestände und können
im Prozessmodell mit Hilfe eines Gateways repräsentiert werden (RPM2).
Als Ergänzung von Tabelle 8.11 sind die nun zusätzlich aus § 6 II VVG
hergeleiteten Prozess-Fragmente in Tabelle 8.12 zusammengefasst.

Generell besteht für den Versicherungsnehmer die Möglichkeit, vor
dem Abschluss eines Versicherungsvertrags gänzlich auf Beratung und
Dokumentation zu verzichten (§ 6 III VVG). Rechtliche Voraussetzung ist

136



8.3. Beschreibung der Fragmentsicht

Tabelle 8.12. Aus § 6 II VVG hergeleitete Prozess-Fragmente (Fragmentsicht)

Zeile Typ Bezeichnung RPM Rechtsquelle

PF9 Angaben in Textform übermit-
teln

RPM3 § 6 II,VI VVG

PF10 Angaben in Textform übermit-
telt

RPM8 § 6 II,VI VVG

PF11 Abschluss des Vertrags RPM1
§ 6 II; § 10

VVG

PF12
VR wünscht mündliche Über-
mittlung? RPM5 § 6 II VVG

Angaben mündlich übermit-
teln

PF13 Angaben mündlich übermit-
telt

RPM8 § 6 II VVG

PF14 VN wünscht mündliche Über-
mittlung?

RPM2 § 6 II,VI VVG

PF15 VR gewährt vorläufige De-
ckung?

RPM2 § 6 II,VI VVG

PF16 Vertrag kommt zustande? RPM2 § 6 II VVG

PF17 Vertrag über vorläufige De-
ckung bei Pflichtversicherun-
gen?

RPM2 § 6 II,VI VVG

dafür, dass der Verzicht durch eine schriftliche Verzichtserklärung erfolgt.
In dieser muss der Versicherer ausdrücklich darauf hinweisen, dass sich der
Verzicht nachteilig darauf auswirken kann, einen Schadensersatzanspruch
gegenüber dem Versicherer geltend zu machen. Die Verzichtserklärung ist
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ein Rechtsobjekt, das als Nachricht im BPMN-Diagramm abgebildet werden
kann (RPM8). Die Abgabe der Verzichtserklärung durch den Versicherungs-
nehmer stellt einen Tatbestand dar, der im BPMN-Diagramm als Gateway
repräsentierbar ist (RPM2). Beide Prozess-Fragmente sind in Tabelle 8.13
aufgelistet.

Tabelle 8.13. Aus § 6 III VVG hergeleitete Prozess-Fragmente (Fragmentsicht)

Zeile Typ Bezeichnung RPM Rechtsquelle

PF18 VN verzichtet auf Beratung
und Dokumentation?

RPM2
§ 6 III,IV,VI

VVG

PF19 Verzichtserklärung RPM8
§ 6 III,IV

VVG

Nach dem Vertragsschluss – während der Vertragslaufzeit – können
Umstände eintreten, die eine Vertragsänderung oder den Neuabschluss
eines Vertrags ratsam erscheinen lassen. Daher bestehen die Nachfrage-
und Beratungspflichten des Versicherers auch während der Vertragslaufzeit,
sofern sich hierfür ein Anlass ergibt, der für den Versicherer erkennbar ist
(§ 6 IV VVG). Erneut wird dem Versicherungsnehmer auch die Möglichkeit
eingeräumt, durch eine schriftliche Erklärung auf diese Beratung zu ver-
zichten. Soweit können aus § 6 IV VVG Elemente abgeleitet werden, die –
statisch betrachtet – den bereits hergeleiteten Prozess-Fragmenten gleichen
(PF3, PF4, PF5, PF8, PF18, PF19). Insofern ergibt sich hieraus auch nicht
das Erfordernis zur Dokumentation neuer Fragmente. Allerdings ist die
Dokumentationspflicht (PF6) nicht in die Pflichten eingeschlossen, die nach
§ 6 IV VVG während der Vertragslaufzeit bestehen. Eine Fallunterscheidung
im Prozessmodell wird hier sinnvoll, um den in der Praxis nicht unerheb-
lichen Dokumentationsaufwand nach Möglichkeit reduzieren zu können.
Unterscheidungsmerkmal ist das Auftreten des Beratungsanlasses während
der Vertragslaufzeit. Dieser Tatbestand kann im Prozessmodell mit Hilfe
eines Gateways repräsentiert werden (RPM2), das in Tabelle 8.14 notiert ist.

In § 6 V VVG werden Rechtsfolgen geregelt, die sich aus der Verletzung
der zuvor beschriebenen Pflichten des Versicherers ergeben. Bei regelkon-
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Tabelle 8.14. Aus § 6 IV VVG hergeleitete Prozess-Fragmente (Fragmentsicht)

Zeile Typ Bezeichnung RPM Rechtsquelle

PF20 Anlass während Vertragslauf-
zeit?

RPM2 § 6 IV VVG

former Gestaltung und Durchführung des abgeleiteten Geschäftsprozesses
ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Pflichten wie gefordert erfüllt
werden. Dennoch sollen diese zusätzlichen Regelungen als Ausnahmefall
in das Prozessmodell übernommen werden. Auslösender Tatbestand (im
Prozessmodell repräsentiert als Ereignis, RPM1) ist die Verletzung der Bera-
tungspflichten (sowie gegebenenfalls das Vorliegen einer Schadensersatzfor-
derung des VN). Der Versicherer ist zur Schadensersatzleistung verpflichtet
(repräsentiert durch eine Aktivität, RPM3), wenn er die Pflichtverletzung
zu vertreten hat. Die Einschränkung (Versicherer hat Pflichtverletzung zu
vertreten) kann wiederum als Gateway im Prozessmodell repräsentiert wer-
den (RPM2). Die aus § 6 V VVG hergeleiteten Prozess-Fragmente sind in
Tabelle 8.15 aufgelistet.

Tabelle 8.15. Aus § 6 V VVG hergeleitete Prozess-Fragmente (Fragmentsicht)

Zeile Typ Bezeichnung RPM Rechtsquelle

PF21 Beratungspflicht verletzt RPM1 § 6 V VVG

PF22 VR hat Pflichtverletzung zu
vertreten?

RPM2 § 6 V VVG

PF23 Schadensersatz leisten RPM3 § 6 V VVG

In § 6 VI VVG werden schließlich Ausnahmen für die Gültigkeit der
Regelungen in § 6 VVG bezeichnet. Handelt es sich um Verträge über
Großrisiken in Sinne des § 210 II VVG, beispielsweise um bestimmte Kredit-
versicherungen bei gewerblichen Kunden oder um Haftpflichtversicherun-

139



8. Entwicklung von regelbasierten Prozessmodellen

gen bei Großunternehmen, gelten die Regelungen nicht. Wird der Vertrag
durch einen Versicherungsmakler vermittelt, betrifft die Beratungspflicht
ausschließlich den Makler und nicht den Versicherer. Außerdem gelten die
Regelungen nicht für Verträge im Fernabsatz im Sinne des § 312c BGB, also
wenn der Vertrag ausschließlich unter Nutzung von „Fernkommunikati-
onsmitteln“ geschlossen wird, „ohne dass die Vertragsparteien gleichzeitig
körperlich anwesend sind“. Diese Ausnahmen sind Tatbestände und können
jeweils durch ein Gateway repräsentiert werden (RPM2). Die drei Gateways
werden hier zur Vereinfachung in einem Gateway zusammengefasst, da
eine der drei Ursachen für die Ausnahme des § 6 VVG ausreicht und die
Konsequenz beziehungsweise der alternative Pfad in dem zu erstellenden
Prozessdiagramm sich in allen drei Fällen nicht unterscheidet. Das Gateway
ist als weiteres Prozess-Fragment in Tabelle 8.16 aufgeführt.

Tabelle 8.16. Aus § 6 VI VVG hergeleitete Prozess-Fragmente (Fragmentsicht)

Zeile Typ Bezeichnung RPM Rechtsquelle

PF24 Vertrag über Großrisiko oder
Vertrag durch Makler vermit-
telt oder Vertrag im Fernab-
satz?

RPM2 § 6 VI VVG

In § 10 VVG (siehe Abbildung 5.2) wird eine Auslegungsregel zur Haf-
tungsdauer gegeben [Wan16]. Bei zeitlich befristeten Verträgen beginnt die
Haftung um 0 Uhr des Tages, an dem Vertrag geschlossen wurde, und
endet um 24 Uhr des Tages, an dem die Vertragsdauer endet [KLS13]. Der
Zeitpunkt des Vertragsschlusses (formeller Versicherungsbeginn) wurde
bereits als Prozess-Fragment abgebildet (PF11). Auch die drei übrigen Zeit-
punkte „Beginn der Versicherung“ (Haftungsbeginn, konkret der materielle
Versicherungsbeginn), „Ende der Versicherung“ (Haftungsende, konkret
das materielle Versicherungsende) und „Ablauf der Vertragszeit“ (formelles
Versicherungsende) sind Tatbestände, die im Prozessmodell als Ereignis
repräsentiert werden können (RPM1; zu den diversen Beginn- und Ende-
zeitpunkten siehe auch Abschnitt 5.2). Eine zeitliche Befristung des Vertrags,
an welche die Regelungen in § 10 VVG geknüpft sind, ist ein Tatbestand,
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der als Gateway repräsentiert werden kann (RPM2). Die zusätzlichen Pro-
zess-Fragmente, die mit § 10 VVG verknüpft sind, sind in Tabelle 8.17
gelistet.

Tabelle 8.17. Aus § 10 VVG hergeleitete Prozess-Fragmente (Fragmentsicht)

Zeile Typ Bezeichnung RPM Rechtsquelle

PF25 Beginn der Versicherung RPM1 § 10 VVG

PF26 Ende der Versicherung RPM1 § 10 VVG

PF27 Ablauf der Vertragszeit RPM1 § 10 VVG

PF28 Vertrag zeitlich befristet? RPM2 § 10 VVG

Die Tabellen 8.11 - 8.17 können zu einer Gesamt-Tabelle zusammen-
gesetzt werden. Diese Gesamt-Tabelle ist eine mögliche Darstellungsform
der Fragmentsicht für das Anwendungsbeispiel. Sie umfasst alle Prozess-
Fragmente für die Entwicklung eines regelbasierten Prozessmodells, das
basierend auf §§ 6, 10 VVG hergeleitet wird. Dazu soll angemerkt sein, dass
die aufgezeigten Prozess-Fragmente nicht die einzig denkbare Repräsen-
tation der Regelinhalte unter Anwendung der BPMN darstellen. Vielfach
sind alternative Möglichkeiten zur Abbildung der Regelungen auf BPMN-
Elemente möglich. Nicht zuletzt sind die gewählte Perspektive sowie die
gewünschte Detailtiefe Faktoren, die Einfluss auf die Ausgestaltung und
Menge der hergeleiteten Prozess-Fragmente haben. Gelegentlich wurde
beispielsweise auch hier auf mögliche Detaillierungen verzichtet. So ist das
Ergebnis – auch bei konsistenter Anwendung der Regel-Prozess-Muster
– zu einem gewissen Grad immer auch vom Ermessen des Entwicklers
abhängig.
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8.4. Beschreibung der Anordnungssicht

Die Prozess-Fragmente des regelbasierten Prozessmodells wurden in der
Fragmentsicht zunächst isoliert betrachtet. Sie sind noch ungeordnet hin-
sichtlich der zeitlich-logischen Reihenfolge, die letztlich in Prozessmodellen
ausgedrückt wird. Gäbe es diesbezüglich keine Einschränkungen oder
sind diese nicht bekannt, so würde die Modellierung des regelbasierten
Prozessmodells nun rein im Ermessen des Modellierers erfolgen. Ein ein-
führendes Beispiel hierzu ist in Abbildung 8.6 aufgezeigt. In dem Beispiel
wurde eine Fragmentsicht beschrieben, die vier Prozess-Fragmente um-
fasst und im linken Teil der Abbildung dargestellt ist.6 Auf Basis dieser
Fragmentsicht wurden beispielhaft fünf alternative regelbasierte Prozess-
modelle entwickelt, die im rechten Teil der Abbildung aufgezeigt sind. Für
die Entwicklung der Modellalternativen wurden jeweils einige oder alle
Prozess-Fragmente in das Modell übernommen und unterschiedlich ange-
ordnet. Anschließend wurden die Fragmente ohne die Berücksichtigung
fachlicher Beschränkungen jeweils durch Sequenzflüsse (Pfeile) verbunden.
Dadurch wurde schließlich der Kontrollfluss der einzelnen Prozessmodelle
festgelegt (siehe Abschnitt 4.3.2).

Auch aus Compliance-Sicht kann es mitunter durchaus legitim sein, wie
in den obigen Beispielen situationsbedingt einen Teil der Prozess-Fragmente
bei der Modellierung von regelbasierten Prozessmodellen wegzulassen. Al-
lerdings erscheint es eher unrealistisch, dass keinerlei Einschränkungen
im Hinblick auf die mögliche Anordnung und Verbindung von Prozess-
Fragmenten bestehen. Insofern stellt sich auch im Hinblick auf die Mo-
dellalternativen in Abbildung 8.6 die Frage, ob alle Vorschläge wirklich
regelkonform sowie nach logischen Überlegungen sinnvoll sind. Gibt es
diesbezüglich Einschränkungen, könnten die Modellalternativen nun über-
prüft und erforderlichenfalls korrigiert werden. Besser wäre es hingegen
gewesen, wenn bestehende Beschränkungen bereits bei der Modellierung
der regelbasierten Prozessmodelle bekannt gewesen und entsprechend be-
rücksichtigt worden wären. Fortan sollen mögliche Beschränkungen daher

6Die Fragmentsicht des Beispiels ist eine Teilmenge der in Abschnitt 8.3.6 für den Anwen-
dungsfall beschriebenen Fragmentsicht. Allerdings soll die Fachlichkeit in diesem Beispiel gar
nicht im Fokus stehen.
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Abbildung 8.6. Vorschläge für regelbasierte Prozessmodelle auf Basis einer gegebe-
nen Fragmentsicht

bereits im Vorwege einer Modellierung beschrieben werden.
Vorerst noch losgelöst vom konkreten Prozessmodell wird die zeitlich-

logische Reihenfolge der Prozess-Fragmente nun in der Anordnungssicht
beschrieben. Dazu gilt es, Anordnungsbeziehungen zwischen den Prozess-
Fragmenten zu bestimmen und zu dokumentieren. Bei den Anordnungsbe-
ziehungen geht es um Fragen wie beispielsweise die folgenden:

- Muss nach Durchlaufen eines bestimmten Prozess-Fragments zwangs-
läufig auch ein anderes Prozess-Fragment durchlaufen werden?

- Darf ein Prozess-Fragment nur erreicht werden, wenn auch ein ande-
res Prozess-Fragments erreichbar ist?
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- Muss ein Prozess-Fragment zwangsläufig immer vor einem anderen
Prozess-Fragment durchlaufen werden oder ist die Reihenfolge egal?

- Schließen sich zwei Prozess-Fragmente gegenseitig aus?

Bedeutsam sind an dieser Stelle vor allem all jene Beziehungen, die sich
direkt aus den Rechtsquellen ergeben. Nur wenn keine Regelung vorliegt,
aus der eine Anordnungsbeziehung hervorgeht, kann die zeitlich-logische
Reihenfolge der Prozess-Fragmente bei der Modellierung des Prozessmo-
dells später rein im Ermessen des Modellierers festgelegt werden – bei-
spielsweise in Anlehnung an Best Practices. Ansonsten sind die nun in
Form von Anordnungsbeziehungen zu beschreibenden Beschränkungen zu
berücksichtigen. Rechnung getragen werden kann diesen Beschränkungen
später insbesondere durch eine adäquate Einbindung der Prozess-Frag-
mente in den Kontrollfluss des Prozessmodells. Bei der Dokumentation der
Anordnungssicht liegt der Fokus daher auf der Kontrollflussperspektive
des Prozesses.

Angesichts der formalisierten BPMN-Ausführungssemantik geht mit
der Modellierung des regelbasierten Prozessmodells auch eine Formalisie-
rung der Anordnungsbeziehungen einher (formalistischer Ansatz, siehe
Abschnitt 8.2.2). Eine möglichst präzise, idealerweise logische Beschreibung
der Anordnungssicht trifft daher eine wichtige Vorbereitung für die ab-
schließende Modellierung. Insofern ist die natürliche Sprache mit ihren
sprachlichen Mehrdeutigkeiten nur suboptimal zur Beschreibung der An-
ordnungssicht. Als Ausweg soll hier eine strukturierte Formelschreibweise
eingeführt werden, mit der sich die Anordnungsbeziehungen zwischen Pro-
zess-Fragmenten dokumentieren lassen. Den Ansatz dafür könnten logische
Strukturen bieten. In verschiedenen Formen finden sich diese bereits im
Recht wieder – so beispielsweise in Form der deontischen Logik, auf die
in Abschnitt 8.3.3 zur Definition der Regel-Prozess-Muster zurückgegriffen
wird. Logische Ableitungszusammenhänge können zudem als das „Skelett“
rechtlicher Probleme gesehen werden und bei der Lösung juristischer Fra-
gestellungen Hilfe leisten [Joe18]. Zur Beschreibung der Anordnungssicht
wird daher auf logische Strukturen zurückgegriffen. Als eine Möglichkeit
dienen hier das logische System und die Sprache der klassischen Aussagen-
logik.
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Eine kurze Einführung in die Aussagenlogik und ihr Bezug auf Prozess-
Fragmente erfolgt in Abschnitt 8.4.1. Die Beziehungen zwischen den in der
Fragmentsicht beschriebenen Prozess-Fragmenten werden anschließend in
aussagenlogische und temporale Anordnungsbeziehungen unterschieden,
die jeweils als Erweiterung der klassischen Aussagenlogik eingeführt wer-
den. Die Einführung, eine Darstellung von Möglichkeiten zur Bestimmung
derartiger Beziehungen in Rechtsregeln sowie Möglichkeiten zur Abbil-
dung dieser Beziehungen im Prozessmodell erfolgen konzeptionell in den
Abschnitten 8.4.2 (aussagenlogische Anordnungsbeziehungen) und 8.4.3
(temporale Anordnungsbeziehungen). Auch Kombinationen aus aussagen-
logischen und temporalen Anordnungsbeziehungen sind möglich, diese
werden als „hybride Anordnungsbeziehungen“ in Abschnitt 8.4.4 einge-
führt. Als Alternative zur Beschreibung der Anordnungssicht mit Hilfe einer
erweiterten Aussagenlogik wird in Abschnitt 8.4.5 die Verwendung soge-
nannter temporaler Logiken aufgezeigt. Schließlich wird in Abschnitt 8.4.6
die Beschreibung der Anordnungssicht am Beispiel des Anwendungsfalls
demonstriert.

8.4.1. Aussagenlogik für Prozess-Fragmente

In der formalen Logik werden bereits die sogenannten temporalen Logi-
ken beschrieben, mit denen zeitliche Abläufe erfasst werden können.7 Für
die formale Beschreibung von Anordnungsbeziehungen zwischen den in
der Fragmentsicht beschriebenen Prozess-Fragmenten erscheinen die tem-
poralen Logiken grundsätzlich geeignet. Aus ihrer Verwendung ergeben
sich zudem weitergehende Möglichkeiten wie die vollautomatische Mo-
dellprüfung (siehe Abschnitt 7.1). Erfahrungen zeigen allerdings, dass for-
male Spezifikationen in temporaler Logik selbst bei kleineren Systemen
vielfach bereits sehr komplex, kompliziert zu lesen und vor allem recht
schwer korrekt zu formulieren sind [DAC99; BK08]. Aus diesem Grund
wird hier zunächst eine vereinfachte Möglichkeit zur Spezifikation von
Anordnungsbeziehungen zwischen Prozess-Fragmenten eingeführt, die zur

7Es gibt mehrere Formen und Varianten temporaler Logiken; drei Beispiele sind die
„Computation Tree Logic“ (CTL), die „Linear Temporal Logic“ (LTL) und „CTL*“ als eine
Obermenge der beiden Logiken „CTL“ und „LTL“ [Bal09].
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Beschreibung der Anordnungssicht ausreicht. Im Bedarfsfall können die so
beschriebenen Anordnungsbeziehungen anschließend in Formeln tempora-
ler Logik überführt werden, was in Abschnitt 8.4.5 später noch demonstriert
wird.

Nicht neu ist wiederum die Idee, Anordnungsbeziehungen für Prozess-
Bestandteile mit Hilfe einer vereinfachten Notation zu dokumentieren. In
[Pes08; PSA10; RW12] werden deklarative Workflows als eine alternative Form
der Prozessbeschreibung eingeführt, die gegenüber prozeduralen Prozessbe-
schreibungen wie den Prozessmodellen vor allem eine höhere Flexibilität bei
der Prozessdurchführung verspricht. Anstelle des Prozessmodells, in dem
der Prozessablauf durch den Kontrollfluss recht konkret festgeschrieben ist,
werden lediglich zwingende Beschränkungen hinsichtlich der Abfolge von
Prozessaktivitäten beschrieben. Bei der Prozessausführung gilt dann das
Prinzip, dass alles erlaubt und möglich ist, was nicht explizit verboten ist.
Die Beschränkungen zwischen Prozessaktivitäten werden dabei in einer ver-
einfachten Notation dokumentiert, die auf einer temporalen Logik basiert8

[PSA10]. Aus verschiedenen Gründen, die aus unterschiedlichen Zielsetzun-
gen resultieren, ist der Ansatz des deklarativen Workflows an dieser Stelle
allerdings nicht passgenau. So zielt der Ansatz des deklarativen Workflows
primär auf eine möglichst flexible Prozessbeschreibung und den Ersatz von
Prozessmodellen, während hier im Kontrast dazu die Prozessmodellierung
gar im Fokus steht. Die Beschreibung der deklarativen Workflows bezieht
sich zudem ausschließlich auf die Reihenfolge von Prozessaktivitäten, wäh-
rend hier unterschiedliche Arten von Prozess-Fragmenten anzuordnen und
daraus resultierend diverse Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Vor
allem aber erfolgt die Spezifikation der deklarativen Workflows gänzlich
losgelöst von einem fachlichen Bezug; so bildet die vorgestellte Ausdrucks-
fähigkeit auch nur einen Bruchteil der möglichen Beziehungen ab, die sich
für die Prozess-Fragmente konkret aus Rechtsquellen ergeben können. Das
Konzept der deklarativen Workflows müsste daher umfassend modifiziert
und erweitert werden, um passgenau für die Beschreibung der Anordnungs-
sicht von regelbasierten Prozessmodellen zu sein. Aus diesen Gründen wird
hier alternativ eine strukturierte Formelschreibweise speziell für Anord-

8Die Basis der Notation bildet die „Linear Temporal Logic“ (LTL).
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nungsbeziehungen zwischen den Prozess-Fragmenten eingeführt, um den
Bezug zu Rechtsgrundlagen herzustellen und um auf konkrete Besonder-
heiten bei unterschiedlichen Arten von Prozess-Fragmenten eingehen zu
können.

Für die möglichst präzise Beschreibung der Anordnungsbeziehungen
soll der in der Logik verbreitete Begriff Aussage aufgegriffen werden. Eine
Aussage ist „ein sprachlicher Ausdruck, der einen Sachverhalt intendiert
und dadurch den Charakter erhält, wahr oder falsch zu sein“ [BM73]. In
der klassischen Aussagenlogik können einfache Aussagen mithilfe von
Verknüpfungen zu komplexen Aussagen verbunden werden. Die Aussagen
bilden dabei die abzählbare Menge der Aussagenvariablen. Die Sprache
der Aussagenlogik umfasst neben dieser Menge die Klammern ( und ), die
einstellige Verknüpfung Negation  sowie die zweistelligen Verknüpfungen
Konjunktion ^, Disjunktion _, Implikation und Äquivalenz . Sind φ und
ψ zwei Aussagen, können beispielsweise die komplexen Aussagen  φ,
(φ^ ψ), φ_ ψ, φ ψ und (φ ψ) formuliert werden [SW16].

Es gilt den Begriff der Aussage auf die Prozess-Fragmente des regelba-
sierten Prozessmodells zu übertragen, um die Sprache der Aussagenlogik
zur Beschreibung der Anordnungssicht aufgreifen zu können. Die in der
Fragmentsicht beschriebenen Prozess-Fragmente repräsentieren sprachli-
che Gebilde in den Rechtsgrundlagen, die ihrerseits Aussagen im Sinne
der klassischen Aussagenlogik sind. Eine (sprachliche) Aussage φ in den
Rechtsgrundlagen wird also mit Hilfe eines Regel-Prozess-Musters auf ein
Prozess-Fragment PFx abgebildet. Zur logischen Beschreibung der Anord-
nungssicht muss daher bestimmt werden, wann eine abgebildete Aussage
im übertragenen Sinne „wahr“ (1) ist – wann also für das Prozess-Fragment
PFx im Prozessmodell PFx = 1 gilt. Abhängig ist dies von der Bestimmung,
wann die zugrunde liegende Aussage φ wahr ist. Darauf basierend kann
entschieden werden, wann dies auch für das Prozess-Fragment gilt und wie
demzufolge eine Einbindung in das Prozessmodell zu erfolgen hat, um die
gewünschten Wahrheitskriterien zu erfüllen. Generische Beschreibungen
für Prozess-Fragmente, die unter Anwendung der Regel-Prozess-Muster
hergeleitet wurden, sind in Tabelle 8.18 aufgeführt. Beschrieben sind jeweils
die Erfüllungskriterien für PFx = 1 („wahr“) und PFx = 0 („falsch“) in der
konkreten Prozessinstanz. Die Erlaubnis (abgebildet durch RPM5 auf eine
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optionale Aktivität) ist im Prozessmodell beispielsweise erfüllt, wenn die
Aktivität dem Prozessteilnehmer tatsächlich erlaubt ist, wenn er also ent-
scheiden kann, ob er die Aktivität durchführen möchte oder nicht. Wegen
der Fokussierung auf den Kontrollfluss kommen an dieser Stelle nur die
Prozess-Fragmente in Betracht, die Flussobjekte (siehe Abschnitt 4.3.2) sind.
Prozess-Fragmente, die Rechtssubjekte oder -objekte repräsentieren, bleiben
bei der Beschreibung der Anordnungssicht außen vor. Tabelle 8.18 ist daher
auf die Regel-Prozess-Muster RPM1 - RPM5 beschränkt. Um zu bezeich-
nen, dass ein Prozess-Fragment PFx als Repräsentation einer Aussage im
Prozessmodell unter Anwendung eines bestimmten Regel-Prozess-Mus-
ters hergeleitet wurde, wird hier die Bezeichnung RPM(PFx) verwendet.
RPM(PFx) = RPM5 bedeutet beispielsweise, dass zur Abbildung eines
Regelinhalts auf das Prozess-Fragment PFx das RPM5 verwendet wurde.

Tabelle 8.18. Wahrheitskriterien für mit Regel-Prozess-Mustern hergeleitete Prozess-
Fragmente

RPM
(PFx)

Erfüllungskriterium für PFx = 1
(„wahr“) im Prozessmodell

Erfüllungskriterium für PFx = 0

(„falsch“) im Prozessmodell

RPM1 Das Ereignis tritt ein. Das Ereignis ist nicht abgebildet
oder tritt nicht ein.

RPM2 Das Gateway wird erreicht und
die Bedingung ist erfüllt, sodass
die ausgehende ja-Kante aktiviert
wird.

Das Gateway ist nicht abgebildet,
wird nicht erreicht oder die
Bedingung ist nicht erfüllt,
sodass die ausgehende
nein-Kante aktiviert wird.

RPM3 Die Aktivität wird ausgeführt. Die Aktivität ist nicht abgebildet
oder wird nicht ausgeführt.

RPM4 Die verbotene Aktivität ist nicht
abgebildet oder wird nicht
ausgeführt.

Die verbotene Aktivität wird
ausgeführt.

RPM5 Das Gateway vor der erlaubten
Aktivität wird erreicht (es ist
unerheblich, ob die erlaubte
Aktivität ausgeführt wird).

Das Konstrukt ist nicht
abgebildet oder das Gateway vor
der erlaubten Aktivität wird nicht
erreicht.
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Zur logischen Beschreibung der Anordnungssicht ist eine Interpretation
der Rechtsgrundlagen erforderlich. Bei dieser logischen Analyse können
sich Schwierigkeiten ergeben, die darin begründet liegen, dass die natürli-
che Sprache „eine Fülle von Mehrdeutigkeiten und Inkonsequenzen“ enthält
[BM73]. Bei der sprachkritischen Rekonstruktion zur Beschreibung der Frag-
mentsicht konnten solche Mehrdeutigkeiten ignoriert werden – sie wurden
gegebenenfalls in die Fragmentsicht übernommen und müssen erst nachge-
lagert aufgelöst werden. Für die Festlegung der Anordnungssicht verbietet
dies das Erfordernis einer möglichst präzisen beziehungsweise formalen
Beschreibung. Im Zweifelsfall können bei der Interpretation Fachliteratur
und Lehrbücher Hilfestellung leisten, in denen eine Auslegung beispiels-
weise unter Berücksichtigung von bestehenden Gesetzesbegründungen und
aktuellen Entwicklungen zu Streitfragen erfolgt.

8.4.2. Dokumentation von aussagenlogischen Anordnungs-
beziehungen

Bei der Interpretation von Rechtsquellen zur Dokumentation der Anord-
nungssicht sind zunächst die aussagenlogischen Anordnungsbeziehungen re-
levant. Dabei geht es um aussagenlogische Verknüpfungen, die zwischen
verschiedenen Aussagen bestehen und unabhängig vom Gehalt der Aussa-
gen bestimmte Schlüsse zulassen [Joe18]. Der Begriff „Aussage“ wird hier
gemäß Tabelle 8.18 übertragen auf Prozess-Fragmente, die in gewisser Weise
Aussagen in Rechtsquellen repräsentieren. Betrachtet man nun die logische
Verknüpfung zweier Prozess-Fragmente PFx und PFy, sind vier Kombina-
tionen von Wahrheitswerten (1 = „wahr“ und 0 = „falsch“) möglich, die
PFx und PFy annehmen können (PFx = 1^ PFy = 1, PFx = 1^ PFy = 0,
PFx = 0^ PFy = 1, PFx = 0^ PFy = 0). Eine logische Verknüpfung
der beiden Prozess-Fragmente kann nun ebenfalls als wahr oder falsch
gewertet werden – je nachdem, wie die Verknüpfung definiert ist. Bei-
spielsweise gilt für die Implikation PFx PFy, dass PFy immer dann
„wahr“ sein muss, wenn PFx „wahr“ ist. Die Implikation ist daher in
drei Kombinationen von PFx und PFy „wahr“ (PFx = 1 ^ PFy = 1,
PFx = 0^ PFy = 1, PFx = 0^ PFy = 0), in einer Kombination jedoch
„falsch“ (PFx = 1^ PFy = 0). Insgesamt ergeben sich 16 Möglichkeiten zu
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logischen Verknüpfungen der beiden Prozess-Fragmente PFx und PFy, die
durch die Wittgensteinsche Wahrheitswertetafel in Tabelle 8.19 wiedergege-
ben werden (siehe auch [Joe18]). Jede Spalte mit numerischer Überschrift
steht für eine bestimmte Verknüpfung und gibt an, ob die Verknüpfung
von PFx und PFy „wahr“ oder „falsch“ ist, wenn PFx und PFy jeweils
die in den Spalten „PFx“ und „PFy“ bezeichneten Werte annehmen. Die
Implikation entspricht beispielsweise der Spalte mit der Überschrift „5“.

Tabelle 8.19. Aussagenlogische Verknüpfungen als Wittgensteinsche Wahrheitswer-
tetafel (nach [Joe18])

PFx PFy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Die von den einzelnen Spalten der Wittgensteinschen Wahrheitswerteta-
fel repräsentierten logischen Verknüpfungen werden in [BM73] inhaltlich
und umgangssprachlich gedeutet, wie in Tabelle 8.20 dargestellt ist. „Spalte“
bezieht sich dabei auf die entsprechend nummerierte Spalte der Wittgen-
steinschen Wahrheitswertetafel und wurde der Originalquelle hinzuge-
fügt. In der Spalte „Matrix“ der Tabelle wird die Wahrheitswerteverteilung
der Wittgensteinschen Wahrheitswertetafel binär dargestellt (1 = „wahr“,
0 = „falsch“). Darüber hinaus werden ein logisches Zeichen, ein Name
sowie die inhaltliche Deutung der jeweiligen Verknüpfung bezeichnet. Die
Tabelle umfasst auch die vier Verknüpfungen „Konjunktion“, „Disjunkti-
on“, „Implikation“ und „Äquivalenz“, die bereits in Abschnitt 8.4.1 als
Sprachbestandteil der klassischen Aussagenlogik eingeführt wurden. Zur
Formulierung von aussagenlogischen Anordnungsbeziehungen zwischen
Prozess-Fragmenten in der Anordnungssicht wird fortan eine sprachliche
Erweiterung der klassischen Aussagenlogik verwendet, die auch die zusätz-
lichen Symbole der Spalte „Zeichen“ umfasst. Die Bedeutung ergibt sich
jeweils aus der Tabelle. Zur Beschreibung von aussagenlogischen Anord-
nungsbeziehungen steht somit für jede aussagenlogische Verknüpfung der
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Tabelle 8.20. Inhaltliche Deutung der Wittgensteinschen Wahrheitswertetafel (nach
[BM73])

Spalte Matrix Zeichen Name Inhaltliche Deutung

1 1111 J Tautologie alles (gilt in jedem Falle)

2 1110 _ Disjunktion mindestens eins (nicht keins)

3 1101 Replikation das andere nicht ohne das ei-
ne

4 1100 ⌋ Präpendenz jedenfalls das eine (gleichgül-
tig ob auch das andere)

5 1011 Implikation das eine nicht ohne das ande-
re

6 1010 ⌊ Postpendenz jedenfalls das andere (gleich-
gültig ob auch das eine)

7 1001 Äquivalenz nicht eins allein (beides oder
keins)

8 1000 ^ Konjunktion beides

9 0111 / Exklusion höchstens eins (nicht beides)

10 0110 Kontravalenz genau eins von beiden (ent-
weder das eine oder das an-
dere)

11 0101 ⌈ Postnonpendenz keinesfalls das andere
(gleichgültig ob das eine)

12 0100 Postsektion das eine ohne das andere

13 0011 ⌉ Pränonpendenz keinesfalls das eine (gleich-
gültig ob das andere)

14 0010 Präsektion das andere ohne das eine

15 0001 : Rejektion keins (beides nicht)

16 0000 K Antilogie nichts (gilt in keinem Falle)

Wittgensteinschen Wahrheitswertetafel ein Operator bereit.

Im Prozessmodell können die aussagenlogischen Anordnungsbezie-
hungen insbesondere durch die Anordnung und Verbindung der Prozess-
Fragmente mit Sequenzflüssen sowie erforderlichenfalls durch eine ent-
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sprechende Verzweigung des Kontrollflusses berücksichtigt werden. Für
jede logische Verknüpfung aus Tabelle 8.20 sind in Abbildung 8.7 gülti-
ge BPMN-Diagramme aufgezeigt – mit Ausnahme der Antilogie (Spalte
16 in Tabelle 8.20), für die keine gültige Lösungsbeschreibung formuliert
werden kann. In den Lösungsbeschreibungen in Abbildung 8.7 sind Platz-
halter vorgesehen, an denen die konkreten Prozess-Fragmente PFx und
PFy „wahr“ (gemäß Tabelle 8.18) eingesetzt beziehungsweise in den Kon-
trollfluss integriert werden. Das Nicht-Vorhandensein eines Platzhalters
für PFx oder PFy in der Lösungsbeschreibung bedeutet, dass das jeweilige
Prozess-Fragment nicht „wahr“ im Kontrollfluss enthalten sein darf. Andere
Prozess-Fragmente und Flusselemente können an beliebiger Stelle in die
Lösungsbeschreibungen eingesetzt werden, was durch die „Doppelwelle“
in den Sequenzflüssen verbildlicht werden soll.

Aus Abbildung 8.7 geht hervor, dass zur Repräsentation vieler Ver-
knüpfungen mehrere Alternativen zur Auswahl stehen. Aussagenlogische
Anordnungsbeziehungen zwischen zwei Prozess-Fragmenten können also
häufig auf unterschiedliche Weise korrekt im Prozessmodell abgebildet wer-
den. Da sich die einzelnen Lösungsalternativen in Abbildung 8.7 allesamt
bei unterschiedlichen Verknüpfungen wiederholen, ist aus dem BPMN-
Diagramm heraus zudem ein Rückschluss auf eine konkrete Verknüpfung
in der Regel nicht möglich.

Die einzelnen Lösungsalternativen zur Repräsentation einer Verknüp-
fung in Abbildung 8.7 sind jeweils als zulässige Pfade durch einen Prozess
zu verstehen.9 Das bedeutet, dass zur Abbildung einer aussagenlogischen
Anordnungsbeziehung im BPMN-Diagramm (sofern vorhanden) auch zwei
oder mehrere Lösungsalternativen kombiniert werden können. Vorausset-
zung für die Kombination von Lösungsalternativen ist, dass die Pfade
jeweils alternativ zueinander stehen. Beispielsweise kann ein BPMN-Dia-
gramm, in dem die Kontravalenz PFx PFy gemäß Abbildung 8.7 (10)
abgebildet werden soll, ausschließlich Pfade erlauben, in denen das Pro-
zess-Fragment PFx an einer beliebigen Stelle „wahr“ (gemäß Tabelle 8.18)
eingesetzt ist. Andererseits könnte das Modell ausschließlich Pfade erlauben,

9Abhängig von den Verzweigungen des Kontrollflusses kann ein Prozess möglicherweise
auf unterschiedliche Weise durchlaufen werden. Ein Pfad ist eine von mehreren möglichen
Varianten, auf die ein Prozess durchlaufen werden kann.
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PFx

PFy

PFx

PFx

PFx

PFy

PFx

PFx

PFx

PFx

(1) Tautologie
PFx J PFy

(2) Disjunktion
PFx_ PFy

(9) Exklusion
PFx/PFy

PFx

PFy

PFx

PFx

PFy

PFy

PFx

PFx

(3) Replikation
PFx PFy

(5) Implikation
PFx PFy

(10) Kontravalenz
PFx PFy

PFx

PFy

PFx

PFx

PFy

PFy

PFx

PFy

(4) Präpendenz
PFx ⌋ PFy

(6) Postpendenz
PFx ⌊ PFy

(7) Äquivalenz
PFx PFy

PFx PFy PFx

PFy

(11) Postnonpendenz
PFx ⌈ PFy

(13) Pränonpendenz
PFx ⌉ PFy

(8) Konjunktion
PFx^ PFy

PFx PFy

(12) Postsektion
PFx PFy

(14) Präsektion
PFx PFy

(15) Rejektion
PFx : PFy

Abbildung 8.7. Alternative BPMN-Repräsentationen zu Verknüpfungen

153



8. Entwicklung von regelbasierten Prozessmodellen

in denen das Prozess-Fragment PFy an einer beliebigen Stelle eingesetzt
ist. Möglich ist aber auch die Kombination, in der das Modell einige Pfade
mit PFx und alle anderen Pfade mit PFy ermöglicht (beispielsweise durch
die Verzweigung des Kontrollflusses mittels exklusiver Gateways, siehe
Abschnitt 4.3.2). Wichtig ist für die korrekte Repräsentation der Kontrava-
lenz, dass in jedem möglichen Pfad durch das Modell entweder PFx oder
PFy enthalten ist und dass keine Pfade existieren, in denen PFx und PFy
gemeinsam „wahr“ sind.

Der Faktor „Zeit“ bleibt bei der Betrachtung aussagenlogischer An-
ordnungsbeziehungen unberücksichtigt. Beim Anwenden der Lösungsbe-
schreibungen in Abbildung 8.7 kann die Betrachtung der Zeitdimension
allerdings in den Zweigen relevant sein, die abbilden, dass die Verknüpfung
zweier „wahrer“ Prozess-Fragmente wiederum „wahr“ ist (das erste Bit
der Spalte „Matrix“ in Tabelle 8.20 ist 1, die Wahrheitswerte-Verknüpfung
ist PFx = 1^ PFy = 1). In den entsprechenden Lösungsalternativen in
Abbildung 8.7 sind die Platzhalter für die Prozess-Fragmente PFx und PFy
dann jeweils durch BPMN-Parallelität verknüpft. Dadurch soll ausgedrückt
werden, dass die tatsächliche zeitliche Anordnung der Prozess-Fragmente
PFx und PFy im BPMN-Diagramm unbestimmt bleibt, denn durch BPMN-
Parallelität wird keine echte Parallelität ausgedrückt, vielmehr wird keine
Festlegung getroffen [All15]. Gültige Repräsentationen der Wahrheitswerte-
Verknüpfung PFx = 1^ PFy = 1 sind daher auch Anordnungen, bei denen
ein Prozess-Fragment zeitlich vor der anderen angeordnet wird. Die ins-
gesamt drei möglichen Alternativen sind in Abbildung 8.8 aufgezeigt. Im
konkreten Fall kann BPMN-Parallelität in den Lösungsbeschreibungen in
Abbildung 8.7 auf Wunsch also konkretisiert werden.

PFx PFy

PFx

PFy PFy PFx

(1) PFx vor PFy (2) Parallelität
von PFx und PFy

(3) PFy vor PFx

Abbildung 8.8. Alternative BPMN-Repräsentationen zur Verknüpfung PFx = 1^
PFy = 1
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Bei der Interpretation von Rechtsquellen sind die aussagenlogischen
Verknüpfungen aus dem Textzusammenhang zu bestimmen. Explizit wer-
den Verknüpfungsbedeutungen vor allem durch Konnektoren im Regeltext,
also durch verbindende Wörter zwischen den Aussagen. Als Beispiele für
Konnektoren, die aussagenlogische Zusammenhänge verdeutlichen, können
die additiven, alternativen und konditionalen Konnektoren genannt werden
[EPG+16]:

- additiv: Durch additive Konnektoren wird einer Aussage eine wei-
tere angefügt. Dies kann beispielsweise auf eine Konjunktion oder
Rejektion hindeuten.

- alternativ: Alternative Konnektoren stellen gleichberechtigte Möglich-
keiten zur Wahl, die nebeneinander gelten oder sich gegenseitig aus-
schließen. Dies kann beispielsweise auf Kontravalenz, Disjunktion
und Exklusion hindeuten.

- konditional: Die konditionalen Konnektoren stellen einen Wenn-Dann-
Zusammenhang zwischen zwei Aussagen her. Dies kann beispielswei-
se auf eine Äquivalenz, Implikation oder Replikation hindeuten.

Eine Zusammenstellung verschiedener Konnektoren und deren Kate-
gorisierung in „additiv“, „alternativ“ und „konditional“ zeigt Tabelle 8.21.
Darüber hinaus können weitere Konnektoren in anderen Bedeutungsgrup-
pen unterschieden werden, beispielsweise die im weiteren Sinne kausalen,
spezifizierenden und vergleichenden Konnektoren [EPG+16]. Die Konnek-
toren der letztgenannten Gruppen bezeichnen aber nur selten aussagen-
logische Verknüpfungen, weshalb hier nicht näher darauf eingegangen
wird. Aufgrund der großen Zahl der inhaltlichen Deutungsmöglichkeiten
(16 Verknüpfungen, siehe Tabelle 8.20) ist die eindeutige Zuordnung von
Konnektoren zu einer bestimmten BPMN-Repräsentation nicht pauschal
möglich. Die Zuordnung muss daher jeweils für den konkreten Fall erfol-
gen. Einige Bindeworte werden nachfolgend allerdings noch eingehender
betrachtet.

Das Bindewort „und“ beispielsweise soll in Rechtsvorschriften immer
dann verwendet werden, wenn „verschiedene Tatbestandsvoraussetzungen
kumulativ festgelegt werden sollen oder an einen Tatbestand verschiedene
Rechtsfolgen kumulativ geknüpft werden sollen“ [Bun08].
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Tabelle 8.21. Aussagenlogische Konnektoren (nach [EPG+16; Bun08])

Wortart

Bezug
additiv alternativ konditional

Relativ-
wörter

wie auch, wobei

Konjunk-
tionen

und, sowie, sowohl -
als/wie (auch),
nicht nur/allein/bloß -
sondern auch,
(weder -)
noch/geschweige denn

oder,
respektive,
beziehungs-
weise,
entweder -
oder
(auch)/(aber)

Adverbien auch, ferner, außerdem,
weiterhin, zudem,
darüber hinaus,
gleichfalls, ebenfalls,
überdies, ebenso,
ebenfalls, zusätzlich,
dazu, dabei, übrigens,
im Übrigen,
des Weiteren, nicht
zuletzt, vor allem,
insbesondere, erstens -
zweitens

sonst, andernfalls,
ansonsten, dann,
unter Umständen,
eventuell

Subjunk-
tionen

ohne dass, ohne zu wenn, falls, so,
soweit, (in)sofern

Präposi-
tionen

einschließlich, samt,
nebst, inklusive,
zuzüglich, mit, bei

bei, unter, mit,
im Fall(e) (von)

Hinsichtlich der aussagenlogischen Bedeutung im Recht werden in
[Joe18] die Bindeworte „oder“ und „wenn“ als Fälle hervorgehoben, deren
Interpretation besondere Sorgfalt erfordert. Umgangssprachlich können
diese Worte jeweils zumindest drei unterschiedliche logische Verknüpfun-
gen kennzeichnen, was bei ihrer Erschließung zu Missverständnissen und
Fehlinterpretationen führen kann. Grundsätzlich soll „oder“ beispielsweise
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in Rechtsvorschriften verwendet werden, wenn „mehrere Tatbestandsvor-
aussetzungen alternativ festgelegt werden sollen oder an einen Tatbestand
Rechtsfolgen in der Weise geknüpft werden sollen, dass jeweils nur eine
von ihnen eintreten soll“ [Bun08]. Umgangssprachlich kann das Bindewort
„oder“ nun im ausschließenden Sinne (umgangssprachlich etwa „entwe-
der oder“), im nicht-ausschließenden Sinne (umgangssprachlich etwa „das
eine oder das andere oder beides“) sowie im Sinne einer wahrheitslogi-
schen Exklusion (umgangssprachlich etwa „das eine oder das andere oder
beides nicht“) verwendet werden. „Wenn“ kann umgangssprachlich nä-
her als hinreichende Bedingung „stets dann, wenn“, notwendige Bedingung
„nur dann, wenn“ sowie hinreichende und notwendige Bedingung im Sinne
von „stets und nur dann, wenn“ bestimmt werden. Insbesondere bei der
Beschreibung und Verknüpfung von Sachverhalten ist folglich präzise fest-
zustellen, welche Bedeutung im jeweiligen Fall gemeint ist [Joe18]. Mit Hilfe
der Operatoren (Zeichen) aus Tabelle 8.20 können die Verknüpfungsbe-
deutungen dann differenziert dokumentiert werden. Zur Abbildung der
unterschiedlichen Bedeutungen im Prozessmodell sind daher die beschrie-
benen Lösungsbeschreibungen geeignet. So bezeichnet die Verknüpfung
zweier Aussagen durch „oder“ im ausschließenden Sinne eine Kontravalenz,
im nicht-ausschließenden Sinne eine Disjunktion und im dritten Fall eine
Exklusion. „Wenn“ ist als hinreichende Bedingung eine Implikation (PFy
stets dann, wenn PFx), als notwendige Bedingung eine Replikation (PFy
nur dann, wenn PFx) und als hinreichende und notwendige Bedingung
eine Äquivalenz (PFy stets und nur dann, wenn PFx).

Ein zu beachtender Bedeutungsunterschied besteht auch zwischen den
konditionalen Subjunktionen „wenn“, „falls“, „soweit“ und „sofern“. „Wenn“
und „falls“ drücken in Rechtsvorschriften eine „uneingeschränkte oder ab-
solute Bedingung aus; sie schließen die Rechtsfolge ganz aus oder lassen
sie ganz zu“ [Bun08]. „Soweit“ und „sofern“ eröffnen hingegen einen Spiel-
raum. „Die Rechtsfolge gilt nur in dem durch die Regelung festgelegten
Umfang“ [Bun08].

Eine gesonderte Betrachtung des Bindeworts „wenn“ kann – im Hin-
blick auf die Ableitung von Rechtsfolgen – auch speziell für Tatbestände
in Regelungen erfolgen. Schließlich sind Tatbestände bereits Bedingung
für das Eintreten eines bestimmten rechtlichen Erfolgs. Zur Repräsentation
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von Tatbeständen mit hinreichendem Charakter im Prozessmodell ist etwa
RPM1 (Tatbestand - Auslöser) geeignet, gegebenenfalls auch als Starter-
eignis. RPM2 (Tatbestand - Verzweigung) mit entscheidendem Charakter
bietet sich zur Repräsentation der notwendigen Bedingung an. Zur Reprä-
sentation eines Tatbestands als hinreichende und notwendige Bedingung
ist wiederum RPM1 als Startereignis geeignet. In diesem Fall muss jedoch
sichergestellt werden, dass das abhängige Prozess-Fragment im benannten
Kontext an keiner anderen Stelle im Prozess auftritt oder aber dort nicht
alternativ erreicht werden kann.

Schließlich soll hier noch auf einen Fallstrick hingewiesen werden, der
sich bei Anwendung der beschriebenen Lösungsbeschreibungen aufgrund
der Festlegung in Tabelle 8.18 für die mit RPM2 (Tatbestand - Verzwei-
gung) hergeleiteten Prozess-Fragmente ergeben kann. In Abbildung 8.9
ist ein Beispiel aufgezeigt, an dem die Problematik verdeutlicht werden
kann. Gegenstand des Beispiels ist die Kontravalenz PFx PFy, wobei
RPM(PFx) = RPM2 gelten soll. Wird das hergeleitete Prozess-Fragment
PFx in die Lösungsbeschreibung zur Kontravalenz eingesetzt, ergeben
sich die Pfade wie im Prozessmodell in Abbildung 8.9 (1) aufgezeigt. Pro-
blematisch ist der mit PFx = 0 gekennzeichnete Zweig. Wird dieser akti-
viert, weil das Tatbestandsmerkmal nicht erfüllt ist, gilt PFx = 0 aufgrund
der Festlegung in Tabelle 8.18. Da auf diesem Pfad gleichzeitig PFy = 0
gilt, ist die Kontravalenz verletzt. Insofern ist hier der alternative Zweig
des mit RPM2 hergeleiteten Prozess-Fragments problematisch. Analog er-

Tatbestandsmerkmal 
erfüllt?

ja

nein

PFx = 0

PFx = 1
PFx

Tatbestands-
merkmal erfüllt?

ja

nein

PFx = 0

PFx = 1
PFx

PFy

(1) ungültige Repräsentation für
PFx PFy mit RPM(PFx) = RPM2

(2) gültige Repräsentation für
PFx PFy mit RPM(PFx) = RPM2

Abbildung 8.9. Sonderfall bei Anwendung der BPMN-Repräsentationen mit RPM2-
Konstrukten
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gibt sich dieser Fallstrick immer dann, wenn ein Prozess-Fragment PFx
mit RPM(PFx) = RPM2 in die Lösungsbeschreibungen eingesetzt wird
und PFx aufgrund der aussagenlogischen Verknüpfung nicht „falsch“ sein
darf (analog für PFy). Eine mögliche Korrektur des Beispiels ist in Abbil-
dung 8.9 (2) gezeigt. Hier wurde das Prozess-Fragment PFy in den Pfad
integriert, in dem PFx = 0 gilt. So wird in diesem Fall die Kontravalenz
erfüllt. Nicht möglich ist dies hingegen für Verknüpfungen, in denen PFx
niemals falsch sein darf (beispielsweise bei der Präpendenz PFx ⌋ PFy). Um
die Problematik in diesen Fällen und auch generell zu vermeiden, könnte
in den speziellen Konstellationen RPM1 (Tatbestand - Auslöser) zur Abbil-
dung von Tatbeständen auf BPMN-Ereignisse in Betracht gezogen werden.
So wird das Einfügen eines exklusiven Gateways mit dem kritischen Zweig
vermieden.

8.4.3. Dokumentation von temporalen Anordnungsbezie-
hungen

Neben den aussagenlogischen Anordnungsbeziehungen sind bei der Do-
kumentation der Anordnungssicht temporale Anordnungsbeziehungen
relevant. Unter temporalen Anordnungsbeziehungen werden nachfolgend die
Zeitverhältnisse zwischen Aussagen zusammengefasst, also die Anordnun-
gen der intendierten Sachverhalte auf der Zeitachse. Im Sprachgebrauch
können temporale Zusammenhänge zwischen Aussagen grammatikalisch
durch Temporalsätze ausgedrückt werden. Zwei Aussagen φ und ψ können
zeitlich zusammenfallen (Gleichzeitigkeit), eine Aussage kann einer anderen
vorangehen (Vorzeitigkeit) oder ihr nachfolgen (Nachzeitigkeit) [EPG+16]. Aus
logischer Sicht kann es außerdem gleichgültig oder unbestimmt sein, in
welchem zeitlichen Verhältnis zwei Aussagen zueinander stehen (Gleichgül-
tigkeit). Streng genommen sind Gleichgültigkeit und Unbestimmtheit zu
unterscheiden, denn im Gegensatz zur Unbestimmtheit ist Gleichgültigkeit
durchaus eine Festlegung. Für die Darstellung im Prozessmodell macht dies
jedoch keinen Unterschied, weshalb die Begriffe hier synonym behandelt
werden.

Im Textzusammenhang sind die temporalen Verknüpfungsbedeutungen
zwischen Aussagen wiederum durch Konnektoren, also durch Wörter zwi-

159



8. Entwicklung von regelbasierten Prozessmodellen

schen den Aussagen, explizit gemacht. Daneben beeinflussen Tempus und
Verbmodus die temporale Bedeutung [EPG+16]. In der sprachwissenschaft-
lichen Literatur finden sich verschiedene Ansätze, die Tempora wie Präsens
und Präteritum formal beschreiben, beispielsweise in [Löb88]. Allerdings
werden in temporalen Satzgefügen in der Regel nur Tempora einer Gruppe
miteinander kombiniert [EPG+16]. Daher sind besonders die temporalen
Konnektoren bedeutsam zur Bestimmung der temporalen Strukturen in
Rechtsquellen. Tabelle 8.22 zeigt eine Zusammenstellung von temporalen
Konnektoren, die ein vorzeitiges, nachzeitiges oder gleichzeitiges Verhältnis
zum Ausdruck bringen; dabei wird jeweils nach Wortarten unterschieden.

Zur Formulierung von temporalen Verknüpfungen zwischen zwei Aus-
sagen werden als Ergänzung der aussagenlogischen Operatoren fortan

Tabelle 8.22. Temporale Konnektoren (nach [EPG+16])

Wortart

Bezug
vorzeitig nachzeitig gleichzeitig

Relativ-
wörter

wonach, worauf(hin) wo, wenn

Adverbien dann, danach,
sodann, darauf(hin),
anschließend,
alsdann, nachher,
bald, sofort, nun,
schon, seitdem,
schließlich, endlich,
später, hinterher

vorher, da-
vor, zuvor,
zunächst,
bis dahin,
bislang

währenddessen,
gleichzeitig, zugleich,
damals, solange,
seitdem, seither,
inzwischen, derweil,
unterdessen, da,
plötzlich, soeben, gerade,
jedes Mal, immer

Subjunk-
tionen

nachdem bevor, ehe,
bis (dass)

während(dessen), als,
wie, wenn, da, indem,
sooft, solang(e), seit,
seitdem, sobald, sowie,
erst als/wenn/wie,
kaum/gerade - als,
(immer) wenn

Präposi-
tionen

nach vor, bis während, bei, zu, binnen,
durch, seit, mit, bei
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die Vergleichsoperatoren ‖ (Parallelität, hier bezogen auf die Zeitrelation),
ă (kleiner als, hier ebenfalls bezogen auf die Position auf der Zeitachse)
und ą (größer als, hier ebenfalls bezogen auf die Position auf der Zeitach-
se) verwendet. Die Vergleichsoperatoren beziehen sich also nicht auf den
Wahrheitsgehalt der Aussagen, sondern auf die Zeitrelation. Um zu ver-
deutlichen, dass der Bezug auf den Zeitpunkt beziehungsweise Zeitraum
von Aussagen gemeint ist, wird die Funktion t() eingeführt. Die Formulie-
rung t(φ) ă t(ψ) bedeutet, dass der intendierte Sachverhalt der Aussage
φ jenem der Aussage ψ vorangeht. Abhängig von der Perspektive kann
damit Vorzeitigkeit (φ vor ψ) oder Nachzeitigkeit (ψ nach φ) ausgedrückt
werden. Gleiches gilt umgekehrt für die Formulierung t(φ) ą t(ψ). Die For-
mulierung t(φ) ‖ t(ψ) bedeutet, dass die Sachverhalte der Aussagen φ und
ψ in gleichzeitigem Verhältnis stehen. Für die Gleichgültigkeit wird keine
Relation formuliert. Sollen temporale Verknüpfungen zwischen Aussagen,
deren temporales Verhältnis untereinander gleichgültig oder unbestimmt
ist, und weiteren Aussagen formuliert werden, können die Aussagen mit
gleichgültiger oder unbestimmter Relation durch die geschweiften Klam-
mern { und } zu einer Menge gruppiert werden. Für die drei Aussagen
φ, ψ und θ bedeutet beispielsweise die Formulierung {t(φ), t(ψ)} ă t(θ),
dass die Sachverhalte von φ und ψ jeweils vor θ erfüllt sein müssen. Dabei
bleibt unbestimmt, in welcher Reihenfolge φ und ψ zueinander stehen. Zu
diesen Formulierungen ist anzumerken, dass die drei Vergleichsoperato-
ren ‖, ă und ą keine Verknüpfungen im Sinne der Aussagenlogik sind.
Anders als bei den logischen Verknüpfungen in Abschnitt 8.4.2 kann aus
den Wahrheitswerten von φ und ψ beispielsweise nicht ohne zusätzliche
Informationen auf einen Wahrheitswert für eine zusammengesetzte Aussage
wie t(φ) ă t(ψ) geschlossen werden. Ein konkreter Sachverhalt kann aber
dahingehend beurteilt werden, ob er eine solche temporale Verknüpfung
erfüllt oder nicht. Für die Beschreibung von temporalen Anordnungsbe-
ziehungen reicht das aus. Die vorstehenden Notationselemente werden
fortan nun auch genutzt, um temporale Anordnungsbeziehungen zwischen
Prozess-Fragmenten der Fragmentsicht zu beschreiben.

Im BPMN-Diagramm können diese Zusammenhänge wiederum durch
die Anordnung der entsprechenden Prozess-Fragmente im Kontrollfluss
ausgedrückt werden. Vorschläge für die Repräsentation temporaler Anord-
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nungsbeziehungen zwischen zwei Prozess-Fragmenten PFx und PFy sind
in Abbildung 8.10 aufgezeigt. In den Vorschlägen sind Platzhalter vorge-
sehen, an denen die konkreten Prozess-Fragmente PFx und PFy „wahr“
(gemäß Tabelle 8.18) eingesetzt beziehungsweise in den Kontrollfluss inte-
griert werden. Problematisch ist – formal betrachtet – die Repräsentation
„echter“ Gleichzeitigkeit mit der BPMN, da die Notation kein explizites
Konstrukt dafür bereitstellt. Durch das parallele Gateway ausgedrückte
Parallelisierung, wie sie in Abbildung 8.10 (4) zur Repräsentation der Gleich-
gültigkeit verwendet wird, erlaubt durchaus das Zusammenfallen und die
gleichzeitige Ausführung zweier „paralleler“ Prozess-Fragmente. Zwangs-
läufig erforderlich ist die Gleichzeitigkeit allerdings nicht – vielmehr ist
durch BPMN-Parallelität nur keine Reihenfolge festgelegt [All15]. Deshalb
ist dieses Konstrukt zur Repräsentation von Gleichgültigkeit in Bezug auf
den temporalen Zusammenhang geeignet, nicht aber zur Abbildung „ech-
ter“ Gleichzeitigkeit. Als Ausweg kann zur Repräsentation von „echter“
Gleichzeitigkeit im BPMN-Diagramm beispielsweise die textuelle Zusam-
menfassung in einem gemeinsamen Konstrukt wie in Abbildung 8.10 (3)
genutzt werden. Beispielsweise können zwei BPMN-Aktivitäten zu einer
gemeinsamen Aktivität zusammengefasst werden. Auf diese Weise wird das
Erfordernis der Gleichzeitigkeit im Prozessmodell zumindest ausgedrückt –
auch wenn die Realisierung dann nachgelagert bei der Konkretisierung be-
ziehungsweise bei der Implementierung des Prozessmodells sicherzustellen
ist.

Die Vorschläge zur Repräsentation temporaler Verknüpfungen sind nicht
alternativlos und grundsätzlich erweiterbar. Mit den Darstellungen zu Vor-
und Nachzeitigkeit in Abbildung 8.10 (1) und (2) soll beispielsweise ausge-
drückt werden, dass zwischen den Platzhaltern für die Prozess-Fragmente
PFx und PFy weitere Flusselemente stehen können. Der textuell erzwun-
genen Gleichzeitigkeit in Abbildung 8.10 (3) können weitere Aussagen
hinzugefügt werden und zu den parallelen Zweigen in Abbildung 8.10 (4)
können zusätzliche Flusselemente hinzugefügt sowie am Gateway weitere
parallele Zweige ergänzt werden. Außerdem sind zur Repräsentation tempo-
ral gleichgültiger Anordnungsbeziehungen aufgrund der Unbestimmtheit
grundsätzlich beliebige Anordnungen möglich, das heißt, dass die Anord-
nung der Prozess-Fragmente hier im Ermessen des Modellierers erfolgen
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PFx PFy PFy PFx

(1) Vorzeitigkeit
t(PFx) ă t(PFy)

(2) Nachzeitigkeit
t(PFx) ą t(PFy)

gleichzeitig
PFx und PFy

PFx

PFy

(3) Gleichzeitigkeit
t(PFx) ‖ t(PFy)

(4) Gleichgültigkeit
{t(PFx), t(PFy)}

Abbildung 8.10. BPMN-Repräsentation temporaler Anordnungsbeziehungen

kann. Bei einer Verwendung von Anordnungen wie in Abbildung 8.10
(1), (2) oder (3) wird die bestehende Gleichgültigkeit im regelbasierten
Prozessmodell allerdings nicht explizit. Vielmehr könnte man aus dem
Prozessmodell heraus auf die jeweils dargestellten temporalen Anordnungs-
beziehungen wie Vor- oder Nachzeitigkeit schließen. Die Repräsentation der
Gleichgültigkeit im Prozessmodell wie in Abbildung 8.10 (4) kann daher
mitunter empfehlenswert sein, BPMN-Parallelität birgt andererseits aber
auch die Gefahr, mit „echter“ Gleichzeitigkeit verwechselt zu werden.

Für die aufgezeigten BPMN-Repräsentationen temporaler Anordnungs-
beziehungen gilt aufgrund der Logik des BPMN-Kontrollflusses, dass ein
Flusselement vollständig abgeschlossen sein muss, bevor das nachfolgende
Flusselement aktiviert wird. Vor- und Nachzeitigkeit beziehen sich in den
Lösungsbeschreibungen also nicht nur auf den Zeitpunkt des Beginns,
sondern auf den gesamten Durchführungszeitraum. Das ist besonders
für Aktivitäten relevant, deren Ausführung in der Praxis einen längeren
Zeitraum in Anspruch nehmen kann, aber beispielsweise auch für das
Warten auf das Eintreten eines Ereignisses.

Zumindest aus formaler Sicht stellt sich schließlich die Frage, wie restrik-
tiv die temporalen Anordnungsbeziehungen zu bewerten sind. Beispiels-
weise kann bei der Modellierung eines Prozessmodells der Fall eintreten,
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dass die Vorzeitigkeit t(PFx) ă t(PFy) als Beschränkung gelten soll und in
dem Modell nur das Prozess-Fragment PFx, nicht aber das Prozess-Frag-
ment PFy eingebunden wird. Für Fälle wie diesen muss geklärt werden,
ob das Modell die Vorzeitigkeits-Beschränkung erfüllt oder nicht. Denn
einerseits wäre in dem Prozess sichergestellt, dass niemals PFy vor PFx
durchlaufen wird – andererseits wird aber auch niemals PFy nach PFx
erreicht. Die Festlegung, in welchen Kombinationen Gültigkeit vorliegt,
kann durch aussagenlogische Anordnungsbeziehungen konkretisiert wer-
den (beispielsweise durch die Äquivalenz PFx PFy, „beides oder keins“,
wonach das benannte Prozessmodell dann ungültig wäre). Analog zu den
aussagenlogischen Anordnungsbeziehungen, bei denen die Zeitdimension
nicht berücksichtigt wurde, soll daher nun für die temporalen Anord-
nungsbeziehungen gelten, dass bei ihrer Betrachtung die aussagenlogische
Beziehung zwischen den Aussagen nicht relevant ist. Die temporalen An-
ordnungsbeziehungen sollen daher wenig restriktiv gewertet werden und
hinsichtlich der aussagenlogischen Anordnungsbeziehungen Alternativen
zulassen. Für die temporalen Anordnungsbeziehungen zwischen zwei Pro-
zess-Fragmenten PFx und PFy soll im relevanten Kontext innerhalb eines
Prozessmodells10 daher folgendes gelten:

- Die Vorzeitigkeit t(PFx) ă t(PFy) ist immer dann erfüllt, wenn es
keinen Pfad gibt, auf dem der Durchführungszeitraum von PFx nach
dem Durchführungszeitraum von PFy liegt oder auf dem sich die
Durchführungszeiträume von PFx und PFy überlappen.

- Die Nachzeitigkeit t(PFx) ą t(PFy) ist immer dann erfüllt, wenn es
keinen Pfad gibt, auf dem der Durchführungszeitraum von PFx vor
dem Durchführungszeitraum von PFy liegt oder auf dem sich die
Durchführungszeiträume von PFx und PFy überlappen.

- Die Gleichzeitigkeit t(PFx) ‖ t(PFy) ist immer dann erfüllt, wenn es
keinen Pfad gibt, auf dem PFx und PFy gemeinsam auftreten und
auf dem sich die Durchführungszeiträume von PFx und PFy nicht
(zumindest teilweise) überlappen.

Vor dem Hintergrund dieser Festlegungen zeigt Abbildung 8.11 Bei-

10Durch weitere Eingrenzungen können sich temporale Anordnungsbeziehungen durchaus
nur auf einen bestimmten Teil eines Prozessmodells beziehen.
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spiele für gültige und ungültige BPMN-Repräsentationen zur Vorzeitigkeit
t(PFx) ă t(PFy). Als Prozess-Fragmente PFx und PFy sind hier beispiel-
haft BPMN-Aktivitäten eingesetzt. Die Repräsentation in Abbildung 8.11 (2)
ist ungültig, da PFx nach PFy erreicht wird. Die Repräsentation in Abbil-
dung 8.11 (6) ist ungültig, da aufgrund der unbestimmten Ausführungsrei-
henfolge bei BPMN-Parallelität PFx nach PFy eintreten kann. Die Repräsen-
tation in Abbildung 8.11 (5) ist gültig, da entweder nur PFx oder nur PFy
erreicht wird. Die Darstellungen in Abbildung 8.11 gelten gleichermaßen
auch für die Nachzeitigkeit t(PFx) ą t(PFy), wenn die Aktivitäten PFx
und PFy in der Abbildung jeweils vertauscht werden.

PFx PFy  PFy PFx 
(1) PFx vor PFy (2) PFx nach PFy

PFx  PFy 
(3) nur PFx (4) nur PFy

PFx

PFy
 PFx

PFy


(5) Exklusives Gateway (6) Paralleles Gateway

Abbildung 8.11. Alternative und ungültige BPMN-Repräsentationen zur Vorzeitig-
keit t(PFx) ă t(PFy)

8.4.4. Dokumentation von hybriden Anordnungsbeziehun-
gen

Bislang wurden die aussagenlogischen und temporalen Anordnungsbezie-
hungen isoliert betrachtet. Dabei wurden sowohl bei den aussagenlogischen
als auch bei den temporalen Anordnungsbeziehungen Verknüpfungen
aufgezeigt, deren BPMN-Repräsentation nicht eindeutig bestimmt war – so
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zeigen die Abbildungen 8.8 und 8.11 jeweils alternative Repräsentationen
zu bestimmten Verknüpfungen. Die Konkretisierung einer Anordnungsbe-
ziehung ist in beiden Fällen durch die Festlegung der komplementären An-
ordnungsbeziehung (temporal beziehungsweise aussagenlogisch) möglich.

Neben Zusammenhängen, die durch rein temporale oder rein aussa-
genlogische Verknüpfungen beschrieben werden, sind außerdem konkrete
Fälle denkbar, für die sowohl temporale als auch aussagenlogische Zusam-
menhänge bestehen. Beispielsweise ist der Versicherungsfall „das Ereignis,
das die Leistungspflicht des Versicherers begründet“ [Wan16]. Der Versi-
cherungsfall ist Auslöser der Leistungspflicht und steht dieser temporal
betrachtet folglich voran. Aussagenlogisch besteht ohne das Eintreten des
Versicherungsfalls per Definition keine Leistungspflicht des Versicherers
(notwendige Bedingung). Aber nicht immer wird durch einen Versicherungs-
fall auch die Leistungspflicht begründet (nicht hinreichende Bedingung),
etwa besteht für den Versicherer keine Leistungspflicht bei vorsätzlicher Her-
beiführung des Versicherungsfalls durch den Versicherungsnehmer [Wan16].
Für die Repräsentation dieser Sachverhalte im Prozessmodell gelten da-
her sowohl die Vorzeitigkeit t(Versicherungs f all) ă t(Leistungsp f licht) als
auch die Replikation Versicherungs f all Leistungsp f licht (nicht aber die
Äquivalenz; zur Replikation und Äquivalenz siehe Abbildung 8.7).

Zur Vermeidung von Mehrdeutigkeiten bei der Beschreibung der An-
ordnungssicht sowie zur Abbildung von Fällen, für die sowohl temporale
als auch aussagenlogische Zusammenhänge bestehen, ist daher häufig die
Beschreibung einer Kombination aus temporalen und aussagenlogischen
Anordnungsbeziehungen erforderlich. Diese Kombinationen werden hier
als hybride Anordnungsbeziehungen bezeichnet. Da sowohl aussagenlogische
als auch temporale Anordnungsbeziehungen das Verhältnis zweier Pro-
zess-Fragmente zueinander beschreiben und Kompatibilität sowohl in der
Formelschreibweise als auch in der BPMN-Repräsentation besteht, ist die
Kombination beider Arten von Anordnungsbeziehungen ohne weiteres
möglich. Liegt ein konkreter Fall vor, in dem Anordnungsbeziehungen
beider Arten für Prozess-Fragmente eines Gesamtprozesses gelten, so reicht
es zur Kombination häufig allerdings bereits aus, wenn die Beschreibungen
in der Formelschreibweise separat formuliert und anschließend gemein-
sam auf denselben Prozess angewendet werden. Der Prozess erfüllt dann
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sowohl die aussagenlogischen als auch die temporalen Anordnungsbezie-
hungen. Als hybride Anordnungsbeziehung können aussagenlogische und
temporale Formulierungen aber auch direkt in einer gemeinsamen Formel
verknüpft werden. Da die Vergleichsoperatoren in temporalen Anordnungs-
beziehungen einen Wahrheitswert liefern, können temporale Anordnungsbe-
ziehungen wie eine Aussage behandelt und unmittelbar in aussagenlogische
Formeln eingesetzt werden. Hilfreich ist dies beispielsweise in Fällen, wo
sich die Kombination der temporalen und aussagenlogischen Verknüpfung
auf einen lokalen Fall (und nicht den Gesamtprozess) beschränkt. Das kann
beispielsweise in komplexeren und verschachtelten aussagenlogischen Be-
ziehungen auftreten. Für die Verknüpfungen von Versicherungsfall und
Leistungspflicht aus dem obigen Beispiel kann etwa der Ausdruck

((Versicherungs f all Leistungsp f licht)^

(t(Versicherungs f all) ă t(Leistungsp f licht)))

formuliert werden, der die Formulierungen beider Anordnungsbeziehungen
lokal verkettet (ausgedrückt durch die äußere Klammerung) und nun selbst
wiederum in umgebende Ausdrücke eingesetzt werden kann.

8.4.5. Temporale Logik für Prozess-Fragmente

Mit Hilfe der vorstehend eingeführten Notation können Anordnungsbe-
ziehungen zwischen den Prozess-Fragmenten der Fragmentsicht als For-
mel beschrieben werden. Die Formelschreibweise bietet eine strukturierte
Alternative zur natürlichsprachlichen Formulierung der Anordnungsbe-
ziehungen und ist für eine recht präzise Beschreibung der Anordnungs-
sicht geeignet. Bei der Modellierung des regelbasierten Prozessmodells
dienen diese Anordnungsbeziehungen schließlich als Beschränkungen, um
die Prozess-Fragmente der Fragmentsicht im Prozessmodell anzuordnen
und zu verbinden. Das regelbasierte Prozessmodell – und im Falle seiner
Anwendung als Referenzmodell später auch die daraus abgeleiteten An-
wendungsmodelle – müssen die beschriebenen Beschränkungen erfüllen,
sofern die zugrundeliegenden Regeln weiterhin kontextrelevant sind und
nicht abbedungen werden. Vor diesem Hintergrund dienen die Formeln
auch als ein Kriterium, wenn die Prozessmodelle sowie durchzuführende
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Änderungen und Weiterentwicklungen hinsichtlich ihrer Regelkonformität
überprüft werden.

Neben der manuellen Prüfung empfiehlt sich gerade bei komplexen
Modellen auch die automatisierte Verifikation des Prozessmodells (Modell-
prüfung, engl. model checking). Dabei wird das Prozessmodell mit Hilfe
eines geeigneten Modellprüfers automatisiert gegen formale Spezifikatio-
nen geprüft, wobei etwaige Verstöße aufgezeigt werden. Praxistaugliche
Modellprüfer zur Verifikation von dynamischen Eigenschaften basieren
häufig auf einer temporalen Logik [BK08]. Die temporalen Logiken sind Er-
weiterungen der Aussagenlogik, ihre Syntax baut wesentlich auf der Syntax
der Aussagenlogik auf [Bal09]. Ein Beispiel ist die Computation Tree Logic
(CTL), die erstmals in [CE81] vorgeschlagen wurde. CTL ist eine prominente
temporale Logik für die Spezifikation und Verifikation von Systemeigen-
schaften sowie die vollautomatische Modellprüfung. In der CTL wird zur
Beschreibung der Dynamik eines Systems ein Zeitbegriff verwendet, der
sich auf die Kausalitätsreihenfolge bezieht und nicht auf die physikalische
Zeit [Bal09]. Bei Anwendung der CTL werden die möglichen Zustands-
folgen des betrachteten Systems, beispielsweise die Ablaufbeschreibung
innerhalb eines Prozessmodells, in eine Baumstruktur mit möglichen Ver-
zweigungen übertragen. Betrachtet werden anschließend die möglichen
Pfade durch die Baumstruktur von einem Anfangs- zu einem Endzustand
[BK08]. Zur Spezifikation von CTL-Formeln werden zunächst atomare oder
komplexe aussagenlogische Formeln der klassischen Aussagenlogik (Zu-
standsformeln) verwendet, die durch Paare von temporalen Operatoren und
Pfadquantoren zu quantifizierten Pfadformeln erweitert werden können [Bal09].
Die gängigsten temporalen Operatoren sowie die zwei Pfadquantoren der
CTL mit ihren Bedeutungen zeigt Tabelle 8.23.

Tabelle 8.23. Temporale Operatoren und Pfadquantoren der CTL [Bal09]

Temporale Operatoren Pfadquantoren

X Im nächsten Schritt A Auf jedem Pfad gilt

F Irgendwann E Es gibt einen Pfad, für den gilt

G Immer

U So lange, bis
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In der CTL muss vor jedem Ausdruck, der einen temporalen Operator
enthält, ein Pfadquantor stehen. Möglich sind also die quantifizierten Pfad-
formeln AXx, AFx, AGx, A(xUy) sowie EXx, EFx, EGx, E(xUy), wobei x
und y Zustandsformeln sind [Bal09]. Die im vorstehenden Abschnitt für
das Beispiel beschriebene hybride Anordnungsbeziehung

((Versicherungs f all Leistungsp f licht)^

(t(Versicherungs f all) ă t(Leistungsp f licht)))

kann in der CTL beispielsweise formuliert werden als

A( Leistungsp f licht U Versicherungs f all) .

Diese CTL-Formel kann gelesen werden als „auf jedem Pfad gilt, dass so
lange nicht die Leistungspflicht eintritt, bis der Versicherungsfall eingetreten
ist“. Damit werden sowohl die Replikation

Versicherungs f all Leistungsp f licht

als auch die Vorzeitigkeit

t(Versicherungs f all) ă t(Leistungsp f licht)

ausgedrückt. Der Versicherungsfall darf also durchaus ohne das Auslö-
sen der Leistungspflicht eintreten, die Leistungspflicht darf aber niemals
eintreten ohne das vorherige Eintreten des Versicherungsfalls. Mit einem
geeigneten Modellprüfer könnte ein Prozessmodell automatisiert gegen
diese CTL-Formel geprüft werden.

Um den Vorteil automatisierter Modellprüfung mit bestehenden Modell-
prüfern im Rahmen der Konstruktion von regelbasierten Prozessmodellen
zu nutzen, müssen die Anordnungsbeziehungen der Anordnungssicht als
Formeln temporaler Logiken wie der CTL formuliert werden. Allerdings ist
dafür häufig Expertenwissen erforderlich [DAC99; BK08]. Aus ebendiesem
Grund wurde zuvor bewusst auf die Verwendung temporaler Logiken zur
Beschreibung der Anordnungssicht verzichtet – gegenüber der eingeführten
Notation erscheint der Einsatz von temporalen Logiken zur Spezifikation
der Anordnungssicht eher ungeeignet. Die Beschreibung der Anordnungs-
sicht kann erforderlichenfalls aber als Vorgabe verwendet und nachgelagert
auf Formeln temporaler Logik abgebildet werden. Nachfolgend wird da-

169



8. Entwicklung von regelbasierten Prozessmodellen

her zunächst ausschließlich die eingeführte Notation zur Beschreibung
von aussagenlogischen, temporalen sowie den kombinierten hybriden An-
ordnungsbeziehungen verwendet. In Abschnitt 14.2.3 wird schließlich auf
die Verwendung eines Modellprüfers eingegangen, wofür dann auch die
Formeln der Anordnungssicht auf CTL-Formeln abgebildet werden.

In [Gov15b] wird die Verwendung von temporaler Logik zur Abbildung
von regulatorischen Anforderungen anhand eines Paradoxes grundsätzlich
in Frage gestellt. Das Paradox wird anhand einer fiktiven Rechtsgrundlage
aufgezeigt, die ein Verbot („das Sammeln persönlicher Daten ist verboten“)
und eine Kompensation bei Missachtung des Verbots („Sanktionen treten
nicht ein, wenn illegal gesammelte Daten vor einem Zugriff gelöscht wer-
den“) umfasst. In Kombination mit einem weiteren Verbot, das vom ersten
Verbot abhängig ist, ergibt sich eine Formalisierung mit temporaler Logik,
die das tatsächliche Szenario nicht mehr korrekt abbildet. Der konstruierte
Widerspruch kann allerdings nicht primär auf die Verwendung tempora-
ler Logik, sondern auf deontische Logik im Allgemeinen zurückgeführt
werden – und auch unabhängig davon führt die Verletzung eines kompen-
sierbaren Verbots immer zu einem suboptimalen Zustand [Gov15b]. Für
die Anwendung temporaler Logiken wie der CTL ist daher als Einschrän-
kung festzuhalten, dass spezielle Konstellationen in Rechtsgrundlagen zu
logischen Widersprüchen führen können. Nicht zwingend braucht es dafür
allerdings eine fiktive Rechtsgrundlage wie in [Gov15b]. Ein logischer Wi-
derspruch überträgt sich beispielsweise auch aus den Rechtsgrundlagen,
wenn eine Normenkollision vorliegt. Dies ist der Fall, wenn unterschied-
liche Regeln kontextrelevant sind, die einander widersprechen. Bei der
Beschreibung der Anordnungssicht müssen solche Widersprüche durch
Interpretation des Rechtsexperten kontextbezogen aufgelöst werden. Bei-
spielsweise kann das kompensierbare Verbot im obigen Szenario als strikt
erachtet und infolgedessen von einer Kompensationsmöglichkeit im Prozess-
modell grundsätzlich abgesehen werden, sodass der logische Widerspruch
auch in den entsprechenden CTL-Formeln entfallen würde.
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8.4.6. Anwendungsfall: Abschluss und Beginn einer Versi-
cherung

Anhand der §§ 6, 10 VVG (Abbildungen 5.4 und 5.2) wurde in Abschnitt 8.3.6
beispielhaft die Herleitung der Fragmentsicht zum Anwendungsfall be-
schrieben. Dabei wurden die Prozess-Fragmente zunächst isoliert betrachtet.
Es soll nun die Herleitung der Anordnungssicht demonstriert werden – also
die Bestimmung und Dokumentation der zeitlich-logischen Zusammen-
hänge zwischen den Prozess-Fragmenten. Hierfür ist mitunter eine Inter-
pretation der Regeln erforderlich. Als Verweis auf die bereits hergeleiteten
Prozess-Fragmente werden die Zeilennummern in den Tabellen 8.11 - 8.16
verwendet.

Zunächst können anhand der Rechtsquelle einige temporale Anord-
nungsbeziehungen bestimmt werden. So sind in § 6 I VVG die vorvertrag-
liche Befragungs- (PF3), Beratungs- (PF4) und Begründungspflicht (PF5)
des Versicherers festgelegt. Die Pflichten sind in der Praxis eng verwoben
und werden üblicherweise mündlich in einem Beratungsgespräch erfüllt
[Wan16]. Die zeitliche Abfolge der Tätigkeiten kann jedoch nicht eindeutig
festgelegt werden. Unter den Annahmen, dass die Beratung auf den Wün-
schen und Bedürfnissen des Kunden basiert, welche zuvor durch Befragung
ermittelt wurden, und dass die Begründung der Produktempfehlung regel-
mäßig am Ende der Beratung steht [KLS13], gilt t(PF3) ă t(PF4) ă t(PF5).
Doch Befragung und Beratung können während eines Kundenbesuchs eben-
so in regelmäßigem Wechsel stehen. Dann gilt {t(PF3), t(PF4)} ă t(PF5).
Außerdem können sich an eine bereits erteilte Begründung auch eine weiter-
gehende Befragung und Beratung anschließen, wobei eine bereits ausgespro-
chene Begründung erforderlichenfalls revidiert wird. Für den Anwendungs-
fall wird daher temporale Gleichgültigkeit zwischen den drei Pflichten
festgelegt, was auch die Unbestimmtheit der Rechtsquelle bezüglich der
zeitlichen Abfolge aufgreift. In der Anordnungssicht muss die tempora-
le Gleichgültigkeit nicht explizit dokumentiert werden. In nachfolgenden
Aussagen, die sich auf das „Beratungsgespräch“ (befragen, beraten, begrün-
den) beziehen, kann die Gruppierung {t(PF3), t(PF4), t(PF5)} verwendet
werden.

Die Befragungs-, Beratungs- und Begründungspflicht sind vor Abgabe
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der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers und damit auch vor dem
Zustandekommen des Versicherungsvertrags (PF11) zu erfüllen [Wan16].
Insofern besteht für die Pflichten ein vorzeitiges Zeitverhältnis zum Ver-
tragsschluss:

{t(PF3), t(PF4), t(PF5)} ă t(PF11)

Alternativ kann in der vorstehenden Anordnungsbeziehung auf die Grup-
pierung verzichtet oder diese aufgelöst werden. Gleichermaßen gilt daher
beispielsweise

(t(PF3) ă t(PF11))^ (t(PF4) ă t(PF11))^ (t(PF5) ă t(PF11)).

Nicht eindeutig bezeichnet ist wiederum der Zeitpunkt für die Erfül-
lung der in § 6 I VVG geregelten Dokumentationspflicht (PF6). Es besteht
Unbestimmtheit des Gesetzes hinsichtlich der Frage, ob die Dokumentation
während des Kundenbesuchs erstellt werden muss (Gleichzeitigkeit) oder
auch erst nach Abschluss des Kundenbesuchs erstellt werden darf (Nach-
zeitigkeit) (vergleiche [Wan16]). Innerhalb dieses Rahmens liegt daher auch
die Anordnung der Prozess-Fragmente im Prozessmodell im Ermessen
des Modellierers. Eine temporale Anordnungsbeziehung kann wie folgt
formuliert werden:

(t(PF3) ă t(PF6))_ (t(PF3) ‖ t(PF6))

Die gleiche Formel gilt für PF4 und PF5 anstelle von PF3. Die drei For-
meln können separat stehen oder durch ein logisches „und“ (^) zu einer
gemeinsamen Formel verknüpft werden.

In der Regel ist die Dokumentation dem Versicherungsnehmer in Text-
form zu übermitteln (PF9). Bevor die Angaben in Textform übermittelt
werden können, muss die Anfertigung der Dokumentation abgeschlossen
sein. Diese Anordnungsbeziehung ergibt sich nicht explizit aus gesetzlichen
Regelungen, sondern vielmehr aus einer Interpretation der Rechtsquelle
und logischen Schlussfolgerungen. Die folgende temporale Anordnungs-
beziehung muss bei der Entwicklung des Prozessmodells berücksichtigt
werden:

t(PF6) ă t(PF9)

Die bis zu diesem Punkt beschriebenen temporalen Anordnungsbezie-
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hungen für den Anwendungsfall sind zusammenfassend in Tabelle 8.24 auf-
gelistet. Die Tabelle wird nachfolgend für weitere Anordnungsbeziehungen
fortgeführt, die Zeilen der Tabelle werden mit einem vorangestellten „AOB“
als Anordnungsbeziehung der Anordnungssicht gekennzeichnet und fort-
laufend nummeriert. Sofern sich eine Anordnungsbeziehung aufgrund von
Regelungen ergibt (und nicht anhand von rein praktischen Überlegungen
hergeleitet wurde), werden auch die jeweiligen Rechtsquellen in der Tabelle
bezeichnet.

Tabelle 8.24. Für § 6 VVG hergeleitete temporale Anordnungsbeziehungen (Anord-
nungssicht)

Zeile Temporale Anordnungsbeziehung Rechtsquelle

AOB1 {t(PF3), t(PF4), t(PF5)} ă t(PF11)

AOB2 ((t(PF3) ă t(PF6))_ (t(PF3) ‖ t(PF6)))^
((t(PF4) ă t(PF6))_ (t(PF4) ‖ t(PF6)))^
((t(PF5) ă t(PF6))_ (t(PF5) ‖ t(PF6)))

AOB3 t(PF6) ă t(PF9)

Neben temporalen Anordnungsbeziehungen können zu den Beispiel-
normen auch einige aussagenlogische Anordnungsbeziehungen bestimmt
werden. Bereits in Abschnitt 8.3.6 wurde beispielsweise dargelegt, dass die
vorvertragliche Beratungspflicht des Versicherers anlassbezogen ist. Es muss
also ein Anlass gegeben sein (PF8), damit den Versicherer die Beratungs-,
Befragungs- und Begründungspflicht treffen. Außerdem gelten die drei
Pflichten nicht bei Verträgen über Großrisiken in Sinne des § 210 II, wenn
der Vertrag durch einen Versicherungsmakler vermittelt wird sowie bei
Verträgen im Fernabsatz im Sinne des § 312c BGB (PF24). Eine weitere
Ausnahme für das Eintreten der Pflichten stellt der Verzicht des Versiche-
rungsnehmers auf Beratung dar (PF19). Als Ausdruck dieser Bedingungen
und Zusammenhänge kann folgende Anordnungsbeziehung formuliert
werden:

PF8 (PF24 (PF19 {PF3, PF4, PF5}))

Die wechselseitige Abhängigkeit von Anlass und Beratungsgespräch wird
durch die Äquivalenz ausgerückt: Nur und immer dann, wenn ein Anlass
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besteht, hat ein Beratungsgespräch nach Maßgabe von § 6 VVG stattzufin-
den (es sei denn, die bezeichneten Ausnahmen liegen vor).

In der Regel muss dem Versicherungsnehmer vor Vertragsschluss in
Textform die Dokumentation des Beratungsgesprächs übermittelt werden.
Unter bestimmten Umständen können die Angaben zunächst aber auch nur
mündlich übermittelt werden (PF12). Voraussetzung hierfür ist, dass der
Versicherungsnehmer die mündliche Übermittlung wünscht (PF14) oder
(im Sinne der Disjunktion) der Versicherer vorläufige Deckung gewährt
(PF15). Es gilt:

PF12 (PF14_ PF15)

Anhand der gesetzlichen Regelungen kann auch bestimmt werden, un-
ter welchen Umständen die Dokumentation des Beratungsgesprächs in
jedem Fall schriftlich übermittelt werden muss (PF9). Üblicherweise hat
dies zu erfolgen, wenn ein Vertrag zustande kommt (PF11). Ausnahmen
gelten zunächst analog zur Beratungspflicht: Dokumentation und schrift-
liche Übermittlung sind nicht erforderlich bei Verträgen über Großrisiken
in Sinne des § 210 II, wenn der Vertrag durch einen Versicherungsmak-
ler vermittelt wird oder bei Verträgen im Fernabsatz im Sinne des § 312c
BGB (PF24) sowie wenn der Versicherungsnehmer auf Beratung und Do-
kumentation verzichtet (PF19). Außerdem ist die schriftliche Übermittlung
nicht erforderlich, wenn die Angaben mündlich übermittelt wurden (PF12)
und es sich um einen Vertrag über vorläufige Deckung bei Pflichtversi-
cherungen handelt (PF15). Hieraus kann die folgende aussagenlogische
Anordnungsbeziehung hergeleitet werden:

PF9 (PF11^ PF24^ PF19^ (PF12^ PF15))

Um die Dokumentation in Textform übermitteln zu können (PF9), ist
es zwingend erforderlich, dass die Dokumentation überhaupt erstellt wird
(PF6) – ohne Erstellung ist keine Übermittlung möglich. Die Anfertigung
der Dokumentation ist also notwendige Bedingung für die Übermittlung,
es gilt die Replikation:

PF6 PF9

Zusammenfassend sind die aussagenlogischen Anordnungsbeziehungen
in Tabelle 8.25 aufgelistet.
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Tabelle 8.25. Für § 6 VVG hergeleitete aussagenlogische Anordnungsbeziehungen
(Anordnungssicht)

Zeile Aussagenlogische Anordnungsbeziehung Rechtsquelle

AOB4 PF8 (PF24 (PF19 {PF3, PF4, PF5})) § 6 I,III,IV,VI VVG

AOB5 PF12 (PF14_ PF15) § 6 II VVG

AOB6 PF9
(PF11^ PF24^ PF19^ (PF12^ PF15))

§ 6 II, III, VI VVG

AOB7 PF6 PF9

In Ergänzung der aufgeführten temporalen und aussagenlogischen An-
ordnungsbeziehungen kann anhand der §§ 6, 10 VVG außerdem eine Reihe
von hybriden Anordnungsbeziehungen hergeleitet werden.

Hybride Anordnungsbeziehungen können sich ergeben, wenn bereits
hergeleitete Anordnungsbeziehungen kombiniert werden. Eine hybride
Anordnungsbeziehung ergibt sich beispielsweise durch Kombination der
temporalen Anordnungsbeziehung t(PF6) ă t(PF9) (AOB3) mit der aus-
sagenlogischen Anordnungsbeziehung PF6 PF9 (AOB7). Informal kann
dies in einer Aussage beschrieben werden: Die Angaben der Dokumentation
des Beratungsgesprächs können überhaupt nur dann in Textform übermit-
telt werden (PF9), wenn zuvor auch die Dokumentation angefertigt wurde
(PF6). Diese Aussage umfasst sowohl einen aussagenlogischen („nur dann,
wenn“) als auch einen temporalen („zuvor“) Konnektor. Isoliert betrachtet
bilden die Anordnungsbeziehungen AOB3 und AOB7 jeweils nur einen Teil
der Aussage ab, sie sind komplementär. Als Kombination ergibt sich die
folgende hybride Anordnungsbeziehung:

(t(PF6) ă t(PF9))^ (PF6 PF9)

Für die Beschreibung der Anordnungssicht ist es prinzipiell gleichbedeu-
tend, ob die zwei separaten Anordnungsbeziehungen AOB3 und AOB7 oder
aber die Kombination als hybride Anordnungsbeziehung notiert werden.
Gilt also die kombinierte hybride Anordnungsbeziehung für ein Prozess-
modell, gelten gleichermaßen auch die isolierten Anordnungsbeziehungen
AOB3 und AOB7 – und umgekehrt. Ein Vorteil der isolierten Auflistung
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besteht darin, dass die Anordnungsbeziehungen für sich genommen kom-
pakter und dadurch einfacher zu formulieren und anzuwenden sind. An-
dererseits kann durch die Kombination verdeutlicht werden, dass zwei
komplementäre Anordnungsbeziehungen zusammengehören, so wie in die-
sem Fall eine Replikation in Kombination mit Vorzeitigkeit auftritt. Ferner
kann die Gültigkeit einer Kombination einfacher auf einen lokalen Fall
(und nicht auf den Gesamtprozess) beschränkt werden, etwa indem die
hybride Anordnungsbeziehung selbst in umgebende Ausdrücke eingesetzt
wird. Die Entscheidung für eine isolierte oder verknüpfte Formulierung von
Anordnungsbeziehungen der Anordnungssicht kann situationsbedingt er-
folgen. Werden allerdings beide Varianten notiert, wie in diesem Beispiel zu
Demonstrationszwecken zwei isolierte Anordnungsbeziehungen und eine
hybride Anordnungsbeziehung als ihre Kombination, liegen Redundanzen
vor, die nach Möglichkeit zu vermeiden sind.

Eine hybride Anordnungsbeziehung kann auch für die Schadenser-
satzleistung des Versicherers (PF23) nach § 6 V VVG formuliert werden.
Auslöser einer Schadensersatzleistung und dieser gleichzeitig temporal
vorgelagert ist die Verletzung der Beratungspflichten nach § 6 I, II, IV VVG
(PF21). Allerdings ist der Versicherer nur dann zur Schadensersatzleistung
verpflichtet, wenn er die Pflichtverletzung auch zu vertreten hat (PF22). Es
kann die folgende hybride Anordnungsbeziehung formuliert werden:

(PF23 (PF21^ PF22))^ ({t(PF21), t(PF22)} ă t(PF23))

Mit der Auslegungsregel zur Haftungsdauer von Versicherungsverträ-
gen in § 10 VVG wird bestimmt, dass Haftungsbeginn (materieller Versiche-
rungsbeginn, PF25) und Vertragsschluss (formeller Versicherungsbeginn,
PF11) sowie Haftungsende (materielles Versicherungsende, PF26) und Ende
der Vertragszeit (formelles Versicherungsende, PF27) jeweils auf den glei-
chen Tag fallen. Insofern kann auf den Tag bezogen zunächst temporale
Gleichzeitigkeit t(PF11) ‖ t(PF25) und t(PF27) ‖ t(PF26) angenommen
werden. Gleichzeitig ist der Vertragsschluss Auslöser für den Haftungsbe-
ginn, während das Ende der Vertragszeit gleichzeitig das Haftungsende
markiert. Allerdings gilt die Regelung in § 10 VVG nur bei zeitlich befriste-
ten Verträgen (PF28). Zusätzlich zur Gleichzeitigkeit gelten daher auch die
aussagenlogischen Anordnungsbeziehungen (PF11^ PF28) PF25 und
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(PF27^ PF28) PF26. Als Kombination der temporalen und aussagen-
logischen Anordnungsbeziehungen können zwei hybride Anordnungsbe-
ziehungen formuliert werden, die Beginn und Ende der Versicherung in
Abhängigkeit von der Vertragslaufzeit terminieren:

((PF28^ PF11) PF25)^ (t(PF11) ‖ t(PF25))

((PF28^ PF27) PF26)^ (t(PF27) ‖ t(PF26))

Dazu sei erneut angemerkt, dass der Anwender grundsätzlich entscheiden
kann, ob die temporalen und aussagenlogischen Anordnungsbeziehungen
aus Gründen der Komplexität und Lesbarkeit separat stehend notiert oder
aber in einer hybriden Anordnungsbeziehung kombiniert werden sollen.

In Tabelle 8.26 sind die hybriden Anordnungsbeziehungen zusammen-
gefasst.

Tabelle 8.26. Für §§ 6, 10 VVG hergeleitete hybride Anordnungsbeziehungen (An-
ordnungssicht)

Zeile Hybride Anordnungsbeziehung Rechtsquelle

AOB8 (t(PF6) ă t(PF9))^ (PF6 PF9)

AOB9 (PF23 (PF21^ PF22))^
({t(PF21), t(PF22)} ă t(PF23))

AOB10 ((PF28^ PF11) PF25)^ (t(PF11) ‖ t(PF25)) §10 VVG

AOB11 ((PF28^ PF27) PF26)^ (t(PF27) ‖ t(PF26)) §10 VVG

Die Tabellen 8.24 - 8.26 sind ein Beispiel für die mögliche Darstellung
der Anordnungssicht zum Anwendungsfall. Anhand der Bezeichnung der
Rechtsquellen in den Tabellen lässt sich bereits erahnen, dass sich eher
aussagenlogische Anordnungsbeziehungen direkt auf Grundlage von Re-
geln ableiten lassen, während sich die temporalen Anordnungsbeziehungen
oftmals eher implizit ergeben oder anhand von Annahmen festzulegen sind.
Außerdem wurde bereits aufgezeigt, dass die Anordnungsbeziehung AOB8
(zu Demonstrationszwecken) redundant zu den Anordnungsbeziehungen
AOB3 und AOB7 ist. Nicht zuletzt hieraus wird deutlich, dass die vor-
stehende Dokumentation der Anordnungssicht nicht die einzig denkbare
Variante darstellt. Vielmehr ist das Ergebnis – wie auch bei der Fragment-
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sicht – mitunter vom Ermessen des Prozessmodellierers beeinflusst. Im
Besonderen gilt dies aber für die Anordnungssicht, weil zu ihrer Festlegung
eine Interpretation der Rechtsgrundlagen erfolgt.

8.5. Modellierung des regelbasierten Prozessmo-

dells

Im dritten und letzten Schritt auf dem Weg zum regelbasierten Prozess-
modell werden die Beschreibungen der Fragment- und Anordnungssicht
verwendet, um den Prozess zu modellieren. Die Fragmentsicht liefert die
Prozess-Fragmente, aus denen das Prozessmodell wie ein Puzzle zusam-
mengesetzt werden kann. Die dabei zu berücksichtigenden Anordnungs-
beziehungen zwischen den Prozess-Fragmenten sind wiederum in der
Anordnungssicht beschrieben, die insofern einen Ordnungsrahmen mit
Beschränkungen bei der Modellierung des regelbasierten Prozessmodells
bildet.

8.5.1. Entfaltung von Fragment- und Anordnungssicht

Zur abschließenden Modellierung des regelbasierten Prozessmodells kön-
nen zunächst alle Flussobjekte der Fragmentsicht (Aktivitäten, Ereignisse
und Gateways) zu einem BPMN-Diagramm hinzugefügt werden. Insbe-
sondere können diese Prozess-Fragmente sein, die unter Anwendung der
Regel-Prozess-Muster RPM1 - RPM5 hergeleitet wurden. Diese Flussobjekte
werden zueinander angeordnet und durch Sequenzflüsse verbunden. Dabei
sind maßgeblich alle Anordnungsbeziehungen zu berücksichtigen, die in
der Anordnungssicht beschrieben sind. Zudem werden auch die übrigen
Basiselemente der Fragmentsicht wie Pools und Lanes sowie Daten- und
Nachrichtenobjekte in das Diagramm integriert. Daten- und Nachrichtenob-
jekte können durch Assoziationen zu Datenobjekten beziehungsweise durch
auslösende und eintretende Nachrichten-Ereignisse sowie durch Nachrich-
tenflüsse explizit in den Kontrollfluss des Prozessmodells eingebunden
werden – auch so werden im BPMN-Diagramm gegebenenfalls weitere
Beziehungen zwischen Prozess-Fragmenten abgebildet.
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Je nach Gegebenheit kann es bei der Modellierung erforderlich oder
zumindest hilfreich sein, Prozess-Fragmente mehrfach in ein Prozessmodell
zu integrieren – beispielsweise ist abzuwägen, ob ein Fragment redundant
in unterschiedlichen Zweigen des Kontrollflusses eingebunden wird, wenn
sich dadurch die Komplexität von Verzweigungen verringern lässt. Erforder-
lichenfalls können dem regelbasierten Prozessmodell außerdem zusätzliche
Flusselemente hinzugefügt werden, beispielsweise Gateways, die offene
Zweige wieder zusammenführen.

Nicht in allen Fällen ergibt sich die Beziehung zwischen allen Pro-
zess-Fragmenten explizit oder zumindest implizit aus den Rechtsquellen
oder aber aus anwendungspraktischen Überlegungen. Es können also auch
viele Fälle auftreten, in denen beispielsweise temporale Gleichgültigkeit
vorliegt oder in denen die Anordnungssicht nicht so umfassend beschrie-
ben ist, dass Anordnungsbeziehungen für alle Prozess-Fragmente daraus
hervorgehen. In diesen ungeregelten Fällen können die Fragmente einer-
seits in parallelen Zweigen angeordnet werden, sodass die Reihenfolge der
Ausführung auch im regelbasierten Prozessmodell zunächst ungeregelt
bleibt. Andererseits kann bei der Modellierung durch den Entwickler ei-
ne Ermessensentscheidung zur Anordnung getroffen werden. Dies kann
beispielsweise in Anlehnung an Best Practices erfolgen. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit ist die zweite Variante vorteilhaft, schränkt andererseits
aber auch die offensichtlichen Freiräume bei einer späteren Anwendung
der Prozessmodelle ein.

Im Ergebnis entsteht das regelbasierte Prozessmodell. Im Anschluss an
die Modellierung sollte abschließend überprüft werden, ob alle erforderli-
chen Elemente der Fragmentsicht im Prozessmodell enthalten sind und ob
das Modell alle Anordnungsbeziehungen der Anordnungssicht erfüllt.

8.5.2. Anwendungsfall: Abschluss und Beginn einer Versi-
cherung

Für die Beispielnormen des Anwendungsfalls kann nun anhand der Be-
schreibungen von Fragment- und Anordnungssicht (Tabellen 8.11 - 8.16
beziehungsweise 8.24 - 8.26) schließlich auch das regelbasierte Prozess-
modell erstellt werden. Ein Beispiel für ein solches Prozessmodell ist in
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Abbildung 8.12 dargestellt. Das Prozessmodell umfasst alle Prozess-Frag-
mente der Fragmentsicht, die in dem Prozessmodell nach Maßgabe der
Anordnungssicht angeordnet und verknüpft wurden. Angelehnt an die
Gesetzessystematik sind einzelne Bereiche des Modells inhaltlich gruppiert,
um den Bezug der einzelnen Gruppen auf die jeweiligen Rechtsnormen
hervorzuheben.

Bei der Modellentwicklung des Beispiel-Prozesses wurde hier bewusst
die Entscheidung getroffen, zwei Anordnungsbeziehungen aus formeller
Sicht zu verletzen. Die Anordnungsbeziehungen AOB10 und AOB11 verlan-
gen, dass die Ereignisse „Abschluss des Vertrags“ (PF11) und „Beginn der
Versicherung“ (PF25) sowie „Ablauf der Vertragszeit“ (PF27) und „Ende der
Versicherung“ (PF26) jeweils in gleichzeitigem Verhältnis zueinander stehen
(zur Abbildung der Gleichzeitigkeit siehe Abschnitt 8.4.3). Im Prozessfluss
des Beispiel-Prozesses folgen die Ereignisse, jeweils abgesehen von einem
zwischengeordneten Gateway, allerdings direkt aufeinander. Aus formeller
Sicht ist die Gleichzeitigkeit dadurch verletzt. Aus praktischer Sicht wird
Gleichzeitigkeit hingegen quasi erfüllt, weil Gateways in der Prozessaus-
führung nur Logik darstellen – das heißt, der „Fluss“ durch ein Gateway
benötigt keine zusätzliche Zeit – und der Prozess auch nach dem Auslö-
sen von Zwischenereignissen sofort weiterläuft (siehe Abschnitt 4.3.2). Die
Verletzung der Gleichzeitigkeit führt hier in der praktischen Ausführung
also zu keinem merklichen zeitlichen Verzug zwischen den Aktivitäten.
Im Gegenzug wird durch die bewusste Verletzung der Anordnungsbezie-
hungen zunächst eine passende Stelle für die Integration der Gateways
geschaffen. Zudem werden so aus dem Prozessmodell heraus die unmit-
telbaren Abhängigkeiten des „Versicherungsbeginns“ vom „Abschluss des
Vertrags“ und des „Versicherungsendes“ vom „Ablauf der Vertragszeit“
eher explizit. Daher wurde hier die Abweichung von den beiden Anord-
nungsbeziehungen in Kauf genommen. Anders verhält es sich allerdings,
wenn nachträglich zusätzliche Flusselemente zwischen den jeweiligen Er-
eignissen eingefügt werden, die tatsächlich eine gewisse Ausführungszeit
bedingen (beispielsweise Aktivitäten) und so jeweils zu einer Verzögerung
zwischen dem Eintreten der beiden Ereignisse führen würden. Dies würde
auch aus praktischer Sicht merklich zu einer Verletzung der geforderten
Gleichzeitigkeit führen und sollte insofern vermieden werden.
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Kapitel 9

Konstruktionsprozess

In regelbasierten Prozessmodellen sind Inhalte von Regeltexten (beispiels-
weise aus Gesetzen und Verträgen) in Form eines Prozessmodells visuali-
siert. Erstellt werden die Modelle in einem Konstruktionsprozess, der hier –
basierend auf der Theorie der Referenzmodellierung – in die vier Phasen
„Problemdefinition“, „Entwicklung“, „Bewertung“ und „Pflege“ unterglie-
dert wird. Im vorstehenden Kapitel 8 wurde bereits ein konkretes Vorgehen
zur Entwicklung von regelbasierten Prozessmodellen skizziert. Entwicklung
ist ein zentraler Bestandteil des Konstruktionsprozesses. Die Verwendung
von Regeln als inhaltliche Basis der regelbasierten Prozessmodelle führt
indes zu einigen weiteren Besonderheiten, die im Konstruktionsprozess
von regelbasierten Prozessmodellen zu berücksichtigen sind. Beispielswei-
se reicht in der Problemdefinitions-Phase nicht allein die Festlegung, für
welchen Zweck ein Modell zu entwickeln ist. Vielmehr müssen vor der
Entwicklung auch die kontextrelevanten Regeln bestimmt werden, die es
im regelbasierten Prozessmodell abzubilden gilt. Herausfordernd ist zudem
die hohe Komplexität und Abstraktion im Recht, die sich aus Rechtsquellen
auf den Konstruktionsprozess überträgt. Verschiedene Maßnahmen getreu
dem Prinzip „Teile und herrsche“ können helfen, die Komplexität im Kon-
struktionsprozess und insbesondere bei der Entwicklung handhabbar zu
gestalten. Während und auch nach der Entwicklung sollten regelbasierte
Prozessmodelle regelmäßig einer Qualitätssicherung unterzogen werden,
um Fehler frühzeitig erkennen und schwerwiegendere Folgefehler ver-
meiden zu können. Schließlich gilt es bei der Pflege von regelbasierten
Prozessmodellen, nicht nur auf Unzulänglichkeiten bei der Modellnutzung
zu reagieren. Ein besonderer Fokus muss bei der Pflege auf dem Erhalt von
Regelkonformität liegen. Das gilt insbesondere auch für den Fall, dass sich
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Änderungen in den abgebildeten Regeln ergeben. Aus diesen verschiede-
nen Besonderheiten kann ein spezieller Konstruktionsprozess hergeleitet
werden, der eine Orientierung bei der Konstruktion von regelbasierten
Prozessmodellen bietet.

In diesem Kapitel wird ein strukturierter Konstruktionsprozess für
regelbasierte Prozessmodelle entwickelt. Hierfür werden zunächst spezi-
fische Aspekte innerhalb des Konstruktionsprozesses thematisiert. Dazu
zählen die erforderliche Identifikation der kontextrelevanten Regeln in
Abschnitt 9.1, Dimensionen zur Komplexitätsreduktion in Abschnitt 9.2,
Aspekte und Methoden für die Qualitätssicherung in Abschnitt 9.3 sowie
die Pflege der regelbasierten Prozessmodelle mit einem besonderen Fokus
auf dem Erhalt der Regelkonformität in Abschnitt 9.4. In Abschnitt 9.5

werden diese Aspekte mit den Besonderheiten der Entwicklungsphase
(nach Kapitel 8) zusammengeführt und zusammenfassend als integrierter
Konstruktionsprozess von regelbasierten Prozessmodellen dargestellt.

9.1. Identifikation und Integration der kontextre-

levanten Regeln

In Abschnitt 3.3 ist der generische Konstruktionsprozess von Referenz-
modellen aufgezeigt, der aus den vier Phasen „Problemdefinition“, „Ent-
wicklung“, „Bewertung“ und „Pflege“ besteht. Diese Unterteilung bietet
sich an, um auch den Konstruktionsprozess von regelbasierten Prozess-
modellen zu strukturieren – nicht zuletzt deshalb, weil die Verwendung
als Referenzmodell ein mögliches Szenario für den Einsatz von regelba-
sierten Prozessmodellen ist. Im vorstehenden Kapitel 8 wurde zunächst
die Entwicklung von regelbasierten Prozessmodellen betrachtet und dabei
insbesondere die Frage thematisiert, wie eine Menge von Regeln in einem
regelbasierten Prozessmodell abgebildet wird. Bevor die Entwicklung der
Modelle erfolgen kann, muss allerdings bestimmt sein, welche Regeln dabei
überhaupt abzubilden sind. Abhängig vom Zweck, für den ein regelbasiertes
Prozessmodell zu entwickeln ist, können dies ganz unterschiedliche Arten
von Regeln aus unterschiedlichen Quellen sein. Zunächst gilt es also, die
kontextrelevanten Regeln zu identifizieren. Gegebenenfalls ist zudem die
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Integration der identifizierten Regeln erforderlich, beispielsweise wenn zwei
widersprüchliche Regeln aus unterschiedlichen Quellen vorliegen. Identifi-
kation und Integration der kontextrelevanten Regeln sind zwei spezifische
Aspekte im Konstruktionsprozess von regelbasierten Prozessmodellen, die
in diesem Abschnitt thematisiert werden.

9.1.1. Identifikation von kontextrelevanten Regeln

Im Rahmen der ersten Phase des Konstruktionsprozesses, der Problem-
definition, wird geklärt, für welchen Zweck ein Modell zu entwickeln ist.
Dadurch wird gleichzeitig ein Kontext abgegrenzt, in dem das Modell ent-
wickelt und eingesetzt wird. Ein recht pauschal formulierter Kontext für
ein regelbasiertes Prozessmodell kann beispielsweise die „Durchführung
eines Hausrat-Versicherungsvertrags in einem Versicherungsunternehmen
in Deutschland“ sein, wenn der Prozess der Vertragsdurchführung aus Sicht
des Versicherers für diesen Vertragstyp durchgängig abgebildet werden soll.
Für diesen abgegrenzten Kontext ist zu bestimmen, welche Regeln relevant
sind und demzufolge die inhaltliche Grundlage des regelbasierten Prozess-
modells bilden werden. Fortan werden diese Regeln als kontextrelevante
Regeln bezeichnet.

Die kontextrelevanten Regeln sind im Konstruktionsprozess vor der
Entwicklung zu identifizieren. Erfolgen kann dies neben der Kontextab-
grenzung im Rahmen der Problemdefinitions-Phase. Andersherum können
hier bereits alle Regeln ausgeschlossen werden, die im abgegrenzten Be-
zugsrahmen nicht relevant sind. Für den obigen Beispiel-Kontext kann etwa
das amerikanische Recht weitestgehend ausgeschlossen werden, wenn ein
Versicherungsunternehmen ausschließlich in Deutschland operiert; und
auch das deutsche Schornsteinfeger-Handwerksgesetz ist in diesem Kontext
vermutlich weitestgehend ohne Belang. Die Identifikation und Abgrenzung
der kontextrelevanten Regeln sollte bereits möglichst konkret erfolgen, bei-
spielsweise auf der Ebene konkreter Regeln beziehungsweise Rechtsnormen
und nicht etwa auf der Ebene von Gesetzes- und Regelwerk-Überschriften.
So wird im Vorwege vermieden, später alle Paragrafen abbilden zu müssen,
die in den grundsätzlich relevanten Werken enthalten sind.1 Bei Bedarf

1Anderenfalls müssten – abgesehen von vielen weiteren Gesetzen – bespielsweise allein
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können die identifizierten kontextrelevanten Regeln dokumentiert werden,
beispielsweise als Verzeichnis der relevanten Rechtsquellen mit Referenzen
auf die jeweils darin enthaltenen kontextrelevanten Regeln.

9.1.2. Arten kontextrelevanter Regeln

Abhängig vom konkreten Kontext, in dem das regelbasierte Prozessmodell
entwickelt und eingesetzt wird, können ganz unterschiedliche Arten von
Regeln relevant sein. Die Beispiele zu möglichen Folgen bei Compliance-Ver-
stößen in Abschnitt 2.2 zeigen, dass die Sanktionen bei der Nichteinhaltung
gesetzlicher Regelungen mitunter erhebliche Ausmaße erreichen. Gesetze
gelten implizit und erfassen nahezu alle Lebensbereiche. Gesetzliche Rege-
lungen werden daher als die bedeutendste Art von Regeln aufgefasst, die bei
der Konstruktion von regelbasierten Prozessmodellen zu berücksichtigen
und mithin im Konstruktionsprozess zu identifizieren sind.

Kontextabhängig sind darüber hinaus andere Arten von Regeln zu
identifizieren. Wird der Konstruktionsprozess von regelbasierten Prozess-
modellen beispielsweise auf die Durchführung von Verträgen bezogen,
haben bei der Vertragsdurchführung potenziell alle privatautonom im Ver-
trag vereinbarten Regelungen Relevanz. Sowohl im Kontext von Verträgen
als auch außerhalb davon können im täglichen Betrieb von Unternehmen
und Organisationen zudem weitere Arten von Regeln relevant sein. Dazu
zählen auch Regeln, die nicht zwangsläufig rechtsverbindlich sind, etwa
freiwillig eingegangene Selbstverpflichtungen in einem Verhaltenskodex.
Ein konkretes Beispiel für einen solchen Kodex ist der Datenschutzkodex
des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, dem zahlrei-
che Versicherungsunternehmen mit einem Marktanteil von über 95 Prozent
beigetreten sind [Ges18a]. Die beigetretenen Unternehmen verpflichten sich
in diesem Kodex auf freiwilliger Basis, Regeln zum Datenschutz und zur
Datensicherheit einzuhalten, die die gesetzlichen Regelungen branchenspe-
zifisch konkretisieren oder über diese hinausgehen [Ges18a].

Für jede Art von Regeln können wiederum bestimmte Besonderheiten
gelten. So führt etwa die Verletzung freiwillig eingegangener Selbstver-

mehr als 2000 Paragrafen des BGBs und mehr als 200 Paragrafen des VVGs bei der Entwicklung
regelbasierter Prozessmodelle im Kontext des Versicherungsvertrags berücksichtigt werden.
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pflichtungen nicht zu den gleichen Sanktionen, die bei der Verletzung
rechtsverbindlicher Regelungen drohen und die durch staatliche Gewalt
durchgesetzt werden können. Doch auch die Missachtung freiwilliger Selbst-
verpflichtungen kann Konsequenzen wie Vertrauensverlust bei Kunden oder
den Ausschluss aus Wirtschaftsverbänden nach sich ziehen. Im Compliance-
Management werden daher häufig alle geltenden Regeln berücksichtigt, zu
denen neben den rechtsverbindlichen gesetzlichen und vertraglichen Rege-
lungen auch andere Arten zählen [ED18]. Insofern können alle denkbaren
Arten von Regeln auch bei der Konstruktion von regelbasierten Prozess-
modellen kontextrelevant sein. Da regelbasierte Prozessmodelle hier vor
allem die interdisziplinäre Kommunikation über Recht unterstützen sollen,
werden im Rahmen dieser Arbeit eingehender aber nur gesetzliche und
vertraglichen Regelungen als bedeutsame Stellvertreter von rechtsverbindli-
chen Regelungen betrachtet.

9.1.3. Integration von kontextrelevanten Regeln

Zur Abbildung der kontextrelevanten Regeln in einem gemeinsamen regel-
basierten Prozessmodell ist neben der Identifikation auch eine Integration
der Regeln erforderlich. Beispielsweise können Normkollisionen vorlie-
gen, wenn in einem Kontext verschiedene Regeln anzuwenden sind, die
einander widersprechen [BT15]. Solche Widersprüche müssen vor der Mo-
dellierung aufgelöst werden, um inkonsistente Zustände im Prozessmodell
zu vermeiden. Ähnliches gilt beispielsweise dann, wenn gesetzliche durch
privatautonome Regelungen abbedungen werden (siehe Abschnitt 2.1.2).
Zur Auflösung von Normkollisionen dienen in der Rechtswissenschaft die
sogenannten Kollisionsregeln. Die meisten Normkollisionen können mit den
folgenden drei Grundregeln bewältigt werden [BT15]:

- Das speziellere Recht verdrängt das allgemeinere.
- Das in der Normenhierarchie höher stehende Recht verdrängt das

niedriger stehende.
- Das spätere Recht verdrängt das frühere.

Anhand dieser Kollisionsregeln lässt sich für die kontextrelevanten
Regeln zunächst auf Ebene ihrer Rechtsquellen eine Rangordnung (im Sinne
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der Kollisionsregeln) festlegen. In Abbildung 5.1 sind beispielsweise die
Rechtsquellen zum Versicherungsvertrag nach einer solchen Rangordnung
sortiert dargestellt, wobei sich die dort aufgezeigte Reihenfolge bereits
aufgrund der ersten Grundregel ergibt. Im Anschluss werden die konkreten
kontextrelevanten Regeln integriert. Ausgehend von der Rechtsquelle mit
dem niedrigsten Verdrängungspotenzial sind alle identifizierten Regeln
schrittweise in der Reihenfolge zu betrachten, die für ihre umfassenden
Rechtsquellen festgelegt wurde.

Werden die konkreten Regeln im Hinblick auf die Integration einzeln
und schrittweise betrachtet, ergeben sich – abhängig vom Gehalt der Rege-
lung – unterschiedliche Integrationsarten für kontextrelevante Regeln. Einerseits
können die anhand der festgelegten Reihenfolge jeweils zuvor betrachte-
ten Regeln durch zusätzliche Regeln mit höherem Verdrängungspotenzial
lediglich ergänzt werden, ohne dass die bereits vorliegenden Regeln da-
durch inhaltlich tangiert sind. Andererseits können die zuvor betrachteten
Regeln durch zusätzliche Regeln aber auch abgeändert werden. Im Hin-
blick auf die Konstruktion der regelbasierten Prozessmodelle sollen drei
Änderungsarten unterschieden werden – die Ersetzung, die Konkretisie-
rung und die Abbedingung. Insgesamt sind somit vier Integrationsarten zu
unterscheiden:

- Bei der Ergänzung wird eine zusätzliche Regel aufgenommen, deren
Inhalt nicht bereits durch zuvor betrachtete Regeln bestimmt wird.

- Bei der Ersetzung wird eine Regel durch eine alternative Regel mit
höherem Verdrängungspotenzial getauscht.

- Bei der Konkretisierung wird eine Regel durch eine andere Regel mit hö-
herem Verdrängungspotenzial näher bestimmt, beispielsweise indem
unbestimmte Begrifflichkeiten ausgefüllt werden.

- Schließlich wird bei der Abbedingung eine Regel durch eine andere
Regel mit höherem Verdrängungspotenzial ausgeschlossen, ohne dass
stattdessen eine alternative Regel aufgenommen wird.

Die Auswirkungen der Integrationsarten können aus dem Blickwinkel ei-
ner Mengenbetrachtung beschrieben werden. Bei einer solchen Betrachtung
basiert das regelbasierte Prozessmodell auf einer Menge von kontextrelevanten
Regeln. Wird diese Menge schrittweise (Regel für Regel) aufgebaut, so ver-
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ändert sich die Menge durch Einbezug jeder zusätzlichen Regel (abhängig
von ihrer Integrationsart) wie folgt:

- Bei der Ergänzung wird die Menge der kontextrelevanten Regeln um
die zu ergänzende Regel erweitert und somit zahlenmäßig vergrößert.

- Bei der Ersetzung wird die ersetzte Regel aus der Menge ausge-
schlossen und eine alternative Regel in die Menge eingeschlossen.
Die Menge der kontextrelevanten Regelungen wird so zwar nicht
zwingend zahlenmäßig, auf jeden Fall aber inhaltlich verändert.

- Durch die Konkretisierung wird die Menge um die konkretisierende
Regel erweitert. Die konkretisierte Regel bleibt entweder enthalten
(Konkretisierung im Sinne einer Ergänzung) oder wird durch die Kon-
kretisierung überflüssig (Konkretisierung im Sinne einer Ersetzung).
Quantitativ betrachtet wird die Menge der kontextrelevanten Regel
dadurch vergrößert oder nicht verändert.

- Schließlich wird bei der Abbedingung – im Gegensatz zu den übrigen
Integrationsarten – die abbedingende Regel nicht in die Menge der Re-
geln eingeschlossen, die im regelbasierten Prozessmodell abzubilden
sind. Zwar ist auch die abbedingende Regel zunächst kontextrele-
vant, ihr Gehalt also zu berücksichtigen. In der Konsequenz führt
dies jedoch zum Ausschluss der abbedungenen Regel aus der Menge
der kontextrelevanten Regeln. Die abbedingende Regel selbst wird
nicht im Prozessmodell abgebildet. In der Konsequenz brauchen also
sowohl abbedungene als auch abbedingende Regeln bei der Konstruk-
tion des regelbasierten Prozessmodells nicht weiter berücksichtigt
werden, sodass die Menge der kontextrelevanten Regeln durch die
Abbedingung insgesamt verkleinert wird.

Für jede Integrationsart ist die Veränderung in der Menge von kontextre-
levanten Regeln schematisch in Abbildung 9.1 dargestellt. Ausgangspunkt
der Darstellung ist jeweils die bereits integrierte Menge der rangniederen
und gleichrangigen kontextrelevanten Regeln, die zuvor betrachtet wurden.
In den Abbildungen wird gezeigt, wie die Menge sich unter Berücksichti-
gung einer weiteren Regel mit höherem Verdrängungspotenzial verändert,
wenn die Regel der jeweiligen Integrationsart zuzuordnen ist.
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KONTEXTRELEVANTE 
REGEL

v. I. n. I.

KONTEXTRELEVANTE 
REGEL

v. I. n. I.

(1) Ergänzung (2) Ersetzung

KONTEXTRELEVANTE 
REGEL

v. I. n. I.

KONTEXTRELEVANTE 
REGEL

v. I. n. I.

(3) Konkretisierung (4) Abbedingung

v. I.: Menge der bereits integrierten kontextrelevanten Regeln

n. I.: Menge der kontextrelevanten Regeln nach Integration einer weiteren Regel

Abbildung 9.1. Auswirkungen der Integrationsarten aus dem Blickwinkel einer
Mengenbetrachtung

9.2. Konstruktion vor dem Hintergrund von Kom-

plexität

Kontextabhängig sind bei der Konstruktion von regelbasierten Prozessmo-
dellen ganz unterschiedliche Arten von Regeln zu berücksichtigen, wobei
hier gemäß der Zielsetzung vor allem die rechtsverbindlichen Regeln in
Rechtsquellen und stellvertretend dafür die gesetzlichen und vertraglichen
Regelungen im Fokus stehen. Betrachtet man allein die Gesetze, gelten viele
Bereiche des Rechts für sich bereits als komplex und schwer handhabbar
[Tow08]. Die Komplexität des Rechts ergibt sich dabei aus zwei Dimensio-
nen, nämlich maßgeblich aus der großen Anzahl der zu berücksichtigenden
normativen Informationen (Dichte von Gesetzen) sowie den wechselseiti-

190



9.2. Konstruktion vor dem Hintergrund von Komplexität

gen Beziehungen und Bedingungen der Normen (Interdependenzen von
Gesetzen) [Tow08]. Zusätzliche Regeln wie vertragliche Vereinbarungen
verstärken diese Effekte. Und die Komplexität überträgt sich zwangsläufig
auch auf den Konstruktionsprozess von regelbasierten Prozessmodellen. In
diesem Abschnitt wird auf Möglichkeiten zur Komplexitätsreduktion im
Konstruktionsprozess eingegangen.

Um die Komplexität insbesondere bei der Entwicklung zu reduzieren,
soll die Abbildung der zugrundeliegenden kontextrelevanten Regeln hier
getreu dem Prinzip „Teile und herrsche“ nach verschiedenen Dimensionen
differenziert erfolgen. Als erster Schritt einer Komplexitätsreduktion wurde
bei der Beschreibung eines Entwicklungsverfahrens in Kapitel 8 bereits auf
Betrachtungsmethoden der Systemtheorie zurückgegriffen, deren Stärke
in der Analyse von komplexen Sachverhalten liegt. In Beschreibungen der
Systemtheorie wird nach Struktur- und Verhaltenssicht differenziert. Es hat
sich gezeigt, dass die Betrachtungsperspektiven der Systemtheorie auf die
Entwicklung von regelbasierten Prozessmodellen übertragbar sind. So kön-
nen dem eigentlichen Prozessmodell vorgelagert zwei Sichten beschrieben
werden, die als Fragment- und Anordnungssicht eingeführt wurden (siehe
Abschnitt 8.2.1). Im Vorgehensmodell für die Konstruktion von regelba-
sierten Prozessmodellen wird diese Unterscheidung von Fragment- und
Anordnungssicht nun fest verankert. Soll die Komplexität darüber hinaus
weiter aufgespalten werden, ist dies optional möglich durch die Abgren-
zung und differenzierte Betrachtung verschiedener Phasen beziehungsweise
Teilprozesse. Anstelle eines umfassenden Prozessmodells werden so mehre-
re kleinere Modelle entwickelt und anschließend verknüpft (Abschnitt 9.2.1).
Schließlich können die Rechtsquellen der kontextrelevanten Regeln nach
ihrem Geltungsbereich beziehungsweise nach ihrem Allgemeinheitsgrad
unterschieden werden, indem allgemeingültige und spezielle Regelungen
differenziert betrachtet werden. Insbesondere der Umgang mit verschiede-
nen Arten von Regeln und die Wiederverwendung von Teilergebnissen in
mehreren Projekten werden dadurch unterstützt (Abschnitt 9.2.2).
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9.2.1. Differenzierung nach Phasen und Teilprozessen

Zur Repräsentation der kontextrelevanten Regeln kann ein einziges, umfas-
sendes regelbasiertes Prozessmodell entwickelt werden, in dem alle Regeln
abgebildet sind. Allerdings fällt dieses Modell dann möglicherweise sehr
groß und unübersichtlich aus. Reduziert werden kann die zu bewältigen-
de Komplexität durch die Entwicklung kleinerer Teil-Prozessmodelle. Die
Teilprozesse repräsentieren dann einzelne Phasen im Gesamtprozess und
können anschließend über Prozess-Schnittstellen oder festgelegte Abfolge-
bedingungen zum Gesamtprozess verkettet werden.

Die Festlegung von Phasen und Teilprozessen kann wechselseitig mit
der Identifikation von kontextrelevanten Regeln erfolgen. Die identifizierten
kontextrelevanten Regeln werden dabei den jeweiligen Phasen zugeordnet.
Abhängig vom konkreten Fall ist möglicherweise eine sehr detaillierte
Abgrenzung von mehreren oder aber die Abgrenzung von nur wenigen
Phasen sinnvoll. Gerade bei einer hohen Dichte von Gesetzen wird durch
eine feinere Differenzierung nicht nur die Komplexität bei der Konstruktion,
sondern auch die Komplexität des Prozessmodells selbst aufgeteilt. Hieraus
können sich positive Effekte ergeben, wie beispielsweise ein verbessertes
Verständnis der Prozessmodelle durch verbesserte Übersichtlichkeit sowie
ein verringerter zukünftiger Pflegeaufwand.

9.2.2. Differenzierung nach dem Allgemeinheitsgrad von
Regeln

Die verschiedenen Arten von Regeln decken bisweilen unterschiedliche
Geltungsbereiche ab oder weisen unterschiedliche Allgemeinheitsgrade
auf. Im Besonderen gilt dies, wenn gesetzliche und vertragliche Rechts-
grundlagen differenziert betrachtet werden. Die in der Privatautonomie
begründete Mannigfaltigkeit von Verträgen ist beispielsweise so groß, dass
es grundsätzlich als kaum möglich erscheint, „den Vertrag an sich“ mit allen
möglichen Varianten zu modellieren [Bra09]. Bezogen auf den Versiche-
rungsvertrag bedingt allein die große Anzahl spezifischer Vertragsnormen
für die verschiedenen Versicherungsarten wie Hausrat- und Kfz-Haftpflicht-
versicherung, zumindest nach Versicherungsarten zu differenzieren. Anders
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verhält es sich bei den gesetzlichen Rechtsgrundlagen, deren Rechtsnormen
abstrakt und generell gehalten sind, um eine Vielzahl konkreter Lebensvor-
gänge durch Typisierung zu regeln [Klu13]. Durch die konkret abgegrenzte
Menge der gültigen Rechtsnormen ist die Modellierung „des Vertrags“ aus
dieser Perspektive zumindest theoretisch eher möglich. Das gilt auch für
Versicherungsverträge: Ein Großteil der relevanten gesetzlichen Regelungen
gilt gleichermaßen für alle Arten von Versicherungsverträgen, sofern nicht
durch vertragliche Regelungen davon abgewichen wird.

In der Modelltheorie findet sich eine Kategorisierung, mit der sich die
unterschiedlichen Geltungsbereiche und ihre Modellabbildung beschreiben
lassen. Modellierungsvorgehen werden dabei in Token- und Typmodellie-
rung kategorisiert [HM08]. Wird jedem Element im Originalbereich ein
Element im Modellbereich zugeordnet, spricht man von Tokenmodellierung.
Wird hingegen jedem Element des Originalbereichs dasselbe Element des
Modellbereichs als Stellvertreter zugeordnet, spricht man von Typmodellie-
rung [HM08]. Schematisch ist dies in Abbildung 9.2 dargestellt. Am Beispiel
des Versicherungsvertrags würde die Modellierung von ausschließlich all-
gemeingültigen Rechtsnormen für Versicherungsverträge ein noch recht
generisches Typmodell erzeugen – also ein Modell, das für alle Arten von
Versicherungsverträgen gültig ist. Die vertragsspezifischen Besonderheiten
der einzelnen Versicherungsarten sind in diesem Typmodell ausgeklammert.
Der Einbezug konkreter vertraglicher Rechtsgrundlagen führt stattdessen
eher zu Tokenmodellen. Dabei ergeben sich entweder mehrere Modelle,
die jeweils spezifisch für bestimmte Versicherungsarten sind, oder aber ein
sehr umfassendes Modell, das abhängig von der Versicherungsart mehrere
Varianten vorsieht.

Originalbereich           Modellbereich                     Originalbereich           Modellbereich

             TOKENMODELLIERUNG                                               TYPMODELLIERUNG

Abbildung 9.2. Token- versus Typmodellierung [HM08]
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Bei der Entwicklung von regelbasierten Prozessmodellen kann es zur
Komplexitäts- und Aufwandsreduktion sinnvoll sein, verschiedene Arten
von Regeln oder sogar einzelne konkrete Regeln nach ihrem Allgemein-
heitsgrad zu gruppieren. Ausgehend von der Gruppe mit dem höchsten
Allgemeinheitsgrad werden dann zunächst eher allgemeingültige Typmo-
delle entwickelt, die anschließend wiederverwendet und unter Einbezug der
spezielleren Regeln zu Tokenmodellen erweitert werden. Bei der Konstruk-
tion der Typmodelle ist dabei zunächst eine geringere Zahl von Regeln zu
berücksichtigen, wodurch sich die Komplexität im ersten Schritt reduziert.
Vor allem aber können die Typmodelle aufgrund ihrer Allgemeingültigkeit
gleich in mehreren Projekten oder gar organisationsübergreifend einge-
setzt werden. Erst bei der Erweiterung zu Tokenmodellen werden dann die
projekt- oder organisationsspezifischen Besonderheiten berücksichtigt. Im
Grundsatz ist dieses Vorgehen vergleichbar mit Ansätzen aus der Software-
technik, bei denen komplexe Systeme schrittweise durch die inkrementelle
Erweiterung einfacherer Systeme entwickelt werden (zum Beispiel in [SB98;
BSR04]).

Stellvertretend für die verschiedenen Arten von Regeln werden in Kapi-
tel 10 einmal gesetzliche und vertragliche Rechtsgrundlagen differenziert
betrachtet, da diese auf unterschiedliche Modellkategorien (Typ- bezie-
hungsweise Tokenmodelle) abbilden. Kontextabhängig kann aber auch eine
andere oder gar keine Differenzierung nach dem Allgemeinheitsgrad der
Regeln sinnvoll sein.

9.3. Qualitätssicherung für regelbasierte Prozess-

modelle

Bereits während der Entwicklungsphase, aber auch im Anschluss daran
(etwa im Rahmen einer abschließenden Bewertung) können regelbasierte
Prozessmodelle hinsichtlich ihrer Qualität beurteilt werden. In [DLM+18]
sind verschiedene Qualitätsaspekte von Prozessmodellen beschrieben, die
sich unmittelbar auch auf regelbasierte Prozessmodelle übertragen lassen.
Demnach sollte eine Qualitätsbetrachtung für Prozessmodelle aus drei
Perspektiven erfolgen – syntaktisch, semantisch und pragmatisch.
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9.3.1. Syntaktische Qualität

Ein „klassisches“ Qualitätsmerkmal von Prozessmodellen ist syntaktische
Korrektheit [DLM+18]. Das Prozessmodell sollte den syntaktischen Regeln
der verwendeten Modellierungssprache entsprechen (zur Syntax von Mo-
dellierungssprachen siehe Abschnitt 3.2). Nicht zuletzt lassen sich dadurch
Missverständnisse bei der Anwendung vermeiden, und die Verständlichkeit
des Modells wird erhöht. In [DLM+18] werden zwei Arten von syntakti-
schen Regeln für Prozessmodelle unterschieden, nämlich die strukturellen
Regeln und die Verhaltensregeln:

- strukturelle Regeln: Die strukturellen Regeln beziehen sich darauf, wie
die verschiedenen Modellelemente miteinander verbunden werden
dürfen. Eine Reihe solcher Regeln gibt es auch für die BPMN (zu
BPMN und BPMN-Modellelementen siehe Abschnitt 4.3.2). Beispiels-
weise müssen alle Aktivitäten mindestens einen eingehenden und
einen ausgehenden Sequenzfluss haben, und alle Flusselemente müs-
sen auf einem Pfad von einem Start- zu einem Endereignis liegen
[DLM+18]. Vor diesem Hintergrund ist beispielsweise das schemati-
sche Prozessmodell in Abbildung 4.1 syntaktisch nicht korrekt, weil
das Endereignis fehlt.

- Verhaltensregeln: Verhaltensregeln sollen sicherstellen, dass während
der Prozessausführung keine Verhaltensanomalien eintreten. Zu sol-
chen Anomalien zählen beispielsweise „Deadlocks“, wenn ein Prozess
in einem bestimmten Zustand „stecken“ bleiben kann, und „Live-
locks“, wenn ein Prozess endlos einen Zyklus durchläuft [DLM+18].
Das Prozessmodell in Abbildung 4.1 führt beispielsweise zu einem
Livelock, weil der abgebildete Kreislauf prinzipiell endlos durchlaufen
wird.

Regelbasierte Prozessmodelle können sowohl während der Modellie-
rung als auch im Anschluss daran auf die Einhaltung der syntaktischen
Regeln hin geprüft werden. Die syntaktische Prüfung erfolgt ungeachtet der
fachlichen Inhalte und kann insofern auch durch juristische Laien durchge-
führt werden, die stattdessen über entsprechende Expertise in der Prozess-
modellierung verfügen. Zudem bieten einige Prozessmodell-Editoren eine

195



9. Konstruktionsprozess

automatisierte Syntaxprüfung an, die bereits während der Prozessmodellie-
rung entsprechende Hinweise auf syntaktische Fehler liefert.

9.3.2. Semantische Qualität

Im Gegensatz zur Syntax geht es bei der Semantik weniger um formelle
Aspekte. Die semantische Qualität eines Prozessmodells bezieht sich auf
dessen fachliche Inhalte und deren Bedeutung [DLM+18]. Diesbezüglich
sind gemäß [DLM+18] im Wesentlichen zwei Aspekte zu beurteilen, nämlich
die Gültigkeit und die Vollständigkeit der Inhalte:

- Gültigkeit: Die Gültigkeit eines Prozessmodells bestimmt sich daraus,
dass alle Aussagen, die aus dem Modell hinsichtlich eines Prozes-
ses abgeleitet werden können, korrekt und für den Prozess auch
relevant sind [DLM+18]. In erster Linie bedeutet dies im Hinblick
auf regelbasierte Prozessmodelle, dass die abgebildeten Prozesse in
dem festgelegten Kontext regelkonform sein müssen. Zudem soll-
ten regelbasierte Prozessmodelle keine Inhalte umfassen, die für den
betrachteten Prozess irrelevant und insofern überflüssig sind.

- Vollständigkeit: Vollständigkeit eines Prozessmodells bedeutet, dass
sich anhand des Modells alle relevanten Aussagen bezüglich des
abgebildeten Prozesses treffen lassen [DLM+18]. Für regelbasierte
Prozessmodelle bedeutet dies im Besonderen, dass in der Abbildung
nach Möglichkeit keine kontextrelevanten Regeln und auch keine
daraus abgeleiteten Elemente fehlen dürfen, sofern diese eigentlich
relevant für die Beschreibung des abgebildeten Prozesses sind.

Die semantische Qualität eines regelbasierten Prozessmodells ist grund-
sätzlich immer vor dem Hintergrund des abgegrenzten Kontexts zu bewer-
ten, für den das Modell entwickelt wird. Allerdings beschränkt sich die
Qualitätsbetrachtung nicht allein auf das Modell, sondern zieht sich durch
alle Stufen und Entwicklungsebenen des Konstruktionsprozesses. Betroffen
sind daher insbesondere auch die Fragment- und Anordnungssicht, wenn
bei der Entwicklung dem Vorgehen nach Kapitel 8 gefolgt wird. Denn
sowohl im Hinblick auf die Gültigkeit als auch im Hinblick auf die Vollstän-
digkeit eines regelbasierten Prozessmodells können an vielen Stellen im
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Konstruktionsprozess Fehler begangen werden. Im schlimmsten Fall wird
bereits im Rahmen der Problemdefinition der Kontext falsch abgegrenzt,
sodass das regelbasierte Prozessmodell später nicht passgenau für den tat-
sächlichen Einsatzzweck ist. In Bezug auf die Gültigkeit des regelbasierten
Prozessmodells können Fehler beispielsweise entstehen, wenn Regeltexte bei
der Beschreibung der Anordnungssicht falsch interpretiert oder die Anord-
nungsbeziehungen in der Anordnungssicht inkorrekt beschrieben werden.
Bei der Prozessmodellierung können die zuvor beschriebenen Anordnungs-
beziehungen aber schlichtweg auch falsch umgesetzt werden. Irrelevante
Inhalte in regelbasierten Prozessmodellen ergeben sich beispielsweise dann,
wenn bei der Identifikation der kontextrelevanten Regeln irrelevante Regeln
fälschlicherweise als kontextrelevant eingestuft und in der Folge ebenfalls
abgebildet werden. Auch in Bezug auf die Vollständigkeit beginnt Quali-
tätssicherung bereits bei der Identifikation von kontextrelevanten Regeln.
Regeln könnten übersehen worden sein, sodass deren Inhalte gänzlich feh-
len. In der Beschreibung der Fragmentsicht könnten Prozess-Fragmente
fehlen, die folglich weder in der Anordnungssicht noch im regelbasierten
Prozessmodell berücksichtigt werden.

Zur Bewertung und Sicherung der semantischen Qualität sind verschie-
dene Vorgehensweisen möglich. Gemeinsam ist allen Schritten, dass fach-
liches Wissen und ein Verständnis der Regeltexte erforderlich ist. Die er-
folgten Schritte zur Konstruktion des Modells können beispielsweise in Re-
views überprüft werden. Dies kann durch eine weitere Person durchgeführt
werden (etwa als Peer-Review oder im „Vier-Augen-Prinzip“, vergleiche
[HRF18]), aber auch als Selbstkontrolle erfolgen. Im Anschluss an die Ent-
wicklung besteht eine weitere Kontrollmöglichkeit darin, das regelbasierte
Prozessmodell unmittelbar mit den Rechtsquellen und Regelwerken abzu-
gleichen (Vergleich von Ausgangsbasis und Resultat). Der direkte Abgleich
ermöglicht es, die inhaltliche (teminologische) Korrektheit sowie teilweise
auch die Vollständigkeit der Modelle zu überprüfen. Vereinfacht wird ein
solcher Abgleich durch die sprachkritische Rekonstruktion bei der Beschrei-
bung der Prozess-Fragmente (siehe Abschnitt 8.2.2), die gewährleistet, dass
in den regelbasierten Prozessmodellen weitestgehend gleiche Begrifflichkei-
ten verwendet werden wie in den Regeln. Reviews und Vergleiche zwischen
zwei Artefakten – etwa der direkte Abgleich zwischen Regeltexten und
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regelbasiertem Prozessmodell – können durch spezielle Software-Werk-
zeuge unterstützt werden (siehe dazu Abschnitt 13.1). Eine interessante
Möglichkeit zur Qualitätssicherung bietet zudem die automatisierte Modell-
prüfung anhand von formalisierten Prüfregeln. Insbesondere können die
Prozessmodelle auf Einhaltung der in der Anordnungssicht beschriebenen
Beschränkungen geprüft werden (siehe Abschnitt 8.4.5). Modellprüfung und
die dafür notwendigen Schritte werden in den Abschnitten 13.2.3 und 14.2.6
eingehender thematisiert.

Bei der Softwareentwicklung gilt im Hinblick auf Fehler der Erfahrungs-
wert, dass früh begangene Fehler zumeist erst recht spät auffallen und
dass der Aufwand für die Fehlerbehebung mit der Latenzzeit exponentiell
ansteigt [LL13]. Bei der semantischen Qualität ist die Beziehung zwischen
Fehlerentstehung und Fehlerentdeckung mit der Softwareentwicklung ver-
gleichbar. Werden bereits bei der Abgrenzung des Kontexts oder bei der
Identifikation von kontextrelevanten Regeln Fehler begangen, müssen in
der Folge nicht nur das regelbasierte Prozessmodell, sondern auch die
übrigen Artefakte geprüft und erforderlichenfalls korrigiert werden. Wur-
den regelbasierte Prozessmodelle zu dem Zeitpunkt bereits angewendet,
müssen auch die Anwendungen korrigiert werden. Aus der Anwendung
von fehlerhaften regelbasierten Prozessmodellen können zudem weitere
Probleme und im schlimmsten Fall regelwidriges Verhalten resultieren.
Daraus folgt die Empfehlung, nach jedem Schritt im Konstruktionsprozess
von regelbasierten Prozessmodellen eine Qualitätskontrolle im Hinblick
auf die semantische Qualität durchzuführen und insbesondere auch der
Vermeidung von frühen Fehlern besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

9.3.3. Pragmatische Qualität

Ein dritter Qualitätsaspekt von Prozessmodellen ist die pragmatische Qualität.
Bei diesem Aspekt geht es konkret um die Nützlichkeit der Modelle. Un-
tergeordnete Teil-Qualitätsmerkmale der Nützlichkeit sind unter anderem
das Verständnis des abgebildeten Prozesses, welches durch das Modell
vermittelt wird, und die Verständlichkeit des Modells selbst [DLM+18].
Untersucht werden kann pragmatische Qualität beispielsweise durch In-
terviews mit Anwendern oder in entsprechend angelegten Experimenten
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[DLM+18]. Regelbasierte Prozessmodelle könnten im Hinblick auf prag-
matische Qualität zum Beispiel dahingehend beurteilt werden, ob und in
welchem Maße die interdisziplinäre Kommunikation über Recht durch
ihren Einsatz verbessert wird oder ob die Modelle gut zur Nutzung als
Referenzmodell geeignet sind. Jedenfalls ist die pragmatische Qualität von
Prozessmodellen in Zusammenhang mit der Modellnutzung zu beurteilen.
Die Nutzung von regelbasierten Prozessmodellen ist Gegenstand von Teil IV
dieser Arbeit, weshalb pragmatische Qualität an dieser Stelle, also in Bezug
auf den Konstruktionsprozess, nicht eingehender betrachtet wird. Konkrete
Möglichkeiten zur Erhebung und Beurteilung der pragmatischen Qualität
von regelbasierten Prozessmodellen sind nicht zuletzt auch ein Thema bei
der Evaluation ihrer Wirksamkeit in Kapitel 15. Allerdings können Unzu-
länglichkeiten bei der Modellnutzung von regelbasierten Prozessmodellen
wiederum die Weiterentwicklung erforderlich machen. Das Erfordernis
zur Weiterentwicklung wird im Rahmen der Pflege von regelbasierten
Prozessmodellen im folgenden Abschnitt thematisiert.

9.4. Pflege von regelbasierten Prozessmodellen

Nach der initialen Entwicklung von regelbasierten Prozessmodellen er-
gibt sich über den Lebenszyklus hinweg das Erfordernis zur fortlaufen-
den Weiterentwicklung. Das gilt insbesondere dann, wenn regelbasierte
Prozessmodelle als Referenzmodell angewendet werden. „Zur Sicherung
der Qualität von Referenzmodellen müssen sich diese an sich ändernde
Umweltbedingungen anpassen. Ansonsten würden die Nützlichkeit und
Passfähigkeit bzw. die Abbildung der Realität mit fortschreitender Zeit
nicht mehr gewährleistet sein“ [Ess16].

Anpassungsanforderungen für Modelle können einerseits organisati-
onsinternen Ursprung haben. Die Anforderungen können operativ oder
strategisch begründet sein; bei der klassischen Referenzmodellierung sind
es zudem häufig Unzulänglichkeiten bei der Modellnutzung, die dazu
führen, dass die Modelle noch einmal umgestaltet, erweitert oder in ihrem
Detaillierungsgrad verändert werden [Leh14]. Für regelbasierte Prozess-
modelle sind solche Weiterentwicklungen allerdings nur beschränkt im
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Rahmen der kontextrelevanten Regeln möglich. Um die Regelkonformität
der Modelle zu erhalten, ist eine Umgestaltung also nur insoweit möglich,
als es die zugrundeliegenden Regeln zulassen. Die Aufnahme zusätzlicher
Inhalte, die nicht auf Regeln basieren, widerspricht gar der Idee der regel-
basierten Prozessmodelle. Und der Detaillierungsgrad ist weitestgehend
durch die abgebildeten Regeln vorgegeben. Operative und strategische
Anpassungsanforderungen für regelbasierte Prozessmodelle sind daher vor
allem dann zu erwarten, wenn sich der Verwendungszweck und damit der
Kontext ändert, in dem die Modelle eingesetzt werden. Dies kann dazu
führen, dass bereits im Modell abgebildete Regelinhalte entfallen oder aber
zusätzliche Regeln kontextrelevant werden und folglich zusätzliche Inhalte
in das Modell zu integrieren sind. In diesem Fall unterscheidet sich die
eigentliche Weiterentwicklung grundsätzlich nicht von dem Vorgehen bei
der initialen Entwicklung. Bei allen durchgeführten Anpassungen muss
allerdings sichergestellt werden, dass die Regelkonformität erhalten bleibt.
Gegebenenfalls ist dies abschließend zu überprüfen.

Neben operativen, strategischen und anwendungspraktischen Gründen
können sich Anpassungsanforderungen für regelbasierte Prozessmodel-
le aber vor allem aus externen Faktoren ergeben, auf deren Entwicklung
der Anwender keinen Einfluss hat. Im Besonderen zählen Änderungen in
kontextrelevanten Regeln zu diesen Faktoren. Versicherungsverträge bei-
spielsweise sind in hohem Maße sowohl in der Regelmäßigkeit als auch im
Umfang davon betroffen [Wan16]. So ist neben vielen kleineren Änderungen
in den gesetzlichen Rechtsgrundlagen in 2008 eine grundlegend reformierte
Version des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) mit zahlreichen Neurege-
lungen in Kraft getreten. Mit Inkrafttreten des Reformgesetzes waren die
neuen Vorschriften auf alle neu entstandenen Versicherungsverhältnisse
sowie nach Maßgabe von Übergangsvorschriften auch für alle Altverträge
anzuwenden [Wan16]. In diesem Maße wären regelbasierte Prozessmodelle,
die auf Regelungen des VVG basierten, entsprechend anzupassen gewesen,
um ihre Aktualität und Regelkonformität zu erhalten. Um die Aktualität
von regelbasierten Prozessmodellen zu gewährleisten, ist es daher erforder-
lich, Änderungen in kontextrelevanten Regeln zeitnah festzustellen, diese
gegebenenfalls mit dem Stand des abgebildeten Regelwerks zu verglei-
chen und die Auswirkungen für die bestehenden Modelle zu bewerten.
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Ergibt sich daraus das Erfordernis für Anpassungen, sind diese über alle
Entwicklungsebenen umzusetzen.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der regelbasierten Prozessmo-
delle entspricht der Pflege-Phase im generischen Konstruktionsprozess
von Referenzmodellen. Ausgangsbasis der Weiterentwicklung bildet das
ursprünglich erstellte Modell. So wird auch in dieser Phase dem Konzept
der Wiederverwendung Rechnung getragen [Ess16]. Die Weiterentwicklung
kann dabei als evolutionärer Prozess verstanden werden, während die ur-
sprüngliche (Neu-)Entwicklung „revolutionär“ ist [Leh14]. Vor diesem Hin-
tergrund zeigt Abbildung 9.3 eine alternative Sicht auf die in Abschnitt 3.3
beschriebenen Aktivitäten der Referenzmodellierung (vergleiche insbeson-
dere Abbildung 3.2), die hier auf die Konstruktion von regelbasierten
Prozessmodellen übertragen wurden. Neben strategischen Entscheidungen,
operativen Anpassungen und Unzulänglichkeiten bei der Modellnutzung
bilden insbesondere Änderungen in Regeln einen Anlass zur Evolution
von regelbasierten Prozessmodellen. Dieser zusätzliche Auslöser ist in der
Abbildung als Startereignis dargestellt. Durch die kontinuierliche Evolution
wird sichergestellt, dass die Modelle fortwährend ihre Rolle erfüllen können
[Ess16].

Entwicklung PFLEGE
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definition

Anleitung
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Unzulänglichkeiten in 
der Modellnutzung

Planung und Anwendung           Modellierung

Abbildung 9.3. Evolutionäre Pflege von regelbasierten Prozessmodellen (in Anleh-
nung an [Leh14])
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9.5. Integrierter Konstruktionsprozess

Vorstehend wurden einige Besonderheiten im Konstruktionsprozess von
regelbasierten Prozessmodellen benannt, die daraus resultieren, dass kont-
extrelevante Regeln als Quelle des Prozesswissens verwendet werden. Diese
Besonderheiten werden nun aufgegriffen, um einen Konstruktionsprozess
als Vorgehensmodell für die Konstruktion von regelbasierten Prozessmodel-
len zu konzipieren. Den Rahmen für die Konzeption bildet der generische
Konstruktionsprozess von Referenzmodellen mit den vier Aktivitäten „Pro-
blemdefinition“, „Entwicklung“, „Bewertung“ und „Pflege“ (siehe Abschnit-
te 3.3 und 6.2). In Abbildung 9.4 ist der abstrakte Konstruktionsprozess von
regelbasierten Prozessmodellen (neben dem Anwendungsprozess) erneut
dargestellt.

KONSTRUKTIONSPROZESS VON 
REGELBASIERTEN PROZESSMODELLEN

ANWENDUNGSPROZESS VON

REGELBASIERTEN (REFERENZ-)PROZESSMODELLEN
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Abbildung 9.4. Konstruktion und Anwendung von regelbasierten Prozessmodellen

Als spezifische Besonderheiten bei der Konstruktion von regelbasierten
Prozessmodellen wurden die Identifikation und Integration der kontex-
trelevanten Regeln, die Konstruktion der Modelle vor dem Hintergrund
der Komplexität (insbesondere der Komplexität des Rechts), Aspekte der
Qualitätssicherung sowie die Pflege der Modelle mit einem besonderen
Fokus auf Erhalt der Regelkonformität benannt. Diese Aspekte werden in
das abstrakte Vorgehensmodell integriert. Eine zusammenfassende Sicht auf
die sich daraus ergebende Konzeption eines Konstruktionsprozesses ist in
Abbildung 9.5 dargestellt. Spezifische Aktivitäten im Konstruktionsprozess
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9.5. Integrierter Konstruktionsprozess

von regelbasierten Prozessmodellen erfolgen dabei in allen vier Phasen:

- Problemdefinition: In der Problemdefinitions-Phase wird zunächst fest-
gelegt, für welchen Zweck das Modell zu entwickeln ist. Aus dem
Modellzweck ist ein entsprechender Kontext abzuleiten, für den die
kontextrelevanten Regeln zu identifizieren sind. Aufgrund des Mo-
dellzwecks und anhand der vorliegenden Regelmenge kann nun
entschieden werden, ob die Abbildung der Regeln zur Komplexi-
tätsreduktion nach verschiedenen Dimensionen differenziert erfolgen
soll. So ist zunächst festzulegen, ob eine Differenzierung nach dem
Allgemeinheitsgrad der Regeln erfolgt. Vor dem Hintergrund der zu
erwartenden Komplexität werden zudem die zu differenzierenden
Phasen und Teilprozesse festgelegt und schließlich die identifizierten
Regeln entsprechend zugeordnet.

- Entwicklung: Nach der Problemdefinition folgt die Entwicklung der re-
gelbasierten Prozessmodelle. Zunächst sind die zugeordneten Regeln
hierfür zu integrieren. Für jeden festgelegten Allgemeinheitsgrad und
für jede festgelegte Phase werden daraufhin ein oder mehrere (Teil-)
Prozessmodelle entwickelt. Zur Entwicklung der einzelnen (Teil-)
Prozessmodelle werden dabei zunächst jeweils die Fragment- und
Anordnungssicht beschrieben, bevor auf Basis dieser Beschreibungen
das eigentliche regelbasierte Prozessmodell konstruiert wird.

- Bewertung: Das regelbasierte Prozessmodell wird hinsichtlich seiner
syntaktischen und semantischen Qualität bewertet. Erforderlichenfalls
werden dabei festgestellte Fehler im Prozessmodell (und gegebenen-
falls auch in den übrigen Artefakten des Konstruktionsprozesses)
korrigiert.

- Pflege: An die Entwicklungsphase schließt sich die fortlaufende Pflege
(evolutionäre Anpassung) der regelbasierten Prozessmodelle (ein-
schließlich der übrigen Artefakte des Konstruktionsprozesses) an, um
ihre Nützlichkeit und Aktualität zu gewährleisten. Unter Einbezug der
(gegebenenfalls veränderten) Regeln entstehen hierbei neue Versionen
der regelbasierten Prozessmodelle.

Der in Abbildung 9.5 dargestellte, lineare Konstruktionsprozess wird
nicht zuletzt dann zyklisch durchlaufen, wenn nach dem initialen Durchlauf
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erneut die revolutionäre Neuentwicklung von regelbasierten Prozessmodel-
len erfolgt. Das geschieht beispielsweise, wenn sich der Bedarf für weitere
Modelle ergibt. Andererseits ist in bestimmten Situationen auch die revo-
lutionäre Neuentwicklung von bereits bestehenden regelbasierten Prozess-
modellen gegenüber der evolutionären Anpassung vorzuziehen. Dies kann
beispielsweise sinnvoll sein, wenn die bestehenden Modelle für einen an-
deren Einsatzzweck beziehungsweise Kontext als bei ihrer ursprünglichen
Entwicklung vorgesehen verwendet werden sollen. Die Neuentwicklung
kann aber auch dann sinnvoll werden, wenn sich die Rechtsgrundlagen von
bestehenden regelbasierten Prozessmodellen umfassend verändern, so wie
beispielsweise die gesetzlichen Regelungen zu Versicherungsverträgen bei
der in Abschnitt 9.4 genannten Reform des VVG in 2008.

An die Entwicklungsphase und Bewertung von regelbasierten Prozess-
modellen schließt sich neben der Pflege zudem der Anwendungsprozess an
(der konkrete Anwendungsprozess wird in Teil IV dieser Arbeit themati-
siert). Die Pflegephase im Konstruktionsprozess und der Anwendungspro-
zess finden demzufolge parallel statt. So wird es möglich, dass Unzuläng-
lichkeiten bei der Modellnutzung und operative Erfordernisse Anlass für
die evolutionäre Anpassung in der Pflegephase sind. Dies geht auch bereits
aus der zyklischen Darstellung in Abbildung 9.3 hervor.
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Kapitel 10

Vertragsbasierte Prozessmodelle

Viele Geschäftsprozesse in Wirtschaftsunternehmen sind auf die Erfüllung
von Verträgen ausgerichtet. In all diesen Geschäftsprozessen sind zu einem
gewissen Grad die Vertragsinhalte bedeutsam, die sich wiederum aus den je-
weiligen Rechtsgrundlagen ergeben. Dies macht den Kontext von Verträgen
zu einem geeigneten Einsatzgebiet für regelbasierte Prozessmodelle. Bislang
wurden der Konstruktionsprozess von regelbasierten Prozessmodellen (in
Kapitel 9) und insbesondere auch die darin eingebettete Entwicklung (in
Kapitel 8) noch recht generisch in Bezug auf die zugrunde liegenden Regel-
werke beschrieben. Dadurch ist das zuvor beschriebene Vorgehen für ganz
unterschiedliche Arten von Regeln nutzbar. Im Kontext von Verträgen sind
aus Compliance-Sicht nun vor allem die gesetzlichen und vertraglichen

Regelungen relevant. Anhand dieser Eingrenzung lassen sich verschiedene
Ausführungen zum Konstruktionsprozess konkretisieren – im Kontext von
Verträgen nehmen die regelbasierten Prozessmodelle dann die Gestalt von
„vertragsbasierten Prozessmodellen“ an. Beispielsweise wurde zur Reduk-
tion der Komplexität in Abschnitt 9.2.2 vorgeschlagen, Regeln nach ihrem
Allgemeinheitsgrad zu gruppieren. Im Kontext von Verträgen könnten nach
diesem Muster zunächst nur die gesetzlichen Regelungen berücksichtigt
und in einem „gesetzesbasierten Prozessmodell“ abgebildet werden. Im
zweiten Schritt werden diese Modelle dann durch Einbezug der vertragli-
chen Regelungen zu vertragsbasierten Prozessmodellen erweitert. Daraus
ergibt sich ein spezielles Konstruktionskonzept für vertragsbasierte Pro-
zessmodelle, das sich als „Erweiterungsverfahren“ von gesetzesbasierten
Prozessmodellen umschreiben lässt.

In diesem Kapitel wird der generische Konstruktionsprozess von re-
gelbasierten Prozessmodellen auf den Kontext von Verträgen bezogen.
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10. Vertragsbasierte Prozessmodelle

Verschiedene Aspekte des Konstruktionsprozesses können dadurch kon-
kretisiert werden: Zunächst wird in Abschnitt 10.1 die Identifikation der
kontextrelevanten Regeln thematisiert. In Abschnitt 10.2 werden die ver-
schiedenen Dimensionen zur Komplexitätsreduktion gemäß Abschnitt 9.2
auf Verträge angewendet. Schließlich wird in Abschnitt 10.3 das Vorgehen
zur Entwicklung von regelbasierten Prozessmodellen auf den Kontext von
Verträgen übertragen.

10.1. Identifikation der kontextrelevanten Regeln

für Vertragskontexte

In der Wirtschaft sind Verträge ein wichtiges Instrument, um rechtlich bin-
dende Vereinbarungen über Leistungen und Gegenleistungen zu definieren
[Ric13]. Viele Geschäftsprozesse in Wirtschaftsunternehmen sind in der
Folge auf die Erfüllung von Verträgen ausgerichtet. Die Ausführungen in
Abschnitt 9.1 zur Identifikation kontextrelevanter Regeln im Konstruktions-
prozess von regelbasierten Prozessmodellen lassen sich für dieses spezielle
Einsatzgebiet konkretisieren. Potenziell kontextrelevant sind nun zunächst
der Vertrag selbst beziehungsweise die darin vereinbarten Regeln. Bereits
die Ausführungen zu Versicherungsverträgen in Abschnitt 5.1 verdeutlichen
allerdings, dass Verträge bei der Erschließung ihrer Bedeutung nicht isoliert
zu betrachten sind. Vielmehr erlangen sie Verbindlichkeit wiederum erst
im Kontext der normativen Rahmenregelungen, dem Rechtssystem [Wil06].
Bei der Vertragsdurchführung sind daher stets auch die im Vertragskontext
stehenden Rechtsnormen relevant. Im Konstruktionsprozess von regelbasier-
ten Prozessmodellen für Vertragskontexte sind im Wesentlichen also zwei
Arten von kontextrelevanten Regeln zu identifizieren – die gesetzlichen und
die vertraglichen Rechtsgrundlagen.

10.1.1. Gesetzliche Rechtsgrundlagen

Mitunter recht schwierig gestaltet sich die Identifikation der kontextrele-
vanten gesetzlichen Rechtsgrundlagen. Die Schwierigkeit besteht darin,
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10.1. Kontextrelevante Regeln für Vertragskontexte

dass Rechtsnormen in einem komplexen Rechtsgeflecht stehen und impli-
zit gelten – mit ihrer Veröffentlichung erlangen sie automatisch Geltung.
In der Regel erfordert das Auffinden der relevanten Rechtsnormen zu ei-
nem abgegrenzten Kontext daher gediegene Gesetzeskenntnisse [Klu13].
Eine weitgehende Hilfestellung bei dieser Aufgabe können Lehrbücher
und Fachliteratur leisten, bei denen die jeweils relevanten Rechtsgrundla-
gen bereits kontextbezogen zusammengefasst sind. Sollen die gesetzlichen
Rechtsgrundlagen für einen Vertragskontext identifiziert werden, sind da-
bei alle Rechtsnormen zu berücksichtigen, „die bei der Abwicklung des
Vertrags bedeutsam sind oder werden können“ [Bra09].

10.1.2. Vertragliche Rechtsgrundlagen

Im Gegensatz zu den Gesetzen fehlt privatautonomen Regeln wie den
vertraglichen Rechtsgrundlagen der Normcharakter – mit ihrer Veröffentli-
chung erlangen sie nicht automatisch Geltung. Vielmehr muss ihre Gültig-
keit explizit vereinbart werden. Das gilt auch, wenn privatautonome Regeln
von einem Verwender allgemeingültig für eine Vielzahl von Verträgen vor-
formuliert werden, etwa in Form von Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB, siehe Abschnitt 2.1.2). Beispielsweise wird ein Versicherer Allgemeine
Versicherungsbedingungen (AVB) für alle Hausrat-Versicherungsverträge
vorformulieren (siehe Abschnitt 5.1). Wirksam werden solche Regelungen
aber erst durch ihren Einbezug beim konkreten Vertragsschluss [Klu13]. Auf-
grund der Regelungen in § 305 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) wird
bei der Verwendung von AGB (zu denen auch die AVB zählen) in der Regel
ausdrücklich bei Vertragsschluss auf diese hingewiesen. Das demonstriert
auch der Beispielantrag für eine Hausratversicherung in Abbildung 5.3.
Neben den eigentlichen vertraglichen Vereinbarungen sind Versicherungs-
und weitere Bedingungen explizit in dem Antrag benannt. Ferner muss der
Verwender von AGB (beziehungsweise AVB) der anderen Vertragspartei
die Möglichkeit verschaffen, von ihnen „in zumutbarer Weise“ Kenntnis
zu erlangen [Klu13]. Im Beispielantrag in Abbildung 5.3 bestätigt der An-
tragssteller den Empfang der Bedingungen aus Beweisgründen sogar durch
eine separate Unterschrift. Hinsichtlich der Identifikation kontextrelevanter
vertraglicher Regelungen ist das Erfordernis der expliziten Vereinbarung
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jedenfalls vorteilhaft. Durch die Explizitheit aller Regeln ist die Identifika-
tion der vertraglichen Rechtsgrundlagen in einem Vertragskontext relativ
einfach zu bewältigen.

10.1.3. Anwendungsfall: Abschluss und Beginn einer Versi-
cherung

Hilfestellung beim Auffinden der kontextrelevanten gesetzlichen und ver-
traglichen Regelungen für den Anwendungsfall kann Fachliteratur leis-
ten. Bezogen auf den Versicherungsvertrag können als Beispiele [KLS13],
[Wan16] und [Sch14] angeführt werden. In diesen Werken sind Rechts-
normen und sogar vertragliche Regelungen in Muster-AVB thematisch
gegliedert und zusammengefasst, sodass die Identifikation und eine Zu-
ordnung zu Vertragsphasen (für den Anwendungsfall interessiert nur die
Anbahnungsphase des Vertrags bis zum Versicherungsbeginn) vereinfacht
wird. Ferner sind in diesen Werken vielfach Zusammenhänge mit dem
Zivilrecht aufgezeigt, vor allem die Bezüge zum BGB.

Im Hinblick auf den konkreten Anwendungsfall wurden in Abschnitt 6.4
bereits die §§ 6 und 10 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG)
als kontextrelevante Regeln aufgeführt. § 10 VVG ist dispositiv, kann also
vertraglich anders geregelt (abbedungen) werden [Wan16]. Deshalb kann

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende des Vertrages

1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie zu dem im
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2. Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

[...]

Abbildung 10.1. Abschnitt B § 2 VHB – Auszug aus den Allgemeinen Hausrat Versi-
cherungsbedingungen (VHB 2010 – Versicherungssummenmodell), Version 01.01.2013
[Ges13]
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anhand dieses Ausschnitts – im Gegensatz zu den zwingenden Vorschriften
in § 6 VVG – hier auch der Einbezug vertraglicher Regelungen demonstriert
werden, in denen gesetzliche Regelungen abbedungen werden. So ist es
üblich, dass in Antragsformularen für Versicherungsverträge ein Leerfeld
vorgesehen ist, in das der vom Antragsteller gewünschte Beginn der Ver-
sicherung eingetragen wird. Dieser Zeitpunkt markiert den Beginn des
Zeitraums, ab dem der Versicherungsnehmer die Prämie zahlen muss, den
sogenannten technischen Beginn der Versicherung (siehe Abschnitt 6.4). Der
gewünschte technische Beginn kann vom Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses (formeller Beginn, meist der Zugang des Versicherungsscheins beim
Versicherungsnehmer) abweichen. Gemäß § 10 VVG würde wiederum
der Haftungsbeginn (materieller Beginn) mit dem Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses zusammenfallen. Der Zeitraum, für den der Versicherungsnehmer
Prämie zahlt, und der Zeitraum, in dem Versicherungsschutz besteht, wei-
chen dann voneinander ab. Aus Sicht des Versicherungsnehmers sollte
der Haftungsbeginn in den meisten Fällen aber mit dem prämienbelas-
teten Zeitraum (technischer Beginn) übereinstimmen – denn dann wird
die Prämie für den Zeitraum bezahlt, in dem auch Versicherungsschutz
besteht [KLS13]. Vor allem in der Schaden- und Unfallversicherung wird
daher entgegen § 10 VVG häufig vertraglich vereinbart, dass der Beginn der
Prämienzahlung mit dem Haftungsbeginn zusammenfällt. Voraussetzung
ist, dass der Erstbeitrag vom Versicherungsnehmer unverzüglich gezahlt
wird. Eine solche Regelung kann beispielsweise den Musterbedingungen
zur Hausratversicherung (VHB) entnommen werden. Der entsprechende
Auszug (Abschnitt B § 2 VHB) ist in Abbildung 10.1 aufgezeigt. Der Auszug
ist im Kontext des Anwendungsfalls relevant und dient im Verbund mit § 10
VVG als Beispiel für den Einbezug vertraglicher Regelungen. Schematisch
ist der Unterschied zwischen gesetzlicher und vertraglicher Regelung in
Abbildung 10.2 dargestellt für den Fall, dass die Annahmeerklärung des Ver-
sicherers (Zeitpunkt des Vertragsschlusses) nach dem im Antragsformular
festgelegten Beginnzeitpunkt der Versicherung erfolgt.

Würde im Rahmen des Anwendungsfalls die Anbahnungsphase des
Versicherungsvertrags bis zum Versicherungsbeginn vollständig betrachtet,
sind weitere Regeln neben den zur Demonstration gewählten Ausschnit-
ten relevant. Insbesondere sind dies die allgemein geltenden Regeln zum
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Abbildung 10.2. Gesetzlicher und vertraglicher Versicherungsbeginn im Vergleich

Abschluss von Verträgen und zu Willenserklärungen (§§ 126, 130, 132,
145 - 150 BGB; siehe auch Abschnitt 2.1.2) sowie zur Rechts- und Geschäfts-
fähigkeit (§§ 104 ff. BGB). Neben der Beratungs- und Dokumentationspflicht
des Versicherers bestehen zudem weitere Besonderheiten beim Abschluss
des Versicherungsvertrags wie die Informationspflicht des Versicherers
(§ 7 VVG, VVG-InfoV; siehe Abschnitte 1.4 und 5.2) sowie Besonderheiten
im Widerrufs- und Widerspruchsrecht des Versicherungsnehmers (§§ 5, 8,
9, 152 VVG; § 150 BGB) [KLS13].

10.2. Konstruktion vor dem Hintergrund von Kom-

plexität

Zur Reduktion der Komplexität wird der Konstruktionsprozess von regel-
basierten Prozessmodellen in Abschnitt 9.2 über drei Dimensionen diffe-
renziert betrachtet. Zwei Maßnahmen sind die Abgrenzung von Phasen
und Teilprozessen sowie die Aufteilung der kontextrelevanten Regeln nach
ihrem Allgemeinheitsgrad. Die Ausführungen zu diesen beiden Dimensio-
nen sowie die Überlegungen zu konstruktivistischem und formalistischem
Vorgehen (siehe Abschnitt 8.2.2) werden in diesem Abschnitt in einem spe-
ziellen Konstruktionskonzept für den Kontext von Verträgen konkretisiert.
Die dritte Maßnahme zur Komplexitätsreduktion ist die Beschreibung von
Fragment- und Anordnungssicht, die dem Prozessmodell vorgelagert ent-
wickelt werden. Diese Dimension wird ebenfalls, allerdings ohne weitere
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Detaillierung, in das konkretisierte Konzept übernommen.

10.2.1. Differenzierung nach Vertragsphasen

Im Kontext von Verträgen bietet die Ausrichtung an Vertrags-Lebenspha-
sen einen Ansatzpunkt für den Zuschnitt von Teilprozessen nebst den sie
repräsentierenden Prozessmodellen. In [Lom15] werden drei idealtypische
Lebensphasen von Verträgen unterschieden: die Anbahnung, die Durchfüh-
rung und die Abwicklung des Vertrags. Schematisch ist der zeitliche Verlauf
dieser Phasen in Abbildung 10.3 dargestellt. Die Abbildung zeigt exempla-
risch auch Ereignisse, die einen Phasenübergang begründen. So markiert
der Vertragsschluss das Ende der Anbahnungsphase und den Beginn der
Vertragsdurchführung. Die Vertragsbeendigung oder auch Störungen bei
der Durchführung können das Ende der Vertragsdurchführung und den
Beginn der Vertragsabwicklung begründen.

ANBAHNUNG DURCHFÜHRUNG ABWICKLUNG

Vertragsschluss
Vertragsbeendigung,

Störungen

Abbildung 10.3. Phasen des Vertrags

Bei dieser Aufteilung werden für einen Vertrag drei regelbasierte Teil-
Prozessmodelle entwickelt, die an den Phasenübergängen verknüpft sind.
Die kontextrelevanten Regeln werden den entsprechenden Phasen zugeteilt,
sodass bei der separaten Entwicklung der drei Teil-Prozessmodelle jeweils
nur eine Teilmenge von Regeln zu berücksichtigen ist. Dadurch verteilt
sich auch die Komplexität. Neben der Orientierung an den drei benannten
Vertragsphasen sind aber auch ein detaillierterer oder gänzlich anderer
Zuschnitt von Teilprozessen möglich – sowie der Verzicht auf die Diffe-
renzierung nach Vertragsphasen, etwa wenn die Menge kontextrelevanter
Regeln im konkreten Fall überschaubar ist.

213



10. Vertragsbasierte Prozessmodelle

10.2.2. Differenzierung nach gesetzlichen und vertraglichen
Regelungen

Bei der Konstruktion von regelbasierten Prozessmodellen im Kontext von
Verträgen sind vor allem gesetzliche und vertragliche Regelungen kont-
extrelevant. In der Entwicklungsphase besteht nun die Möglichkeit, die
Regelarten differenziert zu betrachten. Die grundlegende Idee dieser Vor-
gehensweise ist vergleichbar mit der „kaskadierenden“ Entwicklung von
Systemen, die im Bereich der Softwaretechnik diskutiert wird – beispielswei-
se in [SB98; BSR04]. Komplexe Artefakte werden dabei inkrementell durch
die kontinuierliche Erweiterung von einfacheren Artefakten entwickelt,
wodurch die Komplexität bei der Entwicklung insgesamt besser handhab-
bar wird. Diesen Vorteil verspricht auch die differenzierte Betrachtung
von gesetzlichen und vertraglichen Regelungen bei der Konstruktion von
regelbasierten Prozessmodellen.

Werden zunächst nur die im Kontext relevanten gesetzlichen Regelun-
gen betrachtet und darauf basierend der entsprechende Auszug aus dem
Rechtssystem modelliert, wird im ersten Schritt ein recht generisches Typ-
modell erzeugt. Es entsteht das gesetzesbasierte Prozessmodell als spezielle
Form von regelbasierten Prozessmodellen.

Definition 20 (Gesetzesbasiertes Prozessmodell). Gesetzesbasierte Prozess-
modelle sind regelbasierte Prozessmodelle, bei denen das Prozesswissen
auf der Grundlage von gesetzlichen Regelungen hergeleitet ist.

Im Sinne dieser Definition wurde zur Demonstration der Entwicklung
von regelbasierten Prozessmodellen in Kapitel 8 ein gesetzesbasiertes Pro-
zessmodell entwickelt – es wurden ausschließlich gesetzliche Regelungen
aus dem Kontext des Versicherungsvertrags berücksichtigt. Wenngleich
das Modell für den konkreten Kontext eines Hausratversicherungsvertrags
entwickelt wurde, sind die gesetzlichen Regelungen doch auch hier so
abstrakt gefasst, dass das Modell in gleicher Weise für fast alle Arten von
Versicherungsverträgen eingesetzt werden kann. Denkbar sind daher bei-
spielsweise die Wiederverwendung des gesetzesbasierten Prozessmodells
in weiteren Projekten oder sogar der organisationsübergreifende Einsatz.
Allerdings ist auch das gesetzesbasierte Modell zu einem gewissen Grad

214



10.2. Konstruktion vor dem Hintergrund von Komplexität

kontextabhängig und daher nicht ohne Anpassungen sinnvoll für jede Art
von Vertrag wiederverwendbar. So sind die gesetzlichen Regelungen im
Anwendungsfall zumindest teilweise spezifisch für Versicherungsverträge.
In der Folge ist das Modell für den Kontext anderer Vertragsarten, etwa
den Kfz-Kaufvertrag, eher ungeeignet.

Unter Wiederverwendung des gesetzesbasierten Prozessmodells wer-
den im zweiten Schritt spezifische Tokenmodelle entworfen, indem die
vertraglichen Rechtsgrundlagen (beispielsweise Individualvereinbarungen
und Allgemeine Geschäftsbedingungen) einbezogen werden. Dies kann
für einen konkreten Vertrag oder für einen Vertragstypen erfolgen, bei-
spielsweise für Versicherungsverträge einer Versicherungsart, indem die
spezifischen AVB zu der jeweiligen Versicherungsart einbezogen werden.
Daraus ergeben sich vertragsbasierte Prozessmodelle.

Definition 21 (Vertragsbasiertes Prozessmodell). Vertragsbasierte Prozess-
modelle sind regelbasierte Prozessmodelle, bei denen das Prozesswissen auf
Grundlage der im Kontext eines Vertrags relevanten gesetzlichen sowie der
vertraglichen Regelungen hergeleitet ist. Vertragsbasierte Prozessmodelle
können auf gesetzesbasierten Prozessmodellen basieren.

Die Entwicklung von vertragsbasierten Prozessmodellen kann in diesem
zweistufigen Verfahren also als Erweiterungsverfahren für gesetzesbasierte
Prozessmodelle angelegt werden: Das gesetzesbasierte Prozessmodell wird
als Ausgangsbasis verwendet und nach Maßgabe der kontextrelevanten
vertraglichen Regelungen zum vertragsbasierten Prozessmodell erweitert.
Hierfür sind die vertraglichen und gesetzlichen Regelungen zu integrieren
(siehe Abschnitt 9.1.3).

10.2.3. Integriertes Konstruktionskonzept

Eine komponentenbasierte Sicht auf das resultierende integrierte Konstruk-
tionskonzept für vertragsbasierte Prozessmodelle ist in Abbildung 10.4
dargestellt. Die Abbildung zeigt, dass abhängig von den festgelegten Ver-
tragsphasen mehrere Teilprozessmodelle konstruiert werden. Die gesetzes-
basierten Prozessmodelle basieren dabei auf den gesetzlichen Rechtsgrund-
lagen. Die Modelle werden zu vertragsbasierten Prozessmodellen erweitert,
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indem auch die relevanten Elemente der vertraglichen Rechtsgrundlagen
erschlossen werden. Die Prozess-Fragmente der Prozessmodelle (abgebil-
det in der Fragmentsicht, die insbesondere die Aktivitätenperspektive des
Prozessmodells beschreibt) werden dabei jeweils auf Basis der Rechtsgrund-
lagen rekonstruierend erstellt, während Anordnung und Verknüpfung der
Elemente (abgebildet in der Anordnungssicht, die insbesondere die Kon-
trollflussperspektive des Prozessmodells beschreibt) anschließend inter-
pretierend erschlossen und dokumentiert werden. Aus Perspektive der
Referenzmodellierung können vertragsbasierte Prozessmodelle bei diesem
Erweiterungsverfahren bereits als ein Anwendungsmodell aufgefasst wer-
den: Die gesetzesbasierten Prozessmodelle werden bei der Entwicklung von
vertragsbasierten Prozessmodellen als „Referenzmodell“ (wieder-)verwen-
det.

Rekonstruktion

Fragmentsicht

Interpretation

Anordnungssicht

Vertragsphase p von P

        Erweiterung

Rekonstruktion

Fragmentsicht

Interpretation

Anordnungssicht

Vertragliche RechtsgrundlagenGesetzliche Rechtsgrundlagen

GESETZESBASIERTES PROZESSMODELL VERTRAGSBASIERTES PROZESSMODELL

Abbildung 10.4. Erweiterungsverfahren zur Konstruktion von vertragsbasierten
Prozessmodellen

10.2.4. Anwendungsfall: Abschluss und Beginn einer Versi-
cherung

Vor allem der quantitative Umfang der identifizierten Regeln liefert ein
Entscheidungskriterium für die Festlegung der abzugrenzenden Phasen
und Teilprozesse für den Hausrat-Versicherungsvertrag. Den Ausgangs-
punkt bilden die idealtypischen Lebensphasen eines Vertrags (Anbahnung,
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Durchführung und Abwicklung). Die wesentlichen kontextrelevanten Re-
geln der Anbahnungsphase wurden in Abschnitt 10.1.3 aufgeführt. Der
quantitative Umfang lässt es sinnvoll erscheinen, die Anbahnungsphase des
Hausrat-Versicherungsvertrags tatsächlich von den weiteren Vertragspha-
sen abzugrenzen. Andererseits muss die Anbahnungsphase selbst nicht in
detailliertere Phasen untergliedert werden.

Die Betrachtung kontextrelevanter Regeln für den weiteren Verlauf des
Versicherungsvertrags lässt es dahingegen sinnvoll erscheinen, in der Durch-
führungsphase zumindest den Vertrag über vorläufige Deckung und die
Folgen bei Eintritt des Versicherungsfalls vom Hauptvertrag abzugrenzen:

- Bei dem Vertrag über vorläufige Deckung handelt es sich um einen selbst-
ständigen Versicherungsvertrag. Dieser kann abgeschlossen werden,
wenn ein Versicherungsinteressent Deckung eines Risikos wünscht,
bevor der Versicherer das Risiko eingehend geprüft hat [Wan16]. Die
Wirkungsdauer des Vertrags über vorläufige Deckung wird von vorn-
herein begrenzt und gilt nur so lange, bis die Entscheidung über den
Abschluss des endgültigen Hauptvertrags getroffen ist. Die vorläufige
Deckung begründet jedoch keine Verpflichtung zum Abschluss des
Hauptvertrags [Wan16].1

- Der Versicherungsfall ist das Ereignis, das die Leistungspflicht des
Versicherers begründet [Wan16]. Möglichst konkret wird der Versiche-
rungsfall in der Regel erst in den AVB bestimmt. Viele verbundene
Vorgänge bei der Abwicklung sind aber bereits in gesetzlichen Vor-
schriften geregelt, insbesondere im VVG.2

1Da es sich um einen selbstständigen Versicherungsvertrag handelt, gelten etwa die allge-
meinen Vorschriften des VVG, die aber in den spezielleren §§ 49-52 VVG teilweise modifiziert
werden [Wan16].

2Beispiele hierfür sind die Fälligkeit der Geldleistungen des Versicherers oder ein Kündi-
gungsrecht nach Eintritt eines Versicherungsfalls. Aber auch viele mit der Schadensermittlung
und Schadenregulierung verbundene Tätigkeiten sind zumindest teilweise geregelt. Beispiels-
weise finden sich im VVG Regelungen zur Prüfung, ob eine Leistungspflicht vorliegt; etwa
zur Zeitpunktbestimmung des Versicherungsfalls, die insbesondere bei gedehnten Versiche-
rungsfällen wie einer Heilbehandlung bei Krankenversicherungen Schwierigkeiten bereiten
kann [Wan16]. Weitere Beispiele sind Regelungen zu Prüfungen, ob der Versicherungsfall
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde und ob Obliegenheiten des Versiche-
rungsnehmers beim und nach dem Versicherungsfall verletzt wurden, dazu zählen etwa die
Rettungsobliegenheit zur Schadensabminderung [Wan16] und die vertraglichen Anzeige- und
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Durch die Abgrenzungen des Vertrags über vorläufige Deckung und des
Versicherungsfalls ergeben sich für den Hausrat-Versicherungsvertrag – wie
gleichermaßen auch für den „allgemeinen“ Versicherungsvertrag – insge-
samt fünf Vertragsphasen, für die jeweils ein eigener Teilprozess entwickelt
wird. Eine entsprechend gestaltete Gliederung über den Zeitverlauf des
Versicherungsvertrags ist in Abbildung 10.5 aufgezeigt.

Eingehung des
Versicherungs-
verhältnisses

formeller
Versicherungsbeginn

vereinbartes Datum, konkretes
Ereignis, Wirksamwerden einer

Kündigung...

Vertrag über
vorläufige
Deckung

Versicherungsvertrag
(Hauptvertrag)

Beendigung des
Versicherungs-
verhältnisses

VersicherungsfallLaufzeit

Abbildung 10.5. Phasen des Versicherungsvertrags

Die konkrete Entwicklung eines vertragsbasierten Prozessmodells für
den Anwendungsfall ist Bestandteil des folgenden Abschnitts.

10.3. Entwicklung von vertragsbasierten Prozess-

modellen

Im Hinblick auf die Entwicklung von vertragsbasierten Prozessmodellen
soll angenommen werden, dass zur Abbildung von vertraglichen Rege-
lungen grundsätzlich dieselben Methodiken geeignet sind wie bereits in
Kapitel 8 zur Abbildung der gesetzlichen Rechtsgrundlagen. Denn auch
in vertraglichen Rechtsgrundlagen sind juristische Elemente zu identifizie-
ren, sodass zur Herleitung von Prozess-Fragmenten bei der Beschreibung
der Fragmentsicht die Regel-Prozess-Muster Anwendung finden (siehe
Abschnitt 8.3). Und zwischen einzelnen Aussagen in vertraglichen Rechts-
grundlagen können aussagenlogische und temporale Strukturen bestehen,
sodass sich zur Beschreibung der Anordnungssicht die bereits beschrie-
bene Formelschreibweise anbietet, um Anordnungsbeziehungen zwischen

Auskunftsobliegenheiten [Wan16].
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Prozess-Fragmenten zu dokumentieren (siehe Abschnitt 8.4). Bei der Ent-
wicklung von vertragsbasierten Prozessmodellen besteht allerdings auch ein
bedeutsamer Unterschied gegenüber der Entwicklung von gesetzesbasierten
Prozessmodellen. Dieser ergibt sich daraus, dass vertragsbasierte Prozess-
modelle als Erweiterung der gesetzesbasierten Modelle angelegt sind. In
der gleichen Weise, wie vertragliche Regelungen vor dem Hintergrund der
gesetzlichen Regelungen betrachtet werden müssen, drängt sich bei der Ent-
wicklung von vertragsbasierten Prozessmodellen im Erweiterungsverfahren
nun die Berücksichtigung der gesetzesbasierten Prozessmodelle mit ihrer
zugrundeliegenden Fragment- und Anordnungssicht als Bezugsrahmen
auf.

10.3.1. Beschreibung der Fragmentsicht

Die vertragsbasierte Fragmentsicht ist die erste Perspektive, die auf dem
Weg vom gesetzesbasierten zum vertragsbasierten Prozessmodell entwickelt
wird. In der Fragmentsicht ist die Menge der Prozess-Fragmente beschrie-
ben, aus denen später das vertragsbasierte Prozessmodell zusammengesetzt
wird (siehe Abschnitt 8.3). Da das vertragsbasierte Modell als Erweiterung
und Modifikation des gesetzesbasierten Modells angelegt wird, sind die
Prozess-Fragmente sowohl anhand der kontextrelevanten gesetzlichen Re-
gelungen als auch anhand der vertraglichen Regelungen zu bestimmen und
zu integrieren.

Im Erweiterungsverfahren dient die gesetzesbasierte Fragmentsicht als
Ausgangsbasis für die Entwicklung der vertragsbasierten Fragmentsicht.
Die gesetzesbasierte Fragmentsicht liegt bereits als Menge von Prozess-
Fragmenten vor und wird nun anhand der kontextrelevanten vertraglichen
Regelungen sukzessive angepasst. Hierfür ist zu ermitteln, welcher Integrati-
onsart (siehe Abschnitt 9.1.3) eine vertragliche Regelung jeweils zuzuordnen
ist. Es muss also geprüft werden, ob gesetzliche Regelungen durch eine
kontextrelevante vertragliche Regelung abgeändert werden oder ob es sich
lediglich um eine Ergänzung der gesetzlichen Rechtsgrundlagen handelt.
Jede Veränderung in der Menge der zugrunde liegenden gesetzlichen Re-
gelungen kann gleichermaßen auch Auswirkungen auf die vorliegenden
gesetzesbasierten Prozess-Fragmente haben. Anders als bei der Entwick-
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lung des gesetzesbasierten Prozessmodells gilt es jetzt daher nicht nur,
für eine integrierte Regelmenge vertragsbasierte Prozess-Fragmente rekon-
struierend zu erschließen – für die Integrationsarten „Konkretisierung“,
„Ersetzung“ und „Abbedingung“ ist darüber hinaus zu prüfen, welche
gesetzlichen Regelungen tangiert werden, welche Prozess-Fragmente der
gesetzesbasierten Fragmentsicht auf diesen Regelungen basieren und ob
die bereits vorliegenden Prozess-Fragmente aufgrund der vertraglichen
Regelung möglicherweise anzupassen, zu ersetzen oder zu entfernen sind.
Abhängig von der Integrationsart sind daher unterschiedliche Veränderun-
gen in der bereits vorliegenden Menge der Prozess-Fragmente denkbar, die
aus dem Einbezug einer vertraglichen Regelung resultieren. Konkret sind
im Falle der Abbedingung diejenigen gesetzesbasierten Prozess-Fragmente
aus der Menge zu entfernen, die auf den abbedungenen gesetzlichen Rege-
lungen basieren. Bei den Integrationsarten „Ergänzung“, „Konkretisierung“
und „Ersetzung“ können zunächst die in Abschnitt 8.3 beschriebenen Re-
gel-Prozess-Muster verwendet werden, um die vertraglichen Regelungen
auf Elemente der Prozessnotation abzubilden. Die so hergeleiteten Pro-
zess-Fragmente werden der Menge der Prozess-Fragmente hinzugefügt.
Bei der Konkretisierung und bei der Ersetzung werden gleichzeitig aber
auch bestehende gesetzesbasierte Fragmente entfernt, sodass es sich streng
genommen in beiden Fällen um eine Ersetzung handelt. Bei der Konkretisie-
rung sind gesetzliche und vertragliche Regelungen eng verzahnt, weshalb
vor allem bei dieser Integrationsart Prozess-Fragmente entstehen, die auf
einer Kombination aus gesetzlicher und vertraglicher Regelung basieren.
Während bei der Integrationsart „Ersetzung“ beliebige Fragmente ausge-
tauscht werden, werden bei der „Konkretisierung“ vor allem gleichartige
Fragmente ersetzt – also Konstrukte, die mit dem gleichen Regel-Prozess-
Muster hergeleitet wurden, wobei das vertragsbasierte Konstrukt das zu
ersetzende gesetzesbasierte Konstrukt konkretisiert.

In Tabelle 10.1 sind die typischen Veränderungen zusammengefasst, die
sich bei Einbezug einer vertraglichen Regelung für die bereits vorliegende
Menge von gesetzesbasierten Prozess-Fragmenten ergeben. Die Beschrei-
bungen sind dabei nach der Integrationsart gruppiert, der die vertragliche
Regelung jeweils zuzuordnen ist. Ergänzend sind die möglichen Verände-
rungen schematisch durch abstrakte Vorher-Nachher-Beispiele illustriert.
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Tabelle 10.1. Auswirkungen von vertraglichen Regelungen auf gesetzesbasierte
Prozess-Fragmente

Beschreibung

E
rg

ä
n

z
u

n
g Mit Hilfe der Regel-Prozess-Muster werden vertragsbasierte Prozess-

Fragmente hergeleitet. Diese werden der Menge der Prozess-Fragmente
hinzugefügt. Bereits vorliegende gesetzesbasierte Prozess-Fragmente wer-
den durch die Ergänzung nicht verändert.

K
o

n
k

re
ti

si
e

ru
n

g Mit Hilfe der Regel-Prozess-Muster werden vertragsbasierte Prozess-
Fragmente hergeleitet, die bestehende gesetzesbasierte Prozess-Fragmente
konkretisieren. Die Herleitung erfolgt mit Hilfe derselben Regel-Prozess-
Muster, die bereits für die bestehenden (zu konkretisierenden) Fragmente
verwendet wurden. Das vertragsbasierte Prozess-Fragment umfasst min-
destens die Inhalte des gesetzesbasierten Fragments, kann dieses jedoch
näher bestimmen. Die konkretisierenden Fragmente werden der Menge
der Prozess-Fragmente hinzugefügt und ersetzen die gesetzesbasierten
Prozess-Fragmente.

E
rs

e
tz

u
n

g Mit Hilfe der Regel-Prozess-Muster werden vertragsbasierte Prozess-
Fragmente hergeleitet, die gesetzesbasierte Prozess-Fragmente ersetzen.
Vertragsbasierte und gesetzesbasierte Prozess-Fragmente können mit un-
terschiedlichen Regel-Prozess-Mustern hergeleitet worden sein und un-
terschiedliche Inhalte umfassen. Die vertragsbasierten Fragmente werden
der Menge der Prozess-Fragmente hinzugefügt. Gleichzeitig werden die
ersetzten gesetzesbasierten Prozess-Fragmente aus der Menge der Prozess-
Fragmente entfernt.

Tatbestandsmerk-
mal erfüllt

Gebotene
Aktivität

[beliebiges RPM] [beliebiges RPM]

A
b

b
e

d
in

g
u

n
g Die auf der abbedungenen Rechtsnorm basierenden gesetzesbasierten

Prozess-Fragmente werden aus der Menge der Prozess-Fragmente ent-
fernt. Der Menge werden keine vertragsbasierten Fragmente hinzugefügt,
insofern gibt es keinen Ersatz für die abbedungenen Fragmente.
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Für die abstrakten Beispiele in der Tabelle ist zudem vermerkt, wie sich die
Regel-Prozess-Muster typischerweise zueinander verhalten, mit denen die
jeweiligen gesetzes- und vertragsbasierten Prozess-Fragmente hergeleitet
wurden.

Die dargestellten Auswirkungen im Bereich der Fragmentsicht gelten
nicht ausnahmslos für alle kontextrelevanten vertraglichen Regelungen.
Denn nicht alle vertraglichen Regelungen, die einer bestimmten Integra-
tionsart zugeordnet wurden, bedingen zwangsläufig auch Unterschiede
zwischen der gesetzes- und vertragsbasierten Fragmentsicht. Beispielsweise
könnten die Unterschiede zwischen gesetzlichen und vertraglichen Re-
gelungen eine Detailtiefe betreffen, die im regelbasierten Prozessmodell
gar nicht abgebildet wird. Denkbar sind zudem Regeln, die vom Gehalt
ihrer Regelung ausschließlich Auswirkungen auf die Anordnungsbezie-
hungen der Prozess-Fragmente haben. Solche Regelungen sind relevant für
die Entwicklung der vertragsbasierten Anordnungssicht, können bei der
Entwicklung der vertragsbasierten Fragmentsicht hingegen zunächst noch
ignoriert werden.

Durch die Berücksichtigung der kontextrelevanten vertraglichen Rege-
lungen ergibt sich eine modifizierte Menge von Prozess-Fragmenten, die auf
der gesetzesbasierten Fragmentsicht basiert. Die gesetzesbasierte Fragment-
sicht wurde angepasst und insbesondere um Prozess-Fragmente erweitert,
die mit Hilfe der Regel-Prozess-Muster aus den vertraglichen Regelungen
rekonstruiert wurden. Die Menge dieser Fragmente stellt die Fragmentsicht
des vertragsbasierten Prozessmodells dar.

10.3.2. Beschreibung der Anordnungssicht

In der vertragsbasierten Anordnungssicht wird die zeitlich-logische Rei-
henfolge beschrieben, in der die Prozess-Fragmente der vertragsbasierten
Fragmentsicht im Prozessmodell anzuordnen sind. Bei ihrer Entwicklung
stehen – wie bereits bei der Entwicklung der gesetzesbasierten Anordnungs-
sicht – die aussagenlogischen und temporalen Beziehungen zwischen den
Prozess-Fragmenten im Mittelpunkt der Betrachtung. Da die vertragsbasier-
te Fragmentsicht sowohl gesetzes- als auch vertragsbasierte Prozess-Frag-
mente umfassen kann, sind einerseits Beziehungen zwischen den gesetzes-
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basierten Konstrukten möglich, wie sie bereits in Abschnitt 8.4 beschrieben
wurden. Andererseits sind nun zusätzlich Beziehungen zwischen vertrags-
basierten Konstrukten sowie heterogene Beziehungen zwischen gesetzes-
und vertragsbasierten Konstrukten möglich. Die möglichen Konstellatio-
nen von aussagenlogischen und temporalen Beziehungen unterscheiden
sich im Grundsatz allerdings nicht von den in Abschnitt 8.4.2 und 8.4.3
beschriebenen Strukturen. Die bereits vorgestellten Lösungsmuster kön-
nen daher gleichermaßen auch verwendet werden, um die vertragsbasierte
Anordnungssicht in Form von Anordnungsbeziehungen zu beschreiben.

Als Ausgangspunkt für eine Beschreibung der vertragsbasierten An-
ordnungssicht bietet sich im Erweiterungsverfahren die gesetzesbasierte
Anordnungssicht an. Diese kann beispielsweise in Form von Tabellen vor-
liegen, in welchen die temporalen, aussagenlogischen und hybriden Anord-
nungsbeziehungen zwischen den Prozess-Fragmenten der gesetzesbasierten
Fragmentsicht dokumentiert sind. Durch den Einbezug der vertraglichen
Regelungen haben sich Modifikationen in der Menge der kontextrelevanten
Regeln ergeben, die zunächst in der vertragsbasierten Fragmentsicht berück-
sichtigt wurden. Sukzessive können die vertraglichen Regelungen nun auch
hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Anordnungssicht interpretiert werden.
Abhängig von der Integrationsart, der eine vertragliche Regelung zugeord-
net wurde, können sich neue Anordnungsbeziehungen ergeben; es kann
aber auch notwendig werden, bereits vorliegende Anordnungsbeziehungen
aus der gesetzesbasierten Anordnungssicht anzupassen.

Die erforderlichen Modifikationen können sich einerseits direkt aus dem
Gehalt einer Regelung ergeben. So entfallen etwa im Falle einer Abbedin-
gung diejenigen Anordnungsbeziehungen der gesetzesbasierten Anord-
nungssicht, die unmittelbar aus der abbedungenen Regelung hergeleitet
wurden. Andererseits ist zu prüfen, ob sich durch die Regelung Ände-
rungen in der Fragmentsicht ergeben haben. Denn Änderungen in der
Fragmentsicht können gleichzeitig Hinweise auf notwendige Anpassun-
gen in der Anordnungssicht liefern. Wurden beispielsweise bestimmte
Prozess-Fragmente der gesetzesbasierten Fragmentsicht aufgrund einer
Abbedingung nicht in die vertragsbasierte Fragmentsicht übernommen,
sind nun zwangsläufig auch alle Anordnungsbeziehungen anzupassen, die
diese Prozess-Fragmente referenzieren. Diese Überlegungen gelten glei-
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chermaßen auch für die drei anderen Integrationsarten. Handelt es sich
bei einer vertraglichen Regelung um eine Ergänzung, so ist zu prüfen, ob
sich aus der Regelung unmittelbar neue Anordnungsbeziehungen ergeben.
Wurden aufgrund der ergänzenden vertraglichen Regelung bereits neue
Prozess-Fragmente in der Fragmentsicht hinzugefügt, so ist der Bedarf
an zusätzlichen Anordnungsbeziehungen auch im Hinblick auf die neuen
Fragmente zu ergründen. Im Falle einer Konkretisierung oder Ersetzung
ist zu prüfen, ob bestehende Anordnungsbeziehungen zu verändern oder
neue Anordnungsbeziehungen zu ergänzen sind. Dasselbe gilt, wenn auf-
grund einer solchen Regelung die Prozess-Fragmente der gesetzesbasierten
Fragmentsicht geändert wurden, auf die sich wiederum Anordnungsbezie-
hungen der gesetzesbasierten Anordnungssicht beziehen können.

Aufgrund von vertraglichen Regelungen können sich im Erweiterungs-
verfahren also Änderungen in der als Ausgangsbasis dienenden gesetzes-
basierten Fragmentsicht ergeben, ohne dass aber die Anordnungssicht be-
troffen ist. Andersherum können sich Änderungen in der Anordnungssicht
ergeben, ohne dass zuvor die Fragmentsicht anzupassen war. Schließlich
kann sich das Erfordernis ergeben, aufgrund einer vertraglichen Regelung
sowohl die Fragment- als auch die Anordnungssicht anzupassen. Wurden
alle erforderlichen Modifikationen in der (als Ausgangsbasis verwendeten)
gesetzesbasierten Anordnungssicht durchgeführt, ergibt sich als Ergebnis
die vertragsbasierte Anordnungssicht.

10.3.3. Modellierung des vertragsbasierten Prozessmodells

Den Abschluss der Entwicklungsphase bildet die Modellierung des ver-
tragsbasierten Prozessmodells. Dafür werden die vertragsbasierte Fragment-
und Anordnungssicht als Vorgabe genutzt und zusätzlich auch die geset-
zesbasierte Fragment- und Anordnungssicht als Hilfsmittel herangezogen.
Ausgangspunkt der Modellierung im Erweiterungsverfahren ist das geset-
zesbasierte Prozessmodell. Durch den Abgleich zwischen gesetzes- und
vertragsbasierter Fragmentsicht sowie den Abgleich zwischen gesetzes- und
vertragsbasierter Anordnungssicht ergeben sich retrospektiv die durch den
Einbezug der vertraglichen Regelungen bedingten Änderungen. Diese Än-
derungen in beiden Sichten sind nun in das gesetzesbasierte Prozessmodell
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zu integrieren, um daraus das vertragsbasierte Prozessmodell zu erhalten.
Die Erweiterung der gesetzes- zur vertragsbasierten Fragmentsicht er-

folgte vor allem in Abhängigkeit von der Integrationsart, der eine vertrag-
liche Regelung zugeordnet wurde. Davon abhängig sind nun wiederum
die notwendigen Veränderungen im Prozessmodell. So werden die bei der
Ergänzung hinzugefügten Prozess-Fragmente nun auch an einer geeigneten
Position im Prozessmodell ergänzt. Zu konkretisierende Prozess-Fragmente
werden im Prozessmodell identifiziert und an der entsprechenden Position
durch die konkreteren Prozess-Fragmente ersetzt. Zu ersetzende Prozess-
Fragmente werden im Prozessmodell identifiziert und aus dem Modell ent-
fernt, stattdessen können die als Ersatz beschriebenen Prozess-Fragmente
nach Bedarf an der alten Stelle oder an einer anderen geeigneten Position
im Prozessmodell eingebunden werden. Abbedungene Prozess-Fragmente
werden im Prozessmodell identifiziert und aus diesem entfernt.

Analog werden die Erweiterungen der Anordnungssicht auf das Pro-
zessmodell angewendet. Erforderlichenfalls müssen Elemente des Modells
anders angeordnet werden. Entfällt eine Anordnungsbeziehung, die im
gesetzesbasierten Prozessmodell berücksichtigt wurde, können die betrof-
fenen Prozess-Fragmente auf Wunsch nun im Ermessen des Modellierers
umgeordnet werden, beispielsweise um Best Practices oder Gegebenheiten
der Organisation besser zu entsprechen. Wurden schließlich alle Anord-
nungsbeziehungen der vertragsbasierten Anordnungssicht berücksichtigt,
entsteht als Ergebnis das vertragsbasierte Prozessmodell.

10.3.4. Anwendungsfall: Abschluss und Beginn einer Versi-
cherung

In diesem Abschnitt wird die Entwicklung von vertragsbasierten Prozess-
modellen abschließend am Beispiel des Anwendungsfalls demonstriert.
Analog zur vorstehenden Vorgehensbeschreibung werden zunächst die ver-
tragsbasierte Fragment- und Anordnungssicht beschrieben. Sodann werden
die beiden Sichten als Maßgabe bei der Erweiterung des gesetzes- zum
vertragsbasierten Prozessmodell verwendet.

Ausgehend von der gesetzesbasierten Fragmentsicht wird zunächst die
vertragsbasierte Fragmentsicht entwickelt. Durch Abschnitt B § 2 VHB zu
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Beginn des Versicherungsschutzes sowie Dauer und Ende des Vertrages
(siehe Abbildung 10.1) werden die Regelungen in § 10 VVG zu Beginn und
Ende der Versicherung (siehe Abbildung 5.2) abbedungen. Im Sinne der
Integrationsarten findet durch Abschnitt B § 2 VHB eine Ersetzung statt –
die gesetzlichen Regelungen werden durch die vertraglichen Regelungen
getauscht. Damit einher geht ein Tausch derjenigen Prozess-Fragmente in
der Fragmentsicht, die aus § 10 VVG hergeleitet wurden (siehe Tabelle 8.17).
Die Elemente PF25, PF26, PF27 und PF28 entfallen. Stattdessen werden mit
Hilfe der Regel-Prozess-Muster die in Tabelle 10.2 bezeichneten Prozess-
Fragmente aus Abschnitt B § 2 VHB rekonstruiert und in die Beschreibung
der Fragmentsicht aufgenommen. Damit ergibt sich die vertragsbasierte
Fragmentsicht für den Anwendungsfall.

Tabelle 10.2. Aus Abschnitt B § 2 VHB hergeleitete Prozess-Fragmente (Fragment-
sicht)

Zeile Typ Bezeichnung RPM Rechtsquelle

PF29 Beginn des Versicherungs-
schutzes

RPM1
Abschnitt B

§ 2 I VHB

PF30 Ende des Versicherungsschut-
zes

RPM1
Abschnitt B

§ 2 II VHB

PF31 Ende des Vertrags RPM1
Abschnitt B

§ 2 II VHB

Die vertragsbasierten Prozess-Fragmente nach Abschnitt B § 2 VHB
muten in der Tabellendarstellung teilweise zunächst ähnlich an wie die
ersetzten Elemente nach § 10 VVG („Beginn der Versicherung“ und „Beginn
des Versicherungsschutzes“, PF25 und PF29, „Ende der Versicherung“ und
„Ende des Versicherungsschutzes“, PF26 und PF30, sowie „Ablauf der Ver-
tragszeit“ und „Ende des Vertrags“, PF27 und PF31). Tatsächlich stimmen
die bezeichneten Zeitpunkte in ihrer fachlichen Bedeutung auch überein.
Der Unterschied in diesem Fall ist die Terminierung, also die Festlegung,
wann die Zeitpunkte eintreten. Diesbezüglich werden Haftungsbeginn und
-ende (Beginn und Ende der „Versicherung“) in VHB und VVG jeweils
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unterschiedlich bestimmt. Nach Abschnitt B § 2 VHB ergeben sich beide
Zeitpunkte nun aus dem Versicherungsschein und nicht in Abhängigkeit
von dem Zeitpunkt, an dem der Vertrag geschlossen wurde beziehungs-
weise endet. In der hier gewählten Detailtiefe zur Beschreibung der Frag-
mentsicht geht der unterschiedliche Bezug jedenfalls nicht direkt aus den
Prozess-Fragmenten hervor, kann aber beispielsweise durch einen Kom-
mentar im Prozessmodell verdeutlicht werden. Zudem wird der temporale
Bezug alsbald durch die Festlegung der Anordnungssicht geschärft.

Die Entwicklung der vertragsbasierten Anordnungssicht erfolgt als Er-
weiterung der gesetzesbasierten Anordnungssicht. Hierfür sind diejenigen
Anordnungsbeziehungen der gesetzesbasierten Anordnungssicht zu prü-
fen und gegebenenfalls anzupassen, die entweder direkt aus § 10 VVG
hergeleitet wurden oder aber Prozess-Fragmente referenzieren, die aus
§ 10 VVG hergeleitet wurden. Im Anwendungsbeispiel betrifft dies die zwei
Anordnungsbeziehungen AOB10 und AOB11 (siehe Tabelle 8.26). Beide
Formeln basieren unmittelbar auf § 10 VVG und werden deshalb ersetzt.
Stattdessen können anhand von Abschnitt B § 2 VHB sowie aufgrund von
interpretativen Überlegungen neue Anordnungsbeziehungen formuliert
werden.

Eine erste hybride Anordnungsbeziehung besteht zwischen Vertrags-
schluss und Haftungsbeginn (formeller und materieller Versicherungsbe-
ginn). Der Vertragsschluss ist Voraussetzung für den Haftungsbeginn. Die
Festlegung, dass der Haftungsbeginn eingetreten ist, kann zeitlich insofern
frühestens (direkt) nach dem Vertragsschluss erfolgen. Zwischen den beiden
Prozess-Fragmenten bestehen daher eine Replikation und ein vorzeitiges
Verhältnis. Eine Rückwärtsversicherung, bei der der Haftungsbeginn auf
einen Zeitpunkt vor dem Vertragsschluss gelegt wird, ist davon prinzipiell
nicht ausgeschlossen, wenn sich PF29 lediglich auf die Kundgabe des Be-
ginns bezieht. Eine zweite hybride Anordnungsbeziehung besteht zwischen
dem Ende des Vertrags und dem Haftungsende (formelles und materielles
Versicherungsende). Das Ende des Vertrags (PF31) wird nach Abschnitt B
§ 2 II VHB im Versicherungsschein bestimmt. Das Haftungsende fällt mit
dem Vertragsende zusammen. Es bestehen Äquivalenz sowie temporale
Gleichzeitigkeit. Die beiden aus Abschnitt B § 2 VHB hergeleiteten Anord-
nungsbeziehungen sind in Tabelle 10.3 aufgeführt. Sie ersetzen die beiden
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gesetzesbasierten Anordnungsbeziehungen AOB10 und AOB11. Zusam-
men mit den übrigen gesetzesbasierten Anordnungsbeziehungen bildet die
Tabelle nun die Beschreibung der vertragsbasierten Anordnungssicht für
den Anwendungsfall.

Tabelle 10.3. Für Abschnitt B § 2 VHB hergeleitete hybride Anordnungsbeziehungen
(Anordnungssicht)

Zeile Hybride Anordnungsbeziehung Rechtsquelle

AOB12 (PF11 PF29)^ (t(PF11) ă t(PF29)) Abschnitt B § 2 VHB

AOB13 (PF30 PF31)^ (t(PF30) ‖ t(PF31)) Abschnitt B § 2 VHB

Die beschriebenen Modifikationen in Fragment- und Anordnungssicht
bilden die Grundlage für die Erweiterung des gesetzesbasierten Prozessmo-
dells zum vertragsbasierten Prozessmodell. Der zu modifizierende Teil des
gesetzesbasierten Prozessmodells kann in diesem Beispiel auf den Teilaus-
schnitt begrenzt werden, der im Beispielprozess in Abbildung 8.12 unter
Haftungsdauer (§ 10 VVG) gruppiert wurde. Dieser Ausschnitt ist im lin-
ken Bereich von Abbildung 10.6 erneut aufgezeigt. Er wird nun ersetzt
durch einen aus Abschnitt B § 2 VHB hergeleiteten Prozess-Ausschnitt.
Ein Beispiel hierfür ist im rechten Bereich von Abbildung 10.6 aufgezeigt.
Durch diese Ersetzung ergibt sich das vertragsbasierte Prozessmodell für
den Anwendungsfall.

Haftungsdauer (§ 10 VVG) Haftungsdauer (Abschnitt B § 2 VHB, § 10 VVG)

Abschluss
des Vertrags

Beginn der
Versicherung

ja

Ablauf der 
Vertragszeit

Ende der
Versicherung

ja

Vertrag zeitlich
befristet?

Vertrag zeitlich
befristet?

nein

nein

Abschluss
des Vertrags

Beginn des
Versicherungs-

schutzes

Ende des
Vertrags

Ende des
Versicherungs-

schutzes

0 Uhr

24 Uhr

im Versicherungs-
schein angegebener 
Zeitpunkt

Ende des im Versicherungs-
schein angegebenen 
Zeitraums

Abbildung 10.6. Erweiterung des gesetzes- zum vertragsbasierten Prozessmodell
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Kapitel 11

Anwendungen und

Anwendungsmodelle

Regelbasierte Prozessmodelle visualisieren Prozesswissen, das aus Regel-
werken wie beispielsweise Gesetzen und Verträgen gewonnen wurde. Nach
ihrer Konstruktion, die im vorherstehenden Teil III dieser Arbeit thematisiert
wurde, können die Modelle nun in ganz unterschiedlichen Tätigkeitsfel-
dern zur Erfüllung mannigfaltiger Aufgaben genutzt werden. Unmittelbar
möglich ist etwa ein Einsatz in der Didaktik. Im Hinblick auf die zentra-
le Zielsetzung dieser Arbeit, prozessbezogene Compliance-Tätigkeiten zu
unterstützen, bietet sich die Nutzung als Kommunikationsmedium und
Referenzmodell an. Beispielsweise können die Modelle interdisziplinäre
Kommunikation über Recht begleiten sowie als regelbasiertes Referenz-

Prozessmodell unmittelbar zur Entwicklung von regelkonformen Anwen-

dungsmodellen wiederverwendet werden. Ein methodischer Rahmen für
eine solche Wiederverwendung ist die regelbasierte Referenz-Prozessmodel-
lierung – eine spezielle Form der Referenzmodellierung, in der regelbasierte
Prozessmodelle in einem Anwendungsprozess als Referenzmodell für die
Entwicklung von konkreten Anwendungsmodellen dienen. Dabei liegt ein
besonderes Augenmerk auf dem Erhalt von Regelkonformität, die bei-
spielsweise durch begleitende oder nachfolgende Konformitätsprüfungen
sichergestellt wird. Auf einen solchen Anwendungsprozess kann schließ-
lich die Nutzung der Anwendungsmodelle folgen, beispielsweise bei der
Prozessautomatisierung im Rahmen des Geschäftsprozessmanagements.

In diesem Kapitel wird die Anwendung von regelbasierten Prozess-
modellen thematisiert. Exemplarisch sind verschiedene Anwendungsmög-
lichkeiten in Abschnitt 11.1 aufgezeigt. Der Fokus liegt hier aber auf der
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Anwendung als Referenzmodell und damit auf der Wiederverwendung
von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen. Ein Anwendungsprozess für
regelbasierte Referenz-Prozessmodelle ist in Abschnitt 11.2 beschrieben.
In Abschnitt 11.3 werden auch hinsichtlich der so entwickelten Anwen-
dungsmodelle speziell noch einmal die Sicherstellung und der Erhalt von
Regelkonformität betrachtet. In Abschnitt 11.4 wird am Beispiel des An-
wendungsfalls abschließend die Entwicklung von Anwendungsmodellen
durch Wiederverwendung eines regelbasierten (Referenz-)Prozessmodells
demonstriert.

11.1. Anwendungsmöglichkeiten

Losgelöst von der Zielsetzung dieser Arbeit (siehe Abschnitt 1.2) sind
für regelbasierte Prozessmodelle mannigfaltige Anwendungsmöglichkei-
ten und Einsatzszenarien denkbar. Erste Vermutungen wurden bereits in
Abschnitt 7.2 formuliert. Etwas breiter aufgestellt sind nachfolgend einige
Beispiele aufgezeigt:

- Visualisierung in der Didaktik: Unterschiedlichste Arten von Regeln
können durch regelbasierte Prozessmodelle veranschaulicht werden.
Im juristischen Kontext können dadurch juristische Zusammenhänge
verständlicher vermittelt werden [HK13]. Aber auch in anderen Kon-
texten tragen konzeptuelle Modelle häufig zum besseren Verständnis
einer fachlichen Domäne bei [KS86]. Zudem können verschiedene
Lerntypen (beispielsweise der visuell Lernende) durch Visualisierung
deutlich besser angesprochen werden als durch natürlichsprachliche
Texte [DM06]. In der Didaktik bietet es sich daher an, textuelle Regel-
Beschreibungen durch regelbasierte Prozessmodelle zu ergänzen oder
teilweise sogar zu ersetzen. Einsatzmöglichkeiten ergeben sich folglich
in der juristischen Didaktik, aber auch generell in der Ausbildung von
Domänenexperten – insbesondere dann, wenn reglementierte Prozes-
se im Fokus stehen. In stark regulierten Branchen wie dem Banken-
und Versicherungswesen, aber beispielsweise auch im Gesundheits-
wesen und in der öffentlichen Verwaltung sind solche Prozesse häufig
anzutreffen (vergleiche dazu beispielsweise [KHB14; Sch98]).
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- Anforderungsdokumentation im Requirements Engineering: Regelbasier-
te Prozessmodelle können zur Dokumentation von regulatorischen
Anforderungen verwendet werden, beispielsweise im Requirements
Engineering zur Dokumentation von Systemanforderungen. Im Requi-
rements Engineering sind Prozessmodelle besonders zur Darstellung
von komplexen Abläufen geeignet [Rup14]. Die Prozessmodelle stel-
len hierbei eine Alternative zur natürlichsprachlichen Formulierung
von Anforderungen dar. Demgegenüber sind sie zwar komplizierter
zu erstellen, dafür aber auch konkreter in ihrer Aussagekraft.

- Anleitung für Prozessidentifikation und -erhebung im Geschäftsprozessma-
nagement: Bei der Identifikation, aber auch bei der Erhebung von
bestehenden Prozessen in einer Organisation können die regelba-
sierten Prozessmodelle einen Anhaltspunkt liefern. Im Rahmen des
Geschäftsprozessmanagements (siehe Abschnitt 4.2) kann ein Pro-
zessanalyst durch regelbasierte Prozessmodelle vorab mit Aspekten
eines Prozesses vertraut werden und Hypothesen aufstellen, die in
der Folge hilfreich sind [DLM+18]. Aber auch das Aufzeigen von
Personengruppen oder Bereichen, die bereits aufgrund von regula-
torischen Anforderungen an dem Prozess beteiligt sind, ist hilfreich,
beispielsweise um Interviewpartner zu bestimmen.

- Grundlage für Smart Contracts: Die Idee des „Smart Contracts“ besteht
darin, Verträge in IT-Systemen abzubilden, sodass die wechselseiti-
gen Verpflichtungen der Vertragsparteien weitestgehend automatisiert
erbracht oder durchgesetzt werden [Sza97].1 In regelbasierten Pro-
zessmodellen, speziell in vertragsbasierten Prozessmodellen (siehe
Abschnitt 10.2.2), lassen sich die Verpflichtungen der Vertragspartei-
en aus klassischen (textuellen) Verträgen prozessual abbilden. Wird

1Im Bereich des Versicherungswesens hatte beispielsweise der Versicherer AXA ein Produkt
zur Absicherung von Flugverspätungen in Form von Smart Contracts realisiert [HRB18]. Die
Versicherung konnte ausschließlich online und unter Eingabe der Ticketnummer abgeschlossen
werden. Die vereinbarten Vertragsinformationen wurden unveränderbar auf einer Blockchain
gespeichert. Unmittelbar mit Vertragsschluss war durch den Versicherungsnehmer auch die
Prämie zu zahlen. Anschließend war der Vertrag „selbsterfüllend“: Hatte sich die Ankunft
des Fluges um mehr als zwei Stunden verspätet oder war der Flug komplett ausgefallen, so
wurde aufseiten des Versicherers automatisch die vorab festgelegte Geldzahlung als Scha-
densersatz ausgelöst. Dies war möglich durch den automatisierten Abruf und Abgleich von
Fluginformationen.
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im Rahmen von Smart Contracts hingegen gänzlich auf Schriftform
verzichtet, bieten sich gesetzesbasierte Prozessmodelle im Kontext
des Vertrags an, um auf ihrer Basis wiederum Prozessmodelle zu
entwickeln, die den Vertrag repräsentieren. Die Prozessmodelle kön-
nen aufseiten beider Vertragsparteien für die Konfiguration von IT-
Systemen genutzt und dadurch ausführbar gemacht beziehungsweise
automatisiert werden (siehe Abschnitt 4.4). Mit Hilfe von geeigneten
Technologien, beispielsweise auf Basis einer Blockchain, können die
Prozesse beider Parteien anschließend integriert werden [WXR+16].
Dadurch wird die automatisierte Ausführung der Prozesse bei den
Vertragsparteien zuverlässig orchestriert: Wird innerhalb eines Pro-
zesses die Verpflichtung einer Vertragspartei erfüllt, ist sichergestellt,
dass in dem parallel laufenden Prozess des Vertragspartners auto-
matisch die entsprechende Gegenleistung erbracht wird. In dieser
Architektur bilden regelbasierte Prozessmodelle die fachliche Spezifi-
kation des Vertrags ab und sind gleichzeitig ein zentraler Bestandteil
der technischen Implementierung.

Im Hinblick auf die Zielsetzung dieser Arbeit wird indes speziell die
interdisziplinäre Sicherstellung von Compliance in Geschäftsprozessen als
ein Anwendungsbereich für regelbasierte Prozessmodelle betrachtet. Ge-
mäß der Konzeption in Abschnitt 6.3 sollen regelbasierte Prozessmodelle
dabei insbesondere als Hilfsmittel für die interdisziplinäre Experten-Laien-Kom-
munikation über Recht dienen. Die üblicherweise verwendeten Rechtstexte
sind juristischen Laien in der Regel schwer zugänglich [Hed14], während
Vereinfachungen wie beispielsweise Compliance-Programme im Hinblick
auf die Gestaltung von Prozessen häufig nur bedingt geeignet sind und
viele Fragen offen lassen (siehe Abschnitt 6.4). Anstelle von Rechtstexten
oder als Ergänzung dieser können regelbasierte Prozessmodelle unmittel-
bar als Kommunikationsmedium bei der interdisziplinären Experten-Laien-
Kommunikation verwendet werden. Die Wirksamkeit von regelbasierten
Prozessmodellen hinsichtlich des Verständnisses rechtlicher Fragestellun-
gen – und ob sich aus ihrer Verwendung eine Verbesserung gegenüber der
Verwendung von Rechtstexten ergibt – wird in Kapitel 15 noch evaluiert.

Darüber hinaus wurde bereits vielfach die Nutzung von regelbasier-
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ten Prozessmodellen als Referenzmodell angeführt. In diesem Teil der
Arbeit wird nun ausschließlich die Anwendung von regelbasierten Referenz-
Prozessmodellen eingehender betrachtet und beispielhaft aufgezeigt, wie
sich die Verwendung als Referenzmodell sowie eine Integration der ent-
sprechenden Tätigkeiten in das „klassische“ Geschäftsprozessmanagement
gestalten können.

11.2. Regelbasierte Referenz-Prozessmodellierung

Als Referenzmodell können regelbasierte Prozessmodelle zur Entwicklung
von Anwendungsmodellen wiederverwendet werden. Regelbasierte Prozess-
modelle, die als Referenzmodell zum Einsatz kommen, werden fortan als
regelbasierte Referenz-Prozessmodelle bezeichnet.

Definition 22 (Regelbasiertes Referenz-Prozessmodell). Regelbasierte Refe-
renz-Prozessmodelle sind regelbasierte Prozessmodelle, die als Referenz-
modell verwendet werden.

Eng verbunden ist der Begriff „Referenzmodellierung“ (Abschnitt 3.3). In
der Literatur wird Referenzmodellierung konzeptionell in den Konstrukti-
ons- und Anwendungsprozess untergliedert [FL05]. Im vorstehenden Teil III
dieser Arbeit wurde ein Konstruktionsprozess für regelbasierte Prozessmo-
delle beschrieben. Innerhalb des Konstruktionsprozesses wird im Rahmen
der Problemdefinition unter anderem festgelegt, für welchen Zweck das Mo-
dell zu entwickeln ist (siehe Abschnitt 9.1.1). Aus dem Modellzweck ergeben
sich unter anderem die Regeln, die bei der Entwicklung zu berücksichtigen
sind, und implizit wird dadurch auch der Kontext eingeschränkt, in dem
ein Referenzmodell später gewinnbringend nutzbar ist. Erforderlichenfalls
sollte eine geplante Verwendung als Referenzmodell daher im Rahmen
der Problemdefinitions-Phase berücksichtigt werden. Für die Konstruktion
von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen ergeben sich prinzipiell aber
keine weiteren Besonderheiten gegenüber der Konstruktion von „allgemei-
nen“ regelbasierten Prozessmodellen. Das Ziel im Anwendungsprozess von
regelbasierten Referenz-Prozessmodellen ist in Anlehnung an [FL05] nun
die Entwicklung eines spezifischen Anwendungsmodells. Dabei wird das
regelbasierte Referenz-Prozessmodell wiederverwendet.
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Die Kombination beider Prozesse zur Konstruktion und Anwendung
von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen ist die regelbasierte Referenz-
Prozessmodellierung. In Anlehnung an die allgemeine Definition der Refe-
renzmodellierung nach [Bro15] (siehe Abschnitt 3.3) sei die regelbasierte
Referenz-Prozessmodellierung wie folgt definiert:

Definition 23 (Regelbasierte Referenz-Prozessmodellierung). Regelbasierte
Referenz-Prozessmodellierung ist ein spezielles Arbeitsgebiet der Model-
lierung, in dem regelbasierte Referenz-Prozessmodelle betrachtet werden.
Die regelbasierte Referenz-Prozessmodellierung ist konzeptionell in den
Konstruktions- und Anwendungsprozess von regelbasierten Referenz-Pro-
zessmodellen untergliedert.

11.2.1. Anwendungsbereich eines regelbasierten Referenz-
Prozessmodells

Mit der Anwendung von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen wird ein
bestimmter Zweck verfolgt. Der Zweck der Anwendung bestimmt sich aus
dem konkreten Anwendungsfall, ebenso wie der Anwendungskontext – das
konkrete Umfeld und die Begleitumstände, unter denen die Anwendung
letztlich erfolgt. Abhängig vom Anwendungsfall kann der Nutzen variieren,
den die Anwendung von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen bringt.
Je passgenauer das Referenzmodell für den konkreten Anwendungskontext
ist, umso höher dürfte der gestiftete Nutzen ausfallen. Gegebenenfalls ist
daher zunächst zu bestimmen, ob ein regelbasiertes Referenz-Prozessmodell
vor dem Hintergrund des konkreten Anwendungskontexts überhaupt zur
Anwendung geeignet ist.

Der Anwendungsbereich für den gewinnbringenden Einsatz eines regel-
basierten Referenz-Prozessmodells wird maßgeblich bereits im Konstrukti-
onsprozess eingeschränkt, indem festgelegt wird, für welchen Zweck das
Referenzmodell zu entwickeln ist. Hieraus ergibt sich der Entwicklungskon-
text, auf den abgestimmt beispielsweise die Auswahl der kontextrelevanten
Regeln erfolgt (siehe Abschnitt 9.1.1). Die Auswahl von Rechtsgrundlagen
und anderen Regelquellen kann beispielsweise zielgerichtet hinsichtlich der
Prozesse im Kontext eines konkreten Vertragstypens erfolgen. Die Auswahl
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der kontextrelevanten Regeln kann aber auch allgemeiner geschehen – etwa
im Kontext von ausgewählten regulierten Prozessen einer Organisation, wie
sie beispielsweise in der öffentlichen Verwaltung verbreitet sind [Sch98].
Zielführend ist die Anwendung eines regelbasierten Referenz-Prozessmo-
dells jedenfalls vor allem dann, wenn es speziell für den Zweck entwickelt
wurde, für den es in der Folge auch angewendet wird. In diesem Fall stimmt
der Anwendungskontext mit dem Entwicklungskontext überein. In anderen
Anwendungskontexten oder Folgeprojekten kann die Anwendung eben-
falls gewinnbringend sein, wenn der Anwendungskontext zum ursprüngli-
chen Entwicklungskontext passt. In einem Anwendungskontext, der nicht
kompatibel mit dem Entwicklungskontext ist, stellt die Anwendung eines
regelbasierten Referenz-Prozessmodells hingegen eine Fehlleistung dar, die
zusätzlichen Aufwand und erhöhte Komplexität erwarten lässt, ohne den
erhofften Nutzen zu stiften.

Neben dem Anwendungskontext beeinflusst auch die Disziplin, in der
regelbasierte Referenz-Prozessmodelle angewendet werden, den Anwen-
dungsnutzen der Referenzmodelle. Aufgrund ihrer Gestaltung als Prozess-
modell ist die Anwendung von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen
vorrangig für Disziplinen geeignet, bei denen auch die Anwendungsmo-
delle Prozessmodelle sind. Ein augenscheinliches Beispiel ist – auch im
Hinblick auf die Zielsetzung dieser Arbeit – die Disziplin des Geschäftspro-
zessmanagements. Es kommen aber durchaus auch andere Disziplinen
in Betracht. Eine solche ist etwa die Umsetzung von serviceorientierten Ar-
chitekturen [FDN+12], einem Architekturmuster der Softwareentwicklung,
bei dem Dienste von IT-Systemen anhand von Aufgaben und Abläufen in
Geschäftsprozessen abgegrenzt und orchestriert werden. Zudem sollten
die Anwendungsmodelle möglichst mit derselben Modellierungssprache
angefertigt werden wie die Referenzmodelle. Prinzipiell können Anwen-
dungsmodelle auch mit einer anderen Modellierungssprache sowie in einer
gänzlich anderen Form als der des Prozessmodells entwickelt werden. Dann
ist allerdings eine entsprechende Übertragung der Modellinhalte erforder-
lich, die zusätzlichen Aufwand verursacht. Die folgenden Beschreibungen
sind teilweise konkret auf Anwendungsprozesse bezogen, in denen Anwen-
dungsmodelle in Form von Prozessmodellen entwickelt werden.
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11.2.2. Anwendungsprozess und Anwendungsarten

Die Anwendung eines Referenzmodells erfordert die Aktivitäten „Aus-
wahl“, „Anpassung“ und „Integration“ (siehe Abschnitte 3.3 und 6.2).
Die Aktivitäten des generischen Anwendungsprozesses werden hier auf
die Besonderheiten von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen bezo-
gen, um einen spezifischen Anwendungsprozess für regelbasierte Refe-
renz-Prozessmodelle zu beschreiben (vergleiche Abschnitt 6.3). In Ab-
bildung 11.1 ist der abstrakte Anwendungsprozess von regelbasierten
(Referenz-)Prozessmodellen (neben dem Konstruktionsprozess) erneut dar-
gestellt.

KONSTRUKTIONSPROZESS VON 
REGELBASIERTEN PROZESSMODELLEN
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Abbildung 11.1. Konstruktion und Anwendung von regelbasierten (Referenz-)
Prozessmodellen

Im Rahmen der Auswahl gilt es zunächst, die geeigneten (Referenz-)Mo-
delle aus der Menge von vorhandenen Modellen auszuwählen [FL05]. Nicht
zwangsläufig wird bei der Entwicklung von Anwendungsmodellen nur ein
einziges Referenzmodell wiederverwendet – durchaus können auch mehre-
re Modelle kombiniert werden. Ein solcher Konstruktionsprozess wird dann
auch als Multireferenzmodellanwendung bezeichnet [Bro15]. Infrage kommen
für die Anwendung insbesondere auch Modelle, die nicht originär als Refe-
renzmodell bestimmt sind. Das können beispielsweise Anwendungsmodelle
aus vorhergegangenen Projekten sein oder Ist-Prozessmodelle, die während
der Prozessdokumentation im Geschäftsprozessmanagement entwickelt
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wurden. Werden die Referenzmodelle bei einer Multireferenzmodellan-
wendung jeweils für sich betrachtet, handelt es sich um mehrere Anwen-
dungsprozesse, in denen die Referenzmodelle jeweils in ein gemeinsames
Anwendungsmodell integriert werden.

Die Beschreibung des Anwendungsprozesses erfolgt hier mit dem Fokus
auf einem einzelnen regelbasierten Referenz-Prozessmodell. Nicht unerheb-
lich im Anwendungsprozess dieses konkreten Modells ist es nun, ob im Rah-
men der Auswahl ausschließlich das regelbasierte Referenz-Prozessmodell
selektiert wird oder ob eine Kombination mit anderen Modellen erforderlich
ist. Wird kein weiteres Modell neben dem regelbasierten Referenz-Prozess-
modell selektiert, kann das regelbasierte Referenz-Prozessmodell – zunächst
vollständig abgegrenzt betrachtet – auf zwei Arten angewendet werden.
Bei der Anpassung bildet das Referenzmodell die Initialversion des Anwen-
dungsmodells. Diese Initialversion wird anschließend situativ adaptiert und
ergänzt, um den konkreten Anforderungen zu entsprechen [FL05]. Bei der
Integration wird hingegen zunächst unabhängig vom Referenzmodell ein
Teil des Anwendungsmodells als Ausgangsbasis konstruiert. Im Anschluss
werden die gewünschten Inhalte des Referenzmodells adaptiert und in
diesen Entwurf eingefügt [FL05]. Neben den beiden Extrema „Anpassung“
und „Integration“ sind für die praktische Anwendung außerdem Mittel-
wege denkbar: Teile des Referenzmodells bilden die Ausgangsbasis zur
Konstruktion eines Anwendungsmodells, woraufhin die Weiterentwicklung
zunächst unabhängig vom Referenzmodell erfolgt, anschließend werden
weitere Teile des Referenzmodells in den Entwicklungsstand des Anwen-
dungsmodells integriert und erforderlichenfalls angepasst, und andere Teile
des Referenzmodells werden im Anwendungsprozess möglicherweise gar
nicht berücksichtigt.

Weitere Verlaufsmöglichkeiten bestehen im Anwendungsprozess, wenn
bei der Auswahl mehrere Modelle als Basis des Anwendungsmodells be-
stimmt werden. Das vorgenannte Vorgehen besteht als Einstiegsvariante
fort, wenn die weiteren Modelle erst im Anschluss in den Entwicklungs-
stand des Anwendungsmodells integriert werden. Andererseits können
die weiteren oder einige Modelle auch vor dem betrachteten regelbasierten
Referenz-Prozessmodell Berücksichtigung finden, sodass nun beispielswei-
se die Option besteht, eines der anderen Modelle als Initialversion des
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Anwendungsmodells zu nutzen. In diesem Fall wird das Referenzmodell
wiederum in dem Entwicklungsstand des Anwendungsmodells integriert.
In der praktischen Anwendung bestehen auch bei diesen Vorgehensweisen
Kombinationsmöglichkeiten und Mittelwege.

In Abbildung 11.2 ist der vorstehend beschriebene Anwendungsprozess
mit Fokus auf einem regelbasierten Referenz-Prozessmodell schematisch
dargestellt. Der Ablauf des dargestellten Prozesses ist maßgeblich davon
abhängig, ob bei der Entwicklung des Anwendungsmodells ausschließlich
das betrachtete regelbasierte Referenz-Prozessmodell oder aber mehrere
Modelle berücksichtigt werden. Diejenigen Aktivitäten, die sich auf die
Anwendung (Auswahl, Anpassung und Integration) des betrachteten Re-
ferenzmodells beziehen, sind in der Abbildung farblich hinterlegt. Die
Anwendungsarten (Anpassung und Integration) sind in der Abbildung als
Extrema voneinander abgegrenzt, wenngleich in der praktischen Anwen-
dung eben auch Mittelwege möglich sind.

Ähnlich wie bei der Integration kontextrelevanter Regeln, bei der Kon-
flikte zwischen Regeln mit Hilfe von Kollisionsregeln aufgelöst werden müs-
sen (siehe Abschnitt 9.1.3), können im Rahmen des Anwendungsprozesses
besondere Herausforderungen bei der Integration zweier Prozessmodelle
bestehen. Sind die Ausgangsbasis und das zu integrierende Modell kom-
plementär und sollen alle Bestandteile unverändert übernommen werden,
so ist die Integration noch mit einer vollständigen Kombination beider
Modelle vergleichbar. Dies ist vergleichsweise einfach zu bewältigen. Häufi-
ger ist jedoch der Fall zu erwarten, dass eine Ausgangsbasis selektiv um
adaptierte Elemente des zu integrierenden Modells ergänzt wird, wodurch
sich die Anzahl der Elemente in der Summe möglicherweise reduziert.
Herausfordernd wird diese Form der Integration vor allem dann, wenn
Konflikte zwischen den Modellen bestehen, die Anpassungen der Elemente
erfordern. Das ist etwa der Fall, wenn sich der Detaillierungsgrad beider
Modelle unterscheidet, sodass bei der Integration zunächst eine Anglei-
chung erforderlich wird [LL10]. Sind die Modelle in unterschiedlichen
Notationssprachen konstruiert, ist die Transformation eines Modells oder
einzelner Elemente erforderlich. Und schließlich treten Konflikte bei der
Integration von Prozessmodellen auf, wenn gleiche Sachverhalte in den Mo-
dellen unterschiedlich repräsentiert sind. In [Ros96] werden diesbezüglich
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drei Konflikttypen benannt:

- Namenskonflikte: Gleiche Sachverhalte sind in den Modellen unter-
schiedlich bezeichnet, beispielsweise durch Synonyme.

- Typkonflikte: Gleiche Sachverhalte sind in den Modellen mit unter-
schiedlichen Konstrukten abgebildet.

- Strukturkonflikte: Die Modelle weisen semantische Widersprüche auf.

Diese drei Konflikttypen lassen sich weitestgehend vermeiden, wenn
bereits bei der Entwicklung der Modelle einheitliche Fachbegriffe sowie
Konventionen verwendet werden, die eine einheitliche Verwendung von
Konstrukten festlegen [LL10]. Der Katalog der Regel-Prozess-Muster (siehe
Abschnitt 8.3) ist ein Beispiel für solche Konventionen, die bei der Entwick-
lung von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen genutzt werden können.
Die Integration zweier regelbasierter Referenz-Prozessmodelle sollte daher
einfacher gelingen als die Integration eines regelbasierten Referenz-Prozess-
modells mit einem anderen Modelltyp, da die Gefahr von Typkonflikten
im ersten Fall geringer ist. Die verwendeten Fachbegriffe werden allerdings
auch bei der Entwicklung von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen
nicht vereinheitlicht, sondern durch die Rekonstruktion direkt aus dem
Regeltext übernommen (siehe Abschnitt 8.2.2). Bei der Integration von zwei
regelbasierten Referenz-Prozessmodellen führt die Rekonstruktion daher
zu Namenskonflikten, wenn Uneinheitlichkeit bei den Fachbegriffen be-
reits zwischen unterschiedlichen Regelwerken oder gar innerhalb desselben
Regelwerks besteht. In diesem Fall sollten die unterschiedlichen Bezeich-
nungen bei der Integration im Anwendungsprozess vereinheitlicht werden,
um Konsistenz im Anwendungsmodell herzustellen.

Erfolgt die Anwendung der regelbasierten Referenz-Prozessmodelle
vor dem Hintergrund von bereits etablierten Geschäftsprozessen, kann die
Entwicklung der Anwendungsmodelle auch einen Abgleich mit dem or-
ganisatorischen Geschäftsprozess umfassen. Vorgaben des regelbasierten
Referenz-Prozessmodells können dabei an den bestehenden Prozess an-
gepasst werden (Modellierung von Ist-Prozessen), gegebenenfalls besteht
aber auch die Möglichkeit oder gar die Notwendigkeit, den bestehenden
Prozess in der Folge an die Vorgaben des Referenzmodells anzupassen
(Modellierung von Soll-Prozessen).
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Im Anwendungsprozess von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen
empfiehlt sich der Einsatz eines Prozessmodell-Repositorys. Dabei handelt
es sich um einen speziellen Ablageort für Prozessmodelle, die mit dem
Prozessmodell-Editor erstellt werden. Mit dem Editor können die Model-
le im Repository gespeichert, abgerufen und mit anderen geteilt werden
[DLM+18]. Daraus ergeben sich verschiedene Vorteile. Im Anwendungspro-
zess wird etwa die Auswahl von Modellen vereinfacht, wenn alle verfügba-
ren Prozessmodelle bereits zentral in einem solchen Repository vorgehalten
werden. Häufig unterstützt ein Repository zudem die Versionsführung, so-
dass beispielsweise die Entwicklungshistorie von Prozessmodellen eingese-
hen werden kann. Das ist gerade bei der kollaborativen Modellentwicklung
hilfreich.

11.2.3. Konstruktionstechniken und situativer Konstrukti-
ons-Mix

Im Anwendungsprozess von Referenzmodellen können im Rahmen der
Anwendungsarten (Anpassung und Integration) unterschiedliche Wieder-
verwendungskonzepte zum Tragen kommen. In [Bro15; Ess16] werden
fünf Konstruktionstechniken zur Entwicklung von Anwendungsmodellen
unterschieden:

- Konfiguration: Das Anwendungsmodell wird durch Auswahlentschei-
dungen aus dem Referenzmodell abgeleitet. Dazu muss das Referenz-
modell alle Modellvarianten bereits vorsehen.

- Instanziierung: Bestimmte Modellelemente des Referenzmodells fun-
gieren als Platzhalter und werden im Anwendungsprozess durch
situationsspezifische Inhalte ersetzt. Die möglichen situationsspezifi-
schen Inhalte sind bereits im Referenzmodell oder in anderen Refe-
renzmodellen enthalten.

- Aggregation: Das Referenzmodell bietet eine Auswahl an Komponen-
ten mit Schnittstellen an, welche im Anwendungsprozess spezifisch
zu einem Anwendungsmodell zusammengefügt werden.

- Spezialisierung: Das Referenzmodell trifft allgemeingültige Aussagen,
welche im Anwendungsmodell für den vorliegenden Fall abgeändert
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oder erweitert werden.
- Analogiekonstruktion: Das Anwendungsmodell wird durch Analogiebil-

dung aus dem Referenzmodell abgeleitet, ohne dass Einschränkungen
existieren. Spezifische Merkmale beider Modelle werden in der Folge
als übereinstimmend wahrgenommen.

Die Konstruktionstechniken unterscheiden sich im Wesentlichen durch
den Grad der Wiederverwendung. Je mehr Inhalte des Referenzmodells wie-
derverwendet werden, desto weniger Inhalte müssen erst im individuellen
Kontext des Anwendungsprozesses entwickelt werden. Durch einen hohen
Wiederverwendungsgrad fällt der Anwendungsaufwand infolgedessen ge-
ringer aus. Entsprechend größer ist allerdings der Aufwand im Konstrukti-
onsprozess, da mehr mögliche Anforderungen bereits zur Konstruktionszeit
berücksichtigt werden [Bro15]. Die Konstruktionstechniken der Aufzählung
sind geordnet nach einem abnehmenden Grad der Wiederverwendung.
Die Konfiguration entspricht einer vollständigen Wiederverwendung, wäh-
rend die Analogiekonstruktion weitestgehend durch eine Neukonstruktion
des Anwendungsmodells charakterisiert ist [LSE10]. Ein weiterer Unter-
schied zwischen den Konstruktionstechniken besteht in der Möglichkeit,
mehrere Modelle zu einem Anwendungsmodell zu kombinieren: Bei der
Konfiguration werden Auswahlentscheidungen innerhalb eines einzelnen
Referenzmodells getroffen, sodass im Prinzip ein einzelnes Modell zum
Anwendungsmodell reduziert wird. Dies entspricht der Anwendungsart
„Anpassung“. Mit den anderen Techniken wird indessen auch eine Integra-
tion und besonders die Adaption von mehreren (Teil-)Modellen ermöglicht
[Bro15].

Die Konstruktionstechniken werden in Anwendungsprozessen oftmals
nicht isoliert verwendet. Stattdessen wird unter Berücksichtigung des kon-
kreten Anwendungsfalls ein situativer Konstruktions-Mix angestrebt [BB04].
Dabei bilden die Konstruktionstechniken häufig eine Brücke zwischen dem
Konstruktions- und Anwendungsprozess eines Referenzmodells. Denn häu-
fig sind der Konstruktion- und Anwendungsprozess zwar voneinander
getrennt, doch regelmäßig ist es sinnvoll, zunächst (also bereits vor dem
Konstruktionsprozess) adäquate Konstruktionstechniken auszuwählen und
dann beide Prozesse darauf abzustimmen. So wird eine gezielte Wiederver-
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wendung des Referenzmodells ermöglicht, bei der Aufwand und Nutzen
optimiert sind [LSE10]. Bei der Wahl der adäquaten Konstruktionstech-
niken ist vor allem die Komplexität des Anwendungsfalls ein wichtiger
Faktor. Zeichnet sich beispielsweise der Anwendungsfall durch eine hohe
Komplexität aus und besteht gleichzeitig ein geringer Wiederverwendungs-
grad, spricht dies für eine Analogiekonstruktion, um den Aufwand für die
Konstruktion des Referenzmodells gering zu halten [BB04].

Entgegen dem verbreiteten Vorgehen ist die Abstimmung des Kon-
struktions- und Anwendungsprozesses von regelbasierten Referenz-Pro-
zessmodellen auf einen ausgewählten Konstruktions-Mix nicht unbedingt
möglich. Bei der Entwicklung von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen
wird das Konstruktionsergebnis maßgeblich durch die Auswahl der kon-
textrelevanten Regeln bestimmt. Inhalt und Umfang der regelbasierten
Referenz-Prozessmodelle ergeben sich dann vorrangig aus dem Inhalt der
Regeln und nicht aufgrund der Ausrichtung auf eine zuvor getroffene
Auswahl adäquater Konstruktionstechniken. Gleichermaßen wird auch
der Feinheitsgrad von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen vor allem
durch die Regelungsdichte vorbestimmt. Werden die kontextrelevanten
Regeln im Konstruktionsprozess unmittelbar abgebildet, beispielsweise
unter Anwendung der Regel-Prozess-Muster (siehe Abschnitt 8.3), erfolgt
also keine Abstimmung des Konstruktionsprozesses auf vorab ausgewählte
Konstruktionstechniken. Stattdessen erfolgt die Auswahl der adäquaten
Konstruktionstechniken erst unmittelbar bei der Konstruktion der Anwen-
dungsmodelle im Anwendungsprozess. Der Grad der Wiederverwendung
von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen hängt dann zunächst davon
ab, wie umfassend der Prozess bereits durch die kontextrelevanten Re-
geln beschrieben ist und wie konkret die Regeln im Einzelnen sind. Wie
umfassend und detailliert das Anwendungsmodell tatsächlich zu sein hat,
ergibt sich wiederum aus dem Einsatzzweck, für den das Anwendungs-
modell konstruiert wird. Von diesen Aspekten ist daher auch die Entschei-
dung abhängig, ob die Vorgaben des Referenzmodells ausreichen oder aber
konkretisiert oder sogar ergänzt werden müssen. Anhand dieser situati-
ven Entscheidungen lässt sich im Anwendungsprozess auf den adäquaten
Konstruktions-Mix schließen.

Grundsätzlich kann im Anwendungsprozess eines regelbasierten Re-
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ferenz-Prozessmodells jede der fünf Konstruktionstechniken zum Einsatz
kommen. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Charakteristiken sowie auf-
grund der Besonderheiten von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen ist
den Techniken aber eine unterschiedliche Relevanz beizumessen. Beispiels-
weise kommt eine Konfiguration aufgrund ihrer Definition überhaupt nur
dann infrage, wenn im Anwendungsprozess eines regelbasierten Referenz-
Prozessmodells keine Integration mit anderen Modellen erfolgt und sich die
Anpassung des Referenzmodells im Anwendungsprozess auf die Auswahl
von Modellvarianten begrenzt. Durch den Ausschluss weiterer Anpassun-
gen ist der Anwendungsbereich der Konfiguration von regelbasierten Refe-
renz-Prozessmodellen daher stark eingeschränkt. Vor dem Hintergrund der
häufig eher abstrakt und allgemeingültig formulierten Rechtsgrundlagen
erscheint hingegen besonders die Spezialisierung als passgenau. Abstrakte
Aussagen der Regeln, die im Referenzmodell rekonstruiert wurden, werden
bei der Spezialisierung im Anwendungsprozess konkretisiert oder erweitert.
Möglich ist die Spezialisierung bei beiden Anwendungsarten des Referenz-
modells (Anpassung und Integration). Im Fall der Anpassung wird das
Referenzmodell als Vorlage für die Modellierung des Anwendungsmodells
genutzt und bildet insofern eine Initialversion des Anwendungsmodells.
Die Spezialisierung bedeutet bei dieser Anwendungsart, dass das Anwen-
dungsmodell nach der Anpassung eine Erweiterung des Referenzmodells
darstellt, dessen Konstruktionsergebnisse in Grenzen geändert wurden
[Bro15]. Referenz- und Anwendungsmodell verfügen damit auch nach der
Anpassung über gemeinsame Merkmale. Grenzen oder Beschränkungen bei
der Spezialisierung von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen bilden vor
allem die nicht abdingbaren sowie nicht abbedungene Rechtsvorschriften.
Diese Vorschriften sind im Referenzmodell abgebildet und müssen beibe-
halten werden, sofern sie im Kontext des Anwendungsmodells relevant
sind. Ähnliches gilt für die Spezialisierung bei der Anwendungsart „Inte-
gration“. Bildet im Anwendungsprozess ein anderes Prozessmodell als das
regelbasierte Referenz-Prozessmodell oder eine Neuentwicklung die Aus-
gangsbasis im Anwendungsprozess, dann gilt es vor allem, einen Abgleich
mit dem Referenzmodell durchzuführen und erforderliche Änderungen in
das bestehende Modell (die Ausgangsbasis) einzuarbeiten. Die Inhalte des
Referenzmodells werden in das zukünftige Anwendungsmodell integriert,
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indem einzelne Prozess-Fragmente oder größere Ausschnitte aus dem regel-
basierten Referenz-Prozessmodell in das Anwendungsmodell übernommen
werden. Im Sinne der Spezialisierung können die übernommenen Elemente
nach derselben Maßgabe geändert werden wie bereits bei der Anpassung –
gelten Beschränkungen, müssen diese bei den Änderungen entsprechend
berücksichtigt werden.

11.2.4. Konfigurative Anpassungen

Unabhängig vom situativen Konstruktions-Mix bieten regelbasierte Refe-
renz-Prozessmodelle in bestimmten Konstellationen Potenzial für konfigu-
rative Anpassungen im Anwendungsprozess. Damit wird hier bezeichnet,
dass Teile eines Anwendungsmodells zunächst durch Auswahlentschei-
dungen aus dem Referenzmodell abgeleitet werden. Beispielsweise sind in
Rechtsnormen häufig eine Reihe von Sonderfällen und Ausnahmen sowie
freigestellte und erlaubte Handlungen geregelt. Ziel und gleichzeitig eine
Stärke bei der Entwicklung von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen
ist es, dass gerade die Sonderfälle und Ausnahmen auch im Referenzmodell
abgebildet werden. Vor dem Hintergrund eines konkreten Anwendungsfalls
ist es jedoch nicht immer erforderlich oder sinnvoll, alle Alternativen auch
in das Anwendungsmodell zu übernehmen. Wenn etwa die Bedingung
für das Eintreten eines Sonderfalls im Anwendungskontext gänzlich aus-
geschlossen ist, kann dieser Sonderfall im Anwendungsmodell entfallen,
wodurch sich die Komplexität verringert. Im konkreten Fall stellen bestimm-
te Konstellationen insofern Modellvarianten im Referenzmodell dar, die
Auswahlentscheidungen bei der Bildung des Anwendungsmodells zulassen.
Diese konfigurative Anpassung im Rahmen des Anwendungsprozesses
weist einige Charakteristiken der Konstruktionstechnik „Konfiguration“
auf, bei der das Anwendungsmodell vollständig und ohne weitere Anpas-
sungen durch Auswahlentscheidungen aus dem Referenzmodell abgeleitet
wird. Konfigurative Anpassungen sind aber auch bei der Verwendung
von anderen Konstruktionstechniken als der Konfiguration möglich. Im
Gegensatz zur Konfiguration können beispielsweise im Rahmen einer Spe-
zialisierung zunächst konfigurative Anpassungen vorgenommen werden,
bevor im Anschluss die erforderlichen Änderungen und Erweiterungen im
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Anwendungsmodell erfolgen.

Die Punkte im regelbasierten Referenz-Prozessmodell, an denen Aus-
wahlentscheidungen für eine konfigurative Anpassung bestehen, sind in-
dessen nicht explizit als solche gekennzeichnet. Konstellationen, die eine
konfigurative Anpassung erlauben, müssen daher situativ im Anwendungs-
prozess bestimmt werden. Verschiedene Konstellationen mit Möglichkeiten
für konfigurative Anpassungen werden nachfolgend auf Ebene der Re-
gel-Prozess-Muster (RPM, siehe Abschnitt 8.3) betrachtet, mit deren Hilfe
potenziell konfigurierbare Prozess-Fragmente hergeleitet werden.

Tatbestand und Rechtsfolge stellen die grundlegenden juristischen Ele-
mente dar, die in regelbasierten Referenz-Prozessmodellen abgebildet sind.
Die Abbildung von Tatbeständen erfolgt unter Anwendung der RPM1 und
RPM2, Rechtsfolgen werden unter Anwendung der RPM3 - RPM5 rekon-
struiert. Gleichzeitig sind es diese fünf Regel-Prozess-Muster, mit denen
die Flusselemente des regelbasierten Referenz-Prozessmodells bestimmt
werden. Bei den abgebildeten Tatbeständen ist eine konfigurative Anpas-
sung dann möglich, wenn bereits im Anwendungsprozess unabhängig von
konkreten Prozessinstanzen feststeht, dass der Tatbestand im Anwendungs-
kontext entweder immer oder aber nie erfüllt ist. In diesem Fall können die
entsprechenden Prozess-Fragmente mitunter aus dem Anwendungsmodell
entfernt werden. Die juristischen Elemente „Gebot“ (RPM3) und „Verbot“
(RPM4) als mögliche Rechtsfolgen eines Tatbestands können aufgrund ihres
zwingenden Charakters per se nicht konfigurativ ausgeschlossen werden.
Als Rechtsfolge sind sie jedoch an die Verwirklichung eines Tatbestands
gebunden. Verwirklicht sich der Tatbestand im Kontext des Anwendungs-
modells voraussehbar nicht, müssen auch die abhängigen Gebote und
Verbote im Anwendungsmodell nicht wiederverwendet werden. Rekonstru-
ierte Rechtsfolgen im Prozessmodell können also immer dann entfallen,
wenn der abgebildete Tatbestand entfällt, von dessen Erfüllung das Ein-
treten der Rechtsfolge abhängig ist. Gleichermaßen können rekonstruierte
Rechtssubjekte (RPM6 und RPM7) und -objekte (RPM8 und RPM9) indi-
rekt obsolet werden, wenn sie sich ausschließlich auf Prozess-Fragmente
beziehen, die selbst durch konfigurative Anpassung ausgeschlossen werden.
Eine Besonderheit im Hinblick auf konfigurative Anpassungen liegt vor,
wenn es sich bei einer Rechtsfolge um eine Erlaubnis oder Freistellung im
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Sinne der deontischen Modalitäten handelt. Im Prozessmodell wird dies als
optionale Aktivität abgebildet (RPM5). In diesem Fall besteht im Ermessen
des Modellierers die Möglichkeit, den optionalen Charakter aufzulösen,
sodass bereits im Anwendungsprozess festgelegt wird, dass die Aktivität
im Anwendungsmodell immer oder aber niemals durchgeführt wird. Damit
sind es im Wesentlichen drei Konstellationen, die als Ausgangspunkt Po-
tenzial für konfigurative Anpassungen bieten. In Tabelle 11.1 sind die drei
Konstellationen jeweils mit einem abstrakten Prozessbeispiel aufgeführt,
das die Alternativen verbildlicht. Neben einer Übernahme der aufgezeigten
Alternativen in das Anwendungsmodell besteht in diesen Beispielen immer
auch die Möglichkeit, das ursprüngliche Prozess-Fragment des regelbasier-
ten Referenz-Prozessmodells im Anwendungsprozess wiederzuverwenden.

11.3. Qualität und Konformität von Anwendungs-

modellen

Vor, aber auch während der Nutzung können die Anwendungsmodelle
hinsichtlich ihrer Qualität beurteilt und erforderlichenfalls verbessert wer-
den. Welche Qualitätsanforderungen dabei relevant sind, hängt maßgeblich
vom konkreten Anwendungsfall ab. Wurden die Anwendungsmodelle in
Form von Prozessmodellen entwickelt, sollte eine Qualitätsbetrachtung
allerdings analog zu den Ausführungen in Abschnitt 9.3 aus drei Perspekti-
ven erfolgen – syntaktisch, semantisch und pragmatisch. Dabei bezieht sich
syntaktische Qualität darauf, dass das Prozessmodell den syntaktischen Re-
geln der Modellierungssprache entspricht. Für Anwendungsmodelle gelten
hier die gleichen Ausführungen, wie sie bereits in Abschnitt 9.3.1 für regel-
basierte Prozessmodelle beschrieben wurden. Semantische Qualität bezieht
sich auf die fachlichen Inhalte von Prozessmodellen und deren Bedeutung,
insbesondere im Hinblick auf Gültigkeit und Vollständigkeit. Für die An-
wendungsmodelle gelten auch hier ähnliche Aussagen, wie sie bereits in
Abschnitt 9.3.2 für regelbasierte Prozessmodelle getroffen wurden. Dabei
ist die semantische Qualität von Anwendungsmodellen insbesondere vor
dem Hintergrund des Anwendungskontexts zu bewerten. Ein besonderer
Fokus sollte zudem auf einer Konformitätsprüfung liegen. Die Konformi-
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Tabelle 11.1. Möglichkeiten zur konfigurativen Anpassung auf der Ebene von Pro-
zess-Fragmenten

RPM Möglichkeiten zur konfigurativen Anpassung

RPM1 Eine Möglichkeit zur konfigurativen Anpassung besteht, wenn ausge-
schlossen ist, dass der repräsentierte Tatbestand in der Anwendungsdo-
mäne erfüllt wird. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, das Ereignis
und abhängige Elemente beziehungsweise den gesamten Zweig im
Kontrollfluss entfallen zu lassen, der vom Eintreten des Ereignisses
abhängig ist. Das gilt sowohl für Start- als auch Zwischenereignisse der
BPMN.

x

Tatbestandsmerkmal
erfüllt

RPM2 Eine Möglichkeit zur konfigurativen Anpassung besteht, wenn feststeht,
dass der repräsentierte Tatbestand in der Anwendungsdomäne immer
oder nie erfüllt ist. Das BPMN-Gateway kann entfallen, ebenso der
abhängige Zweig, der in diesem Fall niemals durchlaufen wird.

- oder -

x
Tatbestandsmerkmal
erfüllt?

ja

nein
y

x

y

RPM5 Eine Möglichkeit zur konfigurativen Anpassung besteht, wenn bereits
im Anwendungsprozess feststeht, dass die erlaubte oder freigestellte
Aktivität in Prozessinstanzen immer oder niemals durchgeführt werden
soll. Das BPMN-Gateway kann entfallen. Je nachdem, ob die Aktivität
durchgeführt wird oder nicht, verbleibt sie im Kontrollfluss oder entfällt
ebenfalls.

- oder -

Erlaubte
Aktivität

Erlaubte
Aktivität
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tätsprüfung von Anwendungsmodellen wird in Abschnitt 11.3.1 vertieft.
Schließlich bezieht sich die pragmatische Qualität von Anwendungsmodel-
len auf die Nützlichkeit der Modelle. Inwiefern ein Anwendungsmodell
nützlich ist, muss individuell für den konkreten Anwendungsfall im Hin-
blick auf die jeweilige Art der Nutzung beurteilt werden. Allerdings sollte
mit der Nutzung ein Pflegezyklus einhergehen: Wenn bei der Nutzung von
Anwendungsmodellen Unzulänglichkeiten festgestellt werden, aber auch
bei Änderungen in den zugrundeliegenden Referenzmodellen sollten die
Anwendungsmodelle dementsprechend angepasst werden. Diese Aspekte
werden in Abschnitt 11.3.2 vertieft.

11.3.1. Konformitätsprüfung

Im Anwendungsprozess werden regelbasierte Referenz-Prozessmodelle frei
oder in Grenzen verändert, um das Anwendungsmodell zu konstruieren.
Bei den durchgeführten Änderungen muss sichergestellt werden, dass Be-
schränkungen, die in den zugrunde liegenden Regelwerken ausgedrückt
sind, nicht missachtet werden. In der Anordnungssicht des regelbasier-
ten Referenz-Prozessmodells sind die Beschränkungen als Anordnungs-
beziehungen beschrieben (siehe Abschnitt 8.4). Erfolgen Änderungen im
Anwendungsprozess ohne Rücksicht darauf, birgt dies die Gefahr, dass
im Anwendungsmodell schlussendlich Verhalten beschrieben wird, das
nicht konform mit den kontextrelevanten Regeln ist. Der im Anwendungs-
modell beschriebene Prozess kann damit schlimmstenfalls gesetzeswidrig
oder entgegen vertraglicher Vereinbarungen sein. Zumindest die obligato-
rischen Anordnungsbeziehungen der Anordnungssicht muss daher auch
das Anwendungsmodell erfüllen – beispielsweise Vorgaben, die aus zwin-
genden Vorschriften hergeleitet wurden, von denen das Gesetz also keine
Abweichung zulässt. Eine Ausnahme hiervon gilt für Fälle, in denen sich
Anwendungs- und Entwicklungskontext unterscheiden, sodass beispiels-
weise im Rahmen von konfigurativen Anpassungen ein Ausschluss von
Tatbeständen und den davon abhängigen Artefakten möglich ist.

Durch Prüfungen wird die Konformität des Anwendungsmodells mit
den in Regelwerken ausgedrückten Beschränkungen sichergestellt. Prüfun-
gen sind sowohl kontinuierlich während des Anwendungsprozesses als
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auch im Anschluss daran möglich. Manuelle Prüfungen können beispiels-
weise in einem Review-Verfahren durchgeführt werden. Dabei kann ein
Abgleich zwischen dem Anwendungsmodell und der Anordnungssicht des
regelbasierten Referenz-Prozessmodells erfolgen. Allerdings beziehen sich
die Anordnungsbeziehungen der Anordnungssicht auf Prozess-Fragmente
des Referenzmodells. Es besteht eine besondere Schwierigkeit beim ma-
nuellen Abgleich mit dem Anwendungsmodell, wenn Prozess-Fragmente
im Anwendungsprozess derart geändert wurden, dass die Verknüpfung
mit den Anordnungsbeziehungen nicht mehr direkt erkennbar ist. In die-
sem Fall müssen die relevanten Elemente des Anwendungsmodells zu-
nächst noch auf die Ausgangsbasis, das Referenzmodell, zurückgeführt
werden. Die Rückverfolgung zwischen Referenz- und Anwendungsmodell
kann beispielsweise durch Abweichungsanalyse unterstützt werden. Hier-
bei werden in einem direkten Modellvergleich die Unterschiede zwischen
beiden Modellen aufgezeigt und daraus abgeleitet, welche Elemente des An-
wendungsmodells mit welchen Prozess-Fragmenten des Referenzmodells
korrelieren.

Erfolgt die Konformitätsprüfung eines Anwendungsmodells manuell,
erfordert dies mitunter einen recht hohen Aufwand. Zu einer effiziente-
ren Durchführung der Konformitätsprüfung kann die Verwendung von
Software-Werkzeugen beitragen. Ein direkter Modellvergleich lässt sich
mitunter bereits mit einem Prozessmodell-Editor durchführen – einige Stan-
dardsoftware-Produkte bieten entsprechende Funktionalität. Dabei werden
etwa hinzugefügte und gelöschte Elemente sowie veränderte Attribute
von Elementen aufgezeigt. Ein maßgefertigtes Werkzeug könnte darüber
hinaus die Möglichkeit bieten, Rückverfolgbarkeit zwischen Regelwerken,
Referenz- und Anwendungsmodell herzustellen. Wird im Anwendungsmo-
dell beispielsweise ein Prozess-Fragment des regelbasierten Referenz-Pro-
zessmodells umbenannt oder durch mehrere konkretisierende Elemente
ersetzt, bleibt eine Verknüpfung zum Element des Referenzmodells beste-
hen. Auf dieser Basis wäre auch die automatisierte Modellprüfung des
Anwendungsmodells möglich, wenn bereits die Anordnungsbeziehungen
für die Prozess-Fragmente des regelbasierten Referenz-Prozessmodells in
Prüfregeln formalisiert sind (vergleiche Abschnitt 8.4.5). Unterstützt das
Software-Werkzeug eine Verbindung zwischen Anwendungsmodell und
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Prüfregel aufgrund von Verknüpfungen, könnten die Prüfregeln des Refe-
renzmodells ohne weitere Anpassungen auch zur Konformitätsprüfung der
Anwendungsmodelle wiederverwendet werden. Ein entsprechendes Werk-
zeug wird in Kapitel 13 konzipiert und als prototypische Implementierung
in Kapitel 14 vorgestellt.

11.3.2. Pflege und Erhalt von Konformität

An den Anwendungsprozess schließt sich die Pflege der Anwendungsmo-
delle an. Ein Bedarf für Pflegeaktivitäten kann aus zwei Anlässen resultieren.
Wird eine Änderung im Referenzmodell vorgenommen, ist sicherzustellen,
dass die Änderung ebenso in allen Anwendungen des Referenzmodells zur
Verfügung steht [FL05]. Durch Änderungen in regelbasierten Referenz-Pro-
zessmodellen, beispielsweise aufgrund geänderter Rechtsgrundlagen, kann
sich also fortlaufend der Bedarf zur Pflege der Anwendungsmodelle erge-
ben. Andererseits sind Unzulänglichkeiten in der Modellnutzung Auslöser
für Pflegebedarf. Werden die Anwendungsmodelle etwa im Geschäftspro-
zessmanagement eingesetzt, können Probleme häufig im Prozesscontrol-
ling festgestellt und auf dieser Basis eine Analyse nebst anschließender
Änderung veranlasst werden (siehe Abschnitt 4.2). Gegebenenfalls sind
festgestellte Unzulänglichkeiten zunächst auch auf die zugrundeliegenden
regelbasierten Referenz-Prozessmodelle zurückzuspielen, sodass in diesem
Fall eine Anpassung der Referenzmodelle einhergeht (dazu bereits Ab-
schnitt 9.4). Der Zusammenhang zwischen Pflegeaktivitäten für Referenz-
und Anwendungsmodelle mit den jeweiligen Anlässen ist in Abbildung 11.3
zusammenfassend als Prozess dargestellt.

Anpassung der regelbasierten
Referenz-Prozessmodelle

erforderlich?
PFLEGE DER

REGELBASIERTEN
REFERENZ-

PROZESSMODELLE

PFLEGE DER
ANWENDUNGS-

MODELLE

Anpassung der regelbasierten
Referenz-Prozessmodelle
erforderlich

Unzulänglichkeiten
bei der Nutzung eines 
Anwendungsmodells

ja

nein

Abbildung 11.3. Pflege von Anwendungsmodellen
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Wird die Pflege von Anwendungsmodellen aufgrund von Änderungen
im Referenzmodell erforderlich, bestehen wie bereits im Anwendungspro-
zess grundsätzlich die zwei Möglichkeiten „Anpassung“ und „Integration“,
um Änderungen im regelbasierten Referenz-Prozessmodell in die Anwen-
dungsmodelle zu überführen. Bei der Anpassung wird das geänderte Refe-
renzmodell als neue Ausgangsbasis verwendet und die Besonderheiten des
bestehenden Anwendungsmodells werden in die neue Version des Referenz-
modells eingearbeitet. Diese Variante bietet sich an, wenn die Änderungen
im Referenzmodell relativ umfangreich oder die spezifischen Anpassungen
im Anwendungsmodell vergleichsweise gering sind. Andererseits können
bei einer Integration die Änderungen, die im Referenzmodell erfolgt sind,
in das bestehende Anwendungsmodell eingearbeitet werden. Dies ist emp-
fehlenswert, wenn sich nur geringfügige Änderungen im Referenzmodell
ergeben haben oder die Anpassungen im Anwendungsmodell umfang-
reich sind. Aufschluss über angepasste beziehungsweise anzupassende
Ausschnitte im Prozessmodell liefert wiederum ein direkter Modellver-
gleich (Abweichungsanalyse). Ein geeignetes Software-Werkzeug kann den
Modellvergleich übernehmen und die Unterschiede zwischen zwei Model-
len oder Modellvarianten aufzeigen. Aus der Abweichungsanalyse ergeben
sich beispielsweise die Änderungen, die im Referenzmodell erfolgt sind
und nun gegebenenfalls auch im Anwendungsmodell eingepflegt werden
müssten.

Nach der Pflege von Anwendungsmodellen ist es ratsam, eine Kon-
formitätsprüfung durchzuführen. So kann sichergestellt werden, dass das
Anwendungsmodell weiterhin konform mit den kontextrelevanten Regeln
ist. Die Prüfung unterscheidet sich nicht von dem Vorgehen, das im vorste-
henden Abschnitt 11.3.1 beschrieben ist.

11.4. Anwendungsfall: Abschluss und Beginn ei-

ner Versicherung

Anhand des Anwendungsfalls „Abschluss und Beginn einer Versicherung“
wurde in Kapitel 8 fortlaufend die Konstruktion eines regelbasierten Re-
ferenz-Prozessmodells demonstriert und in Abschnitt 10.3.4 als Konstruk-
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tionsprozess von vertragsbasierten Referenz-Prozessmodellen fortgeführt.
Das dabei entwickelte vertragsbasierte Referenz-Prozessmodell ist in den
Abbildungen 8.12 und 10.6 dargestellt. Als Abschluss dieses Kapitels wird
nun ein fiktiver Anwendungsprozess für das regelbasierte Referenz-Pro-
zessmodell aufgezeigt. Das Ergebnis dieses Anwendungsprozesses ist in
Abbildung 11.4 veranschaulicht. In der Abbildung ist das vertragsbasierte
Referenz-Prozessmodell (in der oberen Hälfte) einem Beispiel-Anwendungs-
modell (in der unteren Hälfte) gegenübergestellt. Auf die im Anwendungs-
prozess durchgeführten Anpassungen und die daraus resultierenden Unter-
schiede zwischen den beiden Modellen der Abbildung wird im Folgenden
eingegangen.

Als erster Schritt im Anwendungsprozess erfolgt zunächst jedoch die
Auswahl der Modelle, welche die Basis des Anwendungsmodells bilden. In
diesem Beispiel soll die Auswahl auf das vertragsbasierte Referenz-Prozess-
modell zum Anwendungsfall beschränkt bleiben, sodass im Anwendungs-
prozess keine weiteren Modelle neben dem Referenzmodell berücksichtigt
werden. Das vertragsbasierte Referenz-Prozessmodell dient als direkte Vor-
lage für das Anwendungsmodell, sodass der zweite Schritt im Anwendungs-
prozess nun in der Anpassung des Referenzmodells besteht (vergleiche
Abbildung 11.2).

Das vertragsbasierte Referenz-Prozessmodell zum Anwendungsfall ba-
siert in großen Teilen auf § 6 VVG (siehe Abbildung 5.4), in dem vorver-
tragliche Pflichten geregelt werden, die der Versicherer gegenüber dem
Versicherungsnehmer zu erfüllen hat. Dazu zählen die vorvertragliche Be-
fragungspflicht, die Beratungspflicht, die Begründungspflicht sowie die
Dokumentationspflicht. Nach § 6 II VVG ist der Versicherer außerdem ver-
pflichtet, dem Versicherungsnehmer den erteilten Rat und die Gründe – die
Dokumentation – „klar und verständlich vor dem Abschluss des Vertrags
in Textform zu übermitteln“. Allerdings werden auch Ausnahmen geregelt,
nach denen die Angaben zunächst mündlich übermittelt werden dürfen. In
bestimmten Fällen muss die Dokumentation dann wiederum unverzüglich
nach dem Vertragsschluss in Textform übermittelt werden. Mit diesen Rege-
lungen ist § 6 VVG ein Beispiel dafür, dass in Rechtsnormen neben dem
Regelfall häufig eine Reihe von Sonderfällen und Ausnahmen normiert
sind. Bei der Anwendung von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen ist
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es grundsätzlich freigestellt, ob solche Varianten übernommen oder durch
konfigurative Anpassungen ausgeschlossen werden, sofern diese eine Er-
laubnis oder Freistellung im Sinne der deontischen Modalitäten darstellen
(siehe Abschnitt 11.2.4). Im Anwendungsfall liegt mit der Möglichkeit, die
Angaben der Beratung vor dem Vertragsschluss zunächst nur mündlich zu
übermitteln, eine Erlaubnis vor – allerdings mit daran angeknüpften Tat-
beständen und möglicherweise der Verpflichtung, dies unverzüglich nach
Vertragsschluss in Schriftform nachzuholen. Im Anwendungsprozess zum
Anwendungsfall soll auf die Möglichkeit einer zunächst nur mündlichen
Übermittlung grundsätzlich verzichtet werden. Zwar entfällt durch eine
solche Anpassung die Möglichkeit des beschleunigten Vertragsabschlusses,
andererseits wird die Komplexität des beschriebenen Prozesses verringert.
Durch eine konfigurative Anpassung des Referenzmodells entfallen neben
der erlaubten Aktivität (mündliche Übermittlung) auch die davon abhän-
gigen Tatbestände und die wiederum davon abhängige Verpflichtung zur
schriftlichen Übermittlung im Nachgang. Die durch die konfigurative An-
passung entfallenden Elemente des Referenzmodells sind in Abbildung 11.4
durchgestrichen dargestellt.

Neben der konfigurativen Anpassung wird in Abbildung 11.4 auch eine
Spezialisierung des Referenzmodells (im Sinne der gleichnamigen Kon-
struktionstechnik, siehe Abschnitt 11.2.3) aufgezeigt. Damit einher geht
erstmalig die Ergänzung von anwendungspraktischen Elementen, die nicht
(unmittelbar) aus Rechtsgrundlagen hergeleitet sind. Die Anpassungen
betreffen das Zustandekommen des Vertrags, das im vertragsbasierten Re-
ferenz-Prozessmodell lediglich durch ein BPMN-Gateway repräsentiert ist
und im Anwendungsmodell nun konkretisiert wird. Für den Abschluss
des Versicherungsvertrags wurde hier das Antragsmodell gewählt, bei dem
die Vertragserklärung des Versicherungsnehmers durch Abgabe eines un-
terschriebenen Antragsformulars erfolgt (siehe Abschnitt 5.2). Zuvor wird
dem Versicherungsnehmer ein entsprechendes Antragsformular übermittelt.
Geht dem Versicherer das unterschriebene Antragsformular zu und möchte
dieser den Antrag des Versicherungsnehmers auf Abschluss der Versiche-
rung annehmen, erfolgt die Annahme konkludent durch Übersendung des
Versicherungsscheins (siehe dazu auch [Wan16]). Das BPMN-Gateway des
Referenzmodells, das sich auf das Zustandekommen des Vertrags bezieht
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und das durch die Spezialisierung erweitert wird, ist in Abbildung 11.4
durch ein Rechteck umrandet. Im darunter aufgezeigten Anwendungsmo-
dell ist das entfallene Element durch die anwendungspraktischen Elemente
spezialisiert, mit denen das Antragsmodell repräsentiert wird. Hinzuge-
fügt wurden zwei BPMN-Aktivitäten, welche aufseiten des Versicherers die
Übersendung des Antragsformulars respektive des Versicherungsscheins
abbilden. Antragsformular, Antrag und Versicherungsschein, die zwischen
Versicherer und Versicherungsnehmer übermittelt werden, sind im An-
wendungsmodell jeweils als BPMN-Nachrichtenobjekt repräsentiert. Der
Zugang des Antrags beim Versicherer ist ein auslösender Tatbestand, der
als BPMN-Ereignis rekonstruiert ist. Die Entscheidung des Versicherers
über die Antragsannahme bildet durch ein BPMN-Gateway schließlich eine
Verzweigung im Kontrollfluss, wodurch an dieser Stelle im Anwendungs-
modell die Verzweigung des Referenzmodells aufgegriffen wird.

In dem Anwendungsmodell in der unteren Hälfte von Abbildung 11.4
sind die konfigurative Anpassung (Entfall der Möglichkeit, die Beratungs-
dokumentation erst nach Vertragsschluss in Textform zu übermitteln) sowie
die Spezialisierung (Zustandekommen des Vertrags nach dem Antragsmo-
dell) berücksichtigt. Unter der Prämisse, dass im Anwendungsfall-Beispiel
keine weiteren Anpassungen erforderlich sind, ist die Konstruktion des
Anwendungsmodells zum Anwendungsfall „Abschluss und Beginn einer
Versicherung“ damit abgeschlossen.

Mit einer Konformitätsprüfung (siehe Abschnitt 11.3.1) sollte abschlie-
ßend die Validität der durchgeführten Anpassungen sichergestellt werden.
Möglich ist eine manuelle Prüfung des Anwendungsmodells gegen die
zwingenden Anordnungsbeziehungen, die in der Anordnungssicht des
vertragsbasierten Referenz-Prozessmodells beschrieben sind. Beispielsweise
könnte das Modell in einem Peer-Review durch einen Kollegen des Mo-
dellierers kontrolliert werden. Mit einem passgenauen Software-Werkzeug
wäre zudem die automatisierte Modellprüfung möglich.

Das Anwendungsmodell ist nun einsatzbereit. Sofern sich zukünftig
ein Bedarf für Pflegeaktivitäten ergibt, schließt sich parallel zur Modell-
nutzung die Pflege des Anwendungs- und erforderlichenfalls auch des
Referenzmodells an. Im nachfolgenden Kapitel wird ein Szenario für die
Modellnutzung von Anwendungsmodellen im Rahmen des Geschäftspro-
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11. Anwendungen und Anwendungsmodelle

zessmanagements und der Prozessautomatisierung aufgezeigt. Dabei wird
eine spezielle Variante des Geschäftsprozessmanagements eingeführt – das
regelbasierte Geschäftsprozessmanagement. Bei dieser Form des Geschäftspro-
zessmanagements werden unterschiedliche Aktivitäten des Geschäftspro-
zessmanagement-Kreislaufs durch den Rückgriff auf regelbasierte Referenz-
Prozessmodelle und deren Anwendungsmodelle unterstützt.
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Kapitel 12

Regelbasiertes

Geschäftsprozessmanagement

In regelbasierten Prozessmodellen sind die Inhalte von Regeln in Form
eines Prozessmodells visualisiert. Im vorhergehenden Kapitel 11 wurden
verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für diese Modelle aufgezeigt, un-
ter anderem auch die Anwendung als Referenzmodell. Das Geschäftspro-
zessmanagement bietet ein Szenario, in dem solche regelbasierten Referenz-
Prozessmodelle in verschiedenen Phasen gewinnbringend eingesetzt wer-
den können – nämlich dann, wenn die betrachteten Prozesse konform mit
einer Menge von Regeln sein sollen und die Referenzmodelle ebendiese
Regeln abbilden. Regelbasiertes Geschäftsprozessmanagement ist eine
spezielle Form des Geschäftsprozessmanagements, bei der regelbasierte Re-
ferenz-Prozessmodelle entsprechend angewandt werden. Möglichkeiten zur
Unterstützung bieten sich beispielsweise bei der Erhebung von bestehenden
Prozessen, bei der Dokumentation von Ist- und Soll-Prozessen sowie – im
Hinblick auf Compliance-Aspekte – auch beim Prozesscontrolling.

In diesem Kapitel wird regelbasiertes Geschäftsprozessmanagement ein-
geführt. Eine Definition erfolgt in Abschnitt 12.1. In Abschnitt 12.2 wird
gezeigt, wie sich die Phasen des regelbasierten Geschäftsprozessmanage-
ments durch den Einbezug der regelbasierten Referenz-Prozessmodelle von
den Phasen des „klassischen“ Geschäftsprozessmanagements unterschei-
den. In Abschnitt 12.3 wird aufgezeigt, welche Rollen mit spezifischen
Aufgaben beteiligt sind und in Abschnitt 12.4 wird Prozessautomatisie-
rung thematisiert. Abschließend werden in Abschnitt 12.5 verschiedene
Aspekte des regelbasierten Geschäftsprozessmanagements am Beispiel des
Anwendungsfalls demonstriert.
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12. Regelbasiertes Geschäftsprozessmanagement

12.1. Regelbasiertes Geschäftsprozessmanagement

Das Geschäftsprozessmanagement (siehe Abschnitt 4.2) bietet einen Rah-
men, in dem sich regelbasierte Referenz-Prozessmodelle in verschiedenen
Phasen gewinnbringend einsetzen lassen. Beispielsweise können die Re-
ferenzmodelle bei der Dokumentation von Ist-Prozessen sowie der Kon-
zeption von Soll-Prozessmodellen unterstützen, indem sie als Vorlage für
die Abbildung von Compliance-Anforderungen dienen. Mit der Anwen-
dung von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen wird so das Paradigma
„compliance by design“ (siehe Abschnitt 7.1) realisiert. Darüber hinaus
ergeben sich aber noch weitere Vorteile. Die Wiederverwendung von Mo-
dellbestandteilen verspricht Vorteile wie die Einsparung von Kosten und
Zeit (vergleiche [FS97; BK03]. Weiterhin wird etwa die Phase der Prozesser-
hebung vielfach als mühsam, zeitaufwendig und nicht trivial beschrieben
[DLM+18; SD12]. In dieser Phase muss beispielsweise herausgefunden wer-
den, wie ein Prozess in der Realität tatsächlich verläuft [DLM+18]. Regel-
basierte Referenz-Prozessmodelle unterstützen diese Arbeit, indem bereits
ein (aus Compliance-Sicht) ideeller Auszug aus dem betrachteten Prozess
aufgezeigt und so eine Orientierung verschafft wird. Dadurch können Pro-
zessteilnehmer leichter identifiziert und zielgerichteter befragt werden. Ge-
schäftsprozessmanagement ist also nicht nur eine geeignete Methodik, um
Compliance in Geschäftsprozessen unter Anwendung von regelbasierten Re-
ferenz-Prozessmodellen zu etablieren (siehe Kapitel 1), sondern wird durch
die Referenzmodelle sogar unterstützt. Eine Form des Geschäftsprozess-
managements, in dem regelbasierte Referenz-Prozessmodelle entsprechend
eingesetzt werden, wird hier als regelbasiertes Geschäftsprozessmanagement
definiert. Die Nutzung (insbesondere die Anwendung) von regelbasierten
Referenz-Prozessmodellen stellt eine zentrale Methodik im regelbasierten
Geschäftsprozessmanagement dar.

Definition 24 (Regelbasiertes Geschäftsprozessmanagement). Regelbasier-
tes Geschäftsprozessmanagement ist eine Form des Geschäftsprozessmana-
gements, bei der regelbasierte Referenz-Prozessmodelle angewendet wer-
den.

Vorteilen aus dem Einsatz von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen
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im Geschäftsprozessmanagement steht der Aufwand für die Konstruktion
und Anwendung der Referenzmodelle gegenüber. Die Ausprägung beider
Faktoren variiert abhängig vom Szenario, regelbasiertes Geschäftsprozess-
management ist daher nicht gleichermaßen für jede Geschäftsprozessmana-
gement-Initiative geeignet. Ein hoher Nutzen ist vor allem dann zu erwarten,
wenn die betrachteten Prozesse in hohem Maße durch eine abgrenzbare Re-
gelmenge eingeschränkt sind und sich aus diesem Grunde ein wesentlicher
Teil der Abläufe an den Regeln orientiert. Zwei Beispiele hierfür sind regu-
lierte Prozesse in der öffentlichen Verwaltung und Geschäftsprozesse der
Wirtschaft in stark regulierten Branchen wie dem Finanzsektor (vergleiche
[KHB14]).

12.2. Phasen

Die Tätigkeiten des Geschäftsprozessmanagements können in mehrere
Phasen untergliedert werden. Klassisch werden etwa Prozesserhebung,
Prozessdokumentation, Prozessanalyse, Prozesskonzeption, Prozessumset-
zung und Prozesscontrolling unterschieden. Häufig werden die Phasen
anschließend zu einem Geschäftsprozessmanagement-Kreislauf verknüpft,
um das Vorgehen im Geschäftsprozessmanagement zu beschreiben (siehe
Abschnitt 4.2).

Auch im regelbasierten Geschäftsprozessmanagement finden sich die
Phasen des „klassischen“ Geschäftsprozessmanagements wieder. Durch den
Einbezug und die Anwendung der regelbasierten Referenz-Prozessmodelle
ergeben sich allerdings entsprechende Besonderheiten innerhalb einzelner
Tätigkeiten. Zudem müssen die regelbasierten Referenz-Prozessmodelle vor
ihrer Nutzung zunächst ausgewählt werden; liegen bis dahin keine passen-
den Referenzmodelle vor, ist zuvor außerdem ihre Konstruktion erforderlich.
Auswahl und Konstruktion von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen
können in einer zusätzlichen Phase abgegrenzt und in den „klassischen“ Ge-
schäftsprozessmanagement-Kreislauf integriert werden, um das Vorgehen
im regelbasierten Geschäftsprozessmanagement zu beschreiben.
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12. Regelbasiertes Geschäftsprozessmanagement

12.2.1. Auswahl und Konstruktion von regelbasierten Refe-
renz-Prozessmodellen

Geschäftsprozessmanagement erfolgt immer mit dem Fokus auf konkreten
Prozessen. Dies können existierende Prozesse sein, die analysiert und opti-
miert werden sollen, oder neue Prozesse, die zu konzipieren und umzuset-
zen sind. Aus dem konkreten Prozess, der jeweils betrachtet wird, bestimmt
sich im regelbasierten Geschäftsprozessmanagement der Anwendungskon-
text für regelbasierte Referenz-Prozessmodelle (zum Anwendungskontext
siehe Abschnitt 11.2.1). Die Anwendung von regelbasierten Referenz-Pro-
zessmodellen erfordert nun zunächst deren Auswahl aus der Menge von
vorhandenen Modellen (siehe Abschnitt 11.2.2). Liegen also bereits entspre-
chende Prozessmodelle vor, so müssen diese vor dem Hintergrund des
Anwendungskontexts identifiziert und ausgewählt werden.

Stehen bislang keine regelbasierten Referenz-Prozessmodelle zur Verfü-
gung oder sind diese nicht ausreichend passgenau, muss zunächst zusätz-
lich deren Konstruktion erfolgen. In diesem Fall wird auch die Konstruktion
von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen ein Bestandteil des regelba-
sierten Geschäftsprozessmanagements. Der Konstruktionsprozess wurde
bereits in Teil III dieser Arbeit beschrieben. Der Anwendungskontext, der
sich aus dem konkret betrachteten Prozess einer Geschäftsprozessmana-
gement-Initiative ergibt, kann dann gleichzeitig der Kontext sein, für den
das regelbasierte Referenz-Prozessmodell zu entwickeln ist. Im Konstruk-
tionsprozess sind der Modellzweck und der damit verbundene Kontext
beispielsweise entscheidend für die Identifikation der kontextrelevanten
Regeln, die in dem Modell abgebildet werden (siehe Abschnitt 9.1.1).

Zur Abgrenzung von den Phasen des „klassischen“ Geschäftsprozess-
managements können Auswahl und Konstruktion von regelbasierten Re-
ferenz-Prozessmodellen in einer eigenen Phase zusammengefasst werden.
Diese zusätzliche Phase sollte im regelbasierten Geschäftsprozessmanage-
ment recht früh erfolgen, damit die regelbasierten Referenz-Prozessmodelle
und das darin beschriebene Prozesswissen in möglichst vielen Phasen des
Geschäftsprozessmanagements zur Verfügung stehen. Bei existierenden
Prozessen erfolgen Auswahl und Konstruktion daher idealerweise bereits
vor der Prozesserhebung, bei neuen Prozessen vor der Prozesskonzeption
(vergleiche Abbildung 4.1).
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12.2.2. Phasen des „klassischen“ Geschäftsprozessmanage-
ments

Die Phasen des „klassischen“ Geschäftsprozessmanagements finden sich im
regelbasierten Geschäftsprozessmanagement wieder. Auch unterscheiden
sich die jeweils durchgeführten Tätigkeiten im Grundsatz nicht – kennzeich-
nend für das regelbasierte Geschäftsprozessmanagement sind allerdings der
Einbezug und die Anwendung der regelbasierten Referenz-Prozessmodelle
in unterschiedlichen Phasen:

- Prozesserhebung: In der Phase der Prozesserhebung können die re-
gelbasierten Referenz-Prozessmodelle einen ersten Überblick über
den Gesamtprozess vermitteln und das Umfeld für die Erhebung
der Ist-Prozesse aufzeigen: Sind die Ist-Prozesse der Organisation
regelkonform, so zeigen die regelbasierten Referenz-Prozessmodelle
auf abstrakter Ebene bereits funktionsübergreifende Auszüge aus den
Prozessen. Dadurch wird auch die Identifikation der Prozessbetei-
ligten sowie das Auffinden von in die Erhebung einzubeziehenden
Domänenexperten erleichtert. Die Herausforderung des partiellen
Prozesswissens einzelner Prozessbeteiligter (vergleiche [DLM+18])
wird durch den Gesamtüberblick gemindert.

- Prozessdokumentation: Im Rahmen der Prozessdokumentation werden
die Referenzmodelle zur Unterstützung bei der Konstruktion von
Ist-Prozessmodellen wiederverwendet. Je nach Anwendungsfall bie-
ten die regelbasierten Referenz-Prozessmodelle eine direkte Vorlage
oder zumindest einen Anhaltspunkt für die Dokumentation der Ist-
Prozesse als Prozessmodell. Da die regelbasierten Referenz-Prozess-
modelle eine idealisierte und einseitige Sichtweise (Compliance-Sicht)
auf den Prozess zeigen, ist der Grad ihrer Wiederverwendung bei
der Prozessdokumentation insbesondere abhängig von der Diskre-
panz zwischen Ist- und Referenz-Prozess. Schließlich entspricht das
idealisierte Bild im Referenzmodell nicht zwangsläufig auch der Rea-
lität. Jedenfalls können die regelbasierten Referenz-Prozessmodelle
den Einstieg in den Gesamtprozess oder zumindest in bestimmte
Teile davon unterstützen und dabei helfen, Hypothesen über den
abzubildenden Ist-Prozess zu formulieren (vergleiche [DLM+18], sie-
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he auch Abschnitt 11.1). Darüber hinaus existieren im Recht häufig
zahlreiche Sonderfälle und Spezialregelungen, die sich auch in den
Prozessen von Organisationen wiederfinden, aber eben nicht den
Regelfall im Prozessverlauf bilden. Die regelbasierten Referenz-Pro-
zessmodelle können durch die Abbildung dieser Besonderheiten bei
der Beschreibung von Ist-Prozessen helfen, indem Sie zumindest für
Teile des Prozesses mögliche Abweichungen von den Standardabläu-
fen aufzeigen. Bei der „klassischen“ Prozesserhebung würden solche
Sonderfälle möglicherweise übersehen werden (vergleiche [DLM+18]).

- Prozessanalyse: Die regelbasierten Referenz-Prozessmodelle beschrei-
ben den regulatorischen Rahmen, in den die betrachteten Prozesse
eingebettet sind. Die Referenzmodelle veranschaulichen damit auch
die regulatorischen Beschränkungen, die für den Prozess gelten. In
der Phase der Prozessanalyse ist die Kenntnis dieser Beschränkun-
gen relevant. Die Dokumentation in Form von Prozessmodellen kann
dabei hilfreich sein und beispielsweise eine Begründung liefern für
Umstände und Gestalt von Prozessen, die ohne Kenntnis des ursäch-
lich regulatorischen Charakters beispielsweise zugunsten verbesserter
Performance oder vereinfachter Prozessdurchführung geändert wür-
den.

- Prozesskonzeption: Im Rahmen der Prozesskonzeption werden die Re-
ferenzmodelle zur Unterstützung bei der Konstruktion von Soll-Pro-
zessmodellen wiederverwendet. Gerade in dieser Phase, in der ein
Redesign oder die Gestaltung neuer Prozesse stattfindet, ist die Kennt-
nis des regulatorischen Rahmens erforderlich. Ein zusätzlicher Vorteil
im Einsatz der regelbasierten Prozessmodelle kann die proaktive Si-
cherstellung von Compliance sein. Werden die Referenzmodelle als
Initialversion für das Prozess-Redesign verwendet und im Nachgang
nicht regelwidrig verändert, entstehen automatisch regelkonforme
Geschäftsprozesse („compliance by design“, siehe Abschnitt 7.1). Ver-
schiedene Anwendungsarten und Techniken zur Adaption von regel-
basierten Referenz-Prozessmodellen wurden mit einem Augenmerk
auf Erhalt von Konformität bereits in Kapitel 11 thematisiert.

- Prozesscontrolling: In der Phase des Prozesscontrollings vereinfachen
die regelbasierten Referenz-Prozessmodelle den Abgleich zwischen
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den Regelwerken und dem Modell des Ist-Prozesses. Wurde das Ist-
Modell auf Grundlage eines regelbasierten Referenz-Prozessmodells
entwickelt, ist mitunter sogar ein direkter Vergleich der Modelle
möglich. Prozesscontrolling umfasst sodann auch die Reaktion auf
Änderungen im regulatorischen Rahmenwerk. Nachdem die regel-
basierten Referenz-Prozessmodelle initial erstellt wurden, fällt ihre
Anpassung (Pflege, siehe Abschnitt 9.4) in diese Phase. Ergeben sich
Änderungen in Regeln, ist es daher empfehlenswert, zunächst die
regelbasierten Referenz-Prozessmodelle an die Änderungen anzuglei-
chen und anschließend das Erfordernis zu prüfen, ob auch der Ist-
Prozess angepasst werden muss. Ist dies der Fall, dient das aktuali-
sierte Referenzmodell erneut als Vorlage.

12.2.3. Kreislauf im regelbasierten Geschäftsprozessmana-
gement

Zur Darstellung der Besonderheiten des regelbasierten Geschäftsprozessma-
nagements kann der „klassische“ Geschäftsprozessmanagement-Kreislauf
(siehe Abbildung 4.1) erweitert werden. In Abbildung 12.1 wurde der
Kreislauf um die Phase der Auswahl und Konstruktion von regelbasier-
ten Referenz-Prozessmodellen erweitert. Die entsprechenden Aktivitäten
sind in der Abbildung gelb hinterlegt und stehen jeweils zu Beginn des
Kreislaufs (vor der Prozesserhebung beziehungsweise vor der Prozesskon-
zeption). Die Abbildung zeigt auch die Verwendung der regelbasierten
Referenz-Prozessmodelle in den weiteren Phasen des regelbasierten Ge-
schäftsprozessmanagements. Die Referenzmodelle werden in der Abbildung
durch BPMN-Dokumente repräsentiert und sind ebenfalls gelb hinterlegt.
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12.3. Rollen

Offen ist die Frage, wer die regelbasierten Referenz-Prozessmodelle im
Rahmen des regelbasierten Geschäftsprozessmanagements konstruiert, aus-
wählt und anwendet. Im „klassischen“ Geschäftsprozessmanagement wer-
den die im Prozess auszuführenden Aufgaben sowie die im Prozess betei-
ligten Rollen und IT-Systeme in der Prozesserhebungs-Phase bestimmt und
in der Prozessdokumentations-Phase anschließend innerhalb des Prozess-
modells dokumentiert [FR19]. Typischerweise sind daran ein oder mehrere
Prozessanalysten und mehrere Domänenexperten (Prozessteilnehmer) beteiligt.
Dabei besitzen Prozessanalysten und Domänenexperten komplementäre
Kompetenzen. Die Prozessanalysten haben umfassendes Wissen und Kom-
petenzen in Bezug auf die Erhebung und Modellierung von Prozessen
sowie Erfahrungen im Einsatz von Prozessmodellierungssprachen wie der
BPMN. Daher ist die Prozessmodellierung ihre Aufgabe. Allerdings haben
Prozessanalysten nur begrenzte Einsicht in den konkreten Prozess, der mo-
delliert werden soll. Beim Entwurf der Prozessmodelle sind sie daher auf
das Prozesswissen der Domänenexperten angewiesen. Als Prozessteilneh-
mer kennen Domänenexperten den Prozess im Detail, sind typischerweise
aber nicht vertraut im Umgang mit Prozessmodellierungssprachen. Zur
Beschreibung des Prozesses halten Domänenexperten in der Regel an der
natürlichen Sprache fest und verlassen sich bei der Prozessmodellierung
überwiegend auf Prozessanalysten [DLM+18].

Hinsichtlich der Konstruktion von vertragsbasierten Prozessmodellen
wird in Abschnitt 10.1.1 dargelegt, dass bereits das Auffinden der kontex-
trelevanten Regeln – insbesondere der Rechtsnormen – gediegene Geset-
zeskenntnisse erfordert. Für die Entwicklung der Referenzmodelle müssen
diese zudem korrekt ausgelegt werden, was juristischen Sachverstand erfor-
dert. Insofern tritt beim regelbasierten Geschäftsprozessmanagement eine
weitere wichtige Rolle ins Spiel, nämlich die des juristischen Experten. Das
Kompetenzprofil des juristischen Experten gleicht dem des Domänenex-
perten. Der juristische Experte besitzt „Prozesswissen“ in seiner Domäne –
dem regulatorischen Umfeld, das im regelbasierten Referenz-Prozessmodell
abgebildet werden soll. Hingegen sind juristische Experten üblicherweise
nicht mit Prozesserhebung, -konzeption und insbesondere auch nicht mit
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Prozessmodellierung betraut, so dass ihre Kompetenzen in diesem Bereich
erwartbar begrenzt sind.

Aufgrund der hohen Komplexität im Recht erscheint es dennoch vorteil-
haft, wenn die kontextrelevanten Regeln – trotz der im Vergleich zu den Pro-
zessanalysten geringeren Modellierungsfähigkeiten – in erster Linie durch
juristische Experten in Form von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen
abgebildet werden. Anderenfalls wäre eine intensive Kommunikation zwi-
schen den juristischen Experten und Prozessanalysten erforderlich, die sich
aufgrund der juristischen Fachsprache häufig als schwierig erweisen dürfte
[KHB14; Tru12]. Juristische Experten müssen sich hierfür mit den Grund-
lagen der Prozessmodellierung vertraut machen. Eine Brücke zwischen
juristischer Welt und Prozessmodellierung schlagen die in Abschnitt 8.3
eingeführten Regel-Prozess-Muster, diese können juristische Experten bei
der Entwicklung von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen maßgeblich
unterstützen. Prozessanalysten können gleichwohl zur Verfügung stehen
und vor allem vorab beim Definieren und Abgrenzen des Prozesskontexts
sowie bei der Qualitätssicherung mitwirken. Anhand der regelbasierten
Referenz-Prozessmodelle erhalten Prozessanalysten in der Folge Einblick in
den regulatorischen Hintergrund der betrachteten Prozesse.

Die Auswahl geeigneter regelbasierter Referenz-Prozessmodelle im re-
gelbasierten Geschäftsprozessmanagement ist in der Folge die Aufgabe von
Prozessanalysten oder eine gemeinsame Aufgabe von Prozessanalysten und
juristischen Experten. Die Anwendung der Referenzmodelle in den sich
anschließenden Phasen des regelbasierten Geschäftsprozessmanagements
obliegt schließlich den Prozessanalysten, wobei die juristischen Experten
nun in Bezug auf juristische Fragestellungen beratend zur Seite stehen. Die
interdisziplinäre Kommunikation über Recht wird dabei maßgeblich durch
die regelbasierten Referenz-Prozessmodelle unterstützt.

12.4. Prozessautomatisierung

Nach der Anwendung der regelbasierten Referenz-Prozessmodelle, der
Anpassung der Anwendungsmodelle an die Erfordernisse der Organisati-
on sowie dem Abgleich mit bereits etablierten Prozessen liegen operative
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Geschäftsprozessmodelle vor. Diese Modelle können den Ausgangspunkt
der Prozessautomatisierung mit Hilfe eines Geschäftsprozessmanagement-
systems bilden (siehe Abschnitt 4.4). Das Vorgehen zur Automatisierung
muss sich dabei im Wesen nicht von den üblichen Vorgehensweisen im Ge-
schäftsprozessmanagement unterscheiden. Zentrale Aufgabe ist daher nun
die Entwicklung von technischen Prozessmodellen. Diese Prozessmodelle
müssen präzise und detailliert definiert werden und dürfen im Bereich der
technischen Prozessflüsse keinen Interpretationsspielraum bieten [FR19].
Auf Basis des operativen Prozessmodells werden im technischen Prozessmo-
dell der technische Kontrollfluss festgelegt und weitere technische Aspekte
für eine Automatisierung ergänzt [FR19; DLM+18]:

- Automatisierungsgrad von Aktivitäten: Zunächst wird der Typ aller Akti-
vitäten des Prozessmodells bestimmt. Dadurch wird festgelegt, welche
Teile des Prozesses durch das Geschäftsprozessmanagementsystem
koordiniert werden. Zu unterscheiden sind automatisierte und manu-
elle Aktivitäten sowie Benutzeraufgaben. Automatisierte Aktivitäten
werden durch das Geschäftsprozessmanagementsystem oder ein an-
gebundenes System durchgeführt, manuelle Aktivitäten durch einen
Prozessteilnehmer ohne Unterstützung durch eine Software. Die Be-
nutzeraufgabe wird durch einen Prozessteilnehmer mit Unterstützung
eines Aktivitätenmanagementsystems durchgeführt. Die Unterschei-
dung zwischen den Aufgabentypen sowie eine weitere Klassifizierung
der automatisierten Aktivitäten kann mit Hilfe von Markierungen an
den Aktivitäten dargestellt werden [DLM+18].

- Vollständigkeit und Granularität des Prozessmodells: Die Vollständigkeit
des Prozessmodells wird geprüft. Häufig zeigen operative Prozessmo-
delle beispielsweise nur den positiven Verlauf, vernachlässigen aber
Ausnahmesituationen. Für die Ausführung relevante Situationen, die
im Prozessmodell fehlen, werden ergänzt. Ein weiterer Aspekt ist die
Granularität des Prozessmodells, die für die Ausführung anzupassen
ist. Es besteht also nicht das Erfordernis, das operative Prozessmodell
ohne Abweichungen umzusetzen. Vielmehr können aufeinanderfol-
gende Aktivitäten desselben Prozessteilnehmers aggregiert werden.
Aktivitäten, die mehrere Ressourcen benötigen, können hingegen
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durch mehrere, feingliedrigere Aktivitäten ersetzt werden, um diesen
gezielt einzelne Ressourcen zuweisen zu können [DLM+18].

- Details zu manuellen Aktivitäten und Benutzeraufgaben: Die nicht auto-
matisierten Aktivitäten werden geprüft. Einerseits können Details wie
die Zuordnung zu Benutzergruppen oder anzuzeigende Formulare
festgelegt werden. Andererseits gilt es, diese Aktivitäten so gut es geht
an das Geschäftsprozessmanagementsystem zu binden. Beispielsweise
muss bei vollständig manuellen Aktivitäten festgelegt werden, wie
das Geschäftsprozessmanagementsystem über den Abschluss der ma-
nuellen Aktivität benachrichtigt wird, um die laufende Prozessinstanz
fortzuführen [DLM+18].

- Prozessinstanziierung: Es wird festgelegt, wie der Prozess technisch ge-
startet wird. Der Prozess kann unter anderem durch das Geschäftspro-
zessmanagementsystem selbst, beispielsweise durch ein Zeit-Ereignis
(siehe Abbildung 4.3), oder per Aufruf durch andere IT-Komponenten
erfolgen, beispielsweise über einen Webservice [FR17].

- Serviceaufrufe und Schnittstellen zu IT-Systemen: Die Schnittstellen wer-
den definiert, über die beteiligte IT-Systeme automatisiert aus dem
Prozess heraus aufgerufen werden. Häufig geschieht dies über Web-
services, aber auch andere Technologien sind möglich [FR17].

- Datenspezifikation: Die im Prozess verwendeten Datenobjekte werden
in der gewünschten Technologie definiert. Datenobjekte können im
Prozessdiagramm explizit grafisch repräsentiert werden, aber auch
nicht sichtbare Eigenschaften des Prozesses sein. Daten können au-
ßerdem in Prozessvariablen übertragen werden, die durch das Ge-
schäftsprozessmanagementsystem verwaltet werden, um einen Daten-
austausch zwischen Prozesselementen zu ermöglichen.

- Ausführungseigenschaften: Zuletzt wird festgelegt, wie jedes einzelne
Modellelement des Prozessmodells tatsächlich im Geschäftsprozess-
managementsystem implementiert ist – die Ausführungseigenschaf-
ten. Dazu zählen die Zuordnung von Aktivitäts- und Ereignisvaria-
blen zu Datenobjekten, Zuweisungsregeln für manuelle Aktivitäten,
Code-Skripte für automatisierte Aktivitäten und weitere spezifische
Eigenschaften. Die Ausführungseigenschaften haben keine grafische
Repräsentation im BPMN-Diagramm [DLM+18].
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Prozessautomatisierung im regelbasierten Geschäftsprozessmanagement
bringt zusätzliche Vorteile im Hinblick auf Compliance in den Geschäftspro-
zessen. Geschäftsprozessmanagementsysteme sorgen dafür, dass ein Prozess
genauso ausgeführt wird, wie er spezifiziert wurde – Regeln können da-
durch explizit erzwungen werden (vergleiche [DLM+18]). Unter anderem
trägt die Steuerung der Aktivitäten durch das Geschäftsprozessmanage-
mentsystem dazu bei, dass manuelle Aktivitäten und Benutzeraufgaben
tatsächlich zur Ausführung kommen – gerade langweilige Tätigkeiten, die
durch Prozessteilnehmer als weniger wichtig erachtet und deshalb bewusst
ausgelassen wurden, müssen nun zwangsläufig erledigt werden [AAL+16].
Darüber hinaus schafft die systemgestützte Prozesssteuerung Möglichkei-
ten für das Monitoring – der Verlauf von Prozessinstanzen und die Durch-
führung von Einzelaktivitäten werden nachvollzieh- und kontrollierbar.
Umfangreiche Analysen können beispielsweise durch die Auswertung von
Ereignisprotokollen des Geschäftsprozessmanagementsystems erfolgen und
liefern Einblicke, ob in Prozessen vorgeschriebene Regeln und Einschrän-
kungen eingehalten werden [DLM+18]. Arbeiten zum Thema Workaround
(aus Sicht des Qualitätsmanagements) zeigen allerdings auch, dass selbst
vorgeschriebene und dokumentierte Prozesse nicht immer konsistent ab-
laufen, auch dann nicht, wenn die unterstützende Software entsprechende
Kontrollmechanismen vorhält [Alt14]. Die Art der Umsetzung und Kontrol-
le in der Prozessautomatisierung ist daher ein relevanter Faktor. Zudem
verhindert ein geführter Prozess nicht unbedingt verbotene oder schädigen-
de Aktivitäten, die – unbewusst oder gar absichtlich – ergänzend zu den
regulären Prozessaktivitäten durchgeführt werden. Auch im regelbasier-
ten Geschäftsprozessmanagement und in (teil-)automatisierten Prozessen
können daher zusätzliche Maßnahmen wie beispielsweise Mitarbeiterschu-
lungen und -sensibilisierungen wichtig sein, um Compliance nachhaltig
sicherzustellen.
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12.5. Anwendungsfall: Abschluss und Beginn ei-

ner Versicherung

Bereits in Kapitel 8 und in Abschnitt 10.3.4 wurde die Entwicklung ei-
nes regel- beziehungsweise vertragsbasierten Referenz-Prozessmodells für
den Anwendungsfall „Abschluss und Beginn einer Versicherung“ demons-
triert. Auf gleiche Weise kann die Entwicklung des Referenzmodells in
den entsprechenden Phasen des regelbasierten Geschäftsprozessmanage-
ments erfolgen – sowohl beim Einstieg über einen existierenden Prozess
als auch bei der Etablierung eines neuen Prozesses (siehe Abbildung 12.1).
In Abschnitt 11.4 wurde das regelbasierte Referenz-Prozessmodell zum
Anwendungsfall beispielhaft angewendet. Im Rahmen des regelbasierten
Geschäftsprozessmanagements kann die Anwendung analog in der Pro-
zesskonzeptions-Phase erfolgen. Sind darüber hinaus keine Anpassungen
am Anwendungsmodell gewünscht, entspricht das in Abbildung 11.4 auf-
gezeigte operative Modell dem Soll-Prozessmodell im ersten Zyklus des
Geschäftsprozessmanagement-Kreislaufs. An dieser Stelle soll dies für den
Anwendungsfall angenommen werden. Ein weiterer, wesentlicher Schritt
im Geschäftsprozessmanagement ist daraufhin die Prozessunterstützung
durch IT-Systeme – die Prozessautomatisierung, die im Rahmen der Prozes-
sumsetzungs-Phase erfolgt (siehe Abschnitte 4.4 und 12.4). Auf Basis des
operativen Modells nach Abbildung 11.4 wird daher nun das technische
Prozessmodell für die Automatisierung mit einem Geschäftsprozessmana-
gementsystem vorbereitet.

Im Vorwege einer Prozessautomatisierung ist zunächst der Automati-
sierungsgrad der Aktivitäten festzulegen. Für die Aktivitäten des operativen
Prozessmodells (Abbildung 11.4) ist die Zuordnung beispielhaft in Tabel-
le 12.1 aufgelistet. In der Tabelle sind auch die Symbole aufgezeigt, mit
denen der Automatisierungsgrad von Aktivitäten im technischen Prozess-
modell grafisch gekennzeichnet wird.

Im nächsten Schritt sind Vollständigkeit und Granularität des Prozessmo-
dells zu überprüfen. In das operative Prozessmodell wurde der Vollstän-
digkeit halber unter anderem die Schadensersatzpflicht des Versicherers
nach § 6 V VVG aufgenommen, die bei einer Verletzung der Beratungs-

276



12.5. Anwendungsfall: Abschluss und Beginn einer Versicherung

Tabelle 12.1. Automatisierungsgrad der Aktivitäten des Anwendungsfalls

Aktivität Automatisierungsgrad

VN beraten manuelle Aktivität

VN befragen manuelle Aktivität

Rat begründen manuelle Aktivität

Beratung dokumentieren Benutzeraufgabe

Angaben in Textform übermitteln automatisierte Aktivität

Antragsformular übermitteln automatisierte Aktivität

Versicherungsschein übermitteln automatisierte Aktivität

Schadensersatz leisten manuelle Aktivität

und Dokumentationspflichten eintreten kann. Bei regelkonformer Gestal-
tung und Durchführung der übrigen Prozessaktivitäten ist der Eintritt der
Schadensersatzpflicht nicht zu erwarten. Der entsprechende Teil des Pro-
zessmodells ist daher als ein Ausnahmefall zu betrachten, der sich nicht auf
alltägliche Geschäftsprozesse des Versicherers bezieht. Bei der vorliegenden
Umsetzung handelt es sich zudem um einen vollständig manuellen Prozess,
der im Modell höchst abstrakt abgebildet ist. Tatsächlich wird die konkrete
Ausgestaltung vom Einzelfall abhängen und sehr individuell ausfallen. Im
Falle der Schadensersatzpflicht steht etwa zu erwarten, dass der Prozess
wie in dem in [Str14] dokumentierten Streitfall durch ein Gerichtsverfah-
ren begleitet wird. Für eine Automatisierung ist dieser Teil des operativen
Prozessmodells jedenfalls ungeeignet und wird daher aus dem technischen
Prozessmodell ausgeklammert. Dies erfolgt nach sorgfältiger Prüfung, dass
daraus kein regelwidriges Verhalten für die regulären Geschäftsprozesse
resultiert. Daneben können im technischen Prozessmodell drei manuelle
Aktivitäten aufseiten des Versicherers zusammengefasst werden, die paral-
lel stattfinden: „VN befragen“, „VN beraten“ und „Rat begründen“ können
beispielsweise als manuelle Aktivität „Beratung des VN durchführen“ abge-
bildet werden. Details hinsichtlich der manuellen Tätigkeiten, die dadurch
verloren gehen, sind im technischen Prozessmodell entbehrlich (anders als
beim operativen Modell). Ergänzt wird schließlich noch ein Zweig für den
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denkbaren Fall, dass der Versicherungsnehmer sich im Zuge der Beratung
entscheidet, keinen Antrag stellen zu wollen. In diesem Fall wird kein
Antragsformular übermittelt und der technische Prozess endet.

Das resultierende technische Prozessmodell ist in Abbildung 12.2 auf-
gezeigt. In der Folge kann dieses Modell für die Konfiguration eines Ge-
schäftsprozessmanagementsystems eingesetzt werden. Bei den weiteren
Ausführungen soll angenommen werden, dass in dem fiktiven Versiche-
rungsunternehmen bereits verschiedene IT-Systeme eingesetzt werden: Un-
ter anderem eine spezielle Beratungssoftware mit Kundenkontaktverwal-
tung, ein Vertragsverwaltungssystem für laufende Versicherungsverträge
sowie ein Textsystem, mit dem Schriftstücke wie Briefe und Formulare
generiert sowie bei Bedarf automatisiert in den Versand überstellt werden.

Im Rahmen der Prozessautomatisierung sind Details zu manuellen Ak-
tivitäten und Benutzeraufgaben festzulegen. Organisatorisch werden vorver-
tragliche Beratung (manuelle Aktivität „Beratung des VN durchführen“)
und ihre Dokumentation (Benutzeraufgabe „Beratung dokumentieren“) der
Gruppe von Versicherungsvermittlern zugeordnet. Dies können beispiels-
weise Angestellte des Unternehmens sein, die im Außendienst arbeiten.
Beginn und Abschluss des Beratungsgesprächs werden durch die Vermitt-
ler in der Beratungssoftware erfasst. Über diese Auslöser kann zunächst
die Prozessinstanziierung im Geschäftsprozessmanagementsystem erfolgen.
Im zweiten Schritt kann das Geschäftsprozessmanagementsystem dadurch
über den Abschluss der manuellen Aktivität „Beratung des VN durchfüh-
ren“ beziehungsweise den Verzicht des Versicherungsnehmers auf Beratung
und Dokumentation benachrichtigt werden. Die Tarifierung (Beitragsberech-
nung zur Angebotserstellung als Bestandteil der Beratung, nicht explizit
Bestandteil des Prozessmodells) sowie die anschließende Dokumentation
der Beratung durch den Versicherungsvermittler erfolgen ebenfalls mit
Hilfe der Beratungssoftware. Abbildung 12.3 zeigt beispielhaft die Benut-
zeroberfläche zur formulargestützten Beratungsdokumentation mit einer
Beratungssoftware, wie sie in einem realen Versicherungsunternehmen
eingesetzt wird. Im Anwendungsfall kann das Geschäftsprozessmanage-
mentsystem nach erfolgter Erfassung der Angaben in einem solchen Dialog
über den Abschluss der Benutzeraufgabe „Beratung dokumentieren“ be-
nachrichtigt werden.
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Abbildung 12.3. Software-gestützte Dokumentation der Beratung im Versicherungs-
unternehmen

Für die Kommunikation mit anderen Systemen stellen die IT-Systeme
Schnittstellen bereit, ebenso das Geschäftsprozessmanagementsystem. Un-
ter anderem kommunizieren die Systeme über Webservices miteinander,
wobei die Webservice-Schnittstellen individuell für den konkreten Bedarf
entwickelt werden. Über entsprechende Serviceaufrufe durch die Beratungs-
software erfolgen nun auch die Prozessinstanziierung sowie die Benach-
richtigung des Geschäftsprozessmanagementsystems über den Abschluss
der manuellen Aktivität und der Benutzeraufgabe. Die Übermittlung von
Beratungsdokumentation und Antragsformular zum Versicherungsnehmer
kann fortan im Rahmen der automatisierten Aktivitäten des Prozessmodells
erfolgen, indem jeweils das Textsystem durch das Geschäftsprozessmanage-
mentsystem aufgerufen wird. Das Textsystem steuert die Generierung und
den Versand der entsprechenden Dokumente vollautomatisiert auf Basis
vorliegender Informationen in der Beratungssoftware. Geht schließlich ein
Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags beim Versicherer ein, wird
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dies ebenso wie die Entscheidung über die Antragsannahme manuell in
der Beratungssoftware erfasst. Bei Annahme wird der Vertrag auf Basis
von Tarifierung und weiteren Informationen des Antragsformulars im Ver-
tragsverwaltungssystem angelegt. Über beide Schritte wird nun auch das
Geschäftsprozessmanagementsystem per Serviceaufruf benachrichtigt. Im
Fall der Antragsannahme initiiert das Geschäftsprozessmanagementsystem
daraufhin den Versand des Versicherungsscheins im Textsystem. Für die
Dokumentenerstellung erforderliche Daten werden vom Textsystem direkt
im Vertragsverwaltungssystem abgerufen.

Allgemein betrachtet werden die resultierenden Vorteile aus der Ein-
führung eines Geschäftsprozessmanagementsystems in [DLM+18] in vier
Kategorien zusammengefasst: Reduktion der Arbeitslast, flexible Systemin-
tegration, Ausführungstransparenz und Regeldurchsetzung. Am Beispiel
des Anwendungsfalls können diese Vorteile abschließend reflektiert werden:

- Reduktion der Arbeitslast: Das Geschäftsprozessmanagementsystem
übernimmt die Aufgabe der Arbeitsverteilung und -koordination. Die
Basis hierfür ist das Prozessmodell, das aufzeigt, welche Aktivitäten in
welcher Reihenfolge zu erledigen sind. Auf dieser Grundlage kann das
Geschäftsprozessmanagementsystem mit Beendigung einer Aufgabe
sofort die nachfolgenden Tätigkeiten initiieren. Mitarbeiter werden
dadurch entlastet, da sie sich weniger mit Folgeaktivitäten und deren
Veranlassung beschäftigen müssen [DLM+18]. Beispielsweise kann
die Übermittlung des Beratungsprotokolls an den Versicherungsneh-
mer nach Abschluss der Dokumentation automatisiert mit Hilfe des
Textsystems erfolgen. Zuvor musste möglicherweise ein Mitarbeiter
den Druck und Versand des Protokolls manuell durchführen.

- Flexible Systemintegration: In größeren Organisationen existiert oftmals
eine Vielzahl von IT-Systemen, die weitestgehend unabhängig vonein-
ander operieren. Mit Hilfe eines Geschäftsprozessmanagementsystems
können die Systeme entlang des Kontrollflusses integriert werden. Die
involvierten Systeme und Abhängigkeiten zwischen ihnen sind aus
den Aktivitäten des Prozesses herzuleiten. Die Reihenfolge der Einbin-
dung ergibt sich dann explizit aus dem Prozessmodell, Ablauflogik
braucht nicht mehr verteilt in den einzelnen Systemen implemen-
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tiert werden. Flexibilität in Bezug auf die Systemintegration ergibt
sich dadurch, dass in der Regel der Kontrollfluss im Prozessmodell
leichter anpassbar ist als Ablauflogik im Quellcode einer Anwen-
dung [DLM+18]. Beispielsweise sind bei Abschluss einer Versicherung
im Anwendungsfall unter anderem die Beratungssoftware, das Ver-
tragsverwaltungssystem und ein Textsystem involviert. Die Systeme
werden an den entsprechenden Stellen des technischen Prozessmo-
dells eingebunden. So soll das Beratungsprotokoll nach Abschluss der
Dokumentation im Beratungssystem automatisiert an den Versiche-
rungsnehmer übermittelt werden. Im technischen Prozess wird die
Übermittlung durch das Textsystem nach Abschluss der Dokumenta-
tion initiiert. Die Ablauflogik braucht daher nicht im Beratungssystem
implementiert werden.

- Ausführungstransparenz: Der Einsatz eines Geschäftsprozessmanage-
mentsystems ermöglicht konkrete Einblicke in laufende und abge-
schlossene Geschäftsfälle [DLM+18]. Werden Ausführungslogs zu
abgeschlossenen Prozessinstanzen aufbewahrt, kann nachträglich bei-
spielsweise für jede durchgeführte Beratung eines Versicherungsneh-
mers nachvollzogen werden, ob und wann das zugehörige Beratungs-
protokoll übermittelt wurde.

- Regeldurchsetzung: Geschäftsprozessmanagementsysteme sorgen dafür,
dass ein Prozess genauso ausgeführt wird, wie er spezifiziert wurde –
Regeln können dadurch explizit erzwungen werden [DLM+18]. Auf
diesen Vorteil wurde bereits in Abschnitt 12.4 eingegangen. Durch die
Gestaltung des automatisierten Geschäftsprozesses zum Anwendungs-
fall wird beispielsweise sichergestellt, dass dem Versicherungsnehmer
immer erst das Beratungsprotokoll übermittelt wird, bevor dieser
auch ein vorbereitetes Antragsformular für den Abschluss eines Ver-
sicherungsvertrags wie in Abbildung 5.3 erhält. Die Gefahr eines
regelwidrigen Abschlusses ohne vorhergehende Beratung und Do-
kumentation soll auf diese Weise vermieden werden. Dadurch wird
Compliance im Geschäftsprozess sichergestellt – zumindest in Bezug
auf die bei der Konstruktion des regelbasierten Referenz-Prozessmo-
dells berücksichtigten Regeln.
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Kapitel 13

Werkzeuggestützte Konstruktion

und Anwendung

Regelbasierte Prozessmodelle sind das zentrale Artefakt dieser Arbeit. In
regelbasierten Prozessmodellen ist aus Regeln hergeleitetes Prozesswis-
sen abgebildet. Im Sinne der Zielsetzung (siehe Abschnitt 1.2) sollen mit
ihrer Hilfe nicht zuletzt prozessbezogene Compliance-Tätigkeiten unter-
stützt werden. In Teil III dieser Arbeit wurde die Konstruktion der Modelle
thematisiert, in Teil IV ihre Anwendung (mit einem Fokus auf dem Ein-
satz als Referenzmodell). Dabei wurde aufgezeigt, dass Konstruktion und
Anwendung von regelbasierten Prozessmodellen häufig durch die hohe
Komplexität im Rechtssystem erschwert sind. Im Konstruktionsprozess
wird dieser Komplexität durch ein strukturiertes Vorgehen begegnet, das
getreu dem Prinzip „Teile und herrsche“ gestaltet ist. Durch die differen-
zierte Betrachtung verschiedener Dimensionen erfolgen Entwicklung und
Pflege aufgeteilt auf kleinere Teilaspekte, die in ihrer Summe eine Abbil-
dung des Gesamtprozesses ermöglichen. Der Konstruktionsprozess wird
dadurch besser handhabbar. Allerdings besteht nach wie vor ein recht hoher
Aufwand, wenn die Entwicklungs- und Pflegetätigkeiten allesamt manuell
erfolgen. Ähnliches gilt für die Anwendung von regelbasierten (Referenz-)
Prozessmodellen, bei der insbesondere auf Erhalt der Regelkonformität
zu achten ist. Leider gibt es derzeit keine realistische Möglichkeit, die
Tätigkeiten zur Konstruktion und Anwendung vollends einem IT-System
zu überlassen und dadurch zu automatisieren. Immerhin besteht aber ein
gewisses Potenzial, um das Vorgehen durch den Einsatz eines Software-

Werkzeugs zu unterstützen – gerade wenn ein solches Werkzeug speziell
auf den spezifischen Konstruktions- und Anwendungsprozess von regel-
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basierten Prozessmodellen zugeschnitten ist. So lässt sich der Aufwand
zumindest reduzieren, Fehler bei manuellen Tätigkeiten können vermieden
werden und die Anwendbarkeit der Methodik verbessert sich.

In diesem Kapitel wird ein Software-Werkzeug konzipiert, das verschie-
dene Tätigkeiten im Konstruktions- und Anwendungsprozess von regelba-
sierten Prozessmodellen unterstützt. Zunächst werden in Abschnitt 13.1

zwei Tätigkeitsbereiche herausgestellt, die besonderes Potenzial für den Ein-
satz eines Software-Werkzeugs bieten. Darauf basierend erfolgt die Konzep-
tion des Werkzeugs in Abschnitt 13.2. Aus der Konzeption werden schließ-
lich konkrete funktionale Anforderungen abgeleitet, die in Abschnitt 13.3

dokumentiert sind. Ein Software-Werkzeug, in dem die hier beschriebenen
Anforderungen prototypisch umgesetzt sind, wird im folgenden Kapitel 14
vorgestellt.

13.1. Potenzial für Werkzeugeinsatz

In regelbasierten Prozessmodellen ist aus Regeln hergeleitetes Prozesswis-
sen abgebildet. Bevor die Entwicklung solcher Modelle beginnen kann,
müssen zunächst die kontextrelevanten Regeln identifiziert werden (siehe
Abschnitt 9.1.1). Aufgrund der hohen Komplexität und Abstraktion im
Recht ist das häufig herausfordernd. Komplexität im Recht macht aber vor
allem auch die anschließende Entwicklung der Prozessmodelle schwierig.
Zur Verringerung der Komplexität wurde in Abschnitt 9.2 vorgeschlagen,
zunächst nach Phasen und Teilprozessen sowie nach dem Allgemeinheits-
grad von Regeln zu differenzieren. Zudem wurde für die Entwicklung
der regelbasierten Prozessmodelle ein dreistufiges Verfahren vorgestellt,
bei dem vor der Modellierung zunächst mit der Fragment- und Anord-
nungssicht zwei Teilaspekte des Modells dokumentiert werden (siehe Ab-
schnitt 8.2). In der Fragmentsicht sind Prozess-Fragmente beschrieben, aus
denen das Prozessmodell zusammengesetzt wird. Darauf aufbauend sind in
der Anordnungssicht in einer Formelschreibweise Anordnungsbeziehungen
zwischen den einzelnen Prozess-Fragmenten aufgeführt. Beide Sichten ba-
sieren auf Informationen, die aus den Regeln extrahiert wurden, und liefern
die Gestaltungsvorgaben, wenn es schließlich darum geht, das regelbasierte
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Prozessmodell zu dokumentieren. Die Prozess-Fragmente können dabei
direkt als Bestandteile des Prozessmodells verwendet werden, während
die Anordnungsbeziehungen eher einen Rahmen und Beschränkungen
beschreiben, nach denen die Fragmente angeordnet und verbunden wer-
den. Auf die Entwicklung folgt die evolutionäre Pflege der regelbasierten
Prozessmodelle, um ihre Nützlichkeit mit fortschreitender Zeit zu gewähr-
leisten (siehe Abschnitt 9.4, vergleiche [Ess16]). Die Pflege der Modelle ist,
ebenso wie ihre Entwicklung und die vorhergehende Identifikation der
Regeln, Bestandteil des Konstruktionsprozesses von regelbasierten Prozess-
modellen. An die Entwicklung des regelbasierten Prozessmodells kann sich
außerdem die Nutzung der Modelle anschließen. Wird ein Modell beispiels-
weise zur Entwicklung von Anwendungsmodellen wiederverwendet, folgt
auf die Entwicklung der Anwendungsprozess von regelbasierten Referenz-
Prozessmodellen. Im Anwendungsprozess muss ein besonderes Augenmerk
auf dem Erhalt der Regelkonformität liegen. In dieser Arbeit werden aus-
schließlich Anwendungsmodelle betrachtet, die in gleicher Form wie das
Referenzmodell – also als Prozessmodell – entwickelt werden. Ebenso wie
das Referenzmodell muss dann auch das Anwendungsmodell zumindest
die obligatorischen Anordnungsbeziehungen der Anordnungssicht erfüllen
(siehe Abschnitt 11.3.1) – beispielsweise Vorgaben, die aus zwingenden
Vorschriften eines Gesetzes hergeleitet wurden, von denen das Gesetz also
keine Abweichung zulässt.

Folgt man der beschriebenen Methode zur Konstruktion und Anwen-
dung von regelbasierten (Referenz-)Prozessmodellen, so entstehen auf dem
Weg von den Regeln zum Anwendungsmodell verschiedene Artefakte,
zwischen denen unterschiedliche Beziehungen bestehen. Die fünf grundle-
genden Artefakt-Typen mit den untereinander bestehenden Beziehungen
sind in Abbildung 13.1 dargestellt. Das Fundament der regelbasierten Pro-
zessmodellierung bilden die Regeln, auf denen die Prozess-Fragmente
der Fragmentsicht und die Anordnungsbeziehungen der Anordnungssicht
basieren. Beim Modellieren des regelbasierten Prozessmodells werden wie-
derum die Vorgaben der Fragment- und Anordnungssicht verwendet. Das
Anwendungsmodell basiert schließlich auf dem regelbasierten Prozessmo-
dell (dessen Inhalte werden zumindest teilweise wiederverwendet). Da hier
sowohl das regelbasierte Prozessmodell als auch die Anwendungsmodelle
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als Prozessmodell angelegt und aus technischer Sicht insofern grundsätzlich
gleich sind, werden die beiden Artefakt-Typen in späteren Ausführungen
an vielen Stellen nicht weiter unterschieden und stattdessen einheitlich als
„regelbasiertes Prozessmodell“ behandelt.

basieren auf

verwenden

eingeschränkt durch

ANORDNUNGSBEZIEHUNGENPROZESS-FRAGMENTEREGELN

basieren 
aufREGELBASIERTE

PROZESSMODELLE
ANWENDUNGSMODELLE

Abbildung 13.1. Beziehungen zwischen Artefakten der regelbasierten Prozessmo-
dellierung

Der beschriebene Weg von den Regeln zum regelbasierten (Referenz-)
Prozessmodell und von dort gegebenenfalls weiter zum Anwendungsmo-
dell kann jedenfalls recht aufwendig sein. Viele der Tätigkeiten müssen
bislang manuell erfolgen. Dazu zählen die Identifikation der kontextrele-
vanten Regeln, die Rekonstruktion der Fragmentsicht, die Beschreibung
der Anordnungssicht durch Interpretation der Regeln sowie die Modellie-
rung des Prozessmodells. Auch die Konformitätsprüfung von regelbasierten
Prozess- und Anwendungsmodellen sowie die nachfolgende Anpassung
beider Prozessmodell-Typen im Rahmen der Pflege erfolgen überwiegend
händisch. Dabei sind manuelle Tätigkeiten immer mit einem gewissen
Aufwand verbunden. Ein großer Anteil von manuellen Tätigkeiten im Kon-
struktionsprozess von regelbasierten Prozessmodellen verursacht insofern
auch einen entsprechend hohen Konstruktionsaufwand, Anwendung und
Pflege werden durch die erforderlichen Konformitätsprüfungen erschwert.
Im Idealfall ließen sich diese Aufwände durch Automatisierung vermeiden
und so die Effizienz im Konstruktions- und Anwendungsprozess von regel-
basierten Prozessmodellen erheblich steigern. Bereits in Abschnitt 7.1 wird
allerdings ausgeführt, dass eine vollständige Automatisierung derzeit nicht
realisierbar scheint. Die Durchführung der manuellen Tätigkeiten sollte
daher zumindest möglichst effizient möglich sein, um die Anwendbarkeit
und Akzeptanz des vorgestellten Verfahrens zu steigern.

Zu einer effizienteren Durchführung kann die Verwendung von Software-
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Werkzeugen beitragen. Software-Werkzeuge sind Hilfsmittel, die Effektivität
und Effizienz von Entwicklern erhöhen sollen [Bal09]. Sind solche Werkzeu-
ge auf das Verfahren abgestimmt, unterstützen sie manuelle Arbeitsschritte
oder automatisieren diese in Teilen sogar. Das wiederum reduziert den
Aufwand und steigert die Anwendbarkeit der Methodik. Nachfolgend
werden zwei Aspekte betrachtet, die besonderes Potenzial für eine Werk-
zeugunterstützung bieten: Die Verwendung von integrierten Editoren zur
Dokumentation und Verwaltung der in Abbildung 13.1 aufgezeigten Arte-
fakte sowie die Automatisierung im Abgleich zwischen den Artefakten.

Die Bereitstellung von Editoren zur Dokumentation der entstehen-
den Artefakte empfiehlt sich aus praktischen Erwägungen. Prozessmodell-
Editoren etwa sind essenziell bei der Prozessmodellierung im organisatori-
schen Umfeld. Lediglich bei ersten Prozessdiskussionen in Gruppen und in
Workshops hat sich in der Praxis eine Modellierung von Prozessen ohne
Software – beispielsweise am Whiteboard – bewährt [FR19]. Zudem setzt
Prozessautomatisierung den Einsatz eines Prozessmodell-Editors voraus
[DLM+18]. Häufig sind entsprechende Editoren daher auch ein integra-
ler Bestandteil von Geschäftsprozessmanagementsystemen (vergleiche Ab-
schnitt 4.4). Aber nicht nur um Prozessmodelle zu editieren, sondern auch
für die strukturierte Dokumentation der weiteren Artefakt-Typen – Regeln,
Prozess-Fragmente und Anordnungsbeziehungen – erscheint die Verwen-
dung von geeigneten Editoren im Konstruktions- und Anwendungsprozess
von regelbasierten Prozessmodellen hilfreich.

Darüber hinaus wird hier ein besonderes Augenmerk auf den Abgleich

zwischen Regeln, Fragment- und Anordnungssicht sowie den Prozess-

modellen gelegt. Bei solchen Abgleichen werden jeweils zwei Artefakte
unterschiedlichen Typs miteinander verglichen, um diese auf Konsistenz
oder eines der Artefakte auf Vollständigkeit oder Korrektheit hin zu prü-
fen. In Tabelle 13.1 sind Beispiele für Fragestellungen aufgeführt, die sich
zunächst bei der Entwicklung von regelbasierten Prozessmodellen stellen
können. Zur Beantwortung der aufgeführten Fragen sind Abgleiche zwi-
schen den Artefakten regelmäßig erforderlich. Für jede Fragestellung der
Tabelle ist aufgeführt, welche beiden Artefakt-Typen zur Beantwortung
jeweils abgeglichen werden. Aufwendig ist der häufige manuelle Abgleich
nicht zuletzt aufgrund des umfangreichen und komplexen Rechtssystems.
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Gerade der Abgleich von Anordnungssicht und Prozessmodell im Rahmen
von Konformitätsprüfungen erfordert es, das Prozessmodell vollständig auf
die Erfüllung aller Anordnungsbeziehungen zu prüfen. Die Kombination
aus Häufigkeit und Aufwand lässt erwarten, dass die Abgleiche bei manu-
eller Durchführung einen bedeutsamen Anteil am Entwicklungsaufwand
von regelbasierten Prozessmodellen einnehmen.

Tabelle 13.1. Beispiele für Fragestellungen in Zusammenhang mit Abgleichen zwi-
schen Artefakten

Fragestellung RG PF AOB PM

Welche Prozess-Fragmente wurden aus einer
Regel hergeleitet?

X X

Welche Anordnungsbeziehungen wurden aus
einer Regel hergeleitet?

X X

Auf welcher Regel basiert ein Element des PMs? X X

Welche Anordnungsbeziehungen gelten für ein
Prozess-Fragment?

X X

Welche Prozess-Fragmente wurden bereits in
das PM übernommen?

X X

An welcher Stelle im PM ist ein Prozess-Frag-
ment eingebunden?

X X

Erfüllt das PM alle Anordnungsbeziehungen? X X

Können Elemente des PMs auch anders ange-
ordnet werden?

X X

RG = Regel, PF = Prozess-Fragment,
AOB = Anordnungsbeziehung, PM = Prozessmodell

Neben der Entwicklung haben aber auch die Pflege und die Anwen-
dung von regelbasierten Prozessmodellen weitestgehend manuell zu er-
folgen. Auslöser für Pflegeaktivitäten können Änderungen in Regeln sein,
beispielsweise bei Gesetzesänderungen (siehe Abschnitt 9.4). Werden Än-
derungen identifiziert, ist es gegebenenfalls erforderlich, Fragment- und
Anordnungssicht anzupassen. Einerseits müssen bestehende Prozess-Frag-
mente und Anordnungsbeziehungen gegen die Änderungen geprüft und
erforderlichenfalls modifiziert werden. Andererseits können sich durch
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die geänderten Regeln zusätzliche Fragmente oder Beziehungen ergeben.
Liegen einmal Änderungen in der Fragment- oder Anordnungssicht vor,
sind im Anschluss die regelbasierten Prozessmodelle sowie gegebenen-
falls vorliegende Anwendungsmodelle auf erforderliche Änderungen hin
zu prüfen. Bei all diesen Tätigkeiten zur Modellpflege ist wiederum ein
häufiger Abgleich zwischen Regeln, Fragment- und Anordnungssicht so-
wie dem Prozessmodell und seinen Anwendungen erforderlich – erneut
stellen sich die in Tabelle 13.1 aufgeführten und ähnliche Fragen. Aber
auch wenn Unzulänglichkeiten in der Modellnutzung von regelbasierten
Prozess- oder Anwendungsmodellen festgestellt werden, kann sich das
Erfordernis zur Pflege der Modelle ergeben, um die Nützlichkeit aus prak-
tischer Sicht weiterhin zu gewährleisten (siehe Abschnitte 9.4 und 11.3.2).
Vor dem Hintergrund solcher aus der Nutzung begründeten Anpassungen
muss insbesondere sichergestellt werden, dass die in Regeln ausgedrück-
ten Beschränkungen nicht missachtet werden, die in der Anordnungssicht
als Anordnungsbeziehungen beschrieben sind. Verbesserte Durchführbar-
keit eines Prozesses darf schließlich nicht durch regelwidriges Verhalten
erreicht werden. In diesen Fällen liefert ein Abgleich zwischen Prozess-
modell und Anordnungssicht Aufschluss über Konformität. Gleiches gilt
für den Anwendungsprozess von regelbasierten Referenz-Prozessmodellen.
Regelkonformität muss bei der Anwendung erhalten bleiben. Im Idealfall
können die in der Anordnungssicht beschriebenen Beschränkungen unmit-
telbar auch zur Überprüfung der Anwendungsmodelle wiederverwendet
werden, sodass ein Abgleich zwischen Anwendungsmodell und Anord-
nungssicht Aufschluss über Konformität liefert (vergleiche Abschnitt 11.3.1).
Anderenfalls muss der Abgleich über das Referenzmodell erfolgen.

Gelingt es, den Abgleich zwischen Regeln, Fragment- und Anordnungs-
sicht sowie den Prozessmodellen zu automatisieren, entfällt ein Teil der auf-
wendigen manuellen Tätigkeiten. Ein Software-Werkzeug, das „auf Knopf-
druck“ beispielsweise Antworten auf die in Tabelle 13.1 genannten und
ähnliche Fragestellungen liefert, stellt daher eine weitere Möglichkeit neben
dem Einsatz von Editoren dar, um Konstruktion und Anwendung von
regelbasierten Prozessmodellen zu unterstützen. Durch einen höheren Au-
tomatisierungsgrad wird insbesondere der Konstruktionsprozess effizienter.
Darüber hinaus lassen sich Fehler vermeiden, die in Anbetracht der hohen
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Komplexität im Recht bei einem manuellen Abgleich auftreten können.
Beides trägt zu einer vereinfachten Anwendbarkeit des beschriebenen An-
satzes bei und könnte so die Akzeptanz für den Einsatz von regelbasierten
Prozessmodellen steigern.

13.2. Konzeption eines integrierten Werkzeugs

In diesem Abschnitt wird ein integriertes Software-Werkzeug konzipiert,
das den Konstruktions- und Anwendungsprozess von regelbasierten Pro-
zessmodellen unterstützt. Die Konzeption erfolgt anhand von drei Tei-
laspekten, die sich jeweils aus dem vorstehend aufgezeigten Potenzial
für Werkzeugeinsatz ableiten und die durch das Software-Werkzeug be-
dient werden sollen. Der erste Aspekt ist das Editieren von Artefakten der
regelbasierten Prozessmodellierung, was detaillierter in Abschnitt 13.2.1
beschrieben wird. Den zweiten Teilaspekt bildet das Rückverfolgen von
Regeln. Durch Rückverfolgbarkeit wird der Abgleich zwischen Regeln, Frag-
ment- und Anordnungssicht sowie den Prozessmodellen (regelbasiertes
Prozessmodell und Anwendungsmodell) vereinfacht. Konzeptionell wird
dies in Abschnitt 13.2.2 dargestellt. Der dritte Aspekt ist die automatisier-
te Modellprüfung (siehe dazu Abschnitte 7.1 und 8.4.5), die hinsichtlich
einer Werkzeugkonzeption in Abschnitt 13.2.3 beleuchtet wird. Durch Mo-
dellprüfung kann beispielsweise automatisiert bestätigt werden, dass das
regelbasierte Prozessmodell die in der Anordnungssicht beschriebenen
Beschränkungen erfüllt.

13.2.1. Dokumentieren und Editieren von Artefakten

In Abbildung 13.1 sind die fünf grundlegenden Artefakt-Typen der regel-
basierten Prozessmodellierung dargestellt – Regeln, Prozess-Fragmente,
Anordnungsbeziehungen, regelbasiertes Prozessmodell und Anwendungs-
modell. Durch Editoren zur Dokumentation dieser Artefakte kann der
Konstruktions- und Anwendungsprozess von regelbasierten Prozessmodel-
len unterstützt werden. Ein maßgeschneidertes Software-Werkzeug sollte
daher einen Editor für jeden dieser Artefakt-Typen anbieten. Die entspre-
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chenden Editor-Komponenten mit ihren Artefakten sind schematisch in
Abbildung 13.2 dargestellt. Da hier sowohl das regelbasierte Prozessmo-
dell als auch die Anwendungsmodelle als Prozessmodell angelegt und aus
technischer Sicht insofern grundsätzlich gleich sind, werden diese beiden
Artefakt-Typen bei den nachfolgenden Ausführungen zu einem Software-
Werkzeug einheitlich als „regelbasiertes Prozessmodell“ behandelt.

REGEL-VERWALTUNG

(Compliance-)

Regeln

PROZESS-FRAGMENT-EDITOR

Prozess-Fragmente

PRÜFREGEL-EDITOR

Prüfregeln (formalisierte

Anordnungsbeziehungen)

PROZESSMODELL-EDITOR

regelbasierte 

Prozessmodelle
Anwendungsmodelle

Abbildung 13.2. Artefakte der regelbasierten Prozessmodellierung und ihre Model-
lierungswerkzeuge

Der erste Einsatzbereich für Editoren in der regelbasierten Prozessmodel-
lierung ist die Dokumentation der identifizierten kontextrelevanten Regeln.
Im Gegensatz zu den anderen Artefakt-Typen werden die Regeln für ge-
wöhnlich nicht selbst entwickelt und editiert, sondern lediglich ausgewählt.
Die Komponente zur Dokumentation dieser Auswahl wird hier deshalb
nicht als Regel-Editor, sondern als Regel-Verwaltung bezeichnet. Eine einfa-
che Möglichkeit zur Dokumentation der kontextrelevanten Regeln ist die
Auflistung der Namen sowie weiterer Metainformationen zur Identifikation
der Rechtsquellen. Wenn zusätzlich auch die Inhalte der Regeln abgelegt
werden, kann eine Regel-Verwaltung weitere Funktionalitäten bereitstel-
len, die sich auch auf die konkreten Inhalte der Regeln beziehen. Denkbar
sind beispielsweise „Volltextsuche“, „Versionsverwaltung“ für Dokumente
und „Änderungsmanagement“. Solche Funktionalitäten können beim Um-
gang mit Regeln in nachfolgenden Arbeitsschritten des Konstruktions- und
Anwendungsprozesses helfen.

Die Dokumentation der Fragmentsicht ist ein zweiter Einsatzbereich
für Editoren. Die Fragmentsicht eines regelbasierten Prozessmodells kann
in Form von Tabellen dokumentiert werden, in denen mit Hilfe der Re-
gel-Prozess-Muster hergeleitete Prozess-Fragmente beschrieben werden.
Beispielsweise wurde die Fragmentsicht des Anwendungsfalls „Abschluss
und Beginn einer Versicherung“ in den Abschnitten 8.3.6 und 10.3.4 in
Tabellenform dokumentiert. Ein Editor kann beim Erstellen solcher Tabellen
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unterstützen. Denkbar ist aber auch die Rekonstruktion der Fragmentsicht
mit einem spezifischen Editor, der die Modellierung der Prozess-Fragmente
in der Notation des zu entwickelnden Prozessmodells erlaubt (also quasi so,
wie die Prozess-Fragmente später im Prozessmodell aussehen werden). Die
Dokumentation findet dann bereits auf der Abstraktionsebene des Prozess-
modells statt, wodurch die Sicht dichter am Prozessmodell wäre als in der
abstrakteren Tabellendarstellung. Ein solcher Editor wird hier als Prozess-
Fragment-Editor bezeichnet. In Kombination mit einem Prozessmodell-Editor
ergeben sich daraus Synergie-Effekte bei der Prozessmodellierung: Werden
beide Editoren integriert, können die Prozess-Fragmente unmittelbar aus
dem Prozess-Fragment-Editor in ein editiertes Prozessmodell übernommen
werden.

Mit einem weiteren Editor sind die Anordnungsbeziehungen der An-
ordnungssicht zu dokumentieren. Auch dies kann in Tabellenform erfolgen,
etwa so, wie es in den Abschnitten 8.4.6 und 10.3.4 am Beispiel des Anwen-
dungsfalls demonstriert wurde. Gegebenenfalls empfiehlt sich aber auch
für die Anordnungssicht eine alternative Dokumentationsform. Sofern das
integrierte Werkzeug beispielsweise die automatisierte Modellprüfung der
regelbasierten Prozessmodelle unterstützen soll, können die Anordnungs-
beziehungen der Anordnungssicht bereits in einem Format dokumentiert
werden, das als Eingabe für einen Modellprüfer geeignet ist. Die Anord-
nungssicht wird dann direkt in Form von Prüfregeln dokumentiert. Ein
entsprechender Editor wird hier als Prüfregel-Editor bezeichnet. Unabhängig
davon kann auch beim Editieren der Anordnungssicht eine Integration des
Prozess-Fragment-Editors vorteilhaft sein. Da sich die Anordnungsbezie-
hungen der Anordnungssicht auf Prozess-Fragmente der Fragmentsicht
beziehen, wäre es konsequent, wenn sich die Elemente des Prozess-Frag-
ment-Editors unmittelbar auch in die editierten Prüfregeln im Prüfregel-
Editor einbinden lassen.

Zum Erstellen und Bearbeiten der Prozessmodelle bietet sich schließlich
ein Prozessmodell-Editor an. Eine Vielzahl solcher Editoren sind bereits als
eigenständige Werkzeuge verfügbar, die eine bestimmte oder mitunter auch
verschiedene Prozessnotationen wie die BPMN unterstützen. Im Umfeld des
Geschäftsprozessmanagements kommen häufig zudem speziellere Editoren
zum Einsatz, die integrierte Komponenten eines Geschäftsprozessmanage-
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mentsystems sind. Im Hinblick auf die Prozessautomatisierung ermöglichen
diese Editoren die Erweiterung der Prozessmodelle um Implementierungs-
details, die spezifisch für das verwendete Geschäftsprozessmanagement-
system sind (siehe Abschnitt 4.4). Erfolgt die Auswahl einer bestehenden
Standardsoftware als Ausgangsbasis für die Implementierung des Prozess-
modell-Editors, sollte die Auswahl daher vor allem daran orientiert sein.

13.2.2. Rückverfolgen von Regeln

Die Fragment- und Anordnungssicht der regelbasierten Prozessmodellie-
rung basieren auf den kontextrelevanten Regeln, das regelbasierte Prozess-
modell basiert auf Fragment- und Anordnungssicht, das Anwendungsmo-
dell basiert auf seinem Referenzmodell und dessen Elementen. Aufgrund
dieser Hierarchie bestehen Beziehungen zwischen den Artefakt-Typen der
regelbasierten Prozessmodellierung. Bei einem Abgleich zwischen Arte-
fakten stellen ebendiese Verbindungen die Grundlage dar. Für den Ab-
gleich ist es daher erforderlich, die Verbindungen zu identifizieren, wenn
diese nicht bereits explizit sind. Beispielsweise wurden Fragment- und
Anordnungssicht für den Anwendungsfall „Abschluss und Beginn einer
Versicherung“ jeweils in Form von Tabellen beschrieben (beispielsweise
in Tabelle 8.11). Bei den Tabelleneinträgen wurde vermerkt, auf welchen
Regeln der einzelne Eintrag basiert und somit explizit eine Verbindung
der Prozess-Fragmente beziehungsweise Anordnungsbeziehungen mit den
Regeln dokumentiert. Für den Abgleich zwischen Fragment- oder Anord-
nungssicht mit dem regelbasierten Prozessmodell ist es wiederum möglich,
die Elemente des Prozessmodells mit den Elementen der Fragmentsicht zu
vergleichen, die gleichermaßen auch in der Anordnungssicht referenziert
werden. Eine Verbindung zwischen den Artefakten ergibt sich hier implizit.
In Anwendungsmodellen kann schließlich geprüft werden, welche Elemente
des Referenzmodells wiederverwendet wurden, worüber sich implizit die
Verbindung zum Referenzmodell ergibt. Die Möglichkeit, Verbindungen
zwischen Regeln, Fragment- und Anordnungssicht sowie den regelbasierten
Prozessmodellen zu bestimmen und zu nutzen, wird im Allgemeinen durch
den Begriff Rückverfolgbarkeit (engl. traceability) ausgedrückt.
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Definition 25 (Rückverfolgbarkeit). Rückverfolgbarkeit bezeichnet die Mög-
lichkeit, zwei Artefakte miteinander zu verbinden und die so entstandenen
Verknüpfungen zu nutzen [GCH+12].

Eine Verknüpfung im Sinne der Definition besteht aus einem Ursprungs-
Artefakt, einem Ziel-Artefakt und aus der Verbindung beider Artefakte.
Hieraus ergibt sich eine primäre Verfolgungsrichtung, in der die Verbin-
dung vom Ursprungs- zum Ziel-Artefakt verfolgt werden kann. Kann die
Verbindung auch in die andere (gegenläufige) Richtung vom Ziel- zum
Ursprungs-Artefakt verfolgt werden, liegt eine bidirektionale Verknüpfung
vor [GCH+12]. Grafisch sind die Verfolgungsrichtungen einer Verbindung
in Abbildung 13.3 dargestellt.

gegenläufige Verfolgungsrichtung

primäre Verfolgungsrichtung
ZIEL-

ARTEFAKT

URSPRUNGS-
ARTEFAKT

Abbildung 13.3. Verfolgungsrichtung von Verbindungen zwischen Artefakten (nach
[GCH+12])

Das Konzept der Rückverfolgbarkeit kann auf die Konstruktion und
Anwendung von regelbasierten Prozessmodellen übertragen werden, so-
dass es in der Folge für einen werkzeuggestützten Abgleich zwischen
Regeln, Fragment- und Anordnungssicht sowie den Prozessmodellen ver-
wendbar ist. Die Elemente innerhalb der Artefakte, zwischen denen die
eigentliche Verbindung besteht, können dafür noch konkretisiert werden.
Bei den Regeln sind es beispielsweise die juristischen Elemente, in welche
die Regeln zur Beschreibung der Fragmentsicht zunächst zerlegt wurden –
also beispielsweise der konkrete Tatbestand einer Rechtsnorm, eine Rechts-
folge oder ein Rechtssubjekt (siehe Abschnitt 8.3). Mit Hilfe der Regel-
Prozess-Muster wurden die juristischen Elemente auf Prozess-Fragmente
abgebildet, die in der Fragmentsicht beschrieben sind. Aufgrund dieser Ab-
bildung entstehen gedanklich Verbindungen zwischen Prozess-Fragmenten
der Fragmentsicht (Ursprungs-Artefakte) und den juristischen Elementen
der Regeln (Ziel-Artefakte). Sind solche Verbindungen explizit, können Pro-
zess-Fragmente zu den juristischen Elementen und damit zu ihren Regeln
zurückverfolgt werden. Die Prozess-Fragmente werden wiederum in der
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Anordnungssicht referenziert, um die zwischen ihnen bestehenden An-
ordnungsbeziehungen zu beschreiben. Zudem werden Prozess-Fragmente
als Bausteine direkt im regelbasierten Prozessmodell eingebunden. Daher
besteht über die einzelnen Prozess-Fragmente eine Verbindung von der An-
ordnungs- zur Fragmentsicht sowie vom Prozessmodell zur Anordnungs-
und Fragmentsicht; von der Fragmentsicht ist dann jeweils wiederum die
Verfolgung zu den Regeln möglich (es besteht eine sogenannte verkettete
Verknüpfung, siehe dazu [GCH+12]). Werden die Prozess-Fragmente der
Fragmentsicht schließlich auch im Anwendungsmodell direkt eingebunden,
so kann das Anwendungsmodell unmittelbar auf Fragment- und Anord-
nungssicht sowie über die verkettete Verknüpfung auch auf die zugrunde
liegenden Regeln zurückgeführt werden. Ansonsten besteht Rückverfolgbar-
keit im Anwendungsmodell, indem die Elemente des Anwendungsmodells
zunächst auf die wiederverwendeten Elemente des Referenzmodells zu-
rückgeführt werden. Im diesem Fall bilden die aus Wiederverwendung
hergeleiteten Elemente des Anwendungsmodells gedanklich eine Kapsel
um die im Referenzmodell enthaltenen Prozess-Fragmente.

Die Verbindungen zwischen den Artefakten sind in ihrer primären Ver-
folgungsrichtung in Abbildung 13.4 dargestellt. Für alle Verbindungen ist
grundsätzlich auch die gegenläufige Verfolgung möglich, indem alle mögli-
chen Ursprungs-Artefakte auf Verbindungen zu einem Ziel-Artefakt geprüft
werden. Auf diese Weise kann Rückverfolgbarkeit für den bidirektionalen
Abgleich zwischen Regeln, Fragment- und Anordnungssicht sowie den
Prozessmodellen etabliert werden.

RECHTSQUELLEN FRAGMENTSICHT ANORDNUNGSSICHT REGELBASIERTES PROZESSMODELL

AnordnungsbeziehungRegel

Prozess-Fragment Prozess-FragmentProzess-Fragmentjuristisches Element

Abbildung 13.4. Primäre Rückverfolgbarkeit zwischen Artefakten der regelbasierten
Prozessmodellierung

Damit der Abgleich auf Grundlage von Rückverfolgbarkeit werkzeugge-
stützt erfolgen kann, müssen die Verbindungen zwischen den abzugleichen-
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den Artefakten maschineninterpretierbar sein. In [RB11] wird ein Ansatz
beschrieben, bei dem Elemente in Prozessmodellen durch Annotationen
im Modelleditor direkt mit Rechtstexten verknüpft werden. Die Rechts-
texte liegen dabei als strukturierte elektronische Dokumente vor. Anhand
der Annotationen sollen nach dem Entwurf insbesondere Tätigkeiten des
Änderungsmanagements unterstützt werden [RB11]:

- Die (im Prozessmodell sichtbare) Annotation der zugrunde liegenden
Regelungen an Elementen des Prozessmodells verdeutlicht verbunde-
ne regulatorische Anforderungen sowie die sich hieraus ergebenden
Beschränkungen im Hinblick auf Prozessveränderungen beziehungs-
weise -verbesserungen.

- Die automatisierte Identifikation aller mit einem Rechtstext verknüpf-
ten Elemente innerhalb eines Prozessmodells vereinfacht Prüfungen,
ob regulatorische Anforderungen im Prozessmodell berücksichtigt
wurden und – im Falle von Änderungen in den Rechtstexten – ob das
Prozessmodell angepasst werden muss.

Angepasst an den spezifischen Konstruktionsprozess von regelbasierten
Prozessmodellen erfolgt die Verknüpfung hier über die Prozess-Fragmente.
Um einen Abgleich zwischen Regeln und regelbasiertem Prozessmodell
durchzuführen, muss das avisierte Software-Werkzeug die Verbindung zwi-
schen den juristischen Elementen der Regeln und den Prozess-Fragmenten
des Prozessmodells bestimmen können. Dies erfordert einerseits die Reprä-
sentation der Verbindungen in elektronischer Form. Das Werkzeug muss
aber auch die Artefakte selbst identifizieren, etwa die juristischen Elemente
und die Prozess-Fragmente. Hierfür bedarf es der Möglichkeit, Regeln,
Fragment- und Anordnungssicht sowie die Prozessmodelle mit ihren ver-
bundenen Artefakten in elektronischer Form zu beschreiben. Möglich wird
dies beispielsweise durch den Einsatz von Editor-Komponenten, wie sie
im vorstehenden Abschnitt 13.2.1 beschrieben wurden. Rückverfolgbarkeit
lässt sich dann realisieren, indem Prozess-Fragmente des Prozess-Frag-
ment-Editors mit den Regeln (konkret mit den enthaltenen juristischen
Elementen), die in der Regel-Verwaltung hinterlegt sind, verknüpft werden.
Diese Verknüpfung muss persistent sein, also beispielsweise als Attribut am
Prozess-Fragment gespeichert werden. Sind die Modellierungswerkzeuge
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integriert und werden die Prozess-Fragmente des Prozess-Fragment-Editors
im Prüfregel- und Prozessmodell-Editor wiederverwendet, kann das Werk-
zeug über die gemeinsam verwendeten Prozess-Fragmente Verknüpfungen
zwischen allen fünf Artefakt-Typen der regelbasierten Prozessmodellierung
herstellen und auswerten. Basierend auf Rückverfolgbarkeit lassen sich
dann diverse Funktionalitäten realisieren; besonders solche, die in Zusam-
menhang mit dem Abgleich von Regeln, Fragment- und Anordnungssicht
sowie den regelbasierten Prozessmodellen stehen. Ein Teil der aufwendigen
manuellen Tätigkeiten wird dadurch automatisiert.

13.2.3. Modellprüfung anhand von formalisierten Anord-
nungsbeziehungen

Die Anordnungsbeziehungen zwischen den Prozess-Fragmenten können in
der Anordnungssicht als Formeln beschrieben und beispielsweise in einer
Tabelle dokumentiert werden. In Abschnitt 8.4 wurde hierfür zunächst eine
strukturierte Formelschreibweise eingeführt, mit der aussagenlogische und
temporale Anordnungsbeziehungen formuliert werden. In Abschnitt 8.4.5
wurde schließlich aufgezeigt, dass die Beschreibung der Anordnungsbezie-
hungen auch mit Formeln einer temporalen Logik möglich ist – beispiels-
weise mit der Computation Tree Logic (CTL). Da eine solche Formalisierung
häufig Expertenwissen erfordert, wurde die Verwendung einer tempora-
len Logik allerdings zunächst zugunsten der eingeführten Schreibweise
zurückgestellt.

Ein auf CTL basierender Modellprüfer ermöglicht eine automatisierte
Verifikation von Prozessmodellen gegen CTL-Regeln, wenn Prozessmodell
und Regeln in eine für den Modellprüfer geeignete Eingabe transformiert
werden [FWS11]. Die Verwendung entsprechender Werkzeuge sowie die
formale Beschreibung der Anordnungsbeziehungen mit temporaler Lo-
gik ermöglicht daher eine automatisierte Prüfung, ob das regelbasierte
Prozessmodell die Anordnungsbeziehungen korrekt umsetzt. Der aufwen-
dige manuelle Abgleich entfällt – Konformitätsprüfungen gelingen auf
Knopfdruck. Ebendies gilt auch für das Anwendungsmodell, wenn die An-
ordnungsbeziehungen darauf anwendbar sind. Neben dem Modellprüfer
erfordert dieser Ansatz einen Prüfregel-Editor, der die Spezifikation von
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Prüfregeln in einer Form ermöglicht, die als Eingabe für den Modellprüfer
geeignet ist. Insbesondere muss der Modellprüfer einen Bezug zwischen
den Prüfregeln und dem Prozessmodell herstellen können. Die im Prüfre-
gel-Editor erstellten Prüfregeln müssen daher technisch kompatibel mit
dem Prozessmodell sein, das im Prozessmodell-Editor erstellt wird. Im
Prinzip wurde ein solcher Prüfregel-Editor bereits in Abschnitt 13.2.1 zur
Dokumentation der Anordnungssicht vorgeschlagen.

Als Ergebnis der Prüfung liefert der Modellprüfer entweder die Be-
stätigung der formalen Korrektheit oder, falls eine Verletzung der Regeln
gefunden wurde, ein Gegenbeispiel [BK08].1 Schematisch sind Vorgehen,
Artefakte und Ergebnisse der Modellprüfung von regelbasierten Prozess-
modellen in Abbildung 13.5 dargestellt. Die Arbeitsschritte stehen in rot
hinterlegten Rechtecken mit abgerundeten Ecken, die Artefakte in Rechte-
cken und die möglichen Ergebnisse der Modellprüfung in weiß hinterlegten
Ellipsen.

REGEL NICHT ERFÜLLT, 
GEGENBEISPIEL

REGEL ERFÜLLT

TRANSFORMATION 
UND

MODELLPRÜFUNG




PrüfregelFORMALISIERUNGAnordnungsbeziehung

regelbasiertes
Prozessmodell

Abbildung 13.5. Modellprüfung von regelbasierten Prozessmodellen

Durch die Integration der entsprechenden Komponenten kann ein Soft-
ware-Werkzeug, das die Konstruktion und Anwendung von regelbasier-
ten Prozessmodellen unterstützen soll, um Modellprüfungs-Funktionalität
erweitert werden. Hilfreich bei der praktischen Anwendung von Modell-
prüfung ist außerdem eine Komponente, die das üblicherweise textuelle

1Bei der praktischen Anwendung eines Modellprüfers kann außerdem der Fall eintreten,
dass das Modell zu groß für die Verifikation ist. Für die Prüfung konstruiert der Modellprüfer
den sogenannten Zustandsraum mit allen möglichen Zuständen, die das Modell einnehmen
kann. Das sind beispielsweise alle Möglichkeiten, auf die ein Prozess durchlaufen werden
kann. Jede Alternative, also beispielsweise jede Verzweigung und vor allem jede Schleife
im Kontrollfluss, wirkt sich exponentiell auf die Zahl der möglichen Zustände aus. Man
spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Zustandsexplosion. Übersteigt die Größe des
Zustandsraums die Speicherkapazität, die dem Modellprüfer zur Verfügung steht, schlägt die
Prüfung fehl [BK08].
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Ergebnis des Modellprüfers visualisiert [WFH+15]. Eine solche Visualisie-
rungs-Komponente kann als weiterer Bestandteil in das Software-Werkzeug
integriert werden.

13.3. Funktionale Anforderungen

Ausgehend von den in Abschnitt 13.2 betrachteten Teilaspekten – Edi-
tieren von Artefakten, Rückverfolgbarkeit und Modellprüfung – sind in
diesem Abschnitt Anwendungsfälle beschrieben, die aus fachlicher Sicht
Anforderungen an die Funktionalität eines Werkzeugs dokumentieren. An-
gelehnt an die unterschiedlichen Artefakt-Typen werden zur Gruppierung
der Anwendungsfälle die Rollen Regel-Verwalter, Fragmentsicht-Modellierer,
Anordnungssicht-Modellierer und Prozess-Modellierer eingeführt. Jede Rolle
bezieht sich auf die Entwicklung und Pflege eines der Artefakt-Typen:

- Regel-Verwalter: Der Regel-Verwalter identifiziert die kontextrelevanten
Regeln. Er dokumentiert die identifizierten Regeln und aktualisiert
die Dokumentation fortlaufend bei Änderungen.

- Fragmentsicht-Modellierer: Der Fragmentsicht-Modellierer beschreibt
die Fragmentsicht, indem er Prozess-Fragmente aus den Regeln re-
konstruiert. Er dokumentiert die Prozess-Fragmente und pflegt die
Dokumentation fortlaufend.

- Anordnungssicht-Modellierer: Der Anordnungssicht-Modellierer
beschreibt die Anordnungssicht, indem er Anordnungsbeziehungen
zwischen den Prozess-Fragmenten durch Interpretation der Regeln
herleitet. Er dokumentiert die Anordnungsbeziehungen und pflegt
die Dokumentation.

- Prozess-Modellierer: Der Prozess-Modellierer entwickelt das regelbasier-
te Prozessmodell auf Basis der vorgegebenen Prozess-Fragmente und
Anordnungsbeziehungen. Er dokumentiert und pflegt das Prozessmo-
dell. Sofern gewünscht, entwickelt der Prozess-Modellierer auch die
Anwendungsmodelle durch Wiederverwendung des regelbasierten
Prozessmodells.

Im praktischen Vorgehen können alle vier Rollen durchaus von derselben
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Person wahrgenommen werden. Alternativ können die Rollen arbeitsteilig
auf mehrere Personen verteilt werden. Durch Verteilung vergrößert sich
allerdings der Kommunikationsaufwand. Denn wo Beziehungen zwischen
den Artefakten bestehen (vergleiche Abbildung 13.1), bestehen auch Ab-
hängigkeiten bei ihrer Entwicklung und Pflege. Entwicklung und Pflege
erfolgen wiederum entlang der Abhängigkeitsreihenfolge: Wird eines der
Artefakte geändert, müssen gegebenenfalls abhängige Artefakte angepasst
werden. Bei verteilten Rollen sind so nacheinander mehrere Personen invol-
viert, die sich untereinander abstimmen müssen.

In Form eines UML-Anwendungsfalldiagramms [Obj15] sind in Abbil-
dung 13.6 verschiedene Anwendungsfälle aufgeführt. Die Anwendungsfälle
sind im Anwendungsfalldiagramm als Ellipse dargestellt. Durch Assoziatio-
nen wird eine Zuordnung von Anwendungsfällen zu Akteuren gekennzeich-
net. Akteure wiederum werden im Anwendungsfalldiagramm als Figuren
dargestellt, die im Diagramm in Abbildung 13.6 den vier vorgenannten
Rollen entsprechen. Zwischen den Anwendungsfällen können Beziehun-
gen bestehen, wobei mit include gekennzeichnete Beziehungen bedeuten,
dass ein Anwendungsfall einen weiteren beinhaltet. Ein Pfeil mit nicht-
ausgefüllter Pfeilspitze zwischen zwei Anwendungsfällen bedeutet eine
Generalisierung, bei der ein Anwendungsfall einen Spezialfall des anderen
Anwendungsfalls darstellt. Im Einzelnen umfasst das Anwendungsfalldia-
gramm in Abbildung 13.6 folgende Anwendungsfälle:

- Rechtsquelle importieren: Regel-Verwalter wählen elektronische Doku-
mente aus, welche die Inhalte der kontextrelevanten Regeln enthalten.
Die Dokumente werden durch das Werkzeug importiert und struk-
turiert, sodass die Regeln an sich und insbesondere auch die Glie-
derungsabschnitte sowie konkrete juristische Elemente (in Form von
Textabschnitten) darin in den übrigen Editoren referenzierbar sind.

- Fragmentsicht dokumentieren: Fragmentsicht-Modellierer dokumentie-
ren die Fragmentsicht mit einem Editor. Hierfür werden auf Grund-
lage der importierten Regeln Prozess-Fragmente konstruiert und im
Editor mit den importierten Regeln verknüpft. Die Prozess-Fragmente
sind anschließend als Bausteine für die Dokumentation von Anord-
nungssicht und regelbasierten Prozessmodellen verfügbar.
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- Anordnungssicht dokumentieren: Anordnungssicht-Modellierer doku-
mentieren die Anordnungssicht mit einem Editor. Hierfür werden
auf Grundlage der importierten Regeln Anordnungsbeziehungen zwi-
schen Prozess-Fragmenten dokumentiert. Die zuvor in der Fragment-
sicht beschriebenen Prozess-Fragmente werden dabei als Bausteine
in die Anordnungsbeziehungen übernommen. Die Anordnungsbe-
ziehungen und Bestandteile ihrer Dokumentation können mit den
importierten Regeln verknüpft werden.
Eine spezielle Variante ist die Spezifikation von Prüfregeln. Hierbei
modelliert der Anordnungssicht-Modellierer die Anordnungsbezie-
hungen mit dem Editor in Form von Prüfregeln. Auch dabei werden
die zuvor konstruierten Prozess-Fragmente als Bausteine der Prüfregel
übernommen und Prüfregeln oder Teile darin nach Bedarf mit den
importierten Regeln verknüpft.

- Regelbasiertes Prozessmodell modellieren: Prozess-Modellierer erstellen
das regelbasierte Prozessmodell oder ein Anwendungsmodell mit
einem Editor. Die zuvor in der Fragmentsicht beschriebenen Prozess-
Fragmente werden dabei nach Bedarf als Bausteine des Modells über-
nommen, im Falle des Anwendungsmodells können zudem aber auch
Elemente des regelbasierten Prozessmodells übernommen werden.
Elemente des Prozessmodells können mit den importierten Regeln
verknüpft werden.

- Synchronisation mit Änderung einer Rechtsquelle: Regel-Verwalter wählen
elektronische Dokumente aus, die aktualisierte Inhalte zu den bereits
importierten Regeln enthalten. Die Unterschiede zwischen beiden
Versionen werden durch das Werkzeug identifiziert und angezeigt.
Entsprechende Änderungen werden vom Regel-Verwalter geprüft
und auf Wunsch durch das Werkzeug in die importierte Struktur
übernommen.

- Fragmentsicht synchronisieren: Fragmentsicht-Modellierer synchroni-
sieren die dokumentierte Fragmentsicht mit den übrigen Artefakten.
Einerseits werden durch das Werkzeug die zugrunde liegenden Regeln
aufgezeigt und auf eventuell notwendige Änderungen hingewiesen,
wenn Regeln zwischenzeitlich geändert wurden. Andererseits zeigt
das Werkzeug auf Wunsch abhängige Artefakte zu einem ausgewähl-
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ten Prozess-Fragment auf.
- Anordnungssicht synchronisieren: Anordnungssicht-Modellierer syn-

chronisieren die zuvor dokumentierte Anordnungssicht mit den üb-
rigen Artefakten. Durch das Werkzeug werden bislang unberück-
sichtigte Änderungen in verknüpften Prozess-Fragmenten sowie den
verknüpften Rechtsquellen aufgezeigt.

- Prozessmodell synchronisieren: Prozess-Modellierer synchronisieren das
zuvor erstellte Prozessmodell mit den übrigen Artefakten. Durch das
Werkzeug werden bislang unberücksichtigte Änderungen in verknüpf-
ten Prozess-Fragmenten sowie den verknüpften Regeln aufgezeigt.
Eine spezielle Erweiterung ist das Prüfen des Prozessmodells gegen
Prüfregeln (Verifikation). Wurden die Anordnungsbeziehungen in
der Anordnungssicht als Prüfregeln dokumentiert, wählt der Prozess-
Modellierer Prozessmodell und Prüfregel für eine Modellprüfung aus.
Das Werkzeug führt die formale Prüfung des Prozessmodells durch
und zeigt dem Prozess-Modellierer das Prüfergebnis an.

Die betrachteten Teilaspekte – Editieren von Artefakten, Rückverfolgbar-
keit und Modellprüfung – können prinzipiell durch abgegrenzte Komponen-
ten eines Software-Werkzeugs realisiert werden. Separat betrachtet erfüllen
die Komponenten jeweils eine spezifische Funktionalität und können da-
her modular und voneinander unabhängig betrachtet und implementiert
werden. Das größte Automatisierungspotenzial ergibt sich allerdings durch
die vollständige Integration der Komponenten. Auch die aufgeführten An-
wendungsfälle zielen bereits auf ein Werkzeug hin, dessen Komponenten
integriert und interoperabel sind. In diesem Fall sind die Funktionen der
Komponenten untereinander verknüpft, sodass sich Synergieeffekte bei
ihrer gemeinsamen Verwendung einstellen.
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Kapitel 14

ReMo: Prototypische Realisierung

eines integrierten Software-

Werkzeugs

Im vorstehenden Kapitel 13 wird ein Software-Werkzeug konzipiert, das
verschiedene Tätigkeiten im Konstruktions- und Anwendungsprozess von
regelbasierten Prozessmodellen unterstützt. Die Konzeption einschließlich
der in Abschnitt 13.3 genannten Anwendungsfälle wurde als Proof of
Concept prototypisch realisiert. Der Software-Prototyp trägt den Namen
Regulation Modeler (ReMo). Durch seine Verwendung werden insbeson-
dere die drei Aspekte „Editieren von Artefakten“, „Rückverfolgbarkeit“
und „Modellprüfung“ im Konstruktions- und Anwendungsprozess von
regelbasierten Prozessmodellen unterstützt.

In diesem Kapitel wird der ReMo beschrieben und dabei insbesondere
aufgezeigt, wie die einzelnen Anwendungsfälle der Konzeption realisiert
sind. Die Implementierungsbasis des ReMos ist in Abschnitt 14.1 dargestellt.
Anschließend wird in Abschnitt 14.2 aufgezeigt, wie die einzelnen Anwen-
dungsfälle im ReMo realisiert sind. Abschließend ist in Abschnitt 14.3

ein Gesamtbild über die im ReMo integrierten Software-Komponenten
dokumentiert.

14.1. Implementierungsbasis

Im vorstehenden Kapitel 13 wird ein Software-Werkzeug konzipiert, das
verschiedene Tätigkeiten im Konstruktions- und Anwendungsprozess von
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regelbasierten Prozessmodellen unterstützt. Zur Illustration sowie zur De-
monstration der Machbarkeit wurde die Konzeption umgesetzt und der
Prototyp für ein integriertes Software-Werkzeug implementiert. Da die
Visualisierung und konkreter die konzeptuelle Modellierung von Recht
zentraler Gegenstand im Konstruktions- und Anwendungsprozess von re-
gelbasierten Prozessmodellen ist, trägt der Prototyp den Namen Regulation
Modeler (ReMo).

Als Implementierungsbasis für den ReMo wurde das Eclipse-Framework
genutzt. Eclipse [The20] ist eine Software-Plattform, die ursprünglich von
IBM als integrierte Entwicklungsumgebung mit der Programmiersprache
Java entwickelt wurde. Inzwischen ist Eclipse freie Software, quelloffen und
wird von einer Open Source Community weiterentwickelt. Ein wesentli-
ches Konzept von Eclipse ist seine modulare Architektur, die das flexible
Hinzufügen und Entfernen von erweiternden Komponenten, sogenann-
ten Plug-Ins, erlaubt. Mit der Eclipse-Version 3.0 erfolgte eine Umstellung
des Komponentenmodells, mit der sich Eclipse von einer Entwicklungs-
umgebung hin zu einer Plattform für die Entwicklung von Rich Client-
Anwendungen gewandelt hat. Dies ermöglichte die Entstehung zahlreicher
Erweiterungen und Werkzeuge, die auf Eclipse basieren [TH12].

Für die Integration von Plug-Ins stellt die Eclipse-Plattform eine konfigu-
rierbare Benutzeroberflächen-Struktur bereit, die von den Plug-Ins individu-
ell erweitert werden kann. Den Rahmen bildet ein Hauptfenster (bezeichnet
als Eclipse-Workbench) mit Menüs und Toolbar. In diesem Rahmen kön-
nen verschiedene Editoren und Sichten zu der Plug-In-Benutzeroberfläche
kombiniert werden. Solche Kombinationen können als sogenannte Per-
spektive gespeichert werden und dienen häufig einer ganz bestimmten
Aufgabenerfüllung [SBP+09].

Aufgrund der modularen Architektur und konfigurierbaren Benutzero-
berflächen-Struktur ist die Eclipse-Plattform als Basis für ein integriertes
Werkzeug geeignet. Die einzelnen Komponenten, die in Abschnitt 13.2 als
Bestandteile einer integrierten Anwendung beschrieben sind, können als
Eclipse-Plug-Ins mit der Programmiersprache Java entwickelt und in der
Eclipse-Plattform integriert werden. Der ReMo ist als eine solche Kombina-
tion verschiedener Komponenten auf Basis der Eclipse-Plattform realisiert.
Als Benutzeroberfläche stellt der ReMo eine eigene Perspektive mit Editoren,
Sichten und Menüs bereit.

310
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14.2. Realisierung der funktionalen Anforderun-

gen

In Abschnitt 13.3 sind funktionale Anforderungen an ein integriertes Soft-
ware-Werkzeug in Form von Anwendungsfällen spezifiziert. In diesem
Abschnitt wird aufgezeigt, wie die einzelnen Anwendungsfälle im ReMo
realisiert sind.

14.2.1. Rechtsquelle importieren

Um werkzeuggestützte Rückverfolgbarkeit zu realisieren, werden die kon-
textrelevanten Rechtsquellen zunächst in Form von elektronischen Do-
kumenten bereitgestellt. Die elektronischen Dokumente werden mit dem
ReMo importiert. Vielfach sind solche Dokumente bereits verfügbar, bei-
spielsweise wird nahezu das gesamte aktuelle Bundesrecht im Internet
zum Download angeboten1. Neben weiteren Formaten stehen Gesetze und
Rechtsverordnungen dort als strukturierte XML-Dateien zur Verfügung.

Beim Import durch den ReMo werden die heterogenen Rechtsquellen
auf eine gemeinsame, generische Datenstruktur abgebildet. Anschließend
können die importierten Rechtsquellen mit den anderen Artefakten der
regelbasierten Prozessmodellierung verknüpft werden. Die Abbildung der
Rechtsquellen auf die generische Datenstruktur bietet den Vorteil, dass
rückverfolgbare Verbindungen mit allen importierten Rechtsquellen auf die-
selbe Weise erstellt werden können – unabhängig von der Strukturierung
der Rechtsquelle und unabhängig vom Datenformat des elektronischen
Dokuments. Um eine möglichst allgemeingültige Lösung zu bieten, die ins-
besondere auch für individuell gestaltbare vertragliche Rechtsgrundlagen
anwendbar ist, wird bei der generischen Datenstruktur keine Annahme
über die Strukturierung einer Rechtsquelle (beispielsweise in Teile, Kapitel,
Paragrafen, Absätze und Sätze) getroffen. Es wird lediglich angenommen,
dass eine Rechtsquelle aus einem oder mehreren Abschnitten besteht. Ein
Abschnitt bezeichnet dabei ein beliebiges Gliederungselement und besitzt

1Unter anderem vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz auf
https://www.gesetze-im-internet.de
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optional eine Überschrift und optional einen Textinhalt. Ein Abschnitt kann
selbst wiederum aus beliebig vielen geschachtelten Abschnitten bestehen. Ei-
ne beliebige Rechtsquelle besteht so im einfachsten Fall aus einem einzigen
Abschnitt und kann bei mehreren Gliederungselementen auf unterschied-
lichen Ebenen andererseits als ein Baum aus geschachtelten Abschnitten
dargestellt werden. Ein solcher Abschnitts-Baum spiegelt dann die Struktu-
rierung der Rechtsquelle wieder und abstrahiert dabei von der tatsächlichen
Art der Untergliederung.

Die generische Datenstruktur des ReMos ist in dem UML-Klassendia-
gramm in Abbildung 14.1 dargestellt. Für jedes importierte elektronische
Dokument wird zunächst eine Instanz der Klasse Regulation angelegt. Die
Klasse umfasst einen Identifikator, der vom ReMo beim Import vergeben
wird, und weitere Metainformationen zu der Rechtsquelle. Zu diesen Meta-
informationen zählen der Name der Rechtsquelle, ein Versionskennzeichen
und eine Referenz auf das elektronische Dokument, aus dem importiert
wurde. Im Anschluss wird die Rechtsquelle in Abhängigkeit von ihrer
Strukturierung auf den Baum aus geschachtelten Abschnitten abgebildet.
Jeder identifizierte Abschnitt der Rechtsquelle wird als Instanz der Klasse
RegulationPart repräsentiert. Die Instanz erhält einen vom ReMo vergebe-
nen Identifikator und als optionale Attribute eine Überschrift und einen
Textinhalt, die jeweils aus der Rechtsquelle übernommen werden. Regu-
lationPart-Instanzen für Abschnitte, die die oberste Strukturebene einer
Rechtsquelle bilden, werden als geordnete Liste innerhalb der Regulation-
Instanz abgelegt. Sofern ein Abschnitt der Rechtsquelle in weitere Abschnit-
te untergliedert ist, werden die untergeordneten Abschnitte wiederum als
RegulationPart-Instanzen in einer geordneten Liste im übergeordneten Re-
gulationPart angelegt. Über diese Hierarchiebildung wird der Baum aus
geschachtelten Abschnitten im Datenmodell erzeugt.

Für jeden Dokumententyp, der mit dem ReMo importiert werden soll,
gilt es einen Parser zu entwickeln, der die Dokumente in die generische
Datenstruktur überführt. Beispielsweise weisen XML-Dateien, die für nahe-
zu das gesamte aktuelle Bundesrecht zur Verfügung stehen, eine ähnliche
Dokumentenstruktur mit einer gemeinsam verwendeten Dokumenttypde-
finition (DTD, [Wor08]) auf. Es kann daher derselbe Parser für alle Bun-
desgesetze und Rechtsverordnungen verwendet werden. Kommen weitere
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Regulation

id: String

name: String

version: String

sourceFile: IFile

RegulationPart

id: String

label: String

content: String

1 1..*

0..1

*
child

parent

Abbildung 14.1. Klassendiagramm zur generischen Abbildung von Rechtsquellen

Parser für andere Importformate hinzu, muss das Importwerkzeug anhand
des Dateityps und der enthaltenen Datenstruktur erkennen, welche Parser
für den Import einer Rechtsquelle geeignet sind. Bei XML-Dateien kann
diese Eignungsprüfung beispielsweise anhand der Dokumenttypdefinition
erfolgen.

Abbildung 14.2 zeigt den Import-Dialog des ReMos, über welchen der
Regel-Verwalter eine Rechtsquelle importieren kann. Hierin wird die Datei
angegeben, aus der ein Import erfolgen soll. In der Abbildung wurde bei-
spielhaft eine XML-Datei für das Versicherungsvertragsgesetz ausgewählt.
In einem zweiten Textfeld wird eine Modelldatei festgelegt, in der die im-
portierte generische Datenstruktur gespeichert werden soll. Wurde die zu
importierende Datei ausgewählt, wird bereits automatisch ein passender
Parser bestimmt. Fehlt ein solcher, ist der Import nicht möglich. Sofern
jedoch ein Parser vorhanden ist, werden bereits erste Metadaten zu der Im-
portdatei bestimmt und dem Anwender angezeigt. In der Abbildung sind
dies beispielsweise der Name des Gesetzes und ein Versionskennzeichen,
welche beim Import auch als Metainformationen in die Instanz der Klasse
Regulation übernommen werden. Neben der importierten Datenstruktur
wird auch das elektronische Dokument selbst importiert und in der Re-
gulation-Instanz des Datenmodells referenziert. Nach erfolgtem Import
ist die Rechtsquelle für Verknüpfungen im Sinne der Rückverfolgbarkeit
verfügbar.
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Abbildung 14.2. Rechtsnorm-Import mit dem ReMo

14.2.2. Fragmentsicht dokumentieren

Die aus Rechtsquellen importierten Datenmodelle werden durch den ReMo
in einer Modelldatei gespeichert. Mit dem Prozess-Fragment-Editor werden
diese Modelldateien anschließend editiert und erweitert, um die Frag-
mentsicht zu dokumentieren. Zu den importierten Rechtsquellen können
Prozess-Fragmente angelegt und bearbeitet werden. Die Prozess-Fragmente
werden dabei direkt mit korrelierenden Abschnitten der Rechtsquelle (re-
präsentiert durch Instanzen der Klasse „RegulationPart“, die beim Import
der Rechtsquelle angelegt wurden) verknüpft.

Abbildung 14.3 zeigt den Prozess-Fragment-Editor des ReMos, in dem
beispielhaft die Modelldatei des importierten Versicherungsvertragsgeset-
zes (vvg.remo) geöffnet wurde. Im linken Bereich des Editors („Structure“)
wird die beim Import durch den Parser erstellte Struktur der Rechtsquelle
als Abschnitts-Baum angezeigt. Abschnitte können im Baum ausgewählt
werden, die Überschrift und der jeweilige Textinhalt des Abschnitts wird
daraufhin im oberen rechten Bereich des Editors („Text Content“) aufge-
zeigt. Die Inhalte der importierten Rechtsquelle können mit dem Editor
nicht verändert werden. Für einen selektierten Abschnitt oder einen markier-
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Abbildung 14.3. Editieren von Prozess-Fragmenten mit dem ReMo

ten Textausschnitt einer Rechtsquelle kann der Fragmentsicht-Modellierer
aber mit Hilfe der Buttons rechts vom Textfeld Prozess-Fragmente anlegen,
die beispielsweise unter Anwendung der Regel-Prozess-Muster hergeleitet
werden. Durch die vorherige Auswahl eines Abschnitts wird direkt eine Ver-
knüpfung zwischen angelegten Prozess-Fragmenten und dem ausgewählten
Abschnitt der Rechtsquelle hergestellt. Dadurch ist das Prozess-Fragment
im Sinne der Rückverfolgbarkeit maschineninterpretierbar mit der Rechts-
quelle verknüpft. Die Prozess-Fragmente sind typisiert nach BPMN-Mo-
dellelementen (Aktivität, Ereignis, Gateway und dergleichen) und erhalten
eine Bezeichnung, die im unteren Bereich des Editors („Edit Regulation
Process Element“) editiert werden kann. Die erstellten Prozess-Fragmente
werden im Abschnitts-Baum („Structure“) jeweils unterhalb der referenzier-
ten Abschnitte im Baum angezeigt und können darin auch zum erneuten
Editieren selektiert werden. Der Abschnitts-Baum zu importierten Rechts-
quellen mit den darin integrierten Prozess-Fragmenten bildet im ReMo das
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werkzeugbasierte Pendant zur Tabellendarstellung der Fragmentsicht, die
beispielsweise in den Abschnitten 8.3.6 und 10.3.4 für den Anwendungsfall
„Abschluss und Beginn einer Versicherung“ gewählt wurde. Im beispielhaft
dargestellten Abschnitts-Baum in Abbildung 14.3 sind die gleichen Prozess-
Fragmente enthalten, die auch in den Tabellen 8.11 und 8.12 aufgeführt
sind.

Die mit dem Prozess-Fragment-Editor des ReMos konstruierten Prozess-
Fragmente werden vom Editor innerhalb der Modelldatei gespeichert, die
zuvor beim Importieren der Rechtsquelle angelegt wurde. Insofern sind
die Prozess-Fragmente der Fragmentsicht hier eng mit den importierten
Rechtsquellen verbunden.

Zu allen importierten Rechtsquellen werden die konstruierten Prozess-
Fragmente vom ReMo automatisch in einer gesonderten Fragmente-Sicht
(„Regulation Process Elements“, siehe linker unterer Bereich in Abbil-
dung 14.3) aufgelistet.2 Die Fragmente sind in der Sicht nach Rechtsquellen
gruppiert und darunter in einer Baumdarstellung nach den identifizierten
Abschnitten (auf oberster Strukturebene, im Beispiel Paragrafen) gegliedert.
Die Fragmente-Sicht ist außerhalb des Prozess-Fragment-Editors verfüg-
bar. Über sie werden die Prozess-Fragmente zur Verwendung in anderen
Editoren bereitgestellt.

14.2.3. Anordnungssicht dokumentieren

Um eine automatisierte Modellprüfung von regelbasierten Prozessmodellen
gegen die Beschränkungen der Anordnungssicht zu ermöglichen, wird die
Anordnungssicht im ReMo in Form von Prüfregeln dokumentiert. Grundla-
ge der Dokumentation bildet die temporale Logik CTL (Computation Tree
Logic, siehe Abschnitt 8.4.5). Zur Spezifikation der Prüfregeln im Prüfregel-
Editor des ReMos wird die grafische Notation Graphical Computation Tree
Logic (G-CTL) [FF08] verwendet, die auf CTL basiert. Der Vorteil einer grafi-
schen Notation besteht gegenüber der textuellen Darstellung darin, dass
grafische Regeln auf derselben Abstraktionsebene wie die Prozessmodelle

2Der Begriff „Fragmente-Sicht“ bezeichnet hier explizit die Sicht in der Benutzeroberflä-
che des ReMos. Prinzipiell ist die „Fragmente-Sicht“ daher von der etwas allgemeineren
„Fragmentsicht“ eines regelbasierten Prozessmodells zu unterscheiden.
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spezifiziert werden können. Das bedeutet, dass die Elemente des Prozess-
modells direkt in den grafischen Prüfregeln eingebunden werden. So wird
eine Verbindung zwischen Prüfregel und Prozessmodell hergestellt [FF08].

Die grafische Notation G-CTL wird von CTL-Operatorsymbolen und Platz-
haltern realisiert [WSF+15]. Die Operatorsymbole sind grafische Reprä-
sentationen der quantifizierten CTL-Pfadformeln (Paare aus temporalen
Operatoren sowie Pfadquantoren, siehe Abschnitt 8.4.5) sowie bestimm-
ter boolescher Operatoren. Abbildung 14.4 zeigt einen Überblick über die
G-CTL-Operatorsymbole mit ihren Bedeutungen. Die unkommentierten
booleschen Operatoren entsprechen in ihrer Bedeutung der aussagenlo-
gischen Verknüpfung in CTL-Formeln, die durch das jeweilige Symbol
bezeichnet wird.

x

x

x

yUx

x

x

x

yUx

x

ޔ

¬

F

T

ĺ

ļ

ޕ

E (Es gibt einen Pfad, für den gilt)                            A (Auf jedem Pfad gilt)                               Boolesche Operatoren

EX x

EG x

EF x

E(x U y)

AX x

AG x

AF x

A(x U y)

True

False

Abbildung 14.4. Symbole der G-CTL (nach [FF08])

G-CTL-Platzhalter stellen die Verbindung zum Prozessmodell her und
können mit Elementen des Prozessmodells belegt werden [WSF+15]. Da-
bei ist G-CTL zur Spezifikation von Prüfregeln für Prozessmodelle per
se zunächst unabhängig von der Notation definiert, in der die zu prüfen-
den Prozessmodelle spezifiziert werden. Sollen die Platzhalter mit BPMN-
Elementen belegt werden, wird die grafische Notationssprache BPMN-G-
CTL genannt [FF08]. Bei den regelbasierten Prozessmodellen sind es die
Prozess-Fragmente der Fragmentsicht, die die Bausteine des Prozessmodells
bilden und gleichermaßen auch die G-CTL-Platzhalter belegen werden.

Anhand des in Abschnitt 8.4.5 verwendeten CTL-Beispiels kann die An-
wendung von BPMN-G-CTL verdeutlicht werden. Dort wurde als Beispiel
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die Formel

A( Leistungsp f licht U Versicherungs f all)

beschrieben. Diese Regel drückt aus, dass die Leistungspflicht des Versiche-
rers niemals ohne das vorherige Eintreten des Versicherungsfalls ausgelöst
wird. Der Versicherungsfall ist dabei die notwendige, aber nicht hinrei-
chende Bedingung für die Leistungspflicht und muss dieser vorausgehen.
In einem BPMN-Diagramm wird der Versicherungsfall beispielsweise als
BPMN-Ereignis „Versicherungsfall eingetreten“ repräsentiert (juristischer
Tatbestand, Anwendung des Regel-Prozess-Musters RPM1 zur Herleitung),
und die Leistungspflicht als BPMN-Aktivität „Leistung erbringen“ (Hand-
lungspflicht, Anwendung des Regel-Prozess-Musters RPM3 zur Herleitung).
Unter Verwendung dieser beiden Prozess-Fragmente lässt sich die obige
CTL-Formel mit BPMN-G-CTL abbilden wie in Abbildung 14.5 dargestellt.

U
Versicherungsfall

eingetreten

Leistung
erbringen ¬

Abbildung 14.5. Beispiel einer BPMN-G-CTL-Prüfregel

In der abgebildeten BPMN-G-CTL-Regel werden der boolesche Nicht-
Operator (Negation  ) sowie das Operatorsymbol A(xUy) für die quantifi-
zierte Pfadformel aus Pfadquantor A (auf jedem Pfad gilt) und temporalem
Operator U (so lange, bis) verwendet. Das BPMN-Ereignis „Versicherungs-
fall eingetreten“ und die BPMN-Aktivität „Leistung erbringen“ sind jeweils
in G-CTL-Platzhalter (dargestellt als Rechtecke mit abgerundeten Ecken
und durchgezogener Linie) eingebettet.

Der Prüfregel-Editor des ReMos ist durch die Integration und Adaption
eines Prüfregel-Editors vom Software-Werkzeug Business Application Modeler
[FWS11] realisiert. Der Business Application Modeler ist ein Modellierungs-
und Verifikations-Werkzeug für Prozessmodelle. Das Werkzeug ist ebenfalls
als Eclipse-Plug-In realisiert und umfasst unter anderem den im ReMo
wiederverwendeten Editor für G-CTL-Prüfregeln. Abbildung 14.6 zeigt den
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Abbildung 14.6. Editieren von BPMN-G-CTL-Prüfregeln mit dem ReMo

im ReMo integrierten und an den Kontext angepassten Prüfregel-Editor.
Für die Modellierung der BPMN-G-CTL-Prüfregeln steht im Prüfregel-

Editor eine Palette mit den G-CTL-Modellelementen bereit, die in die model-
lierte Prüfregel übernommen und gegebenenfalls durch Kanten verbunden
werden. Verfügbar im Kontext des adaptierten Prüfregel-Editors ist auch
die Fragmente-Sicht des ReMos, in der alle mit dem Prozess-Fragment-
Editor konstruierten Prozess-Fragmente enthalten sind. Aus dieser Sicht
werden Prozess-Fragmente per Drag-and-drop in die Prüfregel übernom-
men und so als Elemente von Prüfregeln angelegt. Bei dieser Übernahme
wird vom ReMo automatisch eine rückverfolgbare Verknüpfung zwischen
dem Element in der Prüfregel und dem entsprechenden Prozess-Fragment
der Fragmentsicht sowie der verketteten Rechtsquelle hergestellt.

Mit dem Prüfregel-Editor in Abbildung 14.6 ist eine grafische Prüfregel
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geöffnet, die eine Anordnungsbeziehung der Anordnungssicht zum An-
wendungsfall „Abschluss und Beginn einer Versicherung“ abbildet. Die
Regel ist eine mögliche G-CTL-Repräsentation der aussagenlogischen An-
ordnungsbeziehung AOB4 (siehe Tabelle 8.25), die vor der Modellierung
als textuelle CTL-Regel

AG(PF8 AF(PF24 _ PF19 _ (AF(PF3) ^ AF(PF4) ^ AF(PF5))))

formalisiert wurde. In der textuellen Regel finden sich noch die textuel-
len Referenzen auf Prozess-Fragmente (PF8, PF24 und dergleichen). In
der grafischen Regel sind diese Referenzen durch die konkreten, im Pro-
zess-Fragment-Editor konstruierten Prozess-Fragmente (BPMN-Aktivität
„Beratungsanlass liegt vor“, BPMN-Gateway „Vertrag über Großrisiko...“
und dergleichen) ersetzt. Die Prozess-Fragmente sind im Regelmodell je-
weils in G-CTL-Platzhalter eingebettet.

Die mit dem Prüfregel-Editor entwickelten Prüfregeln werden vom
ReMo in speziellen Modelldateien für Prüfregeln gespeichert. In diesen
Dateien wird auch die Verknüpfung zwischen den Elementen der Prüfregel
und den Rechtsquellen sowie den Prozess-Fragmenten der Fragmentsicht
persistiert. Die Verknüpfungen sind dabei als zusätzliches Attribut am je-
weiligen Prüfregel-Element abgelegt. Im Datenmodell der Prüfregel werden
hierfür maschineninterpretierbare Referenzen auf die korrelierenden In-
stanzen gehalten, durch die Prozess-Fragmente, Rechtsquellen und ihre
Abschnitte im Datenmodell jeweils repräsentiert sind.

14.2.4. Prozessmodell erstellen

Als weitere Komponente umfasst der ReMo einen BPMN-Prozessmodell-
Editor zum Modellieren der regelbasierten Prozessmodelle. Für die Model-
lierung stellt dieser Editor eine Palette mit BPMN-Modellelementen bereit,
die in das modellierte Prozessdiagramm übernommen und gegebenenfalls
durch Kanten verbunden werden. Einen weiteren wesentlichen Bestandteil
der regelbasierten Prozessmodelle bilden die Prozess-Fragmente der Frag-
mentsicht. Per Drag-and-drop können die zuvor mit dem Prozess-Fragment-
Editor konstruierten Fragmente direkt aus der Fragmente-Sicht des ReMos
in das Prozessmodell übernommen und so als Elemente des Modells an-
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gelegt werden. Hierbei wird das Element des Prozessmodells automatisch
mit dem Prozess-Fragment der Fragmentsicht und der darüber verketteten
Rechtsquelle verknüpft, wodurch eine rückverfolgbare Verbindung zwi-
schen den drei Artefakten hergestellt wird. Nach der Übernahme können
die Prozess-Fragmente im Prozessmodell mit dem Editor nach Bedarf an-
gepasst werden, beispielsweise indem die Bezeichnung geändert wird. Die
Verknüpfungen bleiben durch solche Änderungen unberührt.

Abbildung 14.7 zeigt den Prozessmodell-Editor des ReMos, in dem
beispielhaft ein BPMN-Diagramm zum Anwendungsfall „Abschluss und
Beginn einer Versicherung“ geöffnet wurde. Innerhalb des Diagramms ist
eine BPMN-Aktivität ausgewählt. Im unteren Bereich („Properties“) kann
unter dem Register „Regulation Link“ eine Liste von Rechtsquellen, die mit
dem ausgewählten Modellelement verknüpft sind, eingesehen und editiert
werden. Die ausgewählte BPMN-Aktivität in Abbildung 14.7 ist beispiels-
weise mit § 6 (1) VVG verknüpft. Werden Elemente dem Prozessmodell

Abbildung 14.7. Editieren von regelbasierten Prozessmodellen mit dem ReMo
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durch Übernahme aus der Fragmente-Sicht des ReMos hinzugefügt, sind
als initiale Einträge der Liste automatisch zunächst die verknüpften Rechts-
quellen eingetragen. Nachträglich kann die Liste für jedes Element des
Prozessmodells verändert und erweitert werden. Editor-intern werden die
Verknüpfungen mit Rechtsquellen und Prozess-Fragmenten der Fragment-
sicht als zusätzliche Attribute in der Datenrepräsentation des jeweiligen
Prozessmodell-Elements abgelegt.

Als Grundlage zur Realisierung des integrierten ReMo-Prozessmodell-
Editors dient das Camunda Eclipse Plugin [cam15], ein freier Open-Source-
Prozessmodell-Editor für BPMN-Diagramme. Neben der Prozessmodel-
lierung kann dieser Modelleditor zur Definition von Prozessmodellen für
das Geschäftsprozessmanagementsystem Camunda BPM [cam20] verwendet
werden, indem spezifische technische Details für die Prozessautomatisie-
rung ergänzt werden. Der Editor ist als Eclipse-Plug-In realisiert und wurde
im Kontext des ReMos zur Integration mit den übrigen Komponenten
angepasst und erweitert.

Aus technischer Sicht werden die Prozessmodelle in BPMN-Modellda-
teien gespeichert, bei denen es sich um spezielle XML-Dokumente handelt.
Verwendet wird hierzu insbesondere ein Schema, das im BPMN-Standard
[Obj13] als Austauschformat für BPMN-Diagramme spezifiziert ist. Er-
gänzend werden in diesen Modelldateien auch die Verknüpfungen mit
Prozess-Fragmenten und Rechtsquellen persistiert. Durch die Verwendung
des standardisierten Schemas können die Prozessmodelle anschließend
auch mit anderen BPMN-Werkzeugen sowie außerhalb des Kontextes der
regelbasierten Prozessmodellierung verwendet werden, sofern das standar-
disierte Austauschformat unterstützt wird. Lediglich die Verknüpfungen
mit Artefakten der regelbasierten Prozessmodellierung sowie technische
Details für eine Prozessautomatisierung sind spezifische Daten, die auf
die Verwendung im Rahmen des ReMos beziehungsweise auf den Ein-
satz im Umfeld des Geschäftsprozessmanagementsystems Camunda BPM
beschränkt bleiben.
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14.2.5. Synchronisation und Pflege von Artefakten

Der Abgleich zwischen den Artefakten der regelbasierten Prozessmodel-
lierung wird im ReMo durch die sogenannte Synchronisierer-Komponente
realisiert. Diese Komponente analysiert die maschineninterpretierbaren
Verknüpfungen zwischen den Artefakten und bildet dadurch die Basis für
verschiedene Funktionalitäten.

Beispielsweise erlaubt der Synchronisierer die Suche nach Referenzen
zwischen den Artefakten. So kann etwa für einen Abschnitt der importier-
ten Rechtsquellen bestimmt werden, welche Prozess-Fragmente, Elemente
in Prüfregeln und Elemente in Prozessmodellen damit verknüpft sind. Der
ReMo umfasst eine einfache Suchfunktion, die zu diversen Artefakten auf-
gerufen werden kann – wie beispielsweise zu einer Rechtsquelle oder auch
zu einem Abschnitt darin. Als Suchergebnis werden alle referenzierenden
Artefakte in einer Liste angezeigt. Abbildung 14.8 zeigt beispielhaft das
Ergebnis einer Suche, die für den Abschnitt § 6 (1) VVG in der importierten
Datenstruktur im Prozess-Fragment-Editor durchgeführt wurde. Das Such-
ergebnis zeigt auf, dass sechs Elemente in einem Prozessmodell und vier
Elemente in einer Prüfregel mit dem zuvor selektierten Abschnitt verknüpft
sind. Aus den Suchergebnissen heraus ist ein Sprung zu den angezeigten
Artefakten im jeweiligen Editor möglich.

Abbildung 14.8. Verknüpfungs-Suche im ReMo

Die Synchronisierer-Komponente wird ferner verwendet, um bestehende
Verknüpfungen zwischen Artefakten zu validieren. Die Validierung unter-
stützt den Modellierer dabei, die Verknüpfungen konsistent zu halten. Eine
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Verknüpfung wird beispielsweise beim Löschen des Ziel-Artefakts ungültig.
Die Verknüpfungen im Prozess-Fragment-, Prüfregel- und Prozessmodell-
Editor des ReMos werden automatisch bei jeder durchgeführten Änderung
validiert. Wird eine Inkonsistenz gefunden, werden entsprechende Hin-
weise direkt am Ursprungs-Artefakt angezeigt und der Modellierer so auf
möglichen Änderungsbedarf hingewiesen. Abbildung 14.9 zeigt beispiel-
haft eine BPMN-Aktivität im Prozessmodell-Editor, zu der nach erfolgter
Validierung ein Warnhinweis aufgezeigt wird. Dieser besagt, dass die ver-
knüpfte Rechtsquelle nicht (mehr) existiert. In diesem Fall wurde zuvor die
Modelldatei der importierten Rechtsquelle, mit der die Aktivität verknüpft
ist, gelöscht. Der Modellierer könnte nun lediglich im Prozessmodell-Editor
die Verknüpfung an der Aktivität („Regulation Link“) löschen, um die
Inkonsistenz zu beseitigen – möglicherweise ist nach dem Löschen der
Rechtsquelle aufgrund fachlicher Entscheidungen aber auch die Aktivität
selbst überflüssig und damit Löschkandidat geworden.

Abbildung 14.9. Modell-Validierung im ReMo

Ein weiteres Einsatzfeld der Synchronisierer-Komponente besteht im
Änderungsmanagement von Rechtsquellen. Der Synchronisierer ist hier-
für gekoppelt mit einer Update-Funktionalität, die es ermöglicht, bereits
importierte Rechtsquellen durch neue Versionen zu ersetzen. Bestehende
Verknüpfungen mit anderen Artefakten bleiben dabei (soweit möglich) be-
stehen. Die neue Version einer Rechtsquelle wird für das Update in Form
eines elektronischen Dokuments bereitgestellt und für den Import mit der
Update-Funktionalität ausgewählt. Das Dokument wird durch einen Parser
des ReMos verarbeitet und anschließend ein Vergleichseditor geöffnet, in
welchem dem Anwender ein Abgleich zwischen alter und neuer Datenstruk-
tur angezeigt wird. Der Vergleichseditor des ReMos ist in Abbildung 14.10
dargestellt. Verglichen sind dort zwei Versionen des Versicherungsvertrags-
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gesetzes.3 Im oberen Bereich des Dialogs („Structure Compare“) werden in
einer Liste geänderte, hinzugefügte und entfernte Abschnitte aufgeführt.
Wird einer dieser Abschnitte in der Liste ausgewählt, werden im unteren
Bereich („Text Compare“) die Überschrift und Textinhalte des Abschnitts
aus vorliegender und neuer Version auf Textbasis verglichen und die Ände-
rungen hervorgehoben. In dem in der Abbildung gezeigten Dialog wurde
in der Liste § 6 VVG ausgewählt, in dem eine Änderung identifiziert wur-
de. Der Textvergleich zeigt, dass im Rechtstext eine Referenz auf § 312
BGB verändert wurde. Alle Änderungen in den Rechtsgrundlagen, die sich
durch die neue Version einer Rechtsquelle ergeben, können auf diese Weise
einzeln eingesehen werden.

Abbildung 14.10. Vergleichseditor für geänderte Rechtsquellen im ReMo

Nach erfolgter Prüfung der anstehenden Änderungen im Vergleichsedi-
tor können die Änderungen akzeptiert werden. Die Änderungen werden
dabei nicht direkt in die importierte Rechtsquelle übernommen, sondern

3Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) v. 23.11.2007 (BGBl. I S. 2631); Stand der
importierten Version: Änderung durch Art. 9 G v. 20.9.2013 I 3642; Stand der neuen Version:
Änderung durch Art. 6 Abs. 31 G v. 23.5.2017 I 1228.
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vom ReMo in Form von Aufgaben dokumentiert. Für jeden geänderten
Abschnitt der Rechtsquelle wird automatisch eine Aufgabe angelegt und
dem Anwender in einer weiteren Sicht angezeigt. Die Aufgaben-Sicht des
ReMos ist in Abbildung 14.11 dargestellt. In der dargestellten Sicht sind
die Aufgaben enthalten, die sich aus dem in Abbildung 14.10 gezeigten
Vergleich ergeben. In der Sicht ist unter anderem auch notiert, inwiefern
sich die Rechtsquelle geändert hat (inhaltliche Änderung des Abschnitts,
neuer Abschnitt oder entfallener Abschnitt). Der Anwender kann die Auf-
gaben anschließend einzeln bearbeiten. Auf Wunsch wird die Änderung
in einem Abschnitt der Rechtsquelle nun automatisch in die importierte
Modelldatei übertragen. Ergeben sich durch diese Übernahme Inkonsisten-
zen in bestehenden Verknüpfungen, beispielsweise weil ein verknüpfter
Abschnitt der Rechtsquelle entfällt, wird dies im Rahmen der Modellvali-
dierung ersichtlich. Die Auflistung der Änderungen in Form von Aufgaben
überstützt den Modellierer aber auch dabei, die Änderungen vor der Über-
nahme in die importierte Modelldatei zunächst einzeln zu bewerten und
insbesondere zu prüfen, ob auch in anderen Artefakten der regelbasier-
ten (Referenz-)Prozessmodellierung Änderungen erforderlich sind. Die
Suchfunktion der Synchronisierer-Komponente hilft bei dieser Prüfung,
indem sie beispielsweise die bereits bestehenden Verknüpfungen mit einem
betroffenen Abschnitt der Rechtsquelle anzeigt. So können Änderungen
schrittweise auch in abhängige Artefakte eingearbeitet werden. Anschlie-
ßend können Aufgaben in der Aufgaben-Sicht als erledigt markiert und
schließlich aus der Liste entfernt werden.

Abbildung 14.11. Änderungsmanagement durch Aufgabenverwaltung im ReMo
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14.2.6. Prozessmodell gegen Prüfregel verifizieren

Mit dem ReMo können Prozessmodelle gegen die zuvor editierten Prüfre-
geln verifiziert werden. Hierfür öffnet der Anwender das zu prüfende
Modell im Prozessmodell-Editor und startet daraufhin die Prüfung, indem
eine der vorliegenden Prüfregeln in einem Dialog auswählt wird. Kompo-
nenten des ReMos transformieren daraufhin Prozessmodell und Prüfregel
in eine für einen Modellprüfer geeignete Eingabe und rufen damit den
Modellprüfer auf. Anschließend wird dem Anwender das Ergebnis der
Prüfung angezeigt. Wird die Regel durch das Prozessmodell erfüllt, er-
scheint lediglich ein entsprechender Hinweis. Ist die Regel hingegen nicht
erfüllt, liefert der Modellprüfer ein Gegenbeispiel als Prüfergebnis. Das
Gegenbeispiel wird vom ReMo aufbereitet und als Fehlerpfad im geöffneten
Prozessmodell visualisiert. Abbildung 14.12 zeigt beispielhaft einen Fehler-
pfad, der als Ergebnis einer Modellprüfung durch rote Umrandungen der
Modellelemente im Prozessmodell-Editor des ReMos visualisiert wurde.

Abbildung 14.12. Ergebnisdarstellung einer Modellprüfung im ReMo

Ebenso wie der Prüfregel-Editor wird auch die Software-Infrastruktur
zur Durchführung der Modellprüfung im Wesentlichen durch Übernahme
von Komponenten des Software-Werkzeugs „Business Application Modeler“
realisiert. Zu diesen Komponenten zählt eine Transformationskomponen-
te, die Prüfregel und Prozessmodell in eine geeignete Eingabe für einen
Modellprüfer transformiert. Als externes Werkzeug wird ein Modellprüfer
angebunden.4 Nach Durchführung der Modellprüfung wird das Prüfergeb-
nis durch eine Visualisierungskomponente für die grafische Darstellung

4Die verwendete Version des Business Application Modelers umfasst eine Transformations-
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aufbereitet, sodass eine weitergehende Analyse des Prozessmodells und
der Prüfregel möglich wird [WFH+15]. Die Transformations- und Visuali-
sierungskomponenten des Business Application Modelers wurden für die
Besonderheiten der regelbasierten Prozessmodellierung angepasst und in
den ReMo integriert.5 Bei der Transformation des Prozessmodells werden
als Grundlage für die Abbildung von Prozess-Fragmenten auf Wahrheitswer-
te im Besonderen die Wahrheitskriterien berücksichtigt, die in Tabelle 8.18
beschrieben sind. Bei der Modellprüfung im ReMo werden Prozessmodell
und Prüfregel auf Basis der bestehenden Verknüpfungen zwischen den
Artefakten in Korrelation gebracht, und zwar maßgeblich aufgrund der in
Prüfregel und Prozessmodell gemeinsam verwendeten Prozess-Fragmente.

14.3. Komponentenbasiertes Gesamtbild

Mit dem ReMo wird die Konzeption aus Abschnitt 13.2 prototypisch reali-
siert. Als ein Proof of Concept demonstriert der Prototyp eines integrierten
Software-Werkzeugs, wie einige der manuellen Tätigkeiten im Konstrukti-
ons- und Anwendungsprozess von regelbasierten Prozessmodellen unter-
stützt werden können. Zur Realisierung des ReMos wurden verschiedene
Software-Komponenten integriert, die teilweise aus bestehenden Software-
Werkzeugen übernommen und adaptiert wurden. Zusammenfassend zeigt
Abbildung 14.13 schematisch ein Gesamtbild der integrierten Komponenten
als Architekturschaubild. Darin eingebettet sind auch die Artefakte der
regelbasierten Prozessmodellierung.

Der Vorteil im Einsatz eines Software-Werkzeugs wie des ReMos liegt

komponente für den Modellprüfer Cadence SMV [McM99], der endliche Zustandsautomaten
mit CTL prüfen kann. Dieser Modellprüfer wird auch im ReMo verwendet.

5Die Transformationskomponente des Business Application Modelers wurde für die Mo-
dellierungssprache „Ereignisgesteuerte Prozesskette“ realisiert. Für die Modellprüfung im
ReMo musste die Komponente für die Verwendung mit der BPMN angepasst werden, was
vorerst nur prototypisch erfolgt ist. Die Modellprüfung im ReMo unterliegt in der bislang
realisierten Umsetzung daher der Einschränkung, dass die Semantik der BPMN nicht vollstän-
dig unterstützt wird. Beispielsweise wird der Sprung in BPMN-Diagrammen durch Signal-
Ereignisse nicht unterstützt, wie sie etwa im Beispiel des regelbasierten Prozessmodells in
Abbildung 8.12 sowie in der vertragsbasierten Erweiterung in Abbildung 10.6 verwendet
wurden. Für Demonstrationszwecke reicht der bislang realisierte Umfang indessen aus.
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Abbildung 14.13. Komponenten des ReMos

in der integrierten Bearbeitung aller Artefakte. Ein integrierter Konstruk-
tionsprozess (wie beispielsweise in Abschnitt 9.5), der Dimensionen zur
Komplexitätsreduktion beschreibt, wird somit vollständig unterstützt – aber
auch der Anwendungsprozess wird in wesentlichen Schritten begleitet.
Insbesondere werden einige der manuellen und teilweise komplexen Ar-
beitsschritte zumindest teilautomatisiert, fehlerträchtige Tätigkeiten wie
die manuelle Modellprüfung entfallen. Insofern ist ein Effizienzgewinn
durch werkzeuggestützte Konstruktion und Anwendung von regelbasierten
Prozessmodellen im Vergleich zur vollständig manuellen Durchführung zu
erwarten, der mit einer verbesserten Anwendbarkeit des Ansatzes einherge-
hen kann.
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Evaluation und Ausblick





Kapitel 15

Evaluation von regelbasierten

Prozessmodellen

In regelbasierten Prozessmodellen sind Inhalte von Regeltexten (beispiels-
weise aus Gesetzen und Verträgen) in Form eines Prozessmodells visuali-
siert. Prozessmodellierung erscheint vor dem Hintergrund der Problemstel-
lung (siehe Abschnitt 1.1) als ein geeignetes Hilfsmittel zur Beseitigung von
Kommunikationshindernissen bei der interdisziplinären Kommunikation
über Recht. Als Mediator sollen regelbasierte Prozessmodelle insbesondere
dem juristischen Laien zu einem besseren Verständnis des Rechts verhelfen.
Die Frage ist jedoch, ob die Prozessmodelle diesem Anspruch auch tatsäch-
lich gerecht werden. Aufschluss darüber kann die empirische Evaluation

von regelbasierten Prozessmodellen liefern.
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse einer empirischen Untersu-

chung hinsichtlich der Wirksamkeit von regelbasierten Prozessmodellen
aufgezeigt. In Abschnitt 15.1 wird zunächst ein allgemeiner Überblick über
verschiedene Möglichkeiten und Methoden zur Evaluation von Rechtsvisua-
lisierungen gegeben. In Abschnitt 15.2 ist daraufhin eine konkrete Untersu-
chung beschrieben, die zur Evaluation der Wirksamkeit von regelbasierten
Prozessmodellen durchgeführt wurde. Die Ergebnisse der Untersuchung
sind in Abschnitt 15.3 zusammengefasst.

15.1. Evaluation von Rechtsvisualisierungen

Regelbasierte Prozessmodelle gründen auf der Idee der Rechtsvisualisie-
rung. Sie wurden als Lösungsansatz für die Kommunikationshindernisse
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der Experten-Laien-Kommunikation bei der interdisziplinären Kommuni-
kation über Recht konzipiert (siehe Abschnitt 6.1). In den voranstehenden
Teilen dieser Arbeit wurde das Konzept des regelbasierten Prozessmodells
als zentrales Artefakt eines Design-Science-Forschungsprozesses mit Fokus
auf den Aspekten „Konstruktion“ und „Anwendung“ ausgestaltet. Dar-
über hinaus ist immer auch eine Evaluation der entwickelten Artefakte
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit Bestandteil von Design-Science [PTR+07].
Wenngleich vor dem Hintergrund der Problemstellung gute Gründe für
den Einsatz von Rechtsvisualisierung und im Speziellen für den Einsatz
von Prozessmodellen sprechen (vergleiche Abschnitt 6.1.2), soll nun im Hin-
blick auf die Zielsetzung abschließend die Wirksamkeit von regelbasierten
Prozessmodellen evaluiert werden.

Ohnehin wurde der Aspekt der Evaluation im Umfeld von Rechtsvi-
sualisierungen bisher nur unzureichend betrachtet. Sehr wenige Arbeiten
widmen sich überhaupt der Evaluation von Rechtsvisualisierungen,1 eine
umfangreiche empirische Basis fehlt bislang [SKH17; HK13]. Insbesondere
konnten in einer Literaturrecherche bis jetzt keine Arbeiten identifiziert
werden, in denen Prozessmodellierung als Form der Rechtsvisualisierung
empirisch untersucht wird. Für das Fehlen empirischer Evaluationen wer-
den in [HK13] vielschichtige Gründe vermutet. Dazu zählt die in [Mut07]
postulierte empirische Lücke in der Jurisprudenz und auch das „noch
immer recht frühe Entwicklungsstadium des Forschungsfeldes ‚Rechtsvi-
sualisierung‘“ [HK13]. In [HK13] wird mangels einer etablierten Evalua-
tionsmethodik im Forschungsfeld „Rechtsvisualisierung“ dann auch auf
Methoden der Wirtschaftsinformatik (speziell aus dem Bereich der Model-
levaluation) zurückgegriffen, um Rechtsvisualisierungen zu evaluieren. Der
Begriff „Modell“ wird dafür synonym zu den Begriffen „Visualisierung“
beziehungsweise „Rechtsvisualisierung“ verwendet.

Eine Orientierung im Bereich der wirtschaftsinformatischen Modelle-
valuation liefert die Arbeit in [GW04]. Aufbauend auf mehreren Arbeiten
zur empirischen Modellevaluation wird dort ein Rahmenkonzept beschrie-
ben, das Kriterien zur Evaluation konzeptueller Modellierungstechniken
über verschiedene Dimensionen (den „Beobachtungsfokus“) strukturiert.

1Die Evaluation der Visualisierungsmethode „Zeitstrahl“ am Beispiel von Handyverträgen
in [HK13] ist eines der wenigen Beispiele für eine Evaluation von Rechtsvisualisierungen.

334



15.1. Evaluation von Rechtsvisualisierungen

Tabelle 15.1. Rahmenkonzept zur Evaluation konzeptueller Modellierungstechniken
(nach [GW04])

Vergleichs-
kriterien

Beobachtungs-
fokus

Modellerstellung Modellnutzung

Produkt Prozess Produkt Prozess

Modell Modellierung Kognitives
Modell

Verstehen des
Modells

Effektivität

Expertenbewertung
Genauigkeit
Korrektheit
Detailliertheit
Vollständigkeit
Qualität
Diskrepanzen

Jaccards-
Ähnlichkeit (nach
[AST96])

Schwierigkeiten,
„Breakdowns“
(nach [VC94])

Fehler

Vertrauen in die
Korrektheit
(subjektiv)

Verständnis

eingeprägte Items

Erinnern

Problemlösen
vollständig
akzeptabel

Semantisches
Erinnern
(Lückentest)

Fehlinterpreta-
tionen

Vertrauen in die
Korrektheit
(subjektiv)

Effizienz

Leichtigkeit der Nutzung (subjektiv)

Leichtigkeit des Erlernens (subjektiv)

benötigte Zeit (Messung)

Leichtigkeit der Nutzung (subjektiv)

Leichtigkeit des Erlernens (subjektiv)

benötigte Zeit (Messung)

So wird beim Beobachtungsfokus auf oberster Ebene unterschieden, ob in
der Evaluation die Modellerstellung oder die Modellnutzung untersucht wird.
Beide Dimensionen werden weiter untergliedert in die Perspektiven Produkt
und Prozess. Produkt der Modellerstellung ist das resultierende „physische“
Modell, Prozess der Modellerstellung ist die eigentliche Modellierung. Bei
der Modellnutzung ist das Produkt ein kognitives Modell, das beim Be-
trachter entsteht; der Prozess ist das Verstehen des Modells. Jeder dieser
vier Perspektiven werden anschließend Kriterien zugeordnet, anhand derer
jeweils ein Vergleich oder eine Bewertung von Modellierungstechniken mög-
lich ist. Die Kriterien werden dabei nach Effektivitäts- und Effizienzkriterien
unterschieden. Die verschiedenen Dimensionen des Beobachtungsfokus
mit den jeweils zugeordneten Kriterien nach [GW04] sind in Tabelle 15.1
aufgeführt.

Zur Beurteilung der Modelleffektivität wird in [GW04] vor allem die
Bewertung durch Experten vorgeschlagen. Dabei können verschiedene
Kriterien wie beispielsweise Korrektheit und Vollständigkeit des Modells
betrachtet werden. Die Effektivität der Modellierung kann beispielsweise
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anhand von Fehlern und Schwierigkeiten bei der Modellerstellung beurteilt
werden. Die Effizienz der Modellerstellung lässt sich durch subjektive Ein-
schätzungen des Modellierers hinsichtlich der Leichtigkeit der Nutzung und
des Erlernens der Modellierungstechnik bewerten. Ein objektives Kriterium
liefert das Messen der für die Modellierung benötigten Zeit. Liegt hingegen
der Beobachtungsfokus auf der Modellnutzung, kann die Effektivität des
Produktes (des kognitiven Modells) durch Kriterien wie Verständlichkeit
(Verständnistests), Einprägsamkeit und das Maß an Hilfestellung beim Pro-
blemlösen beurteilt werden. Die Effektivität des Modellverstehens kann
beispielsweise anhand von Fehlinterpretationen bei der Modellnutzung
eingeschätzt werden, die durch Beobachtung des Modellnutzers ermittelt
werden. Ein weiteres Kriterium ist das subjektiv empfundene Vertrauen
des Modellnutzers, das Modell korrekt verstanden zu haben. Die Effizienz
der Modellnutzung kann durch subjektive Einschätzungen des Modell-
nutzers hinsichtlich der Leichtigkeit der Nutzung des Modells und des
Erlernens der Modellierungssprache bewertet werden. Durch das Messen
der für die Interpretation des Modells benötigten Zeit kann die Effizienz
der Modellnutzung zudem auch objektiv beurteilt werden.

In [HK13] wird dargelegt, dass sich Kriterien zur Evaluation konzeptuel-
ler Modellierungstechniken, wie sie beispielsweise in dem Rahmenkonzept
nach [GW04] aufgeführt sind, auf den Kontext der Evaluation von Rechts-
visualisierungen übertragen lassen. Zur Begründung wird insbesondere
aufgezeigt, dass konzeptuelle Modelle und Rechtsvisualisierungen ähnliche
Eigenschaften besitzen. Beispielsweise sind sowohl Modelle der Wirtschafts-
informatik wie auch Rechtsvisualisierungen als Repräsentationen eines
Originals angelegt, die zu einem bestimmten Zweck erstellt wurden.

15.2. Empirische Evaluation der Wirksamkeit

Regelbasierte Prozessmodelle sollen die Abstimmung und Koordination
von Compliance- und Geschäftsprozessmanagement fördern, indem die pro-
blembehaftete Kommunikation zwischen Juristen und juristischen Laien an
der Schnittstelle beider Disziplinen unterstützt wird. Das Rahmenkonzept
zur Evaluation konzeptueller Modellierungstechniken nach [GW04] zeigt
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Kriterien auf, die sich auch zur Evaluation von regelbasierten Prozessmodel-
len hinsichtlich der verfolgten Zielsetzung anbieten. Ähnlich wie in [HK13]
sollen daher bestehende Evaluationsansätze der Wirtschaftsinformatik auf
den Bereich der Rechtsvisualisierung übertragen werden. Dies erscheint
nicht zuletzt deshalb konsequent, weil Rechtsvisualisierungen in Form von
regelbasierten Prozessmodellen bereits mit Methoden der Wirtschaftsin-
formatik (Informations- beziehungsweise Prozessmodellierung) realisiert
sind. Soll der Konstruktionsprozess von regelbasierten Prozessmodellen
mit den Kriterien des Rahmenkonzepts nach [GW04] beurteilt werden,
entspricht dies einem Beobachtungsfokus auf der Modellerstellung. Soll an-
dererseits die Wirksamkeit von regelbasierten Prozessmodellen im Rahmen
des Anwendungsprozesses oder eben in Bezug auf die interdisziplinäre
Kommunikation über Recht beurteilt werden, liegt der Beobachtungsfokus
auf dem Bereich der Modellnutzung.

In einer empirischen Untersuchung wurde die Wirksamkeit von re-
gelbasierten Prozessmodellen hinsichtlich einer verbesserten interdiszipli-
nären Kommunikation über Recht evaluiert. Der Beobachtungsfokus der
Evaluation wurde dazu auf den Bereich der Modellnutzung gelegt. Aus
dem Blickwinkel einer Qualitätsbetrachtung ging es also vor allem um
die pragmatische Qualität von regelbasierten Prozessmodellen (siehe Ab-
schnitt 9.3.3). Als konkreter Untersuchungsgegenstand bot sich der im
Rahmen dieser Arbeit betrachtete Anwendungsfall „Abschluss und Beginn
einer Versicherung“ an. Aus den Ausführungen zum Anwendungsfall lie-
gen unter anderem ein Rechtstext (§ 6 VVG zur vorvertraglichen Beratung
des Versicherungsnehmers und zur Beratungsdokumentation, siehe Abbil-
dung 5.4) sowie ein daraus hergeleitetes regelbasiertes Prozessmodell (siehe
Abbildung 8.12) vor. In der Untersuchung erfolgte ein direkter Vergleich
zwischen den Interpretationen des Rechtstexts und des regelbasierten Pro-
zessmodells. Dies sollte insbesondere darüber Aufschluss liefern, ob die
Rechtsvisualisierung mit Prozessmodellen förderlich für das Verständnis
der abgebildeten rechtlichen Inhalte ist (sowohl in Bezug auf die Effektivität
als auch in Bezug auf die Effizienz). Trifft dies zu, können regelbasierte
Prozessmodelle – unter der Annahme, dass die interdisziplinäre Kommuni-
kation über Recht bislang vorwiegend auf Basis von Rechtstexten erfolgt
(siehe Abschnitt 6.1.1) – infolgedessen unmittelbar zu einer verbesserten
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Kommunikation beitragen. In diesem Abschnitt wird der Aufbau der Un-
tersuchung beschrieben.

15.2.1. Ablauf der Datenerhebung

Das regelbasierte Prozessmodell, das in der Untersuchung verwendet wur-
de, entspricht im Wesentlichen dem Modell in Abbildung 8.12. Für die
Durchführung der Untersuchung wurde das Modell allerdings geringfügig
modifiziert. Durch die Änderungen sollte sichergestellt sein, dass Rechtstext
und Modell einen vergleichbaren inhaltlichen Umfang und einen möglichst
gleichen Detaillierungsgrad aufweisen. Einerseits wurde als Rechtstext
in der Untersuchung lediglich § 6 VVG verwendet. Aus dem Modell in
Abbildung 8.12 wurde daher der Teil entfernt, der auf § 10 VVG basiert.
Andererseits wurden einige Details aus §6 VVG, die bei der Entwicklung
des Modells ausgelassen wurden, als zusätzliche BPMN-Kommentare im
Modell ergänzt. Tatsächlich waren diese Details für die Bearbeitung der in
der Untersuchung verwendeten Items inhaltlich nicht relevant, allerdings
sollte das Ergebnis der Evaluation nicht durch unterschiedliche Detaillie-
rungsgrade beeinflusst sein. Im Folgenden wird nun die Durchführung der
Untersuchung skizziert, die mit insgesamt 10 Teilnehmern (verteilt auf zwei
Termine) durchgeführt wurde.

Nach einer kurzen Begrüßung schätzten die Teilnehmer der Untersu-
chung zunächst ihre versicherungsfachlichen Kenntnisse sowie ihre Mo-
dellierungskenntnisse mit BPMN ein. Die Einschätzung der Vorkenntnisse
wurde auf einem Evaluationsbogen notiert. Da an der Untersuchung auch
Personen ohne Vorkenntnisse im Bereich der Prozessmodellierung teilneh-
men konnten, folgte eine etwa fünfminütige Einführung in die Grundlagen
der Prozessmodellierung mit BPMN (Basiselemente, ausgewählte Ereignisse,
ausgewählte Gateways; vergleiche Abschnitt 4.3.2). Im Anschluss an die
Einführung wurden die Teilnehmer gleichmäßig in zwei Gruppen A und
B aufgeteilt. Die Zuordnung zu einer der beiden Gruppen erfolgte dabei
zufällig durch Ziehung. Den Personen in Gruppe A wurde der Rechts-
text vorgelegt, den Personen in Gruppe B das regelbasierte Prozessmodell.
Daraufhin wurde durch jeden Teilnehmer ein Verständnistest durchgeführt,
indem ein Fragebogen mit versicherungsfachlichen Fragen bearbeitet wur-
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de. Die Fragebögen waren für alle Teilnehmer gleich und umfassten sechs
Items, die als offene Fragen zur vorvertraglichen Beratungs- und Dokumen-
tationspflicht des Versicherers angelegt sind. Die Fragen wurden von den
Teilnehmern mit Hilfe des Rechtstexts beziehungsweise des regelbasierten
Prozessmodells beantwortet. Für die Bearbeitung des Fragebogens gab es
keine Zeitvorgabe, für jede Frage wurde aber die zur Bearbeitung benötigte
Zeit dokumentiert.

Die versicherungsfachlichen Fragen des Fragebogens sind weitestgehend
unverändert aus dem Examinatorium in [Arm19] übernommen, das sich
vornehmlich an Studierende des Privatversicherungsrechts richtet. Ausge-
wählt wurden die Fragen der Prüfungsvorbereitung, die sich konkret auf
die vorvertragliche Beratung und Beratungsdokumentation nach § 6 VVG
beziehen. Für alle Fragen sind in [Arm19] auch entsprechende Antworten
aufgeführt, sodass bereits eine neutrale Bewertungsgrundlage für die späte-
re Auswertung der Fragebögen vorlag. In Abbildung 15.1 ist beispielhaft
ein Item des Verständnistests aufgezeigt. Wurde die Bearbeitung des Fra-
gebogens beendet, tauschten Teilnehmer den Rechtstext beziehungsweise
das regelbasierte Prozessmodell gegen das jeweils andere Hilfsmittel. Mit
dem jeweils anderen Hilfsmittel führten die Teilnehmer den Verständnistest
ein zweites Mal durch, wiederum indem ein Fragebogen mit den gleichen
versicherungsfachlichen Fragen wie im ersten Durchgang bearbeitet wurde.

Nach dem zweiten Durchgang wurden die Teilnehmer abschließend

Welche Ausnahmen von der Beratungspflicht des Versicherers bestehen?

Start der Bearbeitung:       (hh:mm:ss)

Ende der Bearbeitung:               (hh:mm:ss)

Abbildung 15.1. Beispiel eines Items des Verständnistests
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aufgefordert, die Nutzung von regelbasierten Prozessmodellen mit der Inter-
pretation des Rechtstexts zu vergleichen und die Modellnutzung subjektiv
zu beurteilen. Um die persönliche Einstellung der Teilnehmer zu messen,
wurde ein Fragebogen mit Fragen zum subjektiven Empfinden der Modellnut-
zung verwendet. Die Fragen zur Modellnutzung sind als Items vom Likert-
Typ angelegt. Dabei handelt es sich um Aussagen, denen die Teilnehmer
auf einer Antwortskala mehr oder weniger stark zustimmen oder die sie
ablehnen können [Lav08]. Die verwendeten Fragen sind eng an Ergebnisse
der Arbeit in [Dav89] angelehnt. In [Dav89] wird ein Instrument mit Fra-
gen und Skalen zur Messung der subjektiv empfundenen Leichtigkeit der
Nutzung, Nützlichkeit und Akzeptanz von Artefakten der Informations-
technik entwickelt. Zur Durchführung der Untersuchung wurden die aus
[Dav89] übernommenen Fragen in der Formulierung auf die Beurteilung
von regelbasierten Prozessmodellen angepasst. Die verwendete Antworts-
kala umfasst sieben Antwortmöglichkeiten, die symmetrisch von „stimme
voll und ganz zu“ bis hin zu „stimme überhaupt nicht zu“ reichen und
eine neutrale mittlere Ausprägung „weder noch“ umfassen. Beispielhaft ist
eines der Items zur Modellnutzung in Abbildung 15.2 aufgezeigt.

Der Einsatz von regelbasierten Prozessmodellen zum Bearbeiten rechtlicher 
Fragestellungen ist für mich leicht zu erlernen.

Abbildung 15.2. Beispiel eines Items des Tests zum subjektiven Empfinden der
Modellnutzung

15.2.2. Evaluationskriterien und Hypothesen

In der Durchführung der vorstehend beschriebenen Untersuchung zielt der
Einsatz des Fragebogens mit den versicherungsfachlichen Fragen insbeson-
dere darauf ab, das Verständnis der versicherungsfachlichen Inhalte durch
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Interpretation des Rechtstexts mit dem Verständnis durch Interpretation
des regelbasierten Prozessmodells zu vergleichen. Anhand der Fragebögen
wird also vorrangig die Effektivität der Modellnutzung beurteilt – und zwar
bezogen auf das Produkt (das kognitive Modell, vergleiche Tabelle 15.1).
Parallel dazu wird die Zeit erfasst, die zur Bearbeitung der Fragebögen
unter Nutzung des Rechtstexts beziehungsweise des regelbasierten Pro-
zessmodells benötigt wird. Damit liegt zudem ein Vergleichskriterium zur
Bewertung der Effizienz vor. Anhand der beiden objektiven Evaluations-
kriterien, die die Bearbeitung des Verständnistests eröffnet, sollen mittels
statistischer Tests zwei Hypothesen untersucht werden:

- Hypothese 1 (Effektivität der Modellnutzung - Kognitives Modell):
Teilnehmer, die Fragen des Verständnistests mit Hilfe des regelbasier-
ten Prozessmodells beantworten, geben bessere Antworten (in Bezug
auf Korrektheit und Vollständigkeit) als Teilnehmer, die Fragen mit
Hilfe des Regeltexts beantworten. Diese Hypothese folgt der grund-
legenden Annahme über konzeptuelle Modelle nach [KS86], dass
das Verständnis der abgebildeten Inhalte gegenüber dem Original
verbessert wird.

- Hypothese 2 (Effizienz der Modellnutzung): Teilnehmer, die Fragen
des Verständnistests mit Hilfe des regelbasierten Prozessmodells be-
antworten, benötigen weniger Zeit zur Beantwortung der Fragen als
Teilnehmer, die Fragen mit Hilfe des Regeltexts beantworten. Diese
Hypothese folgt der grundlegenden Annahme über konzeptuelle Mo-
delle nach [KS86], dass die abgebildeten Inhalte als Modell effizienter
vermittelt werden können.

Im Anschluss an die Verständnistests beurteilen die Teilnehmer die
Nutzung des regelbasierten Prozessmodells bei der Bearbeitung rechtli-
cher Fragestellungen. Mit den Fragen zum Empfinden der Modellnutzung
werden unterschiedliche subjektive Evaluationskriterien geprüft. Ein Item
bezieht sich auf das Vertrauen in die Korrektheit der Antworten auf die
versicherungsfachlichen Fragen. Dieses Kriterium gibt Aufschluss über die
Effektivität des Modellverstehens. Mit anderen Items wird die empfun-
dene Leichtigkeit der Modellnutzung oder die Leichtigkeit des Erlernens
beurteilt. Dadurch liegen weitere Kriterien für die Evaluation der Effizienz
vor.
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15.2.3. Untersuchungsdesign

Das Design der vorstehend beschriebenen Untersuchung entspricht in der
Durchführung der Verständnistests einer Varianzanalyse mit Messwiederho-
lung [Fie18]. Getestet werden die Hypothesen bei der Varianzanalyse durch
die systematische Variation einer unabhängigen Variable, von der vermutet
wird, dass sie Auswirkungen auf abhängige Variablen hat. Im Experiment
werden dann die Auswirkungen der Variablenmanipulation gemessen. Kon-
kret ist hier das Hilfsmittel bei der Bearbeitung der versicherungsfachlichen
Fragen, also das regelbasierte Prozessmodell gegenüber dem Rechtstext, die
unabhängige Variable. Mutmaßlich abhängige Variablen sind die Effektivi-
tät (Hypothese 1) und Effizienz (Hypothese 2) bei der Fragenbeantwortung.
Bei der Varianzanalyse mit Messwiederholung werden die Messungen
mehrmals mit denselben Versuchspersonen durchgeführt [Fie18]. Konkret
tauschen die Teilnehmer Rechtstext gegen regelbasiertes Prozessmodell
und bearbeiten den Fragebogen des Tests daraufhin erneut. Alternativ hät-
te die Datenerhebung nach dem ersten Durchlauf enden können, sodass
Teilnehmer der Gruppe A den Fragebogen ausschließlich mit Hilfe des
Rechtstexts und Teilnehmer der Gruppe B den Fragebogen ausschließlich
mit Hilfe des regelbasierten Prozessmodells bearbeiten („Between-Groups-
Design“). Ein Vorteil der Varianzanalyse mit Messwiederholung liegt gegen-
über dem Between-Groups-Design darin, dass unsystematische Variationen
wie persönliche Faktoren der Teilnehmer weitestgehend ausgeschlossen
werden. Die Versuchspersonen sind ihre eigene „Kontrollgruppe“. Dadurch
werden weitaus weniger Versuchspersonen benötigt, um verlässliche statis-
tische Ergebnisse zu erhalten. Andererseits können bei der wiederholten
Durchführung Übungseffekte oder Langweiligkeitseffekte auftreten, die
das Ergebnis verfälschen [Fie18]. Die Auswirkung solcher ungewollten
Effekte soll in dieser Untersuchung dadurch verringert werden, dass die
Zuordnung zu einer von zwei Gruppen erfolgt und die Reihenfolge der
Messungen infolgedessen zufällig festgelegt wird.
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15.3. Ergebnisse

15.3.1. Stichprobe

Die in Abschnitt 15.2.1 beschriebene Untersuchung wurde an 2 Terminen
mit insgesamt 10 Teilnehmern durchgeführt. Alle Teilnehmer sind Mitar-
beiter eines Versicherungsunternehmens, die nach definierter Zielsetzung
und Konzeption zur Zielgruppe der regelbasierten Prozessmodelle pas-
sen – die insbesondere also entweder Domänenexperten oder juristische
Laien sind (vergleiche Tabelle 7.1). In Abbildung 15.3 ist aufgezeigt, wie
die Teilnehmer ihre versicherungsfachlichen Kenntnisse sowie ihre Mo-
dellierungskenntnisse mit BPMN im Einzelnen einschätzten. Demzufolge
variieren die Kenntnisse, teilweise sind die Teilnehmer eher Laien in beiden
Gebieten, mitunter haben sie aber auch fundierte versicherungsfachliche
Kenntnisse oder Expertise in der Modellierung mit BPMN.

Laiin/
Laie

Laiin/
Laie

Expertin/
Experte

Expertin/
Experte

MODELLIERUNGS-
KENNTNISSE (BPMN)

FACHKENNTNISSE

(VERSICHERUNGEN)

n = 10

Abbildung 15.3. Selbsteinschätzung der Teilnehmer bezüglich ihrer Modellierungs-
und Fachkenntnisse
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15.3.2. Objektive Evaluationskriterien

Zur Prüfung der Hypothesen 1 und 2 wurden die bearbeiteten Fragenbögen
des Verständnistests ausgewertet. Unter Zugrundelegung der exempla-
rischen Antworten und Begründungen des Examinatoriums in [Arm19]
wurden die Antworten der Teilnehmer im Hinblick auf Korrektheit und
Vollständigkeit bewertet, um das Verständnis der versicherungsfachlichen
Inhalte vergleichen zu können. Für jede korrekt und vollständig beantwor-
tete Frage wurde 1 Punkt vergeben. Bei unvollständigen Antworten wurde
der Punktwert anteilig gekürzt, für falsche oder fehlende Antworten wur-
den 0 Punkte vergeben. Als Maß des Verständnisses wurde die Summe der
erreichten Punkte jedes bearbeiteten Fragebogens als prozentualer Anteil
der Maximalpunktzahl erfasst. Die zur Bearbeitung der einzelnen Fragen
benötigte Zeit wurde für jeden Fragebogen addiert und in Dezimalminuten
als Maß der insgesamt benötigten Zeit erfasst. Die Ergebnisse (Mittelwerte
und Standardabweichungen) sind in Tabelle 15.2 aufgezeigt. Insgesamt
haben Teilnehmer mit dem Hilfsmittel „regelbasiertes Prozessmodell“ im
Mittel eine höhere Punktzahl erreicht als Teilnehmer mit dem Hilfsmit-
tel „Rechtstext“ (96,67 zu 88,33 %) und für die Beantwortung der Fragen
weniger Zeit benötigt (9,01 zu 11,94 Minuten).

Tabelle 15.2. Messwerte aus der Bearbeitung der versicherungsfachlichen Fragen

Beobachtungen Verständnis (erreichte Punkte in %) benötigte Zeit (in Minuten)

Anzahl n = 10 Mittelwert Standardabw. s Mittelwert Standardabw. s

Rechtstext 88,33 7,02 11,94 3,65

Prozessmodell 96,67 5,12 9,01 3,71

Die jeweils festgestellten Unterschiede wurden statistisch hinsichtlich
ihrer Signifikanz analysiert. Aus der durchgeführten Untersuchung erge-
ben sich wegen der Messwiederholung paarweise verbundene Stichproben.
Für die Signifikanzprüfung wurde aufgrund der kleinen Stichprobengröße
(n = 10) der Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test (engl. Wilcoxon signed-rank test)
[Fie18] eingesetzt. Der Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test ist ein nichtparame-
trischer Test, mit dem überprüft wird, ob sich die Werte zweier gepaarter
Stichproben unterscheiden. Für die Prüfung wird zunächst die absolute
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Differenz der Wertepaare betrachtet und in eine Rangfolge gebracht. Ist die
Differenz eines Wertepaares 0 (gleiches Ergebnis bei beiden Messungen),
fließt dieses in den Test nicht mit ein. Die Teststatistik W ergibt sich als das
Minimum der negativen und der positiven Rangsummen (Summe der Rang-
positionen für Wertepaare mit einer Differenz > 0 beziehungsweise < 0).
Die berechnete Teststatistik muss einen kritischen Wert unterschreiten, um
die Nullhypothese abzulehnen. Der kritische Wert ist dabei abhängig von
dem vorab festgelegten Signifikanzniveau α (der akzeptierten Irrtumswahr-
scheinlichkeit), der Größe der Stichprobe n und davon, ob ein einseitiger
oder zweiseitiger Test erfolgen soll [Fie18].

Die Signifikanzprüfung der Unterschiede im Verständnis der versiche-
rungsfachlichen Inhalte erfolgte unter der einseitig formulierten Hypothe-
se 1, als Signifikanzniveau wurde α = .05 festgelegt. Die statistische Analyse
zeigt, dass Teilnehmer, die Fragen mit Hilfe des regelbasierten Prozessmo-
dells beantworten, signifikant bessere Antworten geben als Teilnehmer, die
Fragen mit Hilfe des Regeltexts beantworten (W = 1, n = 6, kritischer
Wert für W ist 2, p ă .05). Hypothese 1 wurde daher angenommen. Die
Signifikanzprüfung der Unterschiede in der Bearbeitungszeit erfolgte unter
der einseitig formulierten Hypothese 2, als Signifikanzniveau wurde α = .01
festgelegt. Hier zeigt die statistische Analyse, dass Teilnehmer, die Fragen
mit Hilfe des regelbasierten Prozessmodells beantworten, signifikant weni-
ger Zeit zur Beantwortung der Fragen benötigen als Teilnehmer, die Fragen
mit Hilfe des Regeltexts beantworten (W = 3, n = 10, kritischer Wert für W
ist 5, p ă .01). Hypothese 2 wurde daher ebenfalls angenommen.

Zusammenfassend lässt sich anhand der objektiven Evaluationskriterien
schließen, dass regelbasierte Prozessmodelle ihrem Anspruch gemäß der
Konzeption in Abschnitt 6.1.2 durchaus gerecht werden. Als Ergänzung
oder gar als Ersatz von Rechtstexten helfen regelbasierte Prozessmodelle
dabei, Hindernisse in der interdisziplinären Kommunikation über Recht zu
beseitigen – nicht zuletzt indem die Verständlichkeit der rechtlichen Inhalte
für den juristischen Laien signifikant verbessert wird.
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15.3.3. Subjektive Evaluationskriterien

Für die Auswertung der Fragebögen zum subjektiven Empfinden der Mo-
dellnutzung wurden die einzelnen Items vom Likert-Typ, die auf das gleiche
Evaluationskriterium nach [GW04] zielen, zu Likert-Skalen gruppiert. Ein
Item erfasst das subjektiv empfundene Vertrauen in die Korrektheit des
Modellverstehens, indem die Teilnehmer ihre Zustimmung oder Ablehnung
auf die Aussage beurteilen, dass sie mit dem Hilfsmittel „regelbasiertes
Prozessmodell“ korrektere Antworten geben können als mit dem Hilfsmit-
tel „Rechtstext“. Das Ergebnis ist in Abbildung 15.4 aufgezeigt. Im linken
Diagramm (Abbildung 15.4 (1)) ist die Verteilung der einzelnen Antworten
über die sieben Antwortmöglichkeiten dargestellt. Im rechten Diagramm
(Abbildung 15.4 (2)) sind die Antworten gruppiert nach den Kategorien
„Zustimmung“ und „Ablehnung“ und ihre Anzahl jeweils summiert. Im
Ergebnis hatten nicht alle Teilnehmer das Gefühl, dass sie mit Hilfe des
regelbasierten Prozessmodells korrektere Antworten auf die versicherungs-
fachlichen Fragen geben konnten als mit Hilfe des Rechtstexts. Insgesamt
stimmen sechs Teilnehmer der Aussage zu, während zwei Teilnehmer die
Aussage ablehnen und zwei Teilnehmer der Aussage weder zustimmen
noch sie ablehnen.

2 2 2 2 2
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(3 bis 1)

Ablehnung

(-1 bis -3)

(1) Verteilung der Antworten (2) Gruppierung

Abbildung 15.4. Evaluationsergebnisse zum Kriterium „Vertrauen in die Korrekt-
heit“
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Um zu testen, ob es eine Korrelation zwischen dem subjektiven Ver-
trauen in die Korrektheit und den objektiv gemessenen Ergebnissen bei
der Beantwortung der versicherungsfachlichen Fragen gibt, wurde der
Spearman’sche Korrelationskoeffizient rs [Fie18] berechnet. Dies ist ein
deskriptives Maß dafür, ob es einen monotonen Zusammenhang zwischen
zwei Variablen gibt. Ein Wert von rs = 1 bedeutet eine perfekte positive
Korrelation und ein Wert von rs = ´1 eine perfekte negative Korrelation
der Variablen [May18]. Für den Test wurde als Maß der objektiv gemesse-
nen Korrektheit die Differenz der Punkte verwendet, die die Teilnehmer
bei der Bearbeitung der versicherungsfachlichen Fragebögen jeweils mit
den Hilfsmitteln „regelbasiertes Prozessmodell“ und „Rechtstext“ erreicht
haben. Im Ergebnis konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen
dem subjektiven Empfinden und den objektiven Ergebnissen festgestellt
werden (rs = .27, p = .45). Tatsächlich haben im Test mitunter auch Teil-
nehmer korrektere Antworten auf die fachlichen Fragen gegeben, die dies
subjektiv nicht so empfanden. Neben diesem Test wurde geprüft, ob eine
Korrelation zwischen einem subjektiv höheren Vertrauen in die Korrektheit
und den Fach- oder Modellierungskenntnissen der Teilnehmer vorliegt.
Für den Test auf Korrelation wurde die Selbsteinschätzung der Teilnehmer
(siehe Abbildung 15.3) für beide Dimensionen auf eine Skala von 0 (Laiin /
Laie) bis 10 (Expertin / Experte) übertragen. Im Ergebnis konnte allerdings
kein signifikanter Zusammenhang zwischen den erfassten Kenntnissen
der Teilnehmer und dem vom Hilfsmittel abhängigen empfundenen Ver-
trauen in die Korrektheit der Antworten auf fachliche Fragen festgestellt
werden (rs = .13, p = .72 für Fachkenntnisse und rs = .36, p = .30 für
Modellierungskenntnisse).

In Bezug auf das Evaluationskriterium „Leichtigkeit der Nutzung“ von
regelbasierten Prozessmodellen wurden die Antworten zu drei Items in ei-
ner Likert-Skala gruppiert. Alle drei Aussagen des Fragebogens sind positiv
hinsichtlich der „leichten“ Nutzung von regelbasierten Prozessmodellen
beim Bearbeiten rechtlicher Fragestellungen formuliert. Die Verteilung der
Antworten ist in Abbildung 15.5 (1) aufgezeigt, in Abbildung 15.5 (2) sind
die Antworten gruppiert nach den Kategorien „Zustimmung“ und „Ab-
lehnung“. Insgesamt werden regelbasierte Prozessmodelle subjektiv als
„leicht nutzbar“ im Hinblick auf das Bearbeiten rechtlicher Fragestellungen
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Abbildung 15.5. Evaluationsergebnisse zum Kriterium „Leichtigkeit der Nutzung“

beurteilt.
Zuletzt wurden zwei weitere Items zu einer Likert-Skala hinsichtlich

der „Leichtigkeit des Erlernens“ gruppiert. Die Aussagen beider Items sind
positiv formuliert hinsichtlich des leichten Erlernens der Anwendung von
regelbasierten Prozessmodellen zum Bearbeiten rechtlicher Fragestellungen.
In Abbildung 15.6 ist wiederum im linken Diagramm die Verteilung der Ant-
worten aufgezeigt, im rechten Diagramm die Anzahl der Antworten unter
Gruppierung nach den Kategorien „Zustimmung“ und „Ablehnung“. Insge-
samt wird der Einsatz von regelbasierten Prozessmodellen zum Bearbeiten
rechtlicher Fragestellungen subjektiv durchweg als „leicht zu erlernen“
beurteilt.

Ergänzend zu den objektiven Ergebnissen nach Abschnitt 15.3.2 lie-
fern diese Evaluationskriterien nun auch eine subjektive Beurteilung von
regelbasierten Prozessmodellen aus „Anwendersicht“. Zusammenfassend
vermitteln die Ergebnisse einen recht guten Eindruck dafür, dass regelba-
sierte Prozessmodelle als Medium zur Vermittlung von rechtlichen Inhalten
insbesondere im Hinblick auf die Effizienz (Leichtigkeit der Nutzung und
Leichtigkeit des Erlernens), aber auch im Hinblick auf die Effektivität (Ver-
trauen in die Korrektheit) positiv bewertet werden.
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Kapitel 16

Resümee

Im täglichen Betrieb von Organisationen ist Compliance gleichermaßen
herausfordernd wie unerlässlich. Häufig könnte Geschäftsprozessmana-
gement bei der Implementierung von Compliance helfen, da es bereits
etablierte Techniken zum Gestalten und Überwachen von Geschäftsprozes-
sen mitbringt. Hohe Komplexität im Recht, juristische Fachsprache und
unterschiedliche Ideologien lassen die Zusammenarbeit von Experten im
Compliance- und Geschäftsprozessmanagement allerdings zu einer beson-
deren Herausforderung werden. Vor allem die interdisziplinäre Kommuni-
kation unter Verwendung von Rechtstexten und juristischer Fachsprache
bildet dabei eine Barriere. Ohne strukturierte Vorgehensweise werden zu-
dem Probleme wie die hohe Komplexität lediglich von der Compliance-
Organisation auf das Geschäftsprozessmanagement übertragen und sogar
verstärkt. Als Ausweg wurde in dieser Arbeit ein methodisches Vorge-
hen aufgezeigt, bei dem die relevanten Compliance-Regeln zunächst in
Form von Prozessmodellen – den regelbasierten Prozessmodellen – doku-
mentiert werden. Es war die konkrete Zielsetzung dieser Arbeit, dadurch
eine gemeinsame Kommunikationsbasis zu schaffen, die eine Brücke an
der Schnittstelle zwischen Compliance- und Geschäftsprozessmanagement
bildet und so die interdisziplinäre Zusammenarbeit beim Etablieren regel-
konformer Geschäftsprozesse fördert.

Im Detail wurden zunächst zwei Prozesse betrachtet – der Konstruktions-
und der Anwendungsprozess von regelbasierten Prozessmodellen. Im Kon-

struktionsprozess dreht es sich um die Frage, wie rechtliche Inhalte konkret
in Form eines Prozessmodells visualisiert werden können. Als Modellie-
rungssprache für Prozesse wurde BPMN verwendet – das Ziel war also nicht
die Entwicklung einer neuen oder die Erweiterung einer bestehenden Mo-
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dellierungssprache gewesen, vielmehr wurden die Ausdrucksmöglichkeit
der bestehenden Sprache und das methodische Vorgehen an sich betrachtet.
Nicht zuletzt waren dabei auch „klassische“ Compliance-Probleme zu lösen,
die sich aus der hohen Komplexität im Recht ergeben. Um der Komplexität
zu begegnen, wurde der Konstruktionsprozess getreu dem Prinzip „Teile
und herrsche“ handhabbar gemacht – das Gesamtproblem wurde in kleine-
re und einfachere Teilprobleme geteilt. Die spezifischen Aspekte, die sich
daraus ergaben, wurden in einen generischen Konstruktionsprozess von
Referenzmodellen integriert, der unter anderem die Phasen „Problemdefini-
tion“, „Entwicklung“ und „Pflege“ unterscheidet. Aus der Integration ergab
sich eine strukturierte Vorgehensbeschreibung für den Konstruktionspro-
zess von regelbasierten Prozessmodellen. Anhand eines Anwendungsfalls
aus der Versicherungspraxis wurde die Methodik fortlaufend erprobt und
so die Konstruktion von regelbasierten Prozessmodellen demonstriert.

Auf den Konstruktionsprozess folgend wurde sodann der Anwendungs-

prozess von regelbasierten Prozessmodellen betrachtet. Im Mittelpunkt
der Ausführungen stand die Frage, wie die regelbasierten Prozessmodelle
konkret zum Sicherstellen von Compliance in Geschäftsprozessen beitragen
können. Neben dem Einsatz als Kommunikationsmedium wurde vor allem
die Nutzung als Referenzmodell diskutiert. So können die Modelle unmit-
telbar bei der Entwicklung von Anwendungsmodellen wiederverwendet
werden. Darüber hinaus wurde aufgezeigt, wie sich die Anwendung von
regelbasierten Referenz-Prozessmodellen in das „klassische“ Geschäftspro-
zessmanagement integrieren lässt. Auch diese Schritte wurden anhand
eines konkreten Anwendungsfalls demonstriert.

Die Tätigkeiten im Konstruktions- und Anwendungsprozess von regel-
basierten Prozessmodellen mussten zunächst manuell erfolgen. Um das
Vorgehen weiter zu unterstützen, wurde ein auf die besonderen Aspekte
zugeschnittenes Software-Werkzeug spezifiziert und entwickelt. Durch
das vorgestellte Werkzeug werden im Wesentlichen drei Tätigkeitsbereiche
unterstützt, nämlich das Editieren und Verwalten von Artefakten bei der
Modellierung, die formale Modellprüfung und die Rückverfolgung zwi-
schen den Artefakten und Rechtstexten. Viele der manuellen Tätigkeiten
können durch den Einsatz des Werkzeugs vereinfacht oder in Teilen sogar
automatisiert werden.
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Um schließlich den Nutzen von regelbasierten Prozessmodellen im Hin-
blick auf die Zielsetzung zu prüfen, wurde in einer empirischen Evaluation

die Wirksamkeit der Modelle untersucht. In einem Verständnistest mit fach-
lichen Fragen zu einem Anwendungsfall wurden Effektivität und Effizienz
der Modellnutzung gegenüber dem Einsatz von Rechtstexten verglichen.
Im Anschluss an den Test wurde das subjektive Empfinden der Teilnehmer
hinsichtlich der Modellnutzung erfasst.

16.1. Lösungsbeitrag

Das Geschäftsprozessmanagement bietet geeignete Schnittstellen zur Imple-
mentierung von Compliance in den Geschäftsprozessen einer Organisation.
Es ist daher durchaus zielführend, einen Teil der Compliance-Tätigkeiten
von der Compliance-Organisation in das Geschäftsprozessmanagement zu
übertragen – das belegen auch Erfahrungen aus der Praxis (siehe beispiels-
weise [KGM16; Bea17]). Compliance von Geschäftsprozessen wird so zu
einer gemeinsamen Aufgabe des Compliance- und Geschäftsprozessma-
nagements. Eine große Schwierigkeit in der Zusammenarbeit ergibt sich
allerdings aus der interdisziplinären Kommunikation über Recht (P-VII), die
zwangsläufig mit der interdisziplinären Zusammenarbeit von Experten im
Compliance- und Geschäftsprozessmanagement einhergeht. Eine Barriere
ergibt sich nicht zuletzt aufgrund der juristischen Fachsprache, die dabei re-
gelmäßig verwendet wird. Keinesfalls war es ein Anliegen dieser Arbeit, die
juristische Fachsprache zu ersetzen, die sehr wohl für die Kommunikation
zwischen Juristen untereinander geeignet ist. Allerdings war eine konkrete
Zielsetzung, ein Hilfsmittel zu entwickeln, das die schwierige Kommuni-
kation zwischen Rechtsexperten und juristischen Laien unterstützt – etwa
indem der Einsatz von Rechtstexten und juristischer Fachsprache in der
Experten-Laien-Kommunikation reduziert und eine gemeinsame Doku-
mentationsbasis geschaffen wird. Die Unterstützung von interdisziplinärer
Kommunikation über Recht bildet so auch den Ansatzpunkt in der Kon-
zeption von regelbasierten Prozessmodellen. In der empirischen Evaluation
von regelbasierten Prozessmodellen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit konn-
te schließlich gezeigt werden, dass regelbasierte Prozessmodelle diesem
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Anspruch durchaus gerecht werden. Obwohl mit der Abbildung von Rechts-
texten in Form von Prozessmodellen ein Genauigkeitsverlust einhergehen
kann, konnten Teilnehmer der Untersuchung mit Hilfe der Prozessmodelle
rechtliche Fragestellungen signifikant schneller und vor allem korrekter
beantworten als unter Zuhilfenahme der entsprechenden Rechtstexte. Auch
dem subjektiven Empfinden nach haben Teilnehmer unter Nutzung der
regelbasierten Prozessmodelle ein höheres Vertrauen in die Korrektheit
ihrer Antworten als bei der Nutzung von Rechtstexten. Regelbasierte Pro-
zessmodelle werden von den Teilnehmern insgesamt als „leicht nutzbar“ im
Hinblick auf das Bearbeiten rechtlicher Fragenstellungen beurteilt und ihre
Anwendung hierfür als „leicht zu erlernen“ eingestuft. Mit regelbasierten
Prozessmodellen liegt daher nun ein Medium vor, das die Experten-Laien-
Kommunikation über Recht maßgeblich unterstützt.

Die Unterstützung der interdisziplinären Kommunikation über Recht
ist aber nur ein Einsatzgebiet für regelbasierte Prozessmodelle. Eine zweite
Einsatzmöglichkeit, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht wurde, ist
die Anwendung der regelbasierten Prozessmodelle als Referenzmodell.
Eine Anwendung bei der Prozesskonzeption im Geschäftsprozessmanage-
ment ermöglicht es, Konformität von Geschäftsprozessen bereits mit der
Entwicklung von Prozessmodellen zu verwirklichen. Regulatorische Anfor-
derungen werden unmittelbar in den Soll-Prozessmodellen umgesetzt und
in der Folge mit Methoden des Geschäftsprozessmanagements proaktiv in
den Geschäftsprozessen einer Organisation verankert. Auf diese Weise kann
das Paradigma „compliance by design“ realisiert werden. Sowohl die Unter-
stützung der interdisziplinären Kommunikation als auch die Anwendung
als Referenzmodell sind Wege, auf denen regelbasierte Prozessmodelle maß-
geblich zur Unterstützung von prozessbezogenen Compliance-Tätigkeiten
beitragen. Die zentrale Zielsetzung dieser Arbeit wurde dadurch erreicht.

Im Rahmen der Arbeit wurden zudem Lösungsansätze für viele der
„klassischen“ Compliance-Probleme aufgezeigt. Eines dieser Probleme ist
die hohe Komplexität (P-I) im Recht. Bei der Konzeption des Konstruktions-
prozesses von regelbasierten Prozessmodellen wurde darauf geachtet, der
Komplexität angemessen zu begegnen. Insbesondere durch die Definition
mehrerer Teilschritte wird die Komplexität gemäß des Paradigmas „Teile
und herrsche“ verteilt. Daraus resultieren eine strukturierte Vorgehensweise
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und Methodiken, welche die Komplexität im Umgang mit Recht besser
handhabbar werden lassen. Das ändert allerdings nichts daran, dass im Kon-
struktionsprozess – insbesondere für das Auffinden und die Interpretation
von kontextrelevanten Regeln – nach wie vor gediegene Rechtskenntnisse
erforderlich sind. Eine Einschränkung bei der Konstruktion von regelba-
sierten Prozessmodellen besteht außerdem darin, dass nicht alle Regeln
gleichermaßen zur Abbildung in Prozessmodellen geeignet sind. Hohes
Abbildungspotenzial in Prozessmodellen haben vor allem solche Regeln,
die Ablaufbeschreibungen beinhalten. Prinzipien und Definitionen im Sinne
der Rechtssystematik kommen hingegen eher nicht für die prozessorien-
tierte Darstellung in Betracht. Sind diese Inhalte für die betrachteten Ge-
schäftsprozesse ebenfalls bedeutsam, könnten die relevanten Informationen
beispielsweise als Kommentar an einer geeigneten Stelle im Prozessmodell
ergänzt werden.

Ein anderes, „klassisches“ Compliance-Problem in Organisationen sind
fehlende Compliance-Wissensdatenbanken (P-III). Es wurde gezeigt, dass re-
gelbasierte Prozessmodelle zur Dokumentation von regulatorischen An-
forderungen geeignet sind. Nach der Konstruktion können die Modelle
nun beispielsweise in einem zentralen Prozessmodell-Repository bereit-
gestellt werden, so wie es im Geschäftsprozessmanagement häufig mit
den dort entwickelten Prozessmodellen praktiziert wird. Die Menge der
regelbasierten Prozessmodelle wäre dann eine zentrale Sammlung prozess-
bezogen aufbereiteter und strukturierter Compliance-Anforderungen. Zu
einem gewissen Grad wird dadurch das Problem fehlender Compliance-
Wissensdatenbanken gemindert. Im Rahmen des Prozesscontrollings – einer
klassischen Tätigkeit innerhalb des Geschäftsprozessmanagements – wird
durch die regelbasierten Prozessmodelle zudem ein direkter Abgleich mit
den Ist-Prozessen einer Organisation möglich. Anhand der prozessorientier-
ten Darstellung können Geschäftsprozesse so unmittelbar auf bestehende
Compliance geprüft werden, was eine Lösung für das Problem der fehlenden
Nachweismöglichkeiten (P-IV) bietet.

Einer Reihe weiterer Compliance-Probleme lässt sich mit dem vorge-
stellten Software-Werkzeug begegnen. Zunächst wird im Hinblick auf die
vorgestellte Methodik die Lücke fehlender IT-Lösungen (P-V) geschlossen.
Viele der manuellen Tätigkeiten im Konstruktions- und Anwendungspro-
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zess von regelbasierten Prozessmodellen können durch den Einsatz des
Werkzeugs vereinfacht oder in Teilen sogar automatisiert werden. Mit ei-
ner solchen teilautomatisierten Lösung lässt sich der Aufwand reduzieren,
Fehler bei manuellen Tätigkeiten können vermieden werden und die An-
wendbarkeit des strukturierten Vorgehens verbessert sich. Unter anderem
wird durch das Werkzeug eine zusätzliche Nachweismöglichkeit für beste-
hende Compliance (P-IV) geschaffen. Durch automatisierte Modellprüfung
mit Hilfe des Werkzeugs wird ein Hilfsmittel zur Konformitätsprüfung
von Prozessmodellen bereitgestellt, das beispielsweise die Tätigkeiten des
Prozesscontrollings im Geschäftsprozessmanagement ergänzen kann. Hier
muss allerdings eingeschränkt werden, dass die Vorbereitung der Modell-
prüfung aufgrund von hohen formalen Anforderungen ein Aufgabenbereich
für Spezialisten bleibt. Schließlich wird der Veränderungsprozess von Gesetzen
und Richtlinien (P-VI) im Hinblick auf regelkonforme Geschäftsprozesse
durch werkzeuggestützte Rückverfolgung zwischen den Artefakten des
Konstruktionsprozesses (einschließlich der Rechtsquellen) und durch ein
werkzeuggestütztes Änderungsmanagement für Rechtstexte durchgängig
unterstützt. Dies ist eine praktische Ergänzung zu dedizierten Pflegetätig-
keiten innerhalb des Konstruktions- und Anwendungsprozesses.

Eingangs wurden die in der Problemstellung in Abschnitt 1.1 benannten
Schwierigkeiten in Abbildung 1.1 zusammengefasst. Darauf basierend ist
nun der Lösungsbeitrag dieser Arbeit zusammenfassend in Abbildung 16.1
dargestellt. Für entsprechende Querverweise sei auf Tabelle 6.2 verwiesen.

16.2. Ausblick

Aus der methodischen Konzeption des „regelbasierten Prozessmodells“
ergeben sich weitere Herausforderungen und Fragestellungen, aber auch
eine Reihe von Chancen, die in der Zukunft aufgegriffen werden können.

Zunächst kann bereits die Einführung von regelbasierten Prozessmo-
dellen zu einer Herausforderung werden, wenn es darum geht, juristische
Experten für eine Beteiligung zu gewinnen. Die Einführung und Nutzung
einer zusätzlichen, grafischen Repräsentationsmethode neben dem Rechts-
text widerstrebt der „Bilderscheu der Jurisprudenz“ [Röh02] und erfordert
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Abbildung 16.1. Lösungsbeitrag

einen Paradigmenwechsel im juristischen Denken [KHB14; Bar08]. Andere
Vorstöße im derzeit noch recht exotischen Bereich der Rechtsvisualisierung
schüren jedoch die Hoffnung, dass sich ein solcher Paradigmenwechsel
vollziehen lässt. Wichtig ist an dieser Stelle, die Vorteile klar in den Fokus zu
stellen. Zudem lassen einige moderne Entwicklungen erahnen, dass zuneh-
mend auch im Rechtsbereich die Digitalisierung Einzug hält. Mittelfristig
ist ein Paradigmenwechsel in diesem Kontext unerlässlich. Ein Beispiel
sind „Smart Contracts“ [HRB18] auf der Basis von Blockchains, die zuneh-
mend praktische Relevanz erlangen. Geschriebene Vertragsklauseln werden
durch „Funktionalität“ ersetzt, was insbesondere auch aus juristischer Sicht
einen starken Fokus auf die verbundenen Geschäftsprozesse und deren
Formalisierung erfordert. Verwandte Themen wie Prozessmodellierung und
-automatisierung drängen sich in solchen Stoßrichtungen förmlich auf.

Nicht mit Sicherheit gelöst wurde im Rahmen dieser Arbeit ferner das
„klassische“ Compliance-Problem der hohen Kosten (P-II). Eine strukturierte
Methodik und das integrierte Software-Werkzeug bieten einige Vereinfa-
chungen gegenüber klassischen Vorgehensweisen. Dennoch verursacht,
trotz zu erwartender Lernkurveneffekte, insbesondere die Konstruktion
von regelbasierten Prozessmodellen zunächst immer einen gewissen Auf-
wand. Der zusätzliche Aufwand aus Konstruktion und Anwendung von
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regelbasierten Prozessmodellen steht den benannten Vorteilen gegenüber.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Verhältnis aus Aufwand und Nutzen
nicht untersucht. Eine konkrete Einschätzung kann daher an dieser Stelle
nicht erfolgen. Möglicherweise ergeben sich Kostenvorteile erst auf längere
Sicht durch die nachhaltige Sicherstellung von Compliance. Zudem hängt
das Kosten-Nutzen-Verhältnis sicherlich vom konkreten Anwendungsszena-
rio ab, beispielsweise von dem Ausmaß, in dem die betrachteten Prozesse
durch Regeln beeinflusst sind. Das Verhältnis aus Kosten und Nutzen sowie
die hierfür relevanten Faktoren könnten beispielsweise in einer größer ange-
legten Fallstudie untersucht werden. Auch ein direkter Vergleich mit Kosten
und Nutzen von klassischen Vorgehensweisen im Compliance-Management
(wie beispielsweise dem Verfassen und der Kommunikation von Kodizes)
bietet Potenzial für weitere Untersuchungen.

Zukünftige Fortschritte in der Forschung könnten außerdem dabei hel-
fen, den erforderlichen Aufwand für den Einsatz von regelbasierten Pro-
zessmodellen noch deutlich zu verringern. Große Fortschritte der letzten
Jahre in Bereichen wie „Machine Learning“, „Deep Learning“ und ins-
besondere auch im Bereich der Computerlinguistik (Natural Language
Processing) könnten sich schließlich auch auf den Rechtsbereich übertragen.
Wenngleich es in der näheren Zukunft noch unrealistisch scheint, ist so
beispielsweise nicht undenkbar, dass die Extraktion von regelbasierten Pro-
zessmodellen aus Regeltexten zukünftig weitestgehend maschinell erfolgt.
Konzepte wie die in dieser Arbeit eingeführten Regel-Prozess-Muster (siehe
Abschnitt 8.3.1) könnten eine Basis für weitere Forschung in diesem Bereich
bilden.

Schließlich muss sich der Einsatz von regelbasierten Prozessmodellen
bei weitem nicht auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Experten
im Compliance- und Geschäftsprozessmanagement beschränken. Möglich
ist beispielsweise die Nutzung von regelbasierten Prozessmodellen in der
juristischen Didaktik und in der Ausbildung von Domänenexperten (siehe
Abschnitt 11.1). Weiterhin ist es denkbar, aus regelbasierten Prozessmodel-
len ein Geschäftsmodell zu machen. So wie beispielsweise Referenzmodelle
maßgeblich zum Erfolg von betriebswirtschaftlicher Standardsoftware bei-
getragen haben, könnten regelbasierte Referenz-Prozessmodelle als eigen-
ständiges Produkt oder als Bestandteil von Produkten angeboten werden.
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Ein ähnliches Anwendungsszenario wäre die Definition von Branchen-
standards. Beispielsweise stellen die Verbände der Versicherungswirtschaft
zur fakultativen Verwendung in Versicherungsunternehmen vertragliche
Musterbedingungen bereit und formulieren auf Basis von regulatorischen
Anforderungen Verhaltenskodizes, denen sich angeschlossene Unterneh-
men verpflichten können. Auf gleiche Weise könnten auch regelbasierte
Prozessmodelle zur fakultativen Verwendung bereitgestellt werden, die
aus Compliance-Sicht optimale Geschäftsprozesse aufzeigen. Gleichzeitig
könnten branchenspezifische regelbasierte Prozessmodelle ein interessantes
Werkzeug für Unternehmen sein, die sich auf Compliance-Outsourcing
spezialisiert haben. Andererseits bieten beispielsweise auch die bereits er-
wähnten Smart Contracts ein konkretes Einsatzszenario für regelbasierte
Prozessmodelle. Geschäftsprozessmanagement im Verbund mit Blockchains
könnte sich alsbald zu einer zentralen Disziplin für die Realisierung von
Smart Contracts entwickeln [MWA+18]. Regelbasierte Prozessmodelle kön-
nen dabei wiederum eine zentrale Rolle einnehmen – als Spezifikation der
Vertragsinhalte und gleichzeitig auch als zentrale Grundlage der techni-
schen Implementierung (siehe Abschnitt 11.1). Zukünftig besteht also die
Chance, zahlreiche weitere Anwendungsgebiete für regelbasierte Prozess-
modelle zu erschließen.

Insgesamt hat sich bis hierher gezeigt, dass Inhalte von Rechtstexten
durchaus in Prozessmodellen abbildbar sind und dass solche regelbasierten
Prozessmodelle gerade bei juristischen Laien zum besseren Verständnis der
Inhalte beitragen. Die Idee der Rechtsvisualisierung und insbesondere auch
das Konzept der regelbasierten Prozessmodelle sind nun bereit für einen
breiteren Einsatz in der Praxis. Speziell im Hinblick auf regelkonforme
Geschäftsprozesse könnten durch regelbasierte Prozessmodelle Kommuni-
kationshindernisse bei der Zusammenarbeit von Experten im Compliance-
und Geschäftsprozessmanagement abgebaut werden. Darüber hinaus sind
die Modelle im Geschäftsprozessmanagement unmittelbar als Referenz-
modell nutzbar und so als Vorlage für regelkonforme Geschäftsprozesse
geeignet. Auf diese Weise wird mit regelbasierten Prozessmodellen eine
Brücke zwischen Compliance- und Geschäftsprozessmanagement geschla-
gen, dank der die beiden Disziplinen dichter zusammenrücken. Experten
beider Disziplinen wird ermöglicht, Hand in Hand an der Compliance von
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16. Resümee

Geschäftsprozessen zu arbeiten. Und – vielleicht lässt sich gemeinsam sogar
eine praktikable Antwort auf die eingangs gestellte Frage finden, was genau
„Compliance“ und „compliant zu sein“ nun überhaupt heißt:

„Compliance“ ist mehr, ist alles, ist immer da: Ist eine Abteilung, eine
Verantwortlichkeit, eine Form und ein Inhalt, eine Schulung und eine
Aufgabe, eine Diskussion, ihr Anfang und ihr Ende. – [Fis16]
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Im täglichen Betrieb von Organisationen ist Compliance glei-
chermaßen herausfordernd wie unerlässlich. Nicht zuletzt steht
das Compliance-Management vor der schwierigen Aufgabe, alle
Tätigkeiten und Abläufe innerhalb der Organisation – die Geschäfts-
prozesse – regelkonform zu gestalten und im Hinblick auf Regel-
konformität zu überwachen. Häufig könnte Geschäftsprozessmana-
gement helfen, da es etablierte Techniken zum Gestalten und Über-
wachen von Geschäftsprozessen mitbringt. Hohe Komplexität im
Recht, juristische Fachsprache und unterschiedliche Ideologien ma-
chen aber auch die Zusammenarbeit von Experten im Compliance-
und Geschäftsprozessmanagement zu einer Herausforderung.
Als zentrales Brückenelement zwischen den beiden Disziplinen
wird in dieser Arbeit das Konzept der regelbasierten Prozessmodelle
eingeführt. Dahinter verbirgt sich die Idee, die regulatorischen An-
forderungen in Form von Prozessmodellen zu visualisieren – also in
einem für das Geschäftsprozessmanagement üblichen Dokumentati-
onsformat. Mit diesen Modellen kann die Kommunikation zwischen
Rechtsexperten und juristischen Laien unterstützt werden, indem
der Einsatz von Rechtstexten und juristischer Fachsprache reduziert
und eine gemeinsame Kommunikationsbasis geschaffen wird.
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